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Texte frangals 

Zusammenfassung 
der Beratungen 

Botschaft vom 7. November 2001 über die Änderung des Kartellgesetzes (BBI 2002 2022). Zusatzbotschaft 
vom 14. Juni 2002 (Untersuchungen in Verfahren nach dem Luftverkehrsabkommen Schweiz-EG} (BBI 2002 
5506) 

Vorlage 1 
Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG} 

Chronologie: 
19.09.2002 NR Eintretensdebatte. 
26.09.2002 NR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
20.03.2003 SR Abweichend. 
04.06.2003 NR Abweichend. 
10.06.2003 SR Abweichend. 
12.06.2003 NR Zustimmung. 
20.06.2003 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
20.06.2003 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. 
Bundesblatt 2003 4517; Ablauf der Referendumsfrist: 9. Oktober 2003 
Amtliche Sammlung des Bundesrechts 2004 1385 

Amtliches Bulletin - die Wortprotokolle 

Zuständig Volkswirtschaftsdepartement (EVD} 
Behandelnde Kommissionen Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR (WAK-NR) 

Antrag: Differenzbereinigung 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR (WAK-SR) 
Antrag: Eintreten 

Konnexe Geschäfte 02.3389 

Deskrlptoren Kartellgesetzgebung; Gesetz; Kartell; Strafe; Wettbewerbsbeschränkung; 
Verfahrensrecht; marktbeherrschende Stellung; Unternehmenszusammenschluss; Meldepflicht; 
Industrie der audiovisuellen Medien; Presseunternehmen; Presseförderung; 
ausserparlamentarische Kommission; Wettbewerb; 
direkte Sanktion; 15; 

1... ~Horne 
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Deutscher Text 

Synthese des 
d8llb8ratlons 

Message du 7 novembre 2001 relatif a la revision de la loi sur les cartels (FF 2002 1911 ). Message 
complementaire du 14 juin 2002 (Enquetes lors de procedures engagees au titre de l'accord sur le transport 
aerien entre la Suisse et la CE) (FF 2002 5128) 

Projet 1 
Loi federale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) 

Chronologie: 
19-09-2002 CN Le conseil decide d'entrer en matiere. 
26-09-2002 CN Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
20-03-2003 CE Divergences. 
04-06-2003 CN Divergences. 
10-06-2003 CE Divergences. 
12-06-2003 CN Adhesion. 
20-06-2003 CN La loi est adoptee en votation finale. 
20-06-2003 CE La loi est adoptee en votation finale. 
Feuille federale 2003 4061 ; delai referendaire: 9 octobre 2003 
Recueil officiel des lois federales 2004 1385 

Bulletin officiel - les proces-verbaux 

Competence 
Commlssions traitant l'objet 

Objets apparentes 

Descrlpteurs 

Departement de l'economie (DFE) 
Commission de l'economie et des redevances CN (CER-CN) 
Amendement: Traitement des divergences 
Commission de l'economie et des redevances CE (CER-CE) 
Amendement: Entrer en matiere 

02.3389 

Kartellgesetzgebung; Gesetz; Kartell; Strafe; Wettbewerbsbeschränkung; 
Verfahrensrecht; marktbeherrschende Stellung; Unternehmenszusammenschluss; Meldepflicht; 
Industrie der audiovisuellen Medien; Presseunternehmen; Presseförderung; 
ausserparlamentarische Kommission; Wettbewerb; 
direkte Sanktion; 15; 

, ... ~Horne 
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01.071 - Zusammenfassung Ueberslcht 

01.071 Kartellgesetz. Änderung 
Botschaft vom 7. November 2001 über die Änderung des Kartellgesetzes (BBI 2002 2022). Zusatzbotschaft 
vom 14. Juni 2002 (Untersuchungen in Verfahren nach dem Luftverkehrsabkommen Schweiz-EG) (BBI 2002 
5506) 

Ausgangslage 

Hauptziel der Änderung des Kartellgesetzes ist die Einführung direkter Sanktionen bei den besonders 
schädlichen kartellrechtlichen Verstössen. Damit soll vor allem auch die Präventivwirkung des Gesetzes 
erhöht werden. 
Aus verfassungsrechtlichen Gründen wird darauf verzichtet, für alle Verstösse gegen das Kartellgesetz 
generell direkte Sanktionen vorzusehen. Sanktioniert werden sollen vielmehr die so genannt harten Kartelle 
(d.h. Abreden, welche Preis-, Mengen- oder Gebietsabreden zum Gegenstand haben - vgl. Art. 5 Abs. 3 KG) 
sowie der Missbrauch von Marktmacht (vgl. Art. 7 KG). Im Bereich der besonders bedenklichen 
Wettbewerbsbeschränkungen wird die Präventivwirkung des Gesetzes damit entscheidend erhöht. Um die 
Rechtssicherheit zu gewährleisten, erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, eine allenfalls unzulässige 
Verhaltensweise vor ihrem Vollzug der Wettbewerbskommission (Weko) zu melden. Ein Unternehmen, das 
eine Wettbewerbsbeschränkung der Weko gemeldet hat, kann dann für das fragliche Verhalten nicht mit einer 
Sanktion belegt werden. Zudem soll die Weko gegenüber einem Unternehmen, das als Kartellmitglied an der 
Aufdeckung und Beseitigung des betreffenden Kartells mitgewirkt hat, auf direkte Sanktionen ganz oder 
teilweise verzichten können (Bonusregelung). Damit werden Untersuchungen der Weko erleichtert und die 
Solidarität unter Kartellmitgliedern untergraben. Schliesslich werden in diesem Zusammenhang 
verfahrensrechtliche Fragen geklärt und das bestehende Instrumentarium in einzelnen Punkten konkretisiert 
(Hausdurchsuchungen, Sicherstellung von Beweisgegenständen). 
Weitere Änderungen betreffen: 

den Begriff des marktbeherrschenden Unternehmens: Die Konkretisierung des Begriffs in Artikel 4 wird 
die Vertretung der aus marktstrukturellen Gründen abhängigen Unternehmen, wozu auch die kleinen und 
mittleren Unternehmen (KMU) gehören können, in der Praxis erleichtern. 
die Schwellenwerte für die Meldepflicht bei Unternehmenszusammenschlüssen (Art. 9): 
die Gebühren (Art. 53a): Die Erhebung von Gebühren durch die Wettbewerbsbehörden wird in einem 

speziellen Artikel geregelt. 
Seit der Verabschiedung der Botschaft vom 7. November 2001 hat sich gezeigt, dass die Umsetzung des 
Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
den Luftverkehr (Luftverkehrsabkommen) eine weitere Ergänzung des Kartellgesetzes erfordert, welche mit 
der Zusatzbotschaft beantragt wird: Das Abkommen überträgt die Kompetenz für die Überwachung von 
wettbewerbsrechtlichen Sachverhalten, welche Auswirkungen auf den Gemeinschaftsmarkt oder auf den 
Handel zwischen den Vertragsparteien haben, grundsätzlich den Organen der Gemeinschaft. Für die übrigen 
Sachverhalte bleiben die schweizerischen Behörden zuständig. Für die Umsetzung des Abkommens ist 
einerseits die Wettbewerbskommission als die in diesem Rahmen in der Schweiz zuständige Behörde zu 
bezeichnen und andererseits zu regeln, dass in Verfahren nach Artikel 11 Absatz 1 des 
Luftverkehrsabkommens auf Ersuchen der EG-Kommission die in Artikel 42 des Kartellgesetzes 
vorgesehenen Untersuchungsmassnahmen vorgenommen werden können, wenn sich ein Unternehmen der 
Nachprüfung widersetzt. Allfällige Untersuchungsbegehren der EG-Behörden sind somit an die Weko zu 
richten. Insbesondere sind Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmen von einem Mitglied des Präsidiums 
der Wettbewerbskommission anzuordnen. 

Verhandlungen 

19.09.2002 NR 
26.09.2002 NR 
04.06.2003 NR 
10.06.2003 SR 
12.06.2003 NR 
20.06.2003 NR 
20.06.2003 SR 

Eintretensdebatte. 
Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
Abweichend. 
Abweichend. 
Zustimmung. 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (127:40) 
Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (38:4) 

In Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesgerichts und an gewisse Empfehlungen der 
Wettbewerbskommission nahm der Nationalrat einige weitere Bestimmungen zur Bekämpfung anderer 
Missbrauchsformen als harte Kartelle und Missbräuche der marktbeherrschenden Stellung in das Gesetz auf. 
Er folgte der Kommissionsmehrheit und schlug einen neuen Vermutungstatbestand bei vertikalen Abreden 
vor (Art. 5 Abs. 4). 
Die Mehrheit der Kommission hielt es angesichts der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (Kodak-Entscheid) 
für notwendig, über das Gesetz die für einen wirksamen Wettbewerb notwendigen Parallelimporte 

http://www.parlament.ch/afs/data/d/rb/d_rb_20010071.htm 08.06.2004 
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patentrechtlich geschützter Güter zu garantieren (Art.3 Abs. 2). Dieser vom Bundesrat unterstützte Antrag 
wurde vom Nationalrat angenommen. Hingegen lehnte er einen Antrag von Simonetta Sommaruga (S, BE) 
ab, wonach die Revision des Patentgesetzes vorzuziehen und der Schutz von Gütern, welche in der EU und 
in der EFTA bereits im Umlauf sind, fallen zu lassen sei (Art. Ba). Der Nationalrat hat somit den 
Parallelimporten die Türe nur halb geöffnet. Der Nationalrat folgte dem Bundesrat und der 
Kommissionsmehrheit in Bezug auf die Sanktionen und bestätigte die vom Bundesrat vorgesehenen 
Strafmasse gegen den Willen der SVP-Fraktion und eines Teils der Freisinnigen. Die bereits in der 
Kommission umstrittene Bonusregelung passierte den Nationalrat schliesslich mit 104 zu 64 Stimmen. 
Demnach können einem Unternehmen, das als Kartellmitglied an der Beseitigung dieses Kartells mitwirkt, die 
Sanktionen ganz oder teilweise erlassen werden. Mit 96 zu 59 Stimmen abgelehnt wurde hingegen ein Antrag 
der Linken, dem an einem Kartell beteiligten Kader eine Busse von bis zu einer Million Franken auferlegen zu 
können. 
In der Gesamtabstimmung wurde die Gesetzesrevision mit 104 zu 42 Stimmen angenommen. Abgelehnt 
wurde sie von den meisten Mitglierdern des SVP-Fraktion. 
Der Ständerat stimmte der Kartellgesetzrevision mit 25 zu 2 Stimmen zu und folgte dabei weitgehend den 
Beschlüssen des Nationalrates. So sprach er sich ebenfalls für die direkten Sanktionen und die 
Bonusregelung aus. Indessen wurden Differenzen eher formaler als inhaltlicher Art geschaffen: Er lehnte die 
vom Nationalrat in Artikel 1 vorgeschlagene Änderung ab und hielt an der bundesrätlichen Fassung fest. 
Weiter fügte er in Artikel 2 einen neuen Absatz 1 bis ein mit dem Ziel, dass die öffentlichen Unternehmen 
unabhängig davon, ob sie eine Rechtspersönlichkeit besitzen oder nicht, dem Kartellgesetz unterstellt 
werden. Dies entsprach nicht der Vorstellung des Bundesrates, der diesen Punkt im Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen regeln wollte. Auch folgte der Ständerat der Mehrheit seiner Kommission und 
sprach sich gegen die nationalrätliche Fassung von Artikel 4 Absatz 2 aus, welche die Definition der 
marktbeherrschenden Stellung ausgeweitet und ergänzt hatte, indem explizit auf die Beziehungen zwischen 
Anbietern und Nachfragern hingewiesen wurde. Mit dem Nationalrat einig war der Ständerat, dass es für 
vertikale Abreden eine Regelung braucht (Art. 5 Abs. 4), er schlug jedoch eine neue Formulierung vor. 
Der Nationalrat hielt an einigen Differenzen gegenüber dem Ständerat fest. Er formulierte Artikel 2 Absatz 
1 bis neu. Damit lehnte er einerseits die Fassung des Ständerates ab, die über einen von der SVP- und der 
FDP-Fraktion unterstützten Minderheitsantrag zur Abstimmung gebracht wurde. Andererseits lehnte er auch 
den Streichungsantrag ab, der von einer zweiten Minderheit von links und vom Bundesrat beantragt wurde. 
Die Kommissionsmehrheit beantragte weiter, an der vom Nationalrat beschlossenen Fassung von Artikel 4 
Absatz 2 festzuhalten und dabei zusätzlich den Begriff der marktbeherrschenden Position eines 
Unternehmens zu präzisieren. Die Ratsmitglieder folgten aber der Minderheit ihrer Kommission und hielten an 
der vom Bundesrat vorgeschlagenen und auch vom Ständerat befürworteten Fassung fest. Zudem präzisierte 
der Nationalrat in Artikel 12 Absatz 1 bis die Bedingungen für ein Verbot des Verkaufs oder der Vermietung 
von im Ausland erhältlichen Videos und DVD. Wie der Berichterstatter und die Berichterstatterin ausführten, 
gilt dieses Verbot, solange ein neuer Film in den Schweizer Kinos läuft. 
Der Ständerat schloss sich dem Nationalrat in diesem Punkt an, hielt hingegen an seiner Fassung von Artikel 
2 Absatz 1 bis fest. Dieser Fassung folgte schliesslich auch der Nationalrat. 

http://www.parlament.ch/afs/data/d/rb/d_rb_20010071.htm 08.06.2004 
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und ganz. Ich muss Ihnen einfach sagen: Es ist ein Analo
giebeschluss zu den flankierenden Massnahmen zu den bi
lateralen Verträgen Schweiz/EU. Wir, das Parlament, haben 
beschlossen, die Grenze für die Allgemeinverbindlicherklä
rung der Gesamtarbeitsverträge von 50 auf 30 Prozent zu 
senken, nämlich 30 Prozent der Betriebe, der Arbeitgeber, 
und der Arbeitnehmenden. Es ist logisch, dass wir jetzt die 
Hürde für die Allgemeinverbindlicherklärung in diesem Ge
setz ebenfalls absenken. 
Ich bitte Sie, im Sinne einer Analogie zu den früheren Be
schlüssen der Mehrheit und der Argumentation von Herrn 
Triponez zu folgen. 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): Le 
groupe liberal communique qu'il soutient la proposition de la 
minorite. 

Randegger Johannes (R, BS), für die Kommission: Die Mehr
heit in der Kommission kam mit 12 zu 8 Stimmen zustande. 
Natürlich wurde dieses Thema noch einmal ausführlich dis
kutiert. Ich darf zugunsten des Antrages der Mehrheit doch 
noch einen Hinweis geben, nämlich dass etwa 30 Prozent 
der Betriebe in der Schweiz Lehrlinge ausbilden, dass man 
sich also gar nicht so sehr auf die Allgemeinverbindlicherklä
rung der Gesamtarbeitsverträge abstützen kann, wie sie im 
Rahmen der begleitenden gesetzlichen Anpassungen zum 
bilateralen Vertrag Personenverkehr hier im Parlament be
schlossen wurde. 
Die Mehrheit empfiehlt Ihnen, dabei zu bleiben: Wenn 30 Pro
zent der Betriebe mit 30 Prozent der Arbeitnehmer in einem 
Berufsbildungsfonds engagiert sind, kann die entspre
chende zuständige Organisation beim Bundesrat den Antrag 
stellen kann, diesen Fonds für allgemeinverbindlich zu erklä
ren. 

Chappuls Liliane (S, FR), pour la commission: A l'article 61 
alinea 3 lettre a, la commission s'est prononcee, par 12 voix 
contre 8, pour le maintien de la decision de notre Conseil. 
La majorite de la commission est donc pour le maintien de la 
proportion de 30 pour cent, seuil a partir duquel les 
entreprises d'une branche devraient participer au fonds en 
faveur de la formation professionnelle. Cette proportion 
signifie 30 pour cent au moins des entreprises totalisant 30 
pour cent au moins des employes et des apprentis en forma
tion dans la branche. C'est egalement ce pourcentage qui a 
ete arrete dans les negociations sur les conventions collecti
ves. 
Par consequent, je vous demande, au nom de la majorite de 
la commission, de maintenir la proportion de 30 pour cent. 
Cela permettra, tout comme dans les autres negociations, 
de pouvoir obtenir la creation d'un tel fonds si cela s'averait 
necessaire. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Le Conseil federal se 
rallie a la proposition de la majorite. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 98 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 42 Stimmen 

Art. 66 Abs. 5; 67 Abs. 2; 68 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 66 al. 5; 67 al. 2; 68 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 71 Abs. 1-4 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 71 al.1-4 
Proposition de /a commission 
Maintenir 

Angenommen - Adopte 

Art. 71bls 
Antrag der Kommission 
Streichen 
Proposition de /a commission 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Art. 75 Abs. 2bls, 2ter; Anhang 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 75 al. 2bls, 2ter; annexe 1 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Anhang2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
mit Ausnahme von: 
Ziff. II Ziff. 1 bis 
Streichen 

Annexe2 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
a l'exception de: 
Ch. II eh. 1 bis 
Biffer 

Angenommen - Adopte 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): Je pro
fite de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire a notre 
collegue Valerie Garbani. (App/audissements) 

01.071 

~artellgesetz. 
Anderung 
Loi sur les cartels. 
Modification 

Erstrat - Premier Conseil 
Botschaft des Bundesrates 07.11.01 (BBI 2002 2022) 
Message du Conseil f&teral 07 .11.01 (FF 2002 1911) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 14.06.02 (BBI 2002 5506) 
Message complementaire du Conseil f&teral 14.06.02 (FF 2002 5128) 
NationalraVConsell national 19.09.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

NationalraVConsell national 25.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

NationalraVConsell national 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Eintreten 
Minderheit 
(Spuhler, Baader Caspar, Kaufmann, Laubacher, Seiler, 
Wandfluh) 
Nichteintreten 

Proposition de la commission 
Majorite 
Entrer en matiere 
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Minorite 
(Spuhler, Baader Caspar, Kaufmann, Laubacher, Seiler, 
Wandfluh) 
Ne pas entrer en matiere 

Fässler Hildegard (S, SG), für die Kommission: Ein Kartell
gesetz soll die volkswirtschaftlichen und sozialen Schäden 
von wettbewerbsverhinderndem Verhalten durch Abreden 
oder gar Kartellbildung verhindern. Diese Schäden sind im
mens, aber auch kaum exakt quantifizierbar. Milliardenbe
träge gehen den Konsumentinnen und Konsumenten, aber 
auch den KMU als Kaufkraft verloren, während sich fehlbare 
Unternehmen entsprechend grosse Kartellrenten aneignen. 
Unser Kartellgesetz vom 6. Oktober 1995 sieht kein generel
les Kartellverbot vor, sondern will den Missbrauch bekämp
fen. Dies wird auch mit der vorliegenden Gesetzesrevision 
nicht verändert. 
Die Parlamentarische Verwaltungskontrolle hat im Auftrag 
der GPK des Nationalrates eine Standortbestimmung vorge
nommen. Sie stellte fest, dass sich das Kartellgesetz über 
weite Strecken bewährt hat. Trotzdem ortete sie Probleme in 
19 Bereichen. Die wichtigsten sind: fehlende direkte Sank
tionen; die Zusammensetzung der Weko; die Meldepflicht für 
Fusionen im Bereich der Medien. Diese drei wichtigsten 
Probleme wurden in der Vernehmlassung zur vorliegenden 
Botschaft aufgenommen. Der zweite Punkt, die Zusammen
setzung der Weko, wurde aufgrund der Vernehmlassungs
antworten nicht verändert. Die Kommission wünscht aber 
die Offenlegung der Interessenbindung der Weko-Mitglieder. 
Der dritte Punkt, die Meldepflicht für Fusionen im Medien
bereich, soll nicht mehr als Ausnahme geregelt werden. Es 
wird beantragt, dass Artikel 9 Absatz 2_ aufgehoben wird. 
Eine Minderheit widersetzt sich dieser Anderung mit dem 
Hinweis auf die besondere Sensibilität des Mediensektors. 
Neu eingeführt werden sollen Sanktionen mit präventiver 
Wirkung gegen harte Kartelle, womit auch die Weko als Voll
zugsorgan echte Zähne bekommen soll. Dabei ist ein Bo
nussystem bei Meldung von Kartellen an die Weko 
vorgesehen. 
Weiter umfasst die Revision eine genauere Definition des 
Begriffs «marktbeherrschende Unternehmen», eine Ände
rung der Schwellenwerte für die ~eldung von Unterneh
menszusammenschlüssen und die Anderung der Gebühren
regelung durch die Wettbewerbsbehörden. 
Als Ergänzung zur Botschaft hat die Kommission mehrere 
Zusatzberichte angefordert und ein Hearing durchgeführt. 
Sie wollte sich damit noch genauer über folgende Fragen in
formieren: erstens Vertikalabreden; zweitens Parallelimporte 
und Kartellgesetz; drittens Wirkung von Sanktionen; viertens 
Wirkung der Bonusregelung. 
Der Bundesrat hat in seiner Vorlage weder die Vertikalabre
den noch die Parallelimporte aufgenommen. 
Über die Parallelimporte hat die Kommission lange disku
tiert. Es ist wohl unbestritten, dass das Verbot von Parallel
importen in der Schweiz eine Abschöpfung der Kaufkraft in 
Milliardenhöhe verursacht. Der Bundesrat lässt zwar im Mo
ment eine Studie zur Erschöpfungsfrage erarbeiten. In der 
ebenfalls laufenden Revision des Patentrechtes ist die Auf
hebung des Verbotes von Parallelimporten nicht vorgese
hen. 
Eine starke Minderheit der Kommission möchte daher im 
Kartellgesetz eine Regelung einführen. Der Bundesrat hin
gegen verweist auf die Auslegung des so genannten Kodak
Urteils und erachtet diese Regelung als unnötig. _ Eine 
knappe Mehrheit der Kommission will deshalb keine Ande
rung des Kartellgesetzes in diesem Bereich. Wir kommen in 
der Detailberatung zu Artikel 3 Absatz 2 auf diese Frage zu 
sprechen. 
Zu den Vertikalabreden: Die Kommission will eine Aufnahme 
dieses Tatbestandes als unzulässige Wettbewerbsabrede in 
Artikel 5 Absatz 4 des Kartellgesetzes. Darüber, wie strikt 
die Bestimmung angewendet werden soll, war sich die Kom
mission nicht einig. Die diesbezügliche Diskussion wird in 
der Detailberatung zu führen sein. 

Zur Definition des Begriffs «marktbeherrschendes Unterneh
men»: Der Bundesrat konkretisiert diesen Begriff in Artikel 4 
Absatz 2 etwas genauer. Um dem Ziel des Kartellgesetzes -
volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von 
Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern - besser nach
zukommen, sollen nicht nur Marktstrukturdaten eines Unter
nehmens sondern auch die konkreten Abhängigkeitsver
hältnisse' auf dem Markt geprüft werden. Ihre Kommission 
hat den Begriff noch etwas umfassender definiert. 
Zu den Sanktionen und zur Wirkung der Bonusregelung: In 
einem Hearing kamen Dr. Kurt Stockmann, Vizepräsident 
des Bundeskartellamtes in Bonn, und Herr Lennart Göran
son, Principle Advisor der Wettbewerbsabteilung bei der 
OECD in Paris, zu Wort. Ihre Kernaussagen waren folgende: 
Erstens müssen die Sanktionen abschreckend wirken, d. h. 
drakonisch sein. Zweitens sind mit der Bonus- oder Kron
zeugenregelung, also dem ganzen oder teilweisen Erlass 
der Sanktionen für Unternehmen, die ein Kartell anzeigen 
und sich zur Kooperation mit der entsprechenden Behörde 
bei der Aufdeckung des Kartells bereit zeigen, sehr gute Er
fahrungen gemacht worden. 
Herr Stockmann sprach von verhängten Bussen in Deutsch
land in der Höhe von 300 Millionen Mark für ein Unterneh
men bzw. 100 Millionen Mark für eine Person. 
Er erachtet Geldbussen, wenn sie hoch genug sind, als von 
genügend präventiver Wirkung und Haftstrafen als schwer 
durchsetzbar. Bussen hingegen sollten nicht einfach aus der 
«Portokasse» bezahlbar sein. Zur Aufdeckung oder Entde
ckung von Kartellen sind die Behörden auf Insiderinformatio
nen angewiesen, auf Informationen von Unternehmen also, 
die direkt betroffen sind. Der Zugang zu diesen Informatio
nen wird durch eine Bonusregelung wesentlich erleichtert. 
Der Bundesrat hat in der Vorlage in Artikel 49a sowohl di
rekte Sanktionen in Form von Bussgeldern gegen Unterneh
men wie auch eine Bonusregelung vorgesehen. Die grosse 
Mehrheit der Kommission unterstützt diese Gesetzesände
rung. Haftstrafen sind weder vom Bundesrat noch von der 
Kommission vorgesehen. 
Eine Kommissionsminderheit hat hingegen die dringende 
Empfehlung der beiden Experten aufgenommen, Bussen 
auch gegen Einzelpersonen aussprechen zu können. Dar
über wird bei Artikel 54a zu diskutieren sein. 
Die Kommission hat mit 16 zu 6 Stimmen Eintreten be
schlossen und der Vorlage mit 15 zu 6 Stimmen zugestimmt. 
Im Namen der Mehrheit der Kommission ersuche Ich Sie, 
dies auch zu tun. 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour la commission: La Suisse est un 
pays en perte de vitesse. Son taux de croissance est un des 
plus faibles de la zone OCDE. La croissance economique 
semble meme etre en train de disparaitre. II y a beaucoup de 
raisons qui peuvent expliquer ce phenomene. Elias ne peu
vent pas etre examinees ici, mais je vous renvoie a l'etude 
sur la croissance faite par le SECO, publiee cette annee. La 
Suisse est un pays qui se caracterise aussi par un tres haut 
niveau des prix, niveau qui ne peut etre explique que partiel
lement par la constatation que les salaires aussi sont plus 
eleves que dans les autres pays developpes. Les statisti
ques de l'OFS et d'Eurostat demontrent que meme en appli
quant des parametres corriges en fonction du pouvoir 
d'achat, la Suisse raste avec le Japon le pays le plus eher de 
la zone OCDE. 
Les deux phenomenes, absence de croissance et haut ni
veau des prix, constituent un risque tres important pour 
l'avenir du pays. II est Indispensable pour cette raison d'in
tervenir sur les causes qui les provoquent. Dans ce sens, II 
est particulierement important d'adopter toute mesure qul 
puisse stimuler la concurrence. La concurrence est en effet 
un des facteurs qui permet a une economie d'atteindre son 
potential, car dans une situation de concurrence les entrepri
ses rElltoivent la meilleure incitation pour abalsser les coQts 
de production, et employer les ressources a disposition avec 
plus d'efficacite. . 
Tout regime de concurrence demande des mstruments de 
lutte contre les accords entre concurrents, mais plus genera-
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lement contre tout accord visant au maintien artlflclel des 
prix a un haut nlveau. C'est pour cette ralson qua le Conseil 
federal nous a propose la presente revision de la lol sur las 
cartels. II s'aglt de la deuxlt\me etape, aprt\s la mise an vl
gueur de la nouvelle lol en 1996, d'un parcours qul doit con
duire l'economie sulsse - ancien paradis des cartels qul se 
trouve desormals Integre sans privilege dans un systeme ef
ficace de concurrence Internationale - vers l'adoptlon gene
ralisee de regles de fonctlonnement economlquement non 
seulement plus saines, mals aussi plus justes vis-a-vis des 
interAts des consommatrices et des consommateurs. 
La loi sur las cartels de 1995 a fait ses preuves, tout comme 
la commission de la concurrence qu'elle a instltuee. Mals 
eile se revele insufflsante pour une lutte vraiment efflcace 
contre les accorcls interdlts du falt qua las restrlctions illicltes 
a la concurrence ne peuvent Atre sanctionnees qu'en cas de 
recidive, ce qul affalbllt enormement l'effet preventlf de la loi. 
Le moment est donc venu d'introduire des sanctlons dlrec
tes, comme le propose le Conseil federal, mais pas seule
ment. Selon la commisslon il est necessalre de faire 
quelques pas de plus. La revision proposee par le Conseil 
federal vise d'une part les cartels rigides - a savoir les ac
cords sur la flxatlon des prlx, les accords sur les restrlctlons 
quantitatives et les accords sur les repartitions geographl
ques entre concurrents -, et d'autre part las abus de position 
dominante. Sulvant l'evolutlon de la jurisprudence du Tribu
nal federal et certaines recommandations formulees par la 
Commission de la concurrence (Comco), la commlssion a 
voulu introdulre dans la lol quelques regles de plus vlsant a 
combattre d'autres formes d'abus. 
En premier lleu, la majorlte de la commission, en application 
de Ja jurisprudence du Tribunal federal dans l'affalre Kodak, 
a voulu limiter le privllege dont beneficient, sur la base de 
l'article 3 alinea 2 de la lol sur les cartels (LCart), les pro
duits proteges par la leglslatlon sur la propriete lntellectuelle, 
en declarant soumlse a Ja LCart toute restriction a l'lmporta
tion dont l'effet seralt une )Imitation sensible de la concur
rence aux sens des articles 5 et 7 de la loi. Cela ne slgnlfie 
pas encore que l'lmportatlon dite parallele de produits breve
tes sera desormals possible, mais par exemple que, sl une 
restriction a l'lmportatlon voulue par une entreprlse qul de
tient une posltion dominante sur le marche provoque une 
restriction importante de la concurrence dans une certalne 
categorle de prodults, a cause de l'absence de prodults siml
lalres, cette restrlctlon ne sera plus toleree, mAme sl eile 
concerne un prodult brevete. 
En deuxieme lleu, la majorlte de la commisslon s'est atta
quee aux cartels dlts «vertlcaux» (art. 5 al. 4), donc aux 
accords entre producteurs, lmportateurs, grosslstes et de
taillants d'un certaln produit, en introduisant la presomption 
qu'ils entravent la concurrence de fa1,<>n illicite s'lls flxent de 
maniere directe ou lndlrecte les prix de vente aux consom
mateurs du produit, ou s'lls prevoient une repartltlon geogra
phique des marches, ou encore une repartition an fonctlon 
des partenaires commerclaux. Les accords de ce type peu
vent en effet entraTner des consequences negatives, teile 
une facilitatlon de la creatlon de cartels horizontaux ou des 
ecarts de prlx lmportants entre la Suisse et l'etranger. l..!ln
version de la presomptlon aura comme effet d'lndulre les 
producteurs et les lmportateurs a une grande prudence dans 
l'imposition aux grosslstes et aux detaillants de regles tou
chant aux prlx et a la repartitlon des marches. II est en outre 
probable que cette regle provoquera la soumisslon prealable 
des accords a la Comco, eile aura donc un lmportant effet 
preventif. 
Une minorite de la commlsslon propose de ne pas entrer en 
matiere. Nous aurons la possibilite d'entendre quelles sont 
les motivations des membres du groupe de l'Unlon demo
cratique du centre qul s'opposent a la presente revlsion. Je 
presume qua leur opposltlon sera motivee par la preoccupa
tion que la revlslon pulsse mettre en dlfficulte les entreprlses 
de taille petite ou moyenne. 
l..!article 6 allnea 1 er lettre e demontre que la commisslon 
n'est pas insensible aux preoccupations des entreprlses qul 
voient le marche devenlr toujours plus difficile et qul volent le 
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danger de l'eventuallte de se mettre d'accord entre concur
rents pour maintenlr las prlx plus hauts ou de se garantlr, par 
des accords vertlcaux, une certaine repartitlon geographl
que des marches. Mals l'ldee de pouvoir survlvre gräce a 
ces accords, et donc a leur tolerance, est tres dangereuse. 
Les entreprises sulsses dolvent tout essayer pour reusslr a 
ameliorer leur efflcaclte, leur productlvite et leur capacite 
d'innovation, car ce sont ces elements qui peuvent leur ga
rantir, et garantir au pays, Je succes a l'avenir. 
La commission a vote par 16 voix contre 6 l'entree en ma
tiere sur cette importante revlslon. Je vous demande de vou
loir suivre la proposltlon de la majorite. 

Spuhler Peter ~. TG): Ich spreche heute nicht nur fQr die 
Minderheit zu Ihnen, sondern zugleich auch als Sprecher 
der SVP-Fraktion. Für uns hat sich die Frage gestellt Mas
sen wir überhaupt das geltende Kartellgesetz, das am 1. Juli 
1996 in Kraft getreten Ist, Jetzt bereits überholen? Wir haben 
die Meinung vertreten, dass die Konsolidierung dieses Ge
setzes noch nicht abgeschlossen ist, und gingen entspre
chend an die Thematik heran. Es stellt sich sicher die 
berechtigte Frage, ob das geltende Gesetz nicht Im Bereich 
des Instrumentariums fQr die Wettbewerbskommission 
(Weko) zu schwach ausgebildet war. Ich denke dabei spezi
ell an die Direktsanktionen. Hier sind wir von der SVP-Frak
tion bereit, diesen Schritt mitzugehen und die ElnfQhrung 
von Direktsanktionen mitzutragen. 
Wir haben in der Kommission sehr viel Ober den Schutz von 
Konsumenteninteressen gesprochen. Ich möchte an dieser 
stelle einfach erwähnt haben, dass die meisten Konsumen
ten irgendwo auch Mitarbeiter sind und dass man Kosten
strukturen nicht a priori Ober die Landesgrenzen hinweg 
vergleichen kann. Es Ist wichtig, dass das Kostenniveau ent
sprechende Berücksichtigung findet. Lohnkosten, Ausbil
dungskosten, aber auch Kosten für Infrastrukturen der 
entsprechenden Unternehmungen haben Ihren Preis und 
finden schlussendlich auch Im Verkaufspreis ihren Nieder
schlag. 
Auch möchte ich hier erwähnt haben, dass Werbekampa
gnen in der Presse in der Schweiz - ich erwähne nur die 
lnseratenpreise - auch teurer sind als vielerorts In Europa. 
Auch hier gibt es natürlich Preisdifferenzierungen. 
Aus meiner Sicht, aber auch aus der Sicht der SVP-Fraktlon 
schiesst die vorliegende Kartellgesetzrevision In einigen 
Punkten deutlich Ober das Ziel hinaus. Sie geht In drei, vier 
Punkten massiv weiter als die geltende EU-Gesetzgebung 
und gefährdet speziell bei Artikel 5 Absatz 4 auch die KMU
Struktur in der Schweiz. 
Wir unterstützen, wie ich bereits eingangs erwähnt habe, die 
Einführung von direkten Sanktionen, möchten aber ganz klar 
den Vorbehalt erwähnt haben, dass die KMU-struktur In der 
Schweiz nicht gefährdet werden darf und dass Bagatellkar
telle hier ausgenommen werden sollen. 
Aus diesen Überlegungen bin Ich bereit, den Antrag der Min
derheit auf Nichteintreten zurückzuziehen. Die SVP-Fraktlon 
behält sich aber vor, In der Schlussabstimmung Nein zu 
stimmen, wenn folgende Punkte nicht erfüllt werden: 
Entscheidend für uns Ist der von Herrn Strahm in der Kom
mission gestellte Antrag zu Artikel 5 Absatz 4, der Ihnen als 
Antrag der Mehrheit vorliegt. Darin ist ein absolutes Verbot 
für Vertikalabsprachen vorgesehen. Es geht In massivster 
Form weiter als die geltende EU-Gesetzgebung. Wie Sie 
vielleicht wissen, hat die EU-Gesetzgebung für diesen Be
reich - den Bereich der KMU - das Instrument der Gruppen
freistellungsverordnung vorgesehen, um genau diesen 
Punkt zu entschärfen. Sollten Sie bei Artikel 5 Absatz 4 dem 
Antrag der Mehrheit zustimmen, haben wir ein absolutes 
Verbot der Vertikalabsprachen. Das würde bedeuten, dass 
Zehntausende von Verträgen, die von KMU mit ausländi
schen Unternehmungen abgeschlossen worden sind, über
holt werden müssen und dass wir hier eine deutliche Be
nachteiligung unserer wichtigen KMU hätten. 
Ich nehme hier eine Beispiel: Sie haben einen Automobil
konzern in Deutschland, der mit einem KMU-Betrleb In der 
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Schweiz einen Gebietsvertrag abgeschlossen hat; dieser 
Vertrag würde zukünftig unter das Kartellgesetz fallen und 
sanktioniert werden. Der gleiche Automobilkonzern könnte 
diesen KMU-Betrieb übernehmen, eine Tochtergesellschaft 
installieren und wäre dann nicht mehr dem Kartellgesetz un
terworfen. Es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier mit der 
Einführung des neuen Kartellgesetzes eine Förderung der 
Monopolisierung ermöglichen und dass auf der anderen 
Seite unsere KMU auf der Strecke bleiben. 
Daher bitte ich Sie, die Kompromisslösung gemäss Antrag 
Triponez zu unterstützen, der einen Mittelweg zwischen der 
Lösung der Mehrheit und der Lösung der Minderheit be
schreiten will. Ich möchte Herrn Strahm in Erinnerung rufen, 
dass er in der WAK bereit war, zu Ausnahmen Hand zu bie
ten. Man kann das im entsprechenden Protokoll nachlesen. 
Bei der Kronzeugenregelung wird die SVP-Fraktion eben
falls Nein stimmen. Wir sind der Meinung, dass Denunzie
rung als Instrument in der Schweiz nichts zu suchen hat. Es 
widerspricht unserem Rechtsempfinden und unserer Recht
sprechung. Auch in der WAK haben Experten, die sich bei 
uns für deren Einführung ausgesprochen haben, über die 
Problematik diskutiert und diese auch bestätigt. Es kann 
nicht sein, dass vier Unternehmen eine Horizontalabsprache 
tätigen, und das eine geht dann, verpfeift die drei anderen 
und kommt straffrei weg - und die anderen drei werden 
dann bestraft. Das widerspricht unserem Rechtsempfinden, 
und wir beantragen auch deshalb die Ablehnung dieser Be
stimmung. 
Auch bei der Höhe der Sanktionen sind wir der Meinung, 
dass der vorgezeigte Weg zu massiv ist. Wir sprechen hier 
von 10 Prozent des Umsatzes von drei Geschäftsjahren 
(Art. 49a). Das ist für uns unverhältnismässig und kann Un
ternehmungen in den Konkurs treiben. Ich bitte Sie, auch in 
diesem Fall einen vernünftigen Weg zu begehen und den 
Antrag der Minderheit I zu unterstützen. 
Bei der ganzen Frage Patentgesetz versus Kartellgesetz ist 
für uns klar, dass wir das Patentgesetz nicht auf dem Um
weg über das Kartellgesetz aushöhlen dürfen. Es geht hier 
um Eigentumsgarantie, die verfassungsmässig verankert ist. 
Wir müssen hier entsprechende Vorsichtsmassnahmen tref
fen. Für Schweizer Unternehmen, die ihre Produkte noch 
hier entwickeln, in der Regel mit sehr grossen Kosten, ist es 
auch wichtig, dass ein Schutz besteht und dass dieser 
Schutz nicht leichtfertig unterlaufen werden kann. Sagen wir 
hier Ja, so werden wir den Forschungs- und Werkplatz 
Schweiz in massiver Form gefährden. 
Die SVP-Fraktion ist für eine massvolle Verschärfung des 
Kartellgesetzes, speziell bei den direkten Sanktionen, will 
aber den klaren Vorbehalt ausgesprochen haben, dass 
KMU-Strukturen nicht gefährdet werden dürfen und die 
Kronzeugenregelung zu streichen ist. 

Polla Barbara (L, GE): Le marche libre et la concurrence 
sont fondamentalement liberaux. II pourrait donc etre ten
tant, philosophiquement parlant, de suivre Pascal Salin et de 
dire que taute legislation en faveur de la concurrence est 
anticoncurrentielle. C'est peut-etre Salin que suivait initiale
ment M. Spuhler. Mais nous suivrons plus volontiers Karl 
Popper, qui precise que le dualisme des faits et des normes 
est une des bases de la tradition liberale et que le libe'ra
lisme s'efforce toujours de rechercher les meilleurs normes. 
II est interessant de constater a cet egard que la libre con
currence liberale a en fait besoin d'etre protegee par des lois 
et des reglements librement consentis pour exercer tous ses 
effets. Ceci souligne une fois de plus que le liberalisme ne 
saurait etre defini par ses adversaires et que neoliberalisme 
n'est pas liberalisme. 
La loi de Laplace, physicien du XVllle siecle, avait deja etabli 
que pour maintenir les petites bulles a cötes des grandes 
bulles - une allegorie pour (es petites entreprises a cöte des 
grandes entreprises -, il fallait des mecanismes particuliers 
pour permettre aux petites bulles de se maintenir et de resis
ter a la force qui les pousse a se fondre dans les grandes. La 
revision de la loi sur les cartels est comme la loi de Laplace. 
Elle concretise d'un commun accord le fait de se soumettre 

a des regles qui ont pour effet de proteger les petits contre 
les grands. Cette revision va ainsi dans le sens de l'interet 
bien compris de l'individu, a savoir celui du citoyen con
sommateur. Nous reconnaissons bien la l'esprit liberal de 
M. Couchepin, conseiller federal. En effet, qul dit cartel dit 
entente sur les prix. L'.eliminatlon des cartels rigides et le 
renforcement de la concurrence se traduisent en prlncipe 
par une baisse des prlx, laquelle est forcement favorable aux 
citoyens. 
Fondamentalement, le groupe liberal souscrit donc au projet 
de revision de la loi sur (es cartels. II salue en particulier les 
conditions plus favorables accordees aux PME a l'article 6 
alinea 1er lettre e - PME pour lesquelles il requerra egale
ment que les systemes de distribution selective restent ga
rantis -, et il est favorable aux sanctions directes, c'est-a
dire immediates. En effet, a !'heure actuelle, les sanctlons ne 
peuvent etre appliquees que s'il y a recidive. Selon une com
paraison imagee du DFE, c'est un peu comme si un policier 
qui arrete un automobiliste ivre ne pouvait pas l'amender 
et que, pour ce faire, il doive attendre d'intercepter une 
deuxieme fois Je meme conducteur fautif au volant de sa voi
ture, avec un taux d'alcoolemie ldentique. 
Les sanctions directes contre les cartels rigides represen
tent en fait le point central du projet de revision (art. 49a 
al. 1 er). II s'agit de prevenir et de punir ces cartels rigides, 
les ententes sur la fixation des prix, les restrictions quantita
tives et les accords de repartition geographique ainsl que les 
abus de position dominante, mais pas, seien nous, les car
tels dits verticaux. 
Concretement, la Comco pourra, a l'avenir, decreter des 
sanctions des la premiere infraction a la loi sur (es cartels et 
non plus seulement en cas de repetition de l'infractlon. Le 
montant des sanctions parait, de plus, particulierement dis
suasif puisqu'il pourra atteindre pour l'entreprise sanction
nee Jusqu'a 10 pour cent du chiffre d'affaires qu'elle aura 
realise en Suisse pendant les trois dernieres annees. 
Le groupe liberal s'oppose par contre tres clairement au re
gime du bonus (art. 49a al. 2). II est en effet prevu dans la 
revision de la loi qu'un bonus soit applique aux entreprlses 
qui participeraient au demantelement d'un cartel. II s'aglrait, 
lit-on dans les «Perspectives», «d'affaiblir la loyaute et Ja so
lidarite entre membres d'un cartel». En echange de sa co
operation, l'entreprise verrait ainsi son amende dlminuee, 
voire carrement supprimee. 
La raison essentielle qui semble avoir pousse le Conseil fe
deral a une teile proposition serait la difficulte de debusquer 
les cartels qui seraient de mieux en mieux organlses pour 
echapper a la sagacite de Ja Comco, mais cette justification 
ne tient pas. Une dlsposition juridique qui incite un chef d'en
treprise a denoncer ses concurrents aux autorites compe
tentes se rapproche senslblement de la delation, ce qui est, 
de fait, incompatible avec notre culture et notre ethique d'en
treprise et ne s'inscrit pas non plus dans l'esprit du droit 
suisse. De plus, on a que trop essaye ailleurs de demonter 
des groupes gräce a la delation et au bonus, mais jamals 
avec un succes durable pour imaginer appliquer un tel sys
teme dans notre pays. On ne peut pas se fonder sur un sys
teme base sur la deloyaute ni, en l'occurrence, voulolr traiter 
Je mal par Je mal. II taut donc trouver autre chose, car le be
soin d'incitation est en effet imperatif. 
C'est dans cet esprit que le groupe liberal proposera, dans 
les dispositions transitoires, chiffre II alinea 1 er, d'etendre 
l'exemption de l'amende des entreprises qui se decartelli
sent et des cartels qui se demantelent spontanement, a une 
duree de deux ou trois ans. Cette exemption ne devrait 
d'ailleurs pas etre consideree comme une disposition transi
toire, donc secondaire, mais au contraire comme une partie 
integrante de la loi dans la mesure ou il s'agit concretement 
de mettre en place un systeme incitatif plus efficace, plus ra
pide et ethiquement meilleur que le systeme du bonus. 
On devrait avoir ainsi, si je puis dire, un effet d'«annoncla
tion» spontane, bien plus compatible avec notre ethique en
trepreneuriale et plus favorable que la denonciation. 
Dans la mesure ou il s'agit ce matin de se prononcer unique
ment sur l'entree en matiere et non pas sur (es propositions 
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individuelles, je m'en tiendrai donc la: vous inviter a entrer en 
matiere, a adopter le principe des sanctions dans une pers
pective essentiellement preventive et dissuasive, mais par 
contre a rejeter le principe du bonus et a remplacer ce der
nier par d'autres mesures incitatives plus compatibles avec 
notre ethique d'entreprise. Nous reviendrons sur ce point. 
En attendant et quoi qu'il en soit, n'oublions pas tout au long 
de ces discussions, en particulier en ce qui concerne (es 
sanctions, que le beneficiaire final d'une loi sur les cartels 
doit toujours ätre le citoyen. 

Schneider Johann N. (R, BE): Die FDP-Fraktion tritt auf die 
Gesetzesrevision ein. Sie sucht in ihrer grossen Mehrheit ein 
deutlich griffigeres, das heisst wirkungsvolleres Kartellge
setz. Wir wissen es alle: Die Schweiz ist ein Hochkosten
und Hochpreisland. Unserem Land fehlt seit vielen Jahren 
ein vernünftiges Wirtschaftswachstum. Der Tourismus leidet, 
weil die Gäste die teure Schweiz meiden. Die hoch produk
tive Exportindustrie lagert ins Ausland aus, weil mit den 
hiesigen Kosten, insbesondere Personalkosten, die Konkur
renzfähigkeit zu schlecht zu erreichen ist. Kurz: Binnenwirt
schaftlich sind wir zu teuer. Die Binnenwirtschaft ist zu gut 
von den Weltmarktverhältnissen abgeschottet. Sie ist da und 
dort zu wenig produktiv, vielleicht weil zu gut organisiert. 
Mit der jetzigen Kartellgesetzrevision muss es darum gehen, 
wieder etwas besser einzumitten. Die Binnenwirtschaft wird 
von den Herausforderungen her an die Internationalität her
angeführt, und die Exportindustrie muss wieder mehr Basis 
in diesem Land suchen. Letztlich geht es um die Arbeits
plätze hier in diesem Land, also um die Vollbeschäftigung 
hier in diesem Land, und damit um unsere Wohlfahrt und un
sere Sicherheit. 
Das Kartellgesetz ist ein Missbrauchsverhinderungs-Gesetz. 
Je mehr ein verschärftes Kartellgesetz prophylaktisch wirkt 
und Kartelle gar nicht erst entstehen lässt, umso besser ist 
seine Wirkung. Je mehr wir Unternehmer - ich rede als Mit
telstandsunternehmer und Repräsentant einer Industrie, die 
vorwiegend eine Mittelstandsindustrie ist - unseren eigen
ständigen Weg, die Innovation, den Wettbewerb suchen, 
umso wertvoller ist unser Beitrag, unser vor allem langfristi
ger Beitrag, zum Wohle unserer Gesellschaft. Wir brauchen 
einen ordnenden Staat, nicht aber eine zu geordnete Wirt
schaft. Die Wirtschaft ist zum Handeln aufgerufen. 
Wir müssen heute zwei Dinge tun: 
1. Wir dürfen nicht auf die nächsten Wahlen schielen und mit 
einer Politik der kurzsichtigen Besitzstandwahrung Stimmen 
fangen. 
2. Wir haben die Chance zu nutzen, einen Revitalisierungs
beitrag leisten zu können. Dieser wird uns sofort zugute 
kommen, er wird aber auch unseren Nachfolgern mehr als 
dienlich sein. Wir legen heute das Fundament, auf dem 
unsere Leistungsgesellschaft künftig ihren Standort in einem 
enorm harten Standortwettbewerb verteidigen können 
muss. Je mehr Wettbewerb, umso mehr Bewegung, umso 
mehr Innovation; wir werden umso konkurrenzfähiger, umso 
leistungsfähiger und letztlich umso erfolgreicher sein. 
Ich weiss um die Stimmen, die davor warnen, ein wohlgefüg
tes Ganzes aufbrechen lassen zu wollen. Wir werden in der 
Detailberatung sorgfältig diskutieren müssen, wie weit wir in 
den substanziellen Revisionspunkten wirklich gehen wollen 
und dürfen. Ich lade Sie allerdings schon jetzt ein, im Zwei
felsfalle mutig zu sein. Erstens passiert nichts Schwerwie
gendes, wenn es stimmt, dass es bisher kaum Absprachen 
gegeben hat, und zweitens befördern wir unsere Unterneh
men grundsätzlich auf eine Bahn, auf der sie längerfristig 
leistungsstärker sind. Die FDP-Fraktion will grossmehrheit
lich die direkten Sanktionen, die Parallelimporte und die Ver
tikalabreden neu regeln. 
Schwerer tun auch wir uns mit der so unsympathischen 
Kronzeugenregelung. Auf Initiative unserer Fraktion ist eine 
zweijährige Karenzfrist in den Gesetzentwurf aufgenommen 
worden. Diese Zeit müsste reichen, um ein allfälliges Kartell 
in Frieden - d. h. miteinander - so umzubauen, dass das 
«Verräterrisiko» minimiert werden kann. 
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Lassen Sie mich die Revision mit zwei Sätzen auch noch in 
den internationalen Kontext einbetten. Erstens dürfen sich 
ausländische Hersteller in unserem Markt nicht besser be
dienen können als in ihren Heimmärkten, zweitens brauchen 
wir uns kein Gesetz aufzuerlegen, das schärfer als dasje
nige ist, das unser relevantes Umfeld kennt; dies schon des
halb nicht, weil wir es gewohnt sind, unsere Gesetze 
anzuwenden und durchzusetzen. 
Gestatten Sie mir als Letztes noch eine kurze Bemerkung 
aus der Sicht der Exporteure, der Aussenwirtschaft: Jeden 
zweiten Franken verdienen wir direkt oder Indirekt mit dem 
Ausland. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Exportwirt
schaft ist unbestritten. Die Exportwirtschaft sollte auch Ar
beitgeberin und Lokomotive für hiesige Unterlieferanten 
bleiben können. Wenn wir das wirklich wollen, so müssen 
wir unser Kostenniveau anpassen und die lnlandproduktivi
tät steigern. Das revidierte Kartellgesetz ist nur ein Baustein 
dazu - und nicht der gewichtigste. Das revidierte Kartellge
setz ist auch als «mind satter» sehr wertvoll. Vordringlicher 
aber ist, dass unser Fokus auf Selbstbehauptung, Eigen
ständigkeit, Eigeninitiative und Eigenverantwortlichkeit ge
richtet ist. 
Die FDP-Fraktion ist für Eintreten und wird sich für eine grif
fige Revision einsetzen, zum Wohle des Landes - heute und 
vor allem auch morgen. 

Bührer Gerold (R, SH): Wettbewerb, da sind wir uns einig, 
ist das tragende Fundament für Wachstum und Wohlfahrt. 
Die Behinderung oder die Abschottung von Märkten ist Gift 
für Wachstum und Wohlfahrt. Der wahrscheinlich berühm
teste Notenbanker der westlichen Welt, Alan Greenspan, hat 
einmal geschrieben: «Anstatt Schutzwälle zu bauen, müs
sen wir uns dem Wettbewerb stellen.» Ich glaube, es gibt 
keine Alternative zum Wettbewerb. 
Internationale Studien belegen klar: Länder mit offenen 
Märkten sind Länder, die Dynamik, Wohlfahrt und Arbeits
plätze geschaffen haben. Länder, die Mauern errichtet ha
ben, haben Arbeitsplätze vernichtet. Wir Freisinnigen sind 
daher klipp und klar für ein griffiges Kartellgesetz. 
In der Wirkungsanalyse sind auch wir zum Schluss gekom
men, dass das Kartellgesetz von 1995 noch zu wenig Zähne 
hat. Wir sind bereit, mit dieser Revision neue, griffige Zähne 
in dieses Gesetz einzufügen. Es ist ein urfrelsinniges Anlie
gen, dass wir klare Spielregeln zugunsten von Wettbewerb 
haben und dass es keinen Schutz gibt für jene, die Kartell
renten zulasten der Volkswirtschaft einstreichen. 
Zu den Kernelementen der vorliegenden Revision nur ganz 
kurz: 
1. Wir unterstützen direkte Sanktionen schon beim ersten 
Vergehen. Damit erhöhen wir die Griffigkeit dieses Geset
zes. 
2. Die Analysen haben gezeigt, dass im Bereich der Vertikal
absprachen durch überhöhte Preise in der Tat in erhebli
chem Umfang Konsumkraft entzogen wird. Nicht nur die 
Europäische Union, sondern auch wir müssen - mit diesem 
neuen Artikel! - dazu beitragen, dass dort, wo Preis- und 
Gebietsabsprachen den Wettbewerb behindern, dies in Zu
kunft als Missbrauchstatbestand erfasst wird. Wir stimmen 
daher dem neuen Tatbestand der Vertikalabsprachen zu. 
Wir wollen auch nicht, dass diese Bestimmung quasi von 
hinten her wieder aufgeweicht wird. Wir verschllessen uns 
allerdings nicht, wenn wir im Sinne der Rechtssicherheit bei 
diesem Artikel noch eine bessere Formulierung finden, aber 
wie gesagt: Den Kerngehalt der Bestimmungen betreffend 
Vertikalabsprachen wollen wir nicht tangieren. 
Wir haben lange um die Kronzeugenregelung gerungen. Es 
gibt hier ohne Zweifel rechtsethische Bedenken, die man 
ernst nehmen muss. Die Anhörungen haben aber gezeigt, 
dass wir mit dieser Regelung einen wesentlichen Beitrag zur 
Aufdecku119 von Kartellen leisten. Wir stimmen deswegen 
mit einer Ubergangsfrist von zwei Jahren gemäss dem An
trag der Mehrheit der Kommission dieser Kronzeugenrege
lung zu. 
Zum letzten Punkt: Wir stehen auch klar hinter Artikel 6 Ab
satz 1, welcher bei den KMU eine Regelung trifft, wonach 
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Absprachen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, wenn 
sie keine signifikante Marktwirkung haben, gewährleistet 
bleiben sollen. Ich glaube, wir können nicht der Stärkung der 
KMU das Wort reden und hier überzogen legiferieren. 
Die FDP-Fraktion ist für Eintreten. Wir stimmen den Kernele
menten der Revision zu. Wir können nicht das Hohelied von 
mehr Wettbewerb singen und die Augen verschliessen, 
wenn die Behinderung von Wettbewerb zulasten der Volks
wirtschaft und zugunsten weniger Karteilisten straffrei be
trieben wird. 

Genner Ruth (G, ZH): Die Grünen werden der Revision des 
Kartellgesetzes, das ja ein junges Gesetz ist, zustimmen. 
Für uns hat die Revision drei wesentliche Ziele: 
1. Die Einführung der direkten Sanktionen für kartellrechtli
che Verstösse, sowohl bei horizontalen wie bei vertikalen 
Absprachen. Wir meinen, dass der gewählte Ansatz, der 
präventiv wirken soll, sinnvoll ist. 
2. Aus unserer Sicht muss die Unabhängigkeit der Wettbe
werbskommission gewährleistet sein. 
3. Es ist für uns besonders wichtig, dass der Möglichkeit der 
Einführung von Parallelimporten nun endlich stattgegeben 
wird. 
Es geht bei diesem Gesetz um viel Geld. Im Zentrum steht 
die Frage, in welche Taschen dieses Geld letztlich fliesst. 
Alle in diesem Saal werden Mühe haben, die Schädlichkeit 
von Kartellen zu beziffern; es sind nämlich riesige Summen. 
Geschädigt werden können verschiedenste Gruppen, für 
uns Grüne stehen aber ganz eindeutig die Konsumentinnen 
und Konsumenten Im Vordergrund, welche bei Preisabspra
chen einen überhöhten Preis für das Produkt bezahlen, das 
sie kaufen. Die Konsumentinnen und Konsumenten werden 
gleichsam zu Opfern eines Betrugs, allerdings ohne es zu 
wissen. Im Falle eines normalen Diebstahls weiss man, dass 
man um eine Sache oder einen Wert bestohlen worden ist. 
Konsumenten wissen es jedoch nicht, wenn sie wegen einer 
gewissen Konspiration einen zu hohen Preis bezahlen. 
Dass die SVP-Fraktion heute so viel Zurückhaltung übt und 
Vorbehalte vorbringt, entbehrt jeglicher Logik und jeglicher 
Kohärenz in ihrer Politik, in der sie immer wieder aufs Spiel 
und die Macht der Marktkräfte setzt. Wer den Markt will, 
muss ihn auch wirklichen dem Spiel seiner Kräfte überlas
sen. Das bedeutet, dass wir heute dafür einstehen, dass der 
Markt auch nach seinen Gesetzen funktionieren kann, dass 
eben der Wettbewerb spielen kann. Kartelle mit Preis- oder 
Gebietsabsprachen verzerren den Wettbewerb und prellen 
Konsumenten, oder sie verhindern eine Entwicklung, weil 
sich Firmen dem Wettbewerbsdruck, der immer als Motor 
gepriesen wird, entziehen. 
Absprachen verhindern somit Innovation und Verbesserun
gen. Wir meinen auch, Herr Schneider, dass die Schweiz 
eine Revitalisierung braucht. Deshalb braucht es die vorge
schlagenen Massnahmen zum Knacken von Kartellen. 
Die Möglichkeit von Parallelimporten wurde von einigen 
Marktleadern leider zu lange verhindert. Sie schützen damit 
ihr eigenes Gebiet. Sie schirmen Ihren Markt ab - eben un
ser Binnenland - und schaffen zu Unrecht eine besondere 
Marktnische. Den Preis dafür haben einmal mehr die Konsu
menten zu bezahlen. Im Falle von Medikamenten hat sich 
die Pharmaindustrie gegen die Parallelimporte gewehrt. Sie 
tut es noch heute. Was den Medikamentensektor betrifft, ist 
sie damit aus unserer Sicht für die Steigerung der Kranken
kassenprämien verantwortlich, weil sie bei den Kosten für 
Medikamente preistreibend wirkt. 
Die heutige Debatte ist ein ernsthafter Test dafür, ob diejeni
gen, die immer Markt predigen, auch Markt leben wollen. 
Ein Markt hat Spielregeln, und diese Spielregeln - nämlich 
Wettbewerb und Transparenz - gilt es einzuhalten. Wir Grü
nen stehen für den Markt innerhalb nachhaltiger Rahmenbe
dingungen. Das bedeutet, dass für uns soziale, ökologische 
und demokratische Kriterien als Bedingungen für den Markt 
und das Marktgeschehen stehen. Gegen diese Bedingun
gen zu verstossen, bedeutet: keine Nachhaltigkeit, eine 
Monopolwirtschaft oder Ausbeutung. Gerade am Beispiel 

Landwirtschaft kann man heute zeigen, dass viele Investitio
nen, welche Schweizer Bauern heute tätigen, zu teuer sind. 
Unser Fraktionskollege Ruedi Baumann hat seinen Traktor 
in Frankreich gekauft - für 62 ooo Franken, statt wie in der 
Schweiz zu 102 000 Franken. Er hat damit viel günstiger ein
gekauft, als er es In der Schweiz hätte tun können. 
Wegen Preis- und Gebietsabsprachen sind deshalb die In
vestitionen der Schweizer Bauern als zu hoch einzustufen, 
und gerade das müsste ja der SVP zu denken geben - weil 
die Bauern für die Landwirtschaft zu hohe Investitionskosten 
bezahlen müssen. Dieser Mechanismus überträgt sich dann 
wieder auf die Produktionskosten. Gerade deshalb ist es 
wichtig, dass wir uns heute gegen die Importkartelle stark 
machen. 
Ich bitte Sie namens der grünen Fraktion, auf die Vorlage 
einzutreten und insbesondere den Sanktionen und den Pa
rallelimporten zum Durchbruch zu verhelfen. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Im Namen der CVP-Frak
tion empfehle ich Ihnen Eintreten auf die Revision des Kar
tellgesetzes. Wir halten diese Revision mit Blick auf die 
Zukunft des Wirtschaftsstandortes Schweiz wie auch mit 
Blick auf den Wohlstand unseres Landes für notwendig. Wir 
haben an dieser Stelle immer und immer wieder über die 
Notwendigkeit der wirtschaftlichen Erneuerung, über die Re
vitalisierung, die Wettbewerbsfähigkeit oder auch die Öff
nung der Märkte gesprochen. Wir müssen in Richtung mehr 
Wettbewerbsfähigkeit gehen, und zwar nicht nur bei der Ex
portbranche, sondern auch in der Binnenwirtschaft. 
Die CVP-Fraktion ist der festen Überzeugung, dass wir den 
Worten nun endlich Taten folgen lassen müssen. Seit Be
ginn der Neunzigerjahre Ist zwar einiges getan worden. Ich 
verweise auf die frühere Kartellgesetzrevislon, auf das Bin
nenmarktgesetz oder auch auf andere Reformen In ver
schiedenen Branchen. Wenn wir heute aber einmal mehr 
schauen, wo unser Land punkte Wettbewerbsfähigkeit inter
national steht, stellen wir ernüchtert fest, dass wir nicht dort 
stehen, wo wir gerne wären und wo wir eigentlich stehen 
müssten, um unseren Wohlstand zu erhalten. 
Natürlich ist uns auch klar, dass ein griffigeres Kartellgesetz 
immer zwei Seiten hat. Auf der einen Seite gibt es die, die 
davon profitieren, weil sie eben günstiger einkaufen kön
nen - denken Sie an die Konsumenten, aber auch und vor 
allem an die Gewerbler, die Landwirte, die Firmen generell. 
Auf der anderen Seite gibt es jene, die die Hochpreisinsel 
aufrechterhalten, weil sie auch wiederum davon profitieren. 
Wir haben mit Artikel 96 Absatz 1 der Bundesverfassung 
dem Bund ganz klar die Befugnis eingeräumt, Vorschriften 
gegen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkun
gen von Kartellen zu erlassen. Dies, weil wir der Überzeu
gung sind, dass die Förderung des Wettbewerbs für unser 
Land von grösster Bedeutung ist. 
Wettbewerb, das wissen Sie alle, ist innovationsfördernd, 
Wettbewerb ist produktivitäts- und effizienzfördernd. Ohne 
Wettbewerb bleibt auch unser Preisniveau hoch. Wir alle 
wissen, sogar ohne Lektüre des OECD-Berichtes oder des 
Wachstumsberichtes des EVD, dass wir in einem sehr ge
schützten und zum Teil nach wie vor stark kartellierten Land 
leben. Die Antwort des Bundesrates auf die Interpellation 
lmhof unterstreicht einmal mehr, dass Massnahmen zur In
tensivierung des Wettbewerbs und zur Produktivitätssteige
rung notwendig sind. Für die CVP-Fraktion muss diese 
Förderung auf zwei Ebenen geschehen: Einerseits muss die 
Wirkung des Binnenmarktgesetzes überprüft werden; ande
rerseits ist es notwendig, dass wir die Bildung von Kartellen 
verhindern. 
Es mag daher erstaunen, dass angesichts der positiven 
Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft sich einige in diesem 
Ratssaal einer Revision des Kartellgesetzes verschliessen. 
Eine mögliche Erklärung der Widerstände der Gegner mag 
darin liegen, dass die vorgesehene verschärfte Gangart des 
Gesetzgebers gegen wettbewerbswidrige Verhaltensweisen 
gewissen schweizerischen Unternehmen einige Sorgen be
reitet. Die Schweiz hat sich ja nicht von ungefähr das Image 
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zuzuschreiben, die inländische Wirtschaft zeichne sich 
durch eine grosse Kartellierung und Abschottung der Märkte 
aus. 
Dennoch gilt es aus der Sicht der CVP-Fraktion, Folgendes 
zu bedenken: Auch wenn bestimmte Wirtschaftszweige 
nach wie vor Absprachen dem Wettbewerb vorziehen, ist 
Handlungsbedarf gegeben. Es kann ja wohl nicht sein, dass 
man für den Wettbewerb ist, wenn es um die eigenen Kosten 
geht, und dann jedoch den Wettbewerb einschränken 
möchte, wenn es um die Preise geht. Für «kartellistische» 
Unternehmen mögen dadurch weniger Einnahmen durch 
Preissenkungen und weniger Konzentration auf wenige An
bieter resultieren, aber gleichzeitig resultiert eine gesamt
wirtschaftliche Strukturanpassung, was durchaus erwünscht 
und auch sinnvoll ist. Denn wir kommen in einem globalisier
ten Umfeld nicht um eine Stärkung der Binnenwirtschaft in 
der Form erhöhter Wettbewerbsfähigkeit herum. 
Die Geschichte lehrt, dass ein Abschotten vor wirtschaftli
chen Entwicklungen letztlich die betroffenen Firmen selber 
ins Abseits führt, weil sie sich mittelfristig immer mehr von 
der Marktwirklichkeit entfernen. Dies kann nicht im Interesse 
des Wirtschaftsstandortes Schweiz und des Wohlstandes 
unseres Landes sein. 
Auch wenn es auf den ersten Blick ein beschwerlicher Weg 
sein mag, kann die Lösung nur darin liegen, dass man sich 
den wirtschaftlichen Entwicklungen stellt und seine wirt
schaftliche Tätigkeit eben entsprechend gestaltet. Es liegt 
also durchaus im volkswirtschaftlichen Gesamtinteresse un
seres Landes, dass wir eine effektive Wettbewerbspolitik be
treiben. Effektiv ist die Wettbewerbspolitik aber nur dann, 
wenn glaubhaft gemacht werden kann, dass sie auch tat
sächlich durchgesetzt wird. 
Die CVP-Fraktion begrüsst die vom Bundesrat unterbreitete 
Kartellgesetzrevision, welche zwei Hauptziele verfolgt, 
nämlich: die Einführung der direkten Sanktionen bei kartell
rechtlichen Verstössen und die Verankerung einer Bonus
regelung. Beide Regelungen haben wir bereits in unserer 
Vernehmlassungsantwort gutgeheissen. Wir haben in der 
Kommission im Rahmen der Debatte noch drei weitere Ziele 
verfolgt, auf zwei möchte ich noch näher eingehen. 
Einerseits hat die CVP-Fraktion eine Sonderregelung für 
kleine und mittlere Unternehmen analog zur deutschen 
KMU-Sonderregelung verlangt - ich verweise auf Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe e - und im Gesetzentwurf auch veran
kern können. Wir wollen vor allem für Kleinunternehmen, die 
auf einem geographisch sehr limitierten Raum agieren, eine 
Möglichkeit zur Kooperation schaffen. Sie können in einer 
gewissen Weise agieren, wie das Grossunternehmen nicht 
gestattet ist. Auf den ersten Blick mag diese Sonderregelung 
ein Fremdkörper im Gesetz sein, nämlich eine Diskriminie
rung nach Grösse der Spieler im Wettbewerb. Die Erfahrung 
in Deutschland jedoch zeigt, dass sich diese Kooperations
möglichkeit bewährt, weil - und das ist eigentlich ausschlag
gebend - die Beschränkung des Wettbewerbs in einem Teil 
des Marktes zu mehr Wettbewerb im Markt insgesamt führt. 
Weiter verlangen wir die gesetzliche Verankerung der Be
kanntmachung der Weko im Bereich der Vertikalabspra
chen. Dies aus der Überzeugung, wie wir es in unserer 
Vernehmlassungsantwort kundgetan haben, dass die KMU 
einen direkten Nutzen daraus ziehen können. Die heute 
praktizierte Preisbindung und Marktabschottung führen zu 
einer Hochpreisinsel, welche unmittelbar negative Auswir
kungen auf die Einkaufspolitik und Einkaufsmöglichkeiten 
der Unternehmen hat. Unternehmen in der Schweiz werden 
gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten von ausländi
schen Herstellern systematisch diskriminiert, was zu Wett
bewerbsverzerrungen führt. Es ist nicht einzusehen, wes
halb ein Unternehmen, das auf die Lieferung von Fabrika
tionsteilen aus dem Ausland angewiesen ist, höhere Preise 
als seine im Ausland ansässigen Konkurrenten zahlen muss. 
Tatsache ist aber, dass zahlreiche ausländische Firmen un
seren Unternehmen gegenüber eine andere Preispolitik 
praktizieren. Sie schliessen selektive Verträge ab, binden 
somit Unternehmen und verbieten diesen den Einkauf über 
andere Kanäle. Die Profiteure sind die ausländischen Fir-

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

men sowie die inländischen Alleinimporteure. Wichtig Ist, 
dass wir in diesem Bereich, und zwar explizit, den Wettbe
werb zulassen und Preisbindungen und Marktabschottun
gen verhindern. 
Schliesslich befürwortet die CVP-Fraktion die Einführung 
der direkten Sanktionen sowie die Verankerung der Bonus
regelung; auf beide Regelungen werde ich In der Detailbera
tung nochmals zurückkommen. Beide Regelungen wollen 
einen dauernden Anreiz für Kartellbeteiligte schaffen, ge
heime Absprachen anzuzeigen, und sie im Kartellverfahren 
ermutigen, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Wir 
sind überzeugt, dass diese beiden Regelungen eine erhöhte 
präventive Wirkung der Kartellgesetzgebung erzeugen. Sie 
führen zu einer Verstärkung der ohnehin vorhandenen zen
trifugalen Kräfte innerhalb eines Kartells, was unweigerlich 
zu seiner Destabilisierung führt. 
Wir wollen den Wettbewerb stärken und sind davon über
zeugt, dass wir mit einer Verschärfung des Kartellgesetzes 
den richtigen Weg einschlagen. Daher ist die CVP-Fraktlon 
ganz klar und unmissverständlich für Eintreten. 

Donze Walter (E, BE): Ich will Ihnen gerne sagen, weshalb 
die evangelische und unabhängige Fraktion grossmehrheit
lich für die Gesetzesänderung eintritt. 
1. Unsere Bundesverfassung gewährleistet In Artikel 27 Ab
satz 1 die Wirtschaftsfreiheit. In den Artikeln 96 und 97 legt 
sie aber auch den Grund für eine schweizerische Wettbe
werbspolitik. Eine freiheitliche und wettbewerbsorientierte 
Wirtschaftsordnung ist also der gemeinsame Wille in unse
rem Land. 
2. Wir von der evangelischen und unabhängigen Fraktion 
wollen eine soziale Marktwirtschaft. Zu ihr gehört Wettbe
werb, denn Wettbewerb schafft Innovationen, senkt die 
Preise, kurbelt die Produktion an. 
3. Kartelle und verdeckte Absprachen behindern den Wett
bewerb, verteuern die Produkte, richten volkswirtschaftli
chen Schaden an. Deshalb haben wir ja ein Kartellgesetz, 
welches zuletzt 1995 revidiert und verschärft wurde. 
4. Dieses Gesetz erwies sich gegenüber den aktuellen Her
ausforderungen als ungenügend. Wir wollen nicht nur ein 
Kartellgesetz, wir wollen ein Kartellgesetz mit Biss. Wir wol
len Kartellen vorbeugen und sie beseitigen, wo sie ein
schränken, das heisst, wo Firmen und ihre Besitzer «absah
nen» und andere, Unternehmen wie Kunden, von ihnen 
abhängig werden. Dazu sind neue gesetzliche Bestimmun
gen nötig, direkte Sanktionen und Anreize zur Aufdeckung 
und Meldung. 
Es ist interessant, dass wir Verurteilungen wegen Kartell
absprachen im Ausland haben, diese aber im Kontrast zur 
Straffreiheit in der Schweiz stehen. Das Ist aus Konsumen
tensicht unhaltbar, und das ist auch aus dem Blickwinkel der 
Wirtschaft nicht richtig. Ich bin dankbar für das entspre
chende Bekenntnis der beiden FDP-Vertreter hier am Pult. 
5. Was wir nicht wollen, ist eine Behinderung der KMU in 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit in der Schweiz oder gegenüber 
dem Ausland. 
Tatsächlich geht es bei diesem Themenkreis nicht um 
Peanuts oder Kavaliersdelikte. Dr. Stockmann vom Deut
schen Bundeskartellamt stellt fest, dass der volkswirtschaft
liche Schaden von Kartellen oft höher ist als derjenige aus 
Bandentätigkeit. Es geht um kriminelle Tatbestände, denen 
ein Rechtsstaat entgegenzutreten hat. Gemäss der Wettbe
werbsabteilung der OECD wird in grossem Stil Vermögen 
von den Käufern zu den Produzenten überführt. Überpreise 
von 15 bis 25 Prozent sind an der Tagesordnung. Die Schä
den beziffern sich auch in unserem Land auf Milliardenbe
träge. 
Der Gesetzgeber trägt die Verantwortung für eine funktionie
rende Wettbewerbspolitik. Das Ausmass der Schädlichkeit 
zwingt ihn - zwingt uns, das Parlament - zu Sanktionen. 
Diese Sanktionen und das Einführen eines Bonussystems 
für Selbstanzeigen sind nun für einige der Anstoss, die Revi
sion des Kartellgesetzes wenigstens teilweise zu verhin
dern. Hier ist aber das Argument eines drohenden Firmen-
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konkurses oder des Verlustes von Arbeitsplätzen wirklich am 
falschen Ort. Hier geht es um den Rechtsstaat. 
Wer dem Volkswohl vereflichtet ist, kann nicht anders als auf 
die Revision eintreten. Uber einige Details müssen wir noch 
streiten. Aber hier ist der falsche Ort, ein Sterben von KMU 
zu prognostizieren. Gerade sie leiden ja mit, wenn sie Waren 
und Leistungen zu überhöhten Preisen einkaufen müssen. 
Das Kartellgesetz von 1995 hat sich wegen der fehlenden 
Möglichkeit von direkten Sanktionen als ungenügend erwie
sen. Es bedarf der dringenden «NachrQstung•. 
Erlauben Sie mir noch mit einem Bild zu sprechen: Wir ha
ben einen Wachhund, wir haben ein Kartellgesetz. Aber wir 
stellen nun nicht einen ausgestopften Hund hinter das Tor. 
Dieser Hund muss bellen und belssen können. Nur Einbre
cher haben an ausgestopften Wachhunden Freude. Wir wol
len kein Alibigesetz. Bellen, das helsst: Wir brauchen ein 
Bonussystem, wir brauchen einen Anreiz, dass geheime 
Kartelle angezeigt werden. Baissen helsst, dass wir direkte 
Sanktionen brauchen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, in der Detailberatung dafür zu 
sorgen, dass das Gesetz auch «Biss• bekommt. 

Strahm Rudolf (S, BE): Die SP-Fraktlon begrQsst diese Re
vision. Wir sind für Eintreten. 
Wir leben In einem Hochpreisland. FOr uns Schweizerinnen 
und Schweizer sind die Preise für Importprodukte 10 bis 
30 Prozent höher als vergleichbare und mehrwertsteuerbe
relnigte Preise im Ausland - und das für Importe im Umfang 
von etwa 80 Milliarden Franken. Auch unsere KMU impor
tieren Ihre Zulieferungen, Ersatzteile und Werkzeuge viel 
teurer: wegen Lieferbindungen, Preisbindungen, Alleinver
triebsverträgen, wegen der Abschottung des Marktes 
Schweiz. 
Der soziale Verteilkampf gegen die Kleinen läuft heute Ober 
solche Marktmechanismen: Ober Marktbeherrschung, über 
Marktsegmentierung, über Marktabschottung. 
Bisher war es In unserem Hochpreisland so, dass genau die
jenigen, die das Wort der freien Marktwirtschaft am meisten 
im Munde führten, zu den grössten Wettbewerbsverhinde
rern, Marktabschottern und Preishochhaltern gehörten. 
Diese Reform ist überfällig. 1995 haben wir das erstmals re
vidierte Gesetz verabschiedet. 
Die Wettbewerbskommission vollbrachte jahrelang und bis 
vor kurzem keine Heldentaten; das hat sich erst jetzt etwas 
geändert. Ihre Entscheide verzögerten sich lange, wurden 
mit Rekursen verzögert, hatten lange Durchlaufzeiten. Die 
Wettbewerbskommission wurde wegen Fehlentscheiden 
nicht ernst genommen. Ihr Präsident musste zu häufig in 
den Ausstand treten, weil er Oberall «verhängt und verfilzt» 
war. Das hat der Kommission nicht genützt. 
Erst sieben Jahre nach der Totalrevision bekommt die Wett
bewerbskommission, bekommt das Gesetz Zähne - mit den 
Sanktionen und der Kronzeugenregelung, die wir voll unter
stützen. Ich danke dem Bundesrat, dass er den Schritt ge
wagt hat. 
Diese Revision wäre indes nicht lohnend, wenn nicht die 
WAK eine Verschärfung bei der Vertlkalblndung eingefügt 
hätte. Die ursprQngliche Revisionsvorlage hatte nur Sanktio
nen gegen die horizontalen harten Kartelle, also gegen 
Preiskartelle, Mengenkartelle, Gebietsabsprachen, vorgese
hen. Die Marktwelt hat sich verändert. Das alte horizontale 
Kartell unter Gewerblern, das lange Zelt die Schweiz domi
nierte, Ist unbedeutender geworden. Die heutige Preishoch
haltungspolltlk läuft vertikal, d. h. Ober Preisbindungen von 
Konzernen zu Alleinvertreibern in der Schweiz, über Preis
und Lieferbindungen bei Alleinvertriebsverträgen, bei Impor
teuren, die im kleinen Markt Schweiz mit sieben Millionen 
Einwohnern praktisch das Monopol haben. Erst jetzt mit den 
hinzugefügten Sanktionen bei Vertikalblndungen erhält das 
Gesetz eine moderne Form und eine echte Wirksamkeit. 
Da muss Ich auch etwas zu Herrn Spuhler sagen, der die 
Neuerungen jetzt eigentlich nicht akzeptieren will und be
kämpft: Der «Antrag Strahm», Herr Spuhler, Ist Jetzt ein An
trag der Kommissionsmehrheit, und diese Ist jetzt auch der 

Meinung, vertikale Bindungen - als Vermutung - seien 
schädlich und müssten den Sanktionen unterstellt werden. 
Wir möchten das Vertriebssystem nicht zerschlagen. Ich bin 
der Meinung, dass wir die harten Bindungen, nämlich die 
vertikalen Preisbindungen und die vertikalen Lieferbindun
gen, untersagen müssen. Die übrigen Absprachen, z. B. 
Service-, Ersatzteil- oder Garantieverträge, sind nicht ge
fährdet; wir wollen diese nicht gefährden. 
Ich wäre bei Artikel 5 Absatz 4, der Jetzt von der rechten 
Seite so angegriffen worden Ist, bereit, einer Formulierung 
zuzustimmen, die die vertikalen Vertriebssysteme schützt. 
Nur sollte die Bestimmung nicht so dumm formuliert sein wie 
Jetzt im Minderheitsantrag Spuhler, der mit seiner Formulie
rung das Vorgängige praktisch rückgängig macht. Wenn Sie 
die Vertriebssysteme schützen wollen, muss dies ohne die 
Preis- und Lieferbindungen geschehen. Die übrigen Bindun
gen können weiter bestehen. Wenn wir hier Im Rat noch ei
nen weisen Formulierungsvorschlag finden, bin Ich persön
lich bereit, dem dann zuzustimmen. 
In dem Sinne möchte ich Sie im Namen der SP-Fraktion 
nochmals bitten - meine «Halbzeit• Ist abgelaufen -, auf 
das Geschäft einzutreten. Wir werden geschlossen der 
Mehrheitslinie der Kommission folgen und auch einige verlo
ren gegangene Anliegen in Form von Minderheitsanträgen 
wieder aufnehmen. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Die Schweizer Konsumen
tinnen und Konsumenten kaufen pro Jahr für 5 bis 7 Milliar
den Franken Im Ausland ein, und zwar nicht, weil dort die 
Produkte besser sind, sondern weil sie ganz einfach günsti
ger sind. Das müsste all denjenigen zu denken geben, die in 
diesem Land etwas zu verkaufen haben, und all denjenigen, 
die diese Kreise in diesem Parlament auch vertreten. 
Die Hochpreisinsel Schweiz ist in jeder Hinsicht schädlich. 
Sie schwächt die Kaufkraft der Konsumentinnen, und das 
müsste eigentlich die SVP beschäftigen, denn die SVP hat 
ja gerade mit dem Erhalt der Kaufkraft tar Ihre Gold-Initiative 
argumentiert. Hier können Sie jetzt auch etwas dazu tun, um 
die Kaufkraft der Konsumentinnen zu erhalten. Ich meine, es 
wäre sogar ein wesentlich besserer Beitrag. Der Einkaufs
tourismus schwächt unsere ganze Wirtschaft. Die Mittel, die 
aus unserer Wirtschaft abfliessen, fehlen auch dem Staat. 
Die Hochpreisinsel Schweiz schwächt aber auch unser Ge
werbe und unsere KMU. Hier herrscht Immer wieder ein 
grosses Missverständnis. Wenn unsere Gewerbler ihre Aus
gangsmaterialien und Maschinen 30 Prozent teurer einkau
fen müssen als Ihre Kollegen im Ausland, dann haben sie 
schlechtere Startbedingungen als ihre Kollegen Im Ausland. 
Unsere KMU müssen schliesslich ihre Gater und DlensUeis
tungen nicht nur Im Inland, sondern eben auch Im Ausland 
verkaufen können. 
Die Hochpreisinsel Schweiz schadet aber auch der schwei
zerischen Landwirtschaft. Es ist bekannt, dass unsere Bau
ern auf den vorgelagerten Stufen so teuer einkaufen müssen 
wie kein anderer Bauer in Europa. Das gilt für Traktoren 
ebenso wie für Maschinen, aber auch für Pflanzenschutzmit
tel. 
Wer profitiert denn eigentlich von dieser Hochpreisinsel? Ich 
meine, die Aussage ist simpel und müsste alle aufschre
cken. Es profitieren in erster Linie grosse ausländische Un
ternehmen. Sie machen sich einen Spass daraus, dank der 
Schweizer Marktabschottungspolitik In der Schweiz so hohe 
Margen einfahren zu können wie sonst In keinem anderen 
Land. Es muss deutlich und klar gesagt werden: Ein schwa
ches Kartellgesetz produziert nur Verlierer. 
Die grössten Verlierer sind die Konsumentinnen und Konsu
menten, weil sie zu viel bezahlen und Ihnen nichts mehr in 
der Tasche bleibt. Es verlieren aber auch das Gewerbe und 
die KMU. Diese werden nämlich gleich doppelt bestraft, ich 
habe es bereits erwähnt: einerseits durch den Einkaufstou
rismus, wo ihnen Einnahmen verloren gehen, andererseits 
aber auch durch eine fehlende Konkurrenzfähigkeit im Aus
land. 
Verlierer sind aber auch die Arbeitnehmerinnen und -neh
mer. Es soll doch niemand behaupten, wegen der hohen 
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Preise würden automatisch die Löhne höher. Im Gegenteil: 
Die Detailhändler in der Schweiz haben aufgezeigt, dass sie 
im Ausland durchschnittlich 30 Prozent teurer einkaufen 
müssen. Das bedeutet, dass sie dann die Löhne drücken 
müssen, um in der Schweiz überhaupt noch anständige 
Preise erreichen zu können. 
Verlierer ist aber auch der Staat, weil ihm Steuereinnahmen 
entgehen; Verliererin ist die gesamte Volkswirtschaft. Ich 
meine, es gibt genug Gründe, diese Gesetzesrevision anzu
packen und endlich konkrete und wirksame Instrumente zu 
schaffen. 
Noch etwas zur politischen Ausgangslage. Sie ist relativ un
gewöhnlich, wenn nicht gerade absurd. Ich möchte dies 
anhand einer konkreten Situation verdeutlichen. Der ge
samte Detailhandel und alle Importeure haben sich in einer 
«Interessengemeinschaft für freie Importe» zusammenge
schlossen. Ihr gemeinsames Interesse ist es, die Wettbe
werbsfähigkeit der Schweiz zu verbessern. Wie so viele 
Lobbyisten haben auch sie das Bundeshaus aufgesucht, um 
hier ihre Anliegen vorzutragen. Traditionellerweise haben sie 
sich an ihre bürgerlichen Freunde gewendet und haben die 
Welt nicht mehr verstanden, denn ausgerechnet jene, mit 
denen sie sonst immer für mehr Wettbewerb kämpfen, woll
ten von ihren Anliegen nichts wissen. 
Kartelle sind keine Kavaliersdelikte. Kartelle sind nichts an
deres als organisierter Diebstahl an den Konsumentinnen 
und Konsumenten, und diesen müssen wir verhindern. Ich 
hoffe, dass wir dies gemeinsam tun. 

Fässler Hildegard (S, SG), für die Kommission: Ich möchte 
nur noch kurz zu einem Punkt Stellung nehmen, der in den 
Voten jetzt angesprochen wurde. Ich erlaube mir dies auch 
deshalb, weil wir dann ja erst Mitte nächster Woche die De
tailberatung haben. 
Ich meine den Punkt der Bonusregelung, der Kron
zeugenregelung oder auch des Verpfeifens, wie das anders 
genannt wurde. Ich verstehe, dass man aus dem 
Rechtsgefühl heraus prinzipiell nicht für eine solche Rege
lung ist; das kann ich sehr gut verstehen. Nur, in diesem Fall 
gehört diese Bonusregelung eben wie ein Zwilling zu den 
Sanktionen. 
Ich möchte zum Schluss noch die beiden Experten zitieren, 
die wir in der Kommission angehört haben. Herr Kurt Stock
mann, Vizepräsident des Deutschen Bundeskartellamtes 
hat Folgendes gesagt - nachdem er auch äusserte, er 
kenne die Vorbehalte -: «Ich komme aber zum Ergebnis, 
dass trotz dieser Schwierigkeiten die Kombination von wirk
samen und nicht nur auf dem Papier stehenden, praktisch 
durchgesetzten hohen abschreckenden Sanktionen und ei
nem Instrument, das zur Aufklärung helfen kann, nämlich 
einer vernünftigen Bonusregelung, ein in meinen Augen at
traktives Paket, welches ich für mein Land wieder einführen 
würde, ist.» 
Herr Lennart Göranson von der OECD hat gesagt: «Zusam
menfassend ist zu sagen, dass man sich in den OECD-Län
dern in den letzten Jahren viel intensiver mit dem Problem 
der Kartelle befasst. Man nimmt ihre Schädlichkeit für die 
yerbraucher, für andere Unternehmer und für die gesamte 
Okonomie des Landes jetzt viel ernster als früher. Man 
nimmt heute an, dass Kartelle viel häufiger vorkommen, als 
man früher dachte. Man schätzt ihre ökonomischen Wirkun
gen auch viel höher ein. Viele Mitgliedstaaten der OECD 
verschärfen ihre Strafen, um die Unternehmen von einer 
Kartellzusammenarbeit abzuschrecken. Immer mehr Länder 
ziehen eine Kriminalisierung mit Sanktionen gegen natürli
che Personen als Möglichkeit in Betracht. Schliesslich 
werden immer häufiger Bonusregelungsprogramme ange
wendet, um existierende Kartelle aufzudecken. Die früheren 
Programme wurden reformiert, um mehr Effektivität zu erzie
len.» 
Ich bitte Sie, wenn Sie noch nicht sicher sind, ob Sie dieser 
Bonusregelung zustimmen können, sich dies bis nächsten 
Mittwoch zu überlegen. Wir würden mit diesem Entscheid si
cher nicht allein stehen. 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

Couchepln Pascal, conseiller federal: En 1999, le Departe
ment federal de l'economie signalait, dans «Les llgnes direc
trices pour une polltique economique axee sur Ja 
croissance», sa volonte de faire de Ja revision de Ja loi sur 
les cartels une priorite. La priorite s'explique tout simple
ment par les considerations economiques que beaucoup 
d'entre vous partagent. La concurrence est Je moteur de la 
productivite et, par-la meme, de Ja croissance economique 
dans son ensemble. Le but d'une bonne politique economi
que de concurrence, c'est d'aglr en amont pour prevenir la 
creation de cartels rigides et les abus de positions dominan
tes. Nous essayons d'atteindre cet effet preventif par Je pro
jet de revision de la loi sur les cartels qui vous est 
maintenant soumis. 
Nous envisageons cette revision comme Je peaufinage 
d'une base legale moderne puisqu'elle est entree en vigueur 
Je 1 er fevrier 1996. Depuis cette date, la Suisse dispose de 
nouveaux instruments pour Jutter contre les cartels et les 
autres restrictions de Ja concurrence. Mais, dans la pratique, 
ga ne marche pas aussi bien que nous le souhaltions, en 
particulier du fait de l'absence de Ja possibilite d'infliger des 
sanctions directes, comme l'avait dit de maniere imagee Je 
president de la Commission de concurrence (Comco): 
«Dans ce domaine, en Suisse, Je premier crime est gratuit.» 
II faut donc que le premier crime soit sanctionne, raison pour 
laquelle nous demandons le renforcement des sanctions et 
l'introduction des sanctions directes (art. 49a al. 1 er). 
II y a ensuite Je regime du bonus. Je crois que tous ceux qui 
connaissent Ja reallte du monde economique savent qu'un 
cartel se construit de maniere de plus en plus subtile. Dans 
le passe, on l'a vu dans Je cas de grands cartels, l'accord se 
passait de maniere extremement discrete a l'etranger, dans 
une chambre d'hötel, et il ne restait souvent que quelques 
notes personnelles des personnes concernees qui etablis
saient les contours du cartel, mais cela se mettait a fonction
ner. 
Alors, esperer que Ja Comco, avec les moyens qui sont les 
siens, parviendra a decouvrir beaucoup de cartels s'il n'y a 
pas la possibilite de mettre en place un systeme de bonus/ 
malus, je crois que c'est une Illusion. En soi, bien sOr, l'idee 
de Ja denonciation n'est pas tres sympathique. Mais lorsque 
plusieurs personnes qui commettent ensemble un acte illi
cite sont tenues par des regles de loyaute les unes envers 
les autres, on appelle ga simplement la loi du mllieu. C'est 
une loi qui existe meme dans les societes les moins honora
bles de la planete. Ce n'est pas une loi qui doit etre affectee 
d'un signe positif simplement parce qu'elle est fondee sur Ja 
loyaute. La loyaute dans le domaine de l'illicelte, dans Je do
maine des cartels - qui sont une sorte de vol social a l'egard 
des consommateurs -, est quelque chose de condamnable 
en soi, et il faut encourager la deloyaute entre gens qui ont 
participe a une action sinon criminelle, du moins contraire a 
l'interet general. D'ou la justification morale du systeme du 
bonus/malus. 
Le systeme du bonus/malus a un autre avantage: II permet 
de reduire Je niveau des sanctions. S'il n'y a pas une me
thode comme celle-ci pour faire sortir les cartels au grand 
jour, l'effet dissuasif sera atteint par Je truchement de Ja 
sanction. La Comco sera incitee, dans les cas peu 
nombreux ou elle aurait reussi a decouvrir un cartel, a frap
per de maniere, ne disons pas disproportlonnee - ce serait 
illegal -, mais extremement forte, tout en respectant une 
certaine proportionnalite, pour creer l'effet dissuasif pour 
l'avenir. Avec Je systeme du bonus/malus, on permet ainsi 
d'infliger une sanction proportionnelle, plus moderee. C'est 
ce que souhaltent d'ailleurs certains d'entre vous. Lorsque 
nous discuterons de la proposition y relative (art. 49a al. 2), il 
y aura lieu d'entendre des arguments supplementalres de Ja 
part de ceux qui preconisent une solution alternative a la so
lution envisagee par le Conseil federal. Je me reserve de re
venir sur ce point a ce moment-la. 
Un sujet important est le probleme des accords verticaux et 
des importations paralleles. Des le depart, contrairement a 
ce que nous pensions lorsque nous avons mis en route les 
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travaux concernant la revision de la loi sur les cartels, c'est 
sur ce point que se sont concentrees la plupart des discus
sions de la commission qui a examine le projet. 
Nous avons ete lnvites a remettre a la commission un rap
port detaille a ce sujet. Finalement, il taut distinguer les cho
ses. II y a d'une part le probleme de l'importation parallele 
des marchandises brevetees telles que les medicaments -
j'y reviendrai dans un instant - et d'autre part les systemes 
plus classiques de distribution verticaux. Marne si des im
portations sont legales du point de vue du droit de la pro
priete intellectuelle, alles peuvent etre limitees ou interdites 
par des accords de distribution verticaux. Dans le fand, ces 
accords peuvent etre souhaitables afin de garantir aux con
sommateurs l'acces a des marchandises et a des services. 
Sans certains accords de ce type, c'est probablement diffi
cile d'organiser un canal de vente qui permette aux consom
mateurs de profiter de ces services. Le producteur peut, 
dans ce cas, prendre en charge la distribution ou la confier a 
d'autres entreprises. 
L.:avantage des systemes de distribution verticaux est de na
ture financiere. lls permettent de reduire las coOts, ce qui las 
rend particulierement interessants pour las PME. Et on verra 
bien au cours de l'examen de detail qua las milieux proches 
des PME sont beaucoup plus restrictifs a l'egard d'une limi
tation des accords verticaux qua d'autres milieux qui visent a 
promouvoir las interets des consommateurs exclusivement. 
Cependant, si on est d'accord de s'eloigner des positions 
fondees sur l'appartenance a un camp, on voit bien qua la 
matiere est extremement complexe, et qua seule une solu
tion qui tienne campte des deux aspects du probleme est 
juste du point de vue de l'economie et de l'equite. 
Las systemes de distribution verticaux presentent deux fa
cettes. lls accroissent l'efficacite d'une part, mais peuvent 
aussi etre utilises pour limiter la concurrence d'autre part. 
Las systemes de distribution verticaux sont generalement 
benefiques pour l'economie dans son ensemble. Mais dans 
certains cas, ils peuvent constituer une entrave excessive 
aux importations. Avantages et inconvenients des systemes 
de distribution verticaux doivent etre examines cas par cas. 
Las accords verticaux en matiere de concurrence sont vises 
a l'article 5 alinea 4 de la loi sur las cartels. lls sont illicites 
lorsqu'ils affectent de maniere notable la concurrence sur le 
marche de certains biens ou services et lorsqu'ils ne se jus
tifient pas par des motifs d'efficacite economique, lorsque -
en une phrase - ils empechent une concurrence efficace. La 
lol actuellement en vigueur permet d'examiner si un accord 
vertical est illicite. 
En janvier 2002, la Cornea a publie une communication qui 
fixe des princlpes et cree, nous le pensons, la securite juridi
que. Aux termes de cette communication, sont a l'avenir 
consideres comme restrictions notables a la concurrence las 
accords verticaux qui prescrivent aux fournisseurs des prix 
fixes ou minimaux pour la revente, limitent la zone de distri
bution ou la clientele pour la revente, ou enfin limitent la 
distribution aux utilisateurs finaux. La Cornea considere ega
lement comme restriction notable a la concurrence las 
accords interdisant aux fournisseurs de livrer des compo
sants ou des pieces de rechange a des entreprises tierces. 
En clair, si des commer'18nts suisses sont victimes de ces 
pratiques, des pratiques qui las empechent d'acheter a 
meilleur prix des produits a l'etranger, la Cornea part dorena
vant systematiquement du principe que ces cas doivent etre 
examines. 
La majorite de la commission a introduit un regime specifi
que a certains types de restrictions verticales, un systeme 
de presomption de suppression de la concurrence efficace 
pour certaines restrictions verticales, par analogie avec la 
presomption de suppression de concurrence efficace de l'ar
ticle 5 alinea 3 de la loi en vigueur pour las cartels horizon
taux et las cartels rigides. En parallele, le champ d'appli
cation des sanctions directes a ete etendu aux accords 
verticaux soumis a la presomption. 
Nous sommes satisfaits de la solution preconisee par la 
commission, mais nous sommes ouverts a des propositions 
qul pourraient permettre un assouplissement pour tenir 

campte des interets des petites et moyennes entreprises. La 
aussi, nous discuterons lors de l'examen de detail las propo
sitions concretes. Voila pour las accords verticaux. 
Un mot sur las importations paralleles de marchandises bre
vetees: le Conseil federal est d'avis que dans ce domaine, II 
taut s'en tenir a la strategie suivie par votre Conseil Jusqu'a 
present. En d'autres termes, ces problemes doivent etre re
gles dans la loi sur les brevets. II convient, pour cela, d'atten
dre le rapport du groupe de travail interdepartemental. II n'y 
a pas urgence a prendre des mesures dans ce domaine. Par 
contre, il peut etre utile de profiter de la presente revislon 
pour clarifier le champ d'application de la loi sur las cartels 
en matiere de droit de la propriete intellectuelle. Pour cela, il 
taut se referer a l'arret Kodak qui a ete rendu par le Tribunal 
federal. 
En consequence, la majorite de la commission propose de 
completer l'article 3 alinea 2 dans le sens que les restrlc
tions a l'importation fondees sur les droits de la proprlete 
intellectuelle sont soumises a une evaluation saus !'angle du 
droit des cartels. 
En conclusion, je voudrais remercier les orateurs qul se sont 
exprimes. Aucun d'entre eux n'a conteste l'importance d'un 
renforcement de la loi sur les cartels pour favoriser la con
currence. Aucun d'entre eux n'a mis en doute la liaison entre 
concurrence et croissance. Aucun d'entre eux ne demande 
au Conseil federal de completer la loi. 
II y a quelques divergences, non pas sur des points de de
tail, mais sur des points essentiels. Mais dans l'ensemble, 
nous constatons que la loi est bien accueillie; l'esprit du 
temps y contribue. II raste maintenant a aborder son exa
men. 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presldente): La pro
position de non-entree en matiere de la mlnorite Spuhler a 
ete retiree. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L:entree en matiere est decidee sans opposition 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 12. 15 Uhr 
La seance est levee a 12 h 15 
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dem sogar mit sehr viel Wohlwollen. Trotzdem hat er einen 
klaren Beschluss fassen müssen, weil der Beschluss des 
Nationalrates sachfremd ist und im Übrigen das ganze Pro
jekt derart verteuert, dass es nicht verantwortet werden 
kann. 
1. Was die Auflagen bei den Nasak-Krediten anbelangt: Ich 
widerspreche, wenn so getan wird, als seien sie einfach in 
den Wind geschlagen worden; das stimmt nicht. In den Anla
gen, die jetzt fertig gestellt sind, z. B. in Basel, sind sehr 
wohl umweltfreundliche Energieanlagen eingebaut worden. 
Auch hier, in Genf und Bern, ist solches geplant und wird 
auch zugesichert. Im Nasak-Kredit sprach man nicht zwin
gend von Holz, sondern von umweltfreundlichen Energie
quellen; diesem Wunsch wird nachgelebt. Also ist es falsch, 
wenn hier so getan wird, als müsse man jetzt da zum Rech
ten sehen, weil die Nasak-Auflagen nicht erfüllt würden. Das 
stimmt nicht. 
2. Nach der Auskunft, die ich erhalten habe, wären die gefor
derten Massnahmen nicht finanziert; diese 1 o Millionen 
):ranken müssten zusätzlich bewilligt werden. Finanzielle 
Uberlegungen sind in diesem Zusammenhang immerhin 
nicht ganz unerheblich - ganz abgesehen davon, dass es 
unklar ist, was diese Defizitgarantie soll; da kann ich nur ver
schiedene Votanten, auch die Kommissionssprecher, wie
derholen. Ist sie für ein Defizit im Betrieb vorgesehen? Es 
wurden hier Beispiele erwähnt. Gemäss einer Notiz, die ich 
erhielt, soll die Defizitgarantie aufgrund von Gesprächen, die 
offenbar geführt worden sind, für unvorhergesehene Investi
tionskosten wie Zufahrten, Umschlagplätze und dergleichen 
vorgesehen sein. Wie dem auch sei, was mit diesen 4 Millio
nen Franken geschehen soll, ist nicht klar. Ein solches Vor
gehen widerspricht eigentlich der Bundestradition. 
3. Die Holzenergieanlagen sind im heutigen Zeitpunkt aus 
technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll; 
d. h., dieser Kreditbedarf macht wirtschaftlich keinen Sinn. 
Soiarstromanlagen sind vorgesehen; mit Bundeshilfe, so 
weit das nötig ist, sonst später. Von der Bauherrschaft selber 
wird das aber zugesichert; beide Trägerschaften, Bern wie 
Genf, signalisieren den festen Willen, die Solarstromanlagen 
zu realisieren, allenfalls auch ohne Bundeshilfe. Wie hier 
auch wäre man wahrscheinlich durchaus froh, wenn da zu
sätzlich noch etwas Geld käme, selbst wenn es nicht unbe
dingt verlangt wird. 
Es wurde heute schon verschiedentlich vom Schiessen ge
sprochen. Wir haben verschiedene Fälle durchexerziert. Es 
gibt den Fall, in dem geschossen wird, bevor die Scheibe 
aufgezogen wird; es gibt den Fall, in dem auf die falsche 
Scheibe geschossen wird; es gibt den Fall, in dem im fal
schen Stand geschossen wird; und dann gibt es noch den 
vierten Fall, in dem geschossen wird, wenn die Scheibe 
längst eingezogen ist. Der vorliegende Fall dürfte zur vierten 
Kategorie gehören. (Heiterkeit) 
Ich bitte Sie deshalb - damit nehme ich überhaupt nicht 
Stellung gegen diese Art von Energieanlagen, überhaupt 
nicht -, mit einem überzeugenden Entscheid die Sache zu 
bereinigen. In wenigen Wochen wird über die Euro 2008 ent
schieden, und Unsicherheiten in der Bevölkerung in Bezug 
auf solche Projekte wirken sich mit Sicherheit nicht positiv 
auf einen allfälligen Zuschlag aus. 
Also bitte ich Sie um Bereinigung und darum, der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 75 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 57 Stimmen 
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'5artellgesetz. 
Anderung 
Loi sur les cartels. 
Modification 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 07.11.01 (BBI 2002 2022) 
Message du Conseil federal 07.11.01 (FF 2002 1911) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 14.06.02 (BBI 2002 5506) 
Message complementaire du Conseil federal 14.06.02 (FF 2002 5128) 

Nationalrat/Conseil national 19.09.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 25.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 26.09.02 (Fortsetzung- Suite) 

Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbs
beschränkungen 
Lol federale sur les cartels et autres restrlctlons a la 
concurrence 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Einleitung 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre et preambule, eh. 1 lntroductlon 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Ingress 
Antrag der Kommission 
gestützt auf die Artikel 27 Absatz 1, 31bis, 64 und 97 Ab
satz 2 der .... 

Preambule 
Proposition de Ja commission 
vu las articles 27 alinea 1 er, 31 bis, 64 et 97 alinea 2 de Ja .... 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour Ja commission: Une petite preci
sion pour Je Bulletin officiel. Sur Je depliant, on a oublie de 
mettre des points de suspension dans Ja version definitive 
du preambule. Alors je vous lis Je texte exact du preambule 
en langue franga.ise - mais c'est Je meme en allemand: «Vu 
las articles 27 alinea 1 er, 31 bis, 64 et 97 alinea 2 de Ja cons
titution .... » 

II y a donc quatre articles au lieu de deux. 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
.... damit den Wettbewerb In allen seinen Erscheinungsfor
men im Interesse .... 
Minderheit 
(Spuhler, Baader Caspar, Bührer, Favre, Gysin Hans Rudolf, 
Kaufmann, Laubacher, Oehrll, Tschuppert, Zuppiger) 
Unverändert 

Art.1 
Proposition de /s commlsslon 
Ms}orite 
.. .. et de promouvoir ainsl la concurrence sous toutes ses 
formes dans l'interet .... 
Mlnorlte 
(Spuhler, Baader Caspar, Bührer, Favre, Gysln Hans Rudolf, 
Kaufmann, Laubacher, Oehrll, Tschuppert, Zupplger) 
lnchange 

Bulletin offlclel de !'Assemblee lederale 
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Minderheit / 
(Meier-Schatz, ponze, Ehrler, Fässler, Genner, Goll, Gysin 
Remo, Rechstemer Paul, Rennwald, Sommaruga, Strahm) 
.... ergeben. Untersagt sind alle auf Rechte des geistigen Ei
gentums gestützten Verhinderungen von Parallelimporten 
aus Ländern, in denen die Bedingungen der lnverkehrset
zung der betreffenden Ware oder Dienstleistung mit den 
schweizerischen vergleichbar sind. 

Minderheit II 
(Spuhler, Baader Caspar, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, 
Laubacher, Oehrli, Zuppiger) 
Unverändert 

Art. 3 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
.... intellectuelle. Les restrictions a l'importation fondees sur 
les droits de la propriete intellectuelle sont evaluees selon 
les dispositions de la presente loi. 

Minorite / 
(Meier-Schatz, ponze, Ehrler, Fässler, Genner, Goll, Gysin 
Re'!1o, Rechstemer Paul, Rennwald, Sommaruga, Strahm) 
.... 1ntellectuelle. Est interdit tout obstacle aux importations 
paralleles, se fondant sur des droits de propriete intellec
tuelle, en provenance de pays dans lesquels les conditions 
~e mise sur le marche des biens ou des services en ques
t1on sont comparables aux biens et services suisses. 

Minorite II 
(Spuhler, Baader Caspar, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, 
Laubacher, Oehrli, Zuppiger) 
lnchange 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Wir haben die Diskussion 
zur vorliegenden Frage der Parallelimporte in diesem Rat 
bereits zweimal geführt. Es ist meines Erachtens nicht mehr 
sinnvoll, auf die verschiedenen Berichte des Bundesrates 
und die in Aussicht gestellten Berichte näher einzugehen. In 
der Zwischenzeit - seit wir dieses Thema zweimal beraten 
haben„ und n~chdem eine Phalanx einer starken Lobby 
samt ihren Juristen versucht hat, alle Vorstösse in dieser 
Richtung zu bekämpfen - haben bedeutende Teile des 
Schweizer Detailhandels eine «Interessengemeinschaft für 
freie Importe» gebildet. Sie bekämpft die Abschottung des 
hochpreisigen Schweizer Marktes und begrüsst grundsätz
lich die Zulassung von Parallelimporten, wie sie im Antrag 
der Minderheit I verlangt wird. Es mag doch erstaunen, dass 
ausg~rechnet die SVP und die FDP sich den Anliegen des 
Detailhandels verschliessen. Es geht auch in diesem Be
reich um den Schutz und die Optimierung des Wettbewer
bes. 
Selbst wenn die Erschöpfungsproblematik im Rahmen einer 
allfälligen Änderung des Patentgesetzes geregelt werden 
muss, schllesst dies eine Revision des geltenden Artikels 3 
Absatz 2 des Kartellgesetzes nicht aus. Denn diese Bestim
mung enthält bereits heute eine Regelung des Verhältnisses 
zwischen dem Kartellrecht und dem Immaterialgüterrecht. 
Die Frage der Parallellmporte Ist eine genuin wettbewerbs
politische Problematik; deshalb müssen wir auch hier anset
zen. 
Die Minderheit I will mit ihrem Antrag sicherstellen, dass auf 
wettbewerbspolltischer und wettbewerbsrechtlicher und da
mit auf ordnungspolltischer Basis Parallellmporte unter qua
lifizierten Umständen - ich betone dies - zulässig sein 
sollen. Dieser Ansatz hat gewichtige Vorzüge, denn nicht 
ohne Grund ist eine materiellrechtliche Beurteilung von Par
allellmporten - man konsultiere dazu den Kommentar zum 
Kodak-Entscheid - verschiedentlich als wettbewerbspoll
tlsch zu wenig effizient beurteilt worden. Die Argumente 
müssen nicht alle im Einzelnen wiederholt werden. Sie sind 
Ihnen bekannt, und Sie können sie auch nachlesen. 
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Im Besonderen führt die hier vorgeschlagene Lösung auch 
zu einer einheitlichen Rechtsgrundlage für alle Immaterial
güterrechte, also für Marken-, Urheber- und Patentrecht. 
Wir müssen Wettbewerbsbehinderungen nicht nur aus ord
nungspolitischen Motiven bekämpfen, sondern können 
diese auch aus wirtschaftlichen Gründen geltend machen. 
Fehlender Wettbewerb, auch fehlender grenzüberschreiten
der Wettbewerb, führt tendenziell zu höheren Preisen zu 
kleineren Mengen und engt den Markt ein. Folglich fördert 
dieses Verhalten eine Marktabschottung und bremst die In
novation der Unternehmen. Die Zementierung einer Hoch
preispolitik in unserem Land ist auch für unsere eigenen 
Unternehmen kontraproduktiv. Ich möchte das nochmals be
tonen, namentlich gegenüber all jenen, die immer wieder sa
gen, sie möchten die Unternehmen, die KMU unterstützen. 
Der Antrag der Minderheit I kommt - das hat auch Herr Felix 
Addor bestätigt - dem Kodak-Entscheid des Bundesgerichts 
am nächsten. Das Bundesgericht hat tatsächlich gesagt, 
entscheidend sei, dass rechtliche und wirtschaftliche Bedin
gungen bei der erstmaligen lnverkehrsetzung im In- und 
Ausland vergleichbar seien; wenn sie vergleichbar seien, sei 
die Anwendung des Kartellgesetzes sinnvoll. 
Der Antrag der Mehrheit schliesst gerade diese Vergleich
barkeit explizit aus und ist viel offener formuliert. Es geht um 
den Oberbegriff der Einfuhrbeschränkungen, und dies erst 
noch ohne Vergleichbarkeit der rechtlichen und wirtschaftli
chen Bedingungen bei einer lnverkehrsetzung. Es geht der 
Mehrheit nicht explizit um die Verhinderung von Parallelim
porten; das Ziel ist ausschliesslich die Zulässigkeit einer 
Kontrolle der Wettbewerbsbeschränkungen, beruhend auf 
dem Patentschutz aufgrund des Kartellgesetzes. Es ist nicht 
ein Per-se-Verbot unter den qualifizierten Umständen der 
Parallelimporte. Das Bundesgericht hat aber das Kartellge
setz in Fällen patentrechtlich abgestützter Parallelimportver
bote ausdrücklich für anwendbar erklärt. 
Wir müssen nun in dieser Kartellgesetzrevision die Frage 
des Verhältnisses zwischen dem Kartellrecht und jenem der 
Gesetzgebung Ober das geistige Eigentum hier in Artikel 3 
Absatz 2 grundsätzlich im Sinne eines Verbots der immate
rialgaterrechtlich begründeten Unterbindung von Parallel
importen klären. 
Daher bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit I zu folgen 
und den Antrag der Minderheit II sowie den Antrag der Mehr
heit, der viel offener formuliert ist und der hauptsächlich das 
Kriterium der Vergleichbarkeit nicht mitberücksichtigt, abzu
lehnen. 

Spuhler Peter (V, TG): Artikel 3 Absatz 2 wurde gegenüber 
dem geltenden Recht und aufgrund der ganzen unsäglichen 
Diskussion Ober die Parallelimporte In einem Ausmass ver
schärft, das wir nicht mittragen können. Hinzu kommt eine 
Kampagne in der Presse, die teilweise undifferenziert und 
falsch war. Aus unserer Sicht geht es primär darum, ob wir 
die verfassungsmässige Eigentumsgarantie an dieser Stelle 
aushöhlen und unterwandern wollen. Soll das Patentgesetz 
im Weiteren durch das Kartellgesetz unterlaufen werden? 
Der Antrag der Minderheit 1 (Meier-Schatz) sieht eine Rege
lung am falschen Ort und im falschen Gesetz vor. 
Ein weiteres Problem, das sich stellt, ist die Frage der Rezi
prozität. Wir lassen Parallelimporte aus Ländern mit ähnli
cher Gesetzgebung zu; diese Länder gewähren der Schweiz 
aber nicht automatisch die gleichen Rechte. Wenn wir hier 
beginnen, das Patentgesetz durch das Kartellgesetz zu un
terlaufen, gefährden wir In einer unverantwortlichen Art und 
Weise auch den Forschungsplatz Schweiz. 
Dieses Parlament tritt immer wieder für Bildungsoffensiven 
ein. Wenn der Antrag der Minderheit I durchkommt, könnten 
wir Jetzt den Fehler machen, genau diese Bemühungen zu 
unterlaufen. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit II zu unterstüt
zen, d. h., am geltenden Recht festzuhalten. 

Schneider Johann N. (R, BE): Die FDP-Fraktion unterstützt 
die Mehrheit. Einfuhrbeschränkungen sollen der Beurteilung 
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men zu unterstützen, die von den Schweizer Konsumentin
nen und Konsumenten knallhart überhöhte Preise verlan
gen, das Preisniveau in der Schweiz in die Höhe treiben, die 
Kaufkraft in unserem Land schwächen und letztlich die Ein
kaufsbedingungen auch für die KMU, die Gewerbebetriebe 
und die Bauern massiv verschlechtern. 
Ich möchte deshalb nochmals an all jene appellieren, die 
den Umfang, aber auch die Grenzen des Patentschutzes 
nicht verstehen oder nicht verstehen wollen: Das Immaterial
güterrecht - so die kürzestmögliche Zusammenfassung -
schaltet das Wettbewerbsrecht nicht aus, sondern behält es 
vor. Das soll mit dem Antrag der Minderheit 1 (Meier-Schatz) 
umgesetzt werden. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der SP-Fraktion, dem Min
derheitsantrag 1 (Meier-Schatz) zuzustimmen und den An
trag der Minderheit II (Spuhler) abzulehnen. 

Baader Caspar 01, BL): Die SVP-Fraktion ist klar der Mei
nung, dass das geistige Eigentum und insbesondere die Pa
tente zu schützen sind und nicht via Wettbewerbsrecht durch 
Zulassung von Parallelimporten unterlaufen werden dürfen. 
Frau Sommaruga, es geht nicht nur um ausländische Fir
men, die von dieser Bestimmung betroffen sind. Nein, es 
geht um unsere eigene Industrie und um unsere Arbeits
plätze in diesem Land, speziell in der jetzigen Zeit. 
Gerade für die Schweiz als Forschungsstandort ist es wich
tig, dass der Inhaber eines Patentes während dessen gan
zer Laufdauer darüber entscheiden kann, in welchen Kanä
len und zu welchem Preis er dieses Recht ausnützt, d. h., 
wie er seine Produkte verkaufen will und kann. Dies ist eine 
Grundvoraussetzung. Es geht hier also um Eigentumsrecht 
und um Wirtschaftsfreiheit. Nur wenn wir diese respektieren, 
ist es möglich, die teuren Forschungsinvestitionen zu amorti
sieren. Deshalb müssen wir in diesem Bereich - ich spreche 
nur vom patentgeschützten Bereich - auch gewisse Preisdif
ferenzen zwischen verschiedenen Ländern in Kauf nehmen 
und dürfen die Parallelimporte nicht zulassen. 
Die SVP-Fraktion wehrt sich daher sowohl gegen die Mehr
heit wie auch gegen die Minderheit 1 (Meier-Schatz), welche 
beide dieses Eigentumsrecht der Patentinhaber aushöhlen 
wollen: die Mehrheit, indem auch Einfuhrbeschränkungen im 
Bereich des Patentrechtes nach dem Kartellgesetz zu beur
teilen sind, und die Minderheit 1, indem faktisch Parallelim
porte aus dem ganzen EU-Raum zugelassen werden sollen. 
Ich bitte Sie daher, die Minderheit II (Spuhler) zu unterstüt
zen. 

Le presldent (Christen Yves, premier vice-president): La 
groupe liberal communique qu'il soutient la proposition de la 
minorite II. 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour la commission: Ma collegue et moi 
nous sommes reparti un peu Jas täches. C'est donc moi qui 
vais intervenir a cet article. 
Tout d'abord une precision: il faut faire attention au fait qua la 
traduction franc;aise de la fin de la propositlon de la minorite 
1 (Meier-Schatz) n'est pas tout a falt Juste. Je dls cela pour le 
Bulletin officiel, au cas ou on devrait mettre an vlgueur un 
Jour cette loi avec la propositlon de mlnorlte II. II faut Ure: cc .... 
an provenance de pays dans lesquels les conditions de mise 
sur le marche des biens ou des services an question sont 
comparables a celles des blens et servlces sulsses». II y a 
eu une petite erreur de traduction. 
Ceci dit, Je vous signale qua la loi sur les cartels prevoit ac
tuellement a l'article 3 alinea 2, sous le titre ccRapport avec 
d'autres prescrlptlons legales»: «La presente lol n'est pas 
applicable aux effets sur la concurrence qui decoulent exclu
slvement de la legislation sur la propriete intellectuelle.» 
Sont donc evoquees lcl la lol sur les brevets, la loi sur las 
marques, donc toutes las lois de ca type. 
Cette norme a ete, Jusqu'a l'arrät Kodak dont on a deJa 
parle, lnterpretee dans le sens qua la loi sur las cartels ne 
s'appllquait pas aux produits proteges par la leglslatlon sur 
la proprlete lntellectuelle. 
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Dans l'arrät Kodak, le Tribunal federal a etabli deux principes 
tres importants. Le premier a ete la confirmation qu'en drolt 
des brevets s'applique le principe dit de l'epuisement natio
nal, sur lequel on reviendra lorsqu'on parlera de la proposl
tion de minorite Sommaruga relative a l'article Sa de la lol 
sur les brevets. Le deuxieme principe clarifie l'article 3 ali
nea 2 de la loi sur les cartels. Cet article n'interdit pas - se
lon le Tribunal federal - un examen, sous l'angle de la lol sur 
las cartels, des interdictions d'importatlon de produits breve
tes. Cela revient a dire qua las detenteurs de brevets ne 
pourront plus s'opposer a l'importation dite parallele du pro
duit protege par leurs brevets que si l'interdiction de son lm
portation n'lnduit pas une restriction de la concurrence lllicite 
du point de vue du droit des cartels. Sont visees surtout les 
situations dans lesquelles il n'y a pas en Suisse d'alternative 
au produit brevete, tels que des produits generlques, des 
produits analogues, etc., et ou il y a pratiquement une sltua
tion de monopole. Par cette decision, le Tribunal federal a 
donc essaye de creer un equilibre entre las interäts des de
tenteurs de brevets et ceux des consommateurs. 
La Conseil federal, vu cette evolution de la jurisprudence du 
Tribunal federal, n'a pas estime necessaire d'intervenlr dans 
ce projet de revision de Ja loi sur las cartels pour garantir les 
lmportations paralleles de produits brevetes necessalres au 
maintien d'une concurrence efficace. 
La majorite de la commission a par contre estime necessaire 
une clarification sur le plan legislatif, mäme par des textes 
differents. Alors, la majorite de la commission a propose la 
regle suivante: «Les restrictlons a l'importation fondees sur 
les droits de la propriete intellectuelle sont evaluees selon 
les dispositions de la presente loi.» 
La minorite 1 (Meier-Schatz) propose par contre une autre 
regle qui en realite n'a pas sa place, comme l'a dit M. Spuh
ler, dans la loi qu'on examine. Elle veut aller au-dela de la 
legislation sur les cartels et modifier les regles etablies sur
tout par la loi sur las brevets. La formulation de la proposition 
de minorite I est la suivante: «Est interdit tout obstacle aux 
importations paralleles, se fondant sur des droits de pro
priete intellectuelle en provenance de pays dans lesquels las 
conditions de mise sur le marche des biens ou des services 
en question sont comparables a celles des biens et des ser
vices suisses.» La proposition de minorite I veut lntroduire 
dans la legislation sur les cartels une lnterdiction de carac
tere general qui ne lui appartient pas. La loi sur les cartels 
ne prevoit en effet nulle part des interdictions pures et sim
ples d'accords entre partenaires commerciaux, mais eile se 
limite a garantir la sauvegarde de la concurrence et n'lnterdit 
donc qua les accords qui affectent la concurrence. Les llmi
tations an droit de cartels sont donc qualitatives et non d'or
dre general. 
D'autre part, ca que Mme Meier-Schatz veut en substance 
est exactement ca que veut Mme Sommaruga lorsqu'elle 
propose de modifier l'article Sa de la loi sur les brevets pour 
substituer a l'epuisement national des brevets un epulse
ment regional et europeen. De plus, la formulation de Mme 
Meier-Schatz est tres peu precise, car eile parle «de pays 
dans lesquels las conditions de mise sur le marche des 
blens ou des services en questlon sont comparables a celles 
des blens et des servlces sulsses». Donc, on ne salt pas 
exactement de quels pays il s'aglt. Cela pourralt ätre aussl 
blen las Etats-Unis qua le Japon, et pas seulement las pays 
europeens. Dans ca sens, la proposition de la mlonorlte I va 
presque au-dela de ce qua reclame la propositlon de mlno
rlte Sommaruga a l'artlcle Sa de la lol sur las brevets. 
Je vous demande donc d'accepter de reporter l'examen du 
probleme des lmportatlons dites paralleles des produits bre
vetes au moment ou nous debattrons de la proposltion de 
minorlte Sommaruga. Car ce n'est pas a l'artlcle 3 de la loi 
sur las cartels qu'II taut discuter des problemes d'epuise
ment de brevets. 
Mais revenons a la propositlon de la maJorite. Elle s'inspire 
de la solution voulue par le Tribunal federal, mais alle n'est 
pas ldentlque. Elle va un petit peu plus loin. Elle cree par 
l'utlllsatlon de l'expresslon «restrictlons a l'importatlon» un 
concept general qul va au-dela de celul des importations 
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dites «paralleles» en eliminant Ja condition sous-entendue, 
mais pas tres claire, de l'existence d'un double marche. Elle 
permet l'examen des interdictions d'importations fondees 
sur tous las droits de la propriete intellectuelle, et non seule
ment de celles fondees sur un droit de brevet, donc aussi sur 
Je droit de marque par exemple. Et alle ne limite pas l'exa
men de la compatibilite des accords d'interdiction d'importa
tion de produits brevetes avec Ja legislation sur las cartels 
aux seuls cas des pays dans lesquels il existe des condi
tions de mise sur Je marche des produits brevetes economi
quement et juridiquement comparables aux conditions en 
Suisse. 
Voila pourquoi je vous demande de rejeter la proposition de 
minorite II (Spuhler), ce qua la commission a fait par 16 voix 
contre 7, mais aussi de rejeter Ja proposition de minorite 1 
(Meier-Schatz), ce qua Ja commission a falt par 13 voix con
tre 10. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: La proposition de la 
majorite reprend Ja proposition qui avait ete faite par le Con
seil federal dans son rapport du 8 mai 2000 «lmportations 
paralleles et droit des brevets». Elle reprend en principe Je 
contenu de l'arret Kodak; toutefois, sur deux points, cette 
proposition va plus loin qua l'arret Kodak. Premierement, 
eile inclut tous las droits de propriete intellectuelle et ne se li
mite pas aux brevets; deuxiemement, alle inclut toutes las 
restrictions a l'importation s'appuyant sur las droits de la 
propriete intellectuelle et ne se limite pas aux aspects juridi
ques et economiques. 
Nous pensons qua cet article est acceptable tel qua propose 
par Ja majorite, meme s'il va plus loin qua l'arret Kodak. 
Par contre, nous vous demandons de rejeter ia proposition 
de minorite 1 (Meier-Schatz) parce qua cette proposition a 
deux desavantages. D'une part, alle essaie de tenir compte 
en detail de l'arret Kodak en mentionnant qua las conditions 
de mise sur Je marche des biens ou des services en ques
tion doivent etre comparables. Cela rend l'article complique 
et n'ameliore pas Ja securite juridique. Las termes «condi
tions de mise sur le marche comparables» notamment doi
vent etre interpretes. D'autre part, cette proposition tend a 
interdire tout obstacle aux importations paralleles si las con
ditions de mise en circulation sont comparables. Cela aurait 
pour effet l'introduction de l'epuisement international au cas 
ou las conditions de mise en circulation sont comparables. 
Une teile disposition va beaucoup plus loin qua l'arret Ko
dak, eile pourrait meme violer Ja clause de Ja nation Ja plus 
favorisee selon las termes de l'Accord sur l'OMC. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
<namentlich - nominatif: Beilage Annexe 01.071 /2718) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 73 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 68 Stimmen 

Definitiv - Definltivement 
(namentlich nominatif: Beilage - Annexe 01,02112219) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 37 Stimmen 

Art. 4 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... Anbietern oder Nachfragern) in wesentlichem Umfang 
unabhängig zu verhalten, namentlich wenn andere Unter
nehmen von ihnen als Anbieter oder Nachfrager in besonde
rem Masse abhängig sind. 

Art. 4 al. 2 
Proposition de Ja commlssion 
.... fournisseurs ou acheteurs), notamment quand d'autres 
entreprises sont dependantes d'elles en tant qua fournisseur 
ou acheteur. 

Angenommen -Adopte 

Art. 5Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Diese Vermutung gilt auch für Abreden zwischen Unterneh
men verschiedener Marktstufen über die direkte oder indi
rekte Festsetzung von Preisen sowie für Abreden über die 
Aufteilung von Märkten nach Gebieten oder Geschäftspart
nern. 

Minderheit 
(Spuhler, Baader Caspar, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, 
Oehrli, Wandfluh, Zuppiger) 
.... Geschäftspartnern. Das exklusive und selektive Ver
triebssystem bleibt Jedoch gewährleistet. 

Antrag Trlponez 
.. .. Vorbehalten bleiben exklusive und selektive Vertriebssys
teme, sofern sie keine Marktabschottung bewirken. 
Schriftliche Begründung 
Gegen die Grundidee des Mehrheitsantrages (Antrag 
Strahm), in Zukunft gewisse, eindeutig wettbewerbswldrige 
Vertikalabsprachen explizit als vermutungsweise unzulässig 
zu erklären, ist nichts einzuwenden. Indessen schiesst der 
Antrag Strahm insofern über das Ziel hinaus, als er z. B. 
praktisch alle Alleinvertriebsverträge für vermutungsweise 
unzulässig erklärt und damit wesentlich weiter geht als das 
EG-Recht, welches durch Gruppenfreistellungsverordnun
gen Alleinvertriebsverträge weitgehend vom generellen Kar
tellverbot freistellt. Besonders mit Blick auf die Tatsache, 
dass nun auch direkte Sanktionen für unzulässige Vertikal
abreden eingeführt werden sollen, drängt sich eine Präzisie
rung des Mehrheitsantrages auf. Ohne eine solche Präzisie
rung stünden Zehntausende von wettbewerbsrechtlich völlig 
unbedenklichen Vereinbarungen unter einer Sanktionsan
drohung. Das muss umso mehr vermieden werden, als sol
che Vereinbarungen (z. B. Alleinvertriebsvereinbarungen) im 
Grunde genommen nicht nur unbedenklich, sondern in einer 
dynamischen Betrachtungsweise sogar wettbewerbsför
dernd sind. 
Aus diesem Grunde muss der Mehrheitsantrag entweder in
haltlich verfeinert oder durch einen Zusatz relativiert werden. 
Eine solche Relativierung bezweckt der in der Kommission 
eingebrachte Minderheitsantrag (Antrag Baader Caspar). Al
lerdings geht diese Relativierung auch wieder zu weit, indem 
sie im Ergebnis den Mehrheitsantrag praktisch aushöhlen 
würde. 
Ich schlage daher die oben erwähnte Überarbeitung des 
Minderheitsantrages als Ergänzung zum Mehrheitsantrag 
vor. Mit dieser Ergänzung läge unser Kartellgesetz im Er
gebnis auf der Linie des EG-Rechtes. 

Art. 5 al. 4 
Proposition de Ja commission 
Majorite 
Cette presomption vaut aussi pour las accords passes entre 
des entreprises occupant des echelons du marche differents 
qui fixent directement ou indirectement des prix ainsi qua 
pour las accords qui operent une n§partition geographique 
des marches ou une repartition an fonction des partenaires 
commerciaux. 

Mlnorlte 
(Spuhler, Baader Caspar, Gysin Hans Rudolf, Kaufmann, 
Oehrll, Wandfluh, Zupplger) 
.... des partenaires commerciaux. La systeme de dlstribution 
exclusive et selective raste toutefois garanti. 

Proposition Trlponez . 
. ... Sont reserves las systemes de dlstribution exclusifs et 
selectifs, pour autant qu'ils ne provoquent pas d'exclusion du 
marche. 
DeveJoppement par ecrit 
II n'y a nullement lieu de s'opposer a l'idee centrale de la 
proposition de la majorite (proposltion Strahm), selon la
quelle II conviendra a l'avenir de declarer expllcltement lllicite 
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Ref.2718 
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Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG) 
Loi federale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art.3 al. 2 

Abstimmung vom / Vote du: 25.09.2002 18:28:50 
Abate + 
Aeooli Wartmann = 
Aeschbacher . 
AntiDe + 
Baader Casoar + 
Bader Elvira = 
Banoa = 
Bangerter + 
Baumann Alexander + 
Baumann Ruedi = 
Baumann Steohanie = 
Beck . 
Berberat . 
Bemasconi + 
Bezzola + 
Biaaer + 
Bionasca . 
Binder + 
Blocher . 
Borer . 
Bortoluzzi . 
Bosshard + 
Bruderer = 
Brunner T oni + 
Buanon . 
Bühlmann = 
Bohrer + 
Cavalll = 
ChaPPUis . 
Chevrier + 
Christen . 
Cina = 
Cuche = 
de Dardel = 
Decurtins = 
Donze = 
Dormann Rosemarie = 
Dormond Marlvse = 
Dunant + 
Duoraz + 
Eberhard = 
Eaersze~i + 
Eaalv + 
Ehrler = 
Enaelberoer + 
Estermann + 
Fasel = 
Fässler = 
Fattebert + 
Favre + 

+ Ja/ oui / sl 
= nein / non / no 

R Tl Fehr Hans . V ZH Kurrus 
S ZH Fehr Hans-Jüra = S SH Lachat 
E ZH Fehr JacaueOne = S ZH Lalive d'Eoinav 
R VS Fehr Lisbeth . V ZH Laubacher 
V BL Fehr Mario . S ZH Lauoer 
C SO Fetz = S BS Leu 
s so Fischer-Seenaen + RAG Leuteneaaer Haio 
R BE Föhn . V SZ Leuteneaaer Susanne 
V TG Freund + V AR Leuthard 
G BE Frev Claude . R NE Loeofe 
S BE Gadient . V GR Lustenberaer 
L VD Galli = C BE Maillard 
S NE Garbani = S NE Maitre 
R GE Genner = G ZH Marietan 
R GR Giezendanner . V AG MartiWemer 
V SG Glasson + R FR Martv Kälin 
. Tl Glur . V AG MasooD 
V ZH Goll = S ZH Mathvs 
V ZH Graf = G BL Maurer 
V SO Grobet . S GE Maurv Pasauier 
V ZH Gross Andreas . S ZH Meier -Schatz 
R ZH Gross Jost = S TG Mem!trev Savarv 
SAG Guisan . R VD Messmer 
V SG Günter . S BE Mever Therese 
V VD Gutzwiller + R ZH Möraeli 
G LU Gvsin Hans Rudolf + R BL Muanv 
R SH GvsinRemo = S BS Müßer Erich 
S Tl Haerina Binder = S ZH Müßer -Hemmi 
S FR Haller = V BE Nabholz 
C VS Hämmerle = S GR Neirvnck 
R VD Hassler . V GR OehrD 
C VS Heberlein . R ZH Pedrina 
G NE Heaetschweiler + R ZH Pelli 
S GE Heim . C so Pfister Theoohil 
C GR Hess Berhard = • BE Polla 
E BE Hess Peter = C ZG Raaaenbass 
C LU HessWalter . C SG Randeaoer 
S VD Hofmann Urs = s AG Rechsteiner Paul 
V BS Hollenstein = G SG Rechsteiner -Basel 
R GE Hubmann = s ZH Rennwald 
C sz lmfeld + C 0'11 RikDn 
RAG lmhof + C BL Robbiani 
L GE Janiak . s BL Rossini 
C AG Joder + V BE Ruev 
R NVI Jossen = s vs Salvi 
C LU Jutzet . S FR Sandoz Marcel 
G FR Kaufmann . V ZH Schenk 
s SG Keller Robert + V ZH Scherer Marcel 
V VD Kofmel • R so Scheurer Remv 
R VD Kunz + V LU Schibll 

* entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen/ n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL . C JU 
+ R SZ 
+ V LU 
= C FR 
= C LU 
+ R ZG . S BL 
= C AG 
+ C Al 
+ C LU . S VD 
+ C GE 
+ C VS . S GL . S ZH . . Tl . V AG 
+ V ZH . S GE 
- C SG 
= G VD 
+ R TG 
+ C FR . V ZH 

= G GE 
+ R ZH 
= S ZH . R ZH 
= C VD 
+ V BE 
= S Tl 
+ R Tl 
+ V SG 
+ L GE 
+ C TG 
+ R BS . s SG 
= s BS 
= s JU 
= C ZH 
= C Tl 
= s vs 
+ L VD 
= s VD 
• R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
+ L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion/ Grouoe / Gruooo C G L R s E V 
Ja/ oul / si 73 Ja/ oul/ sl 10 0 5 32 0 0 26 
nein / non / no 68 nein / non / no 19 10 0 0 34 3 1 
enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldfat / excuse / scusato 59 entschuldigt/ excuse / scusato 6 0 1 10 18 2 18 

Bedeutung Ja / Signfflcation de oul: Proposition de la maJorite 
Bedeutung Nein / Sfgniflcation de non: Proposition de la minorite 1 (Meier-Schatz) 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlüer . V ZH 
SchmidOdilo = C VS 
Schmied Walter . V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab . S VD 
Seßer Hansoeter + V BE 
SiMrist + V AG 
Simoneschi-Cortesi = C Tl 
Sommaruaa = S BE 
Soeck + V AG 
Soielmann . • GE 
Souhler + V TG 
Stahl . V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Steineaaer . R UR 
Steiner + R SO 
Strahm = S BE 
Studer Heiner = E AG 
Stuma = SAG 
Suter + R BE 
Teuscher - G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler . R LU 
Tiffmanns . S VD 
Trioonez + R BE 
Tschäooät = S BE 
Tschuaaert + R LU 
Vaßender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rene . R VD 
Vermot . S BE 
Voßmer . S BE 
Waber Christian = E BE 
Walker Felix = C SG 
Walter Hansiöro + V TG 
Wandßuh + V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weiaelt + R SG 
Weveneth . V BE 
Widmer = s LU 
Widria . C SG 
Wiederkehr . E ZH 
Wrrz-von Planta + L BS 
Wlllenwßer + R SG 
WvssUrsula = s BE 
Zäch = C AG 
ZaneW = s so 
Zaoß . C ZH 
Zfsvadis • - VD 
Zuaaioer + V ZH 

. 
0 
1 
0 
4 
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Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG) 
Loi federale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 3 al. 2 

Abstimmung vom/ Vote du: 25.09.2002 18:29:51 
Abate + R Tl Fehr Hans * V ZH Kurrus 
Aeooli Wartmann + s ZH Fehr Hans-Jüra + s SH Lachat 
Aeschbacher * E ZH Fehr Jacauefine + s ZH Lalive d'Eoinav 
Antille + R VS Fehr Lisbeth * V ZH Laubacher 
Baader Casoar = V BL Fehr Mario * S ZH Lauoer 
Bader Elvira + C so Fetz + s BS Leu 
Banga + s so Fischer-Seenaen + RAG Leuteneaner Haio 
Banaerter + R BE Föhn * V SZ Leutenegger Susanne 
Baumann Alexander = V TG Freund = V AR Leuthard 
Baumann Ruedi + G BE Frev Claude * R NE Loeofe 
Baumann Steohanie + S BE Gadient * V GR Lustenberaer 
Beck * L VD Galli + C BE Maßlard 
Berberat * S NE Garbani + s NE Maitre 
Bemasconi + R GE Genner + G ZH Marietan 
Bezzola + R GR Giezendanner * V AG MartiWemer 
Biaaer = V SG Glasson + R FR Martv Kälin 
Bignasca * - Tl Glur * V AG Maspofi 
Binder = V ZH Goll + s ZH Mathvs 
Blocher * V ZH Graf + G BL Maurer 
Barer * V SO Grobet * S GE Maurv Pasnuier 
Bartoluzzi * V ZH Gross Andreas * S ZH Meier-Schatz 
Bosshard + R ZH Gross Jost + s TG Menetrev Savarv 
Bruderer + s AG Guisan * R VD Messmer 
Brunner Toni = V SG Günter * S BE Mever Therese 
Buanon * V VD Gutzwißer + R ZH Möraeli 
Bühlmann + G LU Gvsin Hans Rudolf = R BL Muanv 
Bohrer + R SH Gvsin Remo + s BS Müller Erich 
Cavalll + s Tl Haering Binder + s ZH Müßer-Hemmi 
Chaoouis * SFR Haller = V BE Nabholz 
Chevrier + C vs Hämmerle + s GR Neirvnck 
Christen * R VD Hassler * V GR Oehrfi 
Cina + C vs Heberlein * R ZH Pedrina 
Cuche + G NE Heaetschweßer + R ZH Pelfi 
de Dardel + s GE Heim * C SO Pfister Theoohil 
Decurtins + C GR Hess Berhard = • BE Polla 
Donze + E BE Hess Peter + C ZG Raaaenbass 
Dormann Rosemarie + C LU HessWalter * C SG Randeaaer 
Dormond Marlvse + s VD Hofmann Urs + s AG Rechsteiner Paul 
Dunant = V BS Hollenstein + G SG Rechsteiner-Basel 
Duoraz + R GE Hubmann * S ZH Rennwald 
Eberhard + C sz lmfeld + C ow Rikfin 
Eaerszeai + R AG lmhof + C BL Robbiani 
Eaalv = L GE Janiak * s BL Rossini 
Ehrler + C AG Joder = V BE Ruev 
Engelberqer + R NW Jossen + S VS Salvi 
Estermann + C LU Jutzet * S FR Sandoz Marcel 
Fasel + G FR Kaufmann * V ZH Schenk 
Fässler + s SG Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
Fattebert = V VD Kofmel * R so Scheurer Remv 
Favre + R VD Kunz = V LU Schibli 

+ Ja/oul/sl 
= nein/ non/ no 

* entschuldigt / excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

+ R BL 
* C JU 
+ R sz 
= V LU 
+ C FR 
+ C LU 
+ R ZG 
+ s BL 
+ C AG 
+ C Al 
+ C LU 
* S VD 
+ C GE 
+ C VS 
* S GL 
* S ZH 
* - Tl 
* V AG 
= V ZH 
* S GE 
+ C SG 
+ G VD 
+ R TG 
+ C FR 
* V ZH 
+ G GE 
+ R ZH 
+ s ZH 
* R ZH 
+ C VD 
= V BE 
+ s Tl 
+ R Tl 
= V SG 
= L GE 
+ C TG 
= R BS 
* s SG 
+ s BS 
+ s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
+ s VS 
= L VD 
+ s VD 
* R VD 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion/ Grouoe / Gruppo C G L R s E V 
Ja/ oul / sl 104 Ja/ oui / sl 29 10 0 29 34 2 0 
nein / non / no 37 nein / non / no 0 0 5 3 0 1 27 
enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 59 entschuldigt/ excuse / scusato 6 0 1 10 18 2 18 

Bedeutung Ja/ Signiflcation de oui: Proposition de la maJorite (ou minorite I Meier-Schatz) 
Bedeutung Nein/ Slgnlflcation de non: Proposition de Ja mlnorite II Spuhler 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlüer * V ZH 
SchmidOdilo + C vs 
Schmied Walter * V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab * S VD 
Seiler Hansoeter = V BE 
Siearist = V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Sommaruaa + s BE 
Soeck = V AG 
Spielmann * • GE 
Souhler = V TG 
Stahl * V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Steineaaer * R UR 
Steiner + R so 
Strahm + s BE 
Studer Heiner + E AG 
Stumo + SAG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + s ZH 
Theiler * R LU 
Tillmanns * S VD 
Trioonez = R BE 
TschäPDät + s BE 
Tschuonert + R LU 
Vaßender + R AR 
Vaudroz Jean-Claude * C GE 
Vaudroz Rene * R VD 
Vermot * S BE 
Vollmer * S BE 
Waber Christian = E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansiörg = V TG 
Wandlluh = V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weiaelt + R SG 
Weveneth * V BE 
Widmer + s LU 
Widria * C SG 
Wiederkehr * E ZH 
Wrrz-von Planta = L BS 
Wlllenwller + R SG 
Wvss Ursula + s BE 
Zäch + C AG 
ZaneW + s so 
ZaDII . C ZH 
Zlsvadis • • VD 
Zuooiaer = V ZH 

. 
0 
1 
0 
4 
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par presomption certaines ententes verticales qui faussent 
clairement la concurrence. Par contre, la proposition Strahm 
va trop loin lorsqu'elle entend declarer illicite par presomp
tion presque chaque contrat de distribution exclusive, allant 
ainsi largement au-dela de ce que prevoit le droit europeen: 
des ordonnances d'exemption par categorie y exemptent 
dans une !arge mesure les contrats de distribution exclusive 
de l'interdiction generalisee des cartels. Si l'on considere, en 
plus, que des sanctions directes doivent prochainement etre 
introduites contre les ententes verticales illicites, la neces
site de preciser la proposition de la majorite s'impose, taute 
de quoi des dizaines de milliers d'accords absolument ir
reprochables du point de vue de la concurrence seraient 
passibles de sanctions. II convient d'autant plus de l'eviter 
que de tels accords (p. ex. les accords de distribution exclu
sive) sont non seulement inoffensifs, mais meme - d'un 
point de vue dynamique - susceptibles d'encourager la con
currence. 
II convient donc soit de nuancer le contenu de la proposition 
de la majorite, soit d'y apporter un complement permettant 
de relativiser cette derniere. C'est l'objectif de la proposition 
de la minorite deposee en commission (proposition Baader 
Caspar), mais cette relativisation va trop loin a son tour, 
puisqu'elle aboutirait pratiquement a vider de sa substance 
la proposition de la majorite. 
Je propose donc la modification evoquee ci-dessus de la 
proposition de la minorite sous la forme d'un complement a 
la proposition de la majorite, lequel complement permettrait 
finalement d'aligner notre loi sur les cartels sur le droit euro
peen. 

Baader Caspar (Y, BL): Ich erlaube mir, den Antrag der Min
derheit Spuhler als Autor zu vertreten, auch wenn das auf 
der Fahne anders steht. 
Die SVP-Fraktion ist immer für Wettbewerb eingestanden, 
und das machen wir auch heute noch. Die SVP versteht sich 
aber auch als Partei, die sich für unseren Wirtschaftsstand
ort und damit für die Arbeitsplätze in diesem Land einsetzt. 
Daher habe ich in der Kommission in letzter Minute versucht, 
den Antrag der Kommissionsmehrheit - ursprünglich ein An
trag von Herrn Strahm - mit dem Zusatz zu relativieren, 
dass analog dem EU-Recht exklusive und selektive Ver
triebssysteme gewährleistet werden müssen. Der Antrag der 
Mehrheit geht eindeutig zu weit. So, in dieser absoluten 
Form, kann und darf er nicht stehen bleiben, weil er nach 
seinem unmissverständlichen Wortlaut die gesetzliche Ver
mutung aufstellt, dass jegliche vertikalen Absprachen über 
Preise und Gebiete als schädliche Kartelle zu betrachten 
sind. Damit schiesst die Kommissionsmehrheit weit über das 
Ziel hinaus und verkennt die wirtschaftliche Realität. Wir ha
ben in diesem Land Zehntausende von Alleinvertriebsverträ
gen im KMU-Bereich, die überhaupt nicht zu Wettbewerbs
behinderungen führen und bei weitem nicht das Ausmass 
von solchen erreichen. Diese Alleinvertriebsverträge dürfen 
jetzt nicht plötzlich allesamt infrage gestellt werden. 
Herr Strahm, nach unserem Kartellgesetz sind Kartelle näm
lich grundsätzlich zulässig, und wir wollen nur gegen jene 
Kartelle vorgehen, die volkswirtschaftlichen Schaden verur
sachen oder sozial schädliche Auswirkungen haben. Inso
fern habe Ich auch nichts dagegen einzuwenden, dass 
vertikale Absprachen, die zu Marktabschottungen führen, 
mit einbezogen werden. Es sollen aber nicht generell alle 
Absprachen über Preise und Gebiete mit einbezogen wer
den. Es darf nicht sein, dass die Wettbewerbskommission 
am Schluss den kleinen KMU-Fällen nachspringt, statt sich 
um die harten Kartelle zu kümmern. 
Mit dem Antrag der Mehrheit, Herr Strahm, gehen Sie sogar 
über das EG-Recht hinaus. Dieses sieht zwar grundsätzlich 
ein Kartellverbot vor, regelt aber in den Gruppenfrelstel
lungsverordnungen die entsprechenden Ausnahmen und 
lässt exklusive und selektive Vertriebssysteme zu. Damit 
sind insbesondere die meisten Alleinvertriebsverträge wie
der vom generellen Kartellverbot freigestellt. 
Bedenken Sie bitte noch etwas: Es geht hier einmal mehr 
um das Eigentum und um die Wirtschaftsfreiheit. Jeder Her-
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steiler muss doch Einfluss darauf nehmen können, wie sein 
Produkt verkauft wird; dies tut er vielfach über Alleinver
triebsverträge. Diese wirtschaftliche und unternehmerische 
Freiheit muss erhalten bleiben, solange sie nicht zu einer 
Marktabschottung führt. 
Daher ziehe ich den Antrag der Minderheit Spuhler zuguns
ten des präziseren Antrages Triponez, welcher dies klarer 
zum Ausdruck bringt, zurück. Damit können auch massive 
Preisdifferenzen verhindert werden. 
Wenn Sie dem Antrag der Mehrheit, dem ursprünglichen An
trag Strahm, ohne Zusatz folgen, wird dies zur Konsequenz 
haben, dass viele Hersteller ihre bisherigen Verteilstrukturen 
mit KMU aufgeben und stattdessen eigene Vertriebsstellen 
errichten, sich also eine Konzernstruktur geben. Dort spielt 
das gesamte Kartellgesetz nicht mehr, solange es sich nicht 
um marktbeherrschende Konzerne handelt. Ich wehre mich 
daher im Interesse einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung 
und im Interesse der vielen Arbeitsplätze in diesem Land da
für, dass die heutigen Verteilstrukturen nicht generell aufs 
Spiel gesetzt werden. 
Ich bitte Sie daher, unbedingt dem Antrag Triponez im Sinne 
eines verbesserten Antrages der Minderheit Spuhler zuzu
stimmen. 

Fasel Hugo (G, FR): Herr Baader, Sie haben jetzt mit relativ 
viel Engagement die Rettung von Arbeitsplätzen beschwo
ren. Das ist gut. Ich bin das von Ihrer Seite nicht unbedingt 
gewohnt. Aber sagen Sie jetzt einmal: Wo würden mit dieser 
Regelung Arbeitsplätze verloren gehen? Sie haben selber 
gesagt, es könnte zu Strukturänderungen kommen. Sie wer
den jetzt wahrscheinlich sagen: im Autogewerbe. Aber ha
ben Sie ein anderes Beispiel? 

Baader Caspar (V, BL): Herr Fasel, ich habe Ihnen gesagt, 
es gebe in diesem Land Zehntausende von Alleinvertriebs
verträgen - in allen Branchen. Jeder, der etwas herstellt, 
z. B. eine Sanitärunternehmung, die Schläuche herstellt, hat 
sein Vertriebsnetz und bindet die Verteiler über Alleinver
triebsverträge oder über Vertriebsverträge. Darin finden sich 
Absprachen über Gebiete, ohne dass diese zu schädlichem 
Wettbewerb führen. Wenn das nicht mehr möglich ist, dann 
bilden diese Hersteller eine Konzernstruktur, integrieren die 
Verteiler und bedienen sie wenn möglich vom Ausland her. 
Dann verlieren wir diese Arbeitsplätze im KMU-Bereich. Das 
sind bekanntlich die meisten Arbeitsplätze in diesem Land. 
Ich bitte Sie deshalb im Interesse unserer Schweizer Wirt
schaft, dem Antrag Triponez zuzustimmen. 

Schneider Johann N. (R, BE): Lassen Sie mich zuerst ganz 
kurz den Antrag Triponez begründen. Es ist richtig und liegt 
auch im Interesse des Gewerbes, Vertikalabsprachen der 
Beurteilung nach dem Kartellgesetz zu unterstellen, denn 
missbräuchliche vertragliche Marktabschottungen und die 
dadurch überhöhten Preise gereichen nicht nur den Konsu
menten, sondern auch den Gewerbetreibenden zum Nach
teil. Es ist daher richtig, dass die Wettbewerbshüter ihr 
Augenmerk nicht nur auf horizontale, sondern vermehrt 
auch auf vertikale Absprachen richten. Die Wettbewerbs
kommission hat dies übrigens bereits erkannt und am 
18. Februar 2002 Ihre Bekanntmachung Ober die wettbe
werbsrechtliche Behandlung vertikaler Abreden publiziert. 
Es stellt sich nun die Frage, ob die Substanz dieser Abma
chung Ins Gesetz aufgenommen werden soll oder nicht. Im 
Interesse der Rechtssicherheit bin Ich wie die WAK der Mei
nung, es sei ein neuer Absatz 4 bei Artikel 5 zu schaffen. 
Gegen die Grundidee des Mehrheitsantrages, In Zukunft 
wettbewerbswldrlge Vertikalabsprachen als vermutungs
weise unzulässig zu erklären, Ist daher nichts einzuwenden. 
Indessen schlesst der Mehrheitsantrag Insofern Ober das 
Ziel hinaus, als er zum Beispiel praktisch alle Alleinvertriebs
verträge für vermutungswelse unzulässig erklärt und damit 
wesentlich weiter geht als das EU-Recht, welches durch 
Gruppenfrelstellungsverordnungen Alleinvertriebsverträge 
weitgehend vom generellen Kartellverbot freistellt. 
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Besonders mit Blick auf die Tatsache, dass nun auch direkte 
Sanktionen für unzulässige Vertikalabreden eingeführt wer
den sollen, drängt sich eine Präzisierung bzw. Abschwä
chung des Mehrheitsantrages auf. Ohne eine solche Präzi
sierung stünden Zehntausende von wettbewerbsrechtlich 
völlig unbedenklichen Vereinbarungen unter einer Sank
tionsdrohung. Dies muss umso mehr vermieden werden, als 
solche Vereinbarungen, zum Beispiel Alleinvertriebsverein
barungen, Im Grunde genommen nicht nur unbedenklich, 
sondern in einer dynamischen Betrachtungsweise sogar 
wettbewerbsfördernd sein könnten. Aus diesem Grunde 
muss der Mehrheitsantrag entweder inhaltlich verfeinert 
oder durch einen Zusatz relativiert werden. 
Eine solche Relativierung bezweckt der in der WAK einge
brachte Antrag, der jetzt als Minderheitsantrag vorliegt, wo
nach exklusive und selektive Vertriebssysteme per se zu
lässig bleiben und somit nicht der Einzelfallprüfung gemäss 
Kartellgesetz unterliegen sollen. Diese Relativierung geht 
indessen auch zu weit, weil sie im Ergebnis den Mehrheits
antrag praktisch aushöhlen würde. 
Meine Kontakte mit den Verfechtern des Minderheitsantra
ges haben ergeben, dass inzwischen auch diese Kreise be
reit sind - Sie haben es soeben gehört -, einen Schritt 
Richtung Mehrheitsantrag zu tun, d. h., dass sie zu einer 
Überarbeitung ihres Minderheitsantrages bereit sind. 
Herr Triponez schlägt daher vor, den Minderheitsantrag zu 
ergänzen: Exklusive und selektive Vertriebssysteme sollen 
nur dann per se zulässig bleiben, wenn das keine Marktab
schottung bewirkt. Damit sollen auch bei exklusiven und se
lektiven Vertriebssystemen Missbräuche dem Kartellgesetz 
unterstehen, im Sinne einer Einzelfallprüfung. 
Mit einer solchen Ergänzung, die einen Kompromiss zwi
schen dem Antrag der Mehrheit und dem soeben zurückge
zogenen Antrag der Minderheit darstellt, könnte eine für die 
Wirtschaft im Allgemeinen und das Gewerbe im Besonderen 
optimale Lösung gefunden werden. Im Übrigen läge damit 
unser Kartellgesetz in diesem zentralen Punkt, im Ergebnis, 
auf der Linie des EU-Rechtes. 
Die Mehrheit der FDP-Fraktion unterstützt den Antrag Tripo
nez. Wir haben Verständnis für dieses Ansinnen, denn allein 
die Vermutung, dass alle Vertragsverhältnisse in der Wirt
schaft a priori als verdächtig zu gelten haben, scheint uns 
unstatthaft. Vertikalabreden müssen, sofern sie volkswirt
schaftlich schädlich sind, bekämpft werden. Es ist allerdings 
anerkannt, dass nicht jede Vertikalabrede schädlich ist. Ver
tikalvertragsverhältnisse sind sehr oft effizient und effektiv. 
Deshalb soll mit der Gesetzesrevision keine Unsicherheit 
entstehen und schon gar keine Verschlechterung einherge
hen. 
Wenn wir den Antrag Triponez unterstützen, so vor allem 
deshalb, weil sich der Zweitrat der Problematik der selekti
ven und exklusiven Vertragsverhältnisse für volkswirtschaft
lich unbedenkliche zusammenarbeiten noch einmal in aller 
Gründlichkeit annehmen soll. Unbedenklich ist eine Vertikal
abrede dann, wenn sie nicht zulasten des Konsumenten 
geht. Lassen wir also diese mit dem Antrag Triponez ver
langte Zusatzüberprüfung zu. 
Ich bitte Sie um Unterstützung des Antrages Triponez. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Herr Schneider, wenn Sie 
hier von Marktabschottung sprechen, dann machen Sie ei
nen Vorbehalt bei den Gebietsabsprachen. Meine Frage: 
Bezieht sich dieser Vorbehalt auch auf die Preisbindungen 
oder nicht? 

Schneider Johann N. (R, BE): Er wird sich mit aller Wahr
scheinlichkeit auch auf die Preisbindungen beziehen. Aber 
wie gesagt: Wir wollen die Erarbeitung und die nächste Dis
kussion dem Zweitrat überlassen. 

Raggenbass Hansueli (C, TG): Parallelimporte können nicht 
nur durch Immaterialgüterrechte, sondern auch durch Ver
träge verhindert werden. Das ist das zentrale Thema von Ar
tikel 5 Absatz 4 des Kartellgesetzes. Vertikale Wettbewerbs-

abreden als Abreden zwischen verschiedenen Marktstufen 
beinhalten verschiedenartigste Klauseln. Wettbewerbsrecht
lieh problematisch sind nur zwei wesentliche Klauseln, näm
lich solche über Preisabsprachen und solche über Marktauf
teilungen. 
Die in Artikel 5 Absatz 4 vorgeschlagene Vermutung gilt aus
schliesslich für diese beiden Arten. Erfüllen die Abreden 
nicht die genannten Erfordernisse, gilt auch die Vermutung 
nicht. Alleinvertriebsverträge, Exklusivbezugsverträge und 
selektive Vertriebsverträge im Allgemeinen fallen nicht dar
unter, sofern sie wie gesagt nicht die genannten Vorausset
zungen erfüllen. Die Angst von Herrn Triponez bzw. von 
Herrn Schneider scheint mir da eher unbegründet zu sein. 
Die Koordination zwischen dem Ihnen vorliegenden Absatz 4 
der Mehrheit und dem Antrag Triponez erscheint mir eben
falls nicht optimal zu sein: Im Antrag der Kommissionsmehr
heit haben wir sowohl die Märkte als auch die Preise de
finiert, und im Ergänzungsantrag Triponez sprechen wir le
diglich von «Marktabschottung». Es ist mir klar, dass die 
Praxis der Wettbewerbskommission bei strenger Preisbin
dung regelmässig auf Marktabschottung schliesst. Hier sind 
aber relativ heikle, jeweils auf den Einzelfall ausgerichtete 
Überlegungen anzustellen. 
Ich muss weiter darauf hinweisen, dass der Antrag Trlponez 
der Kommission nicht vorgelegen hat. Wir haben ihn auch in 
der Fraktion erst vor kurzem erhalten und ihn daher nicht de
tailliert überprüfen können. Grundsätzlich haben wir nichts 
gegen den Antrag einzuwenden. Es kann jedoch nicht sein, 
dass der Antrag Triponez nun den Antrag der Kommissions
mehrheit derart relativiert, dass er praktisch an Bedeutung 
verliert. Frau Sommaruga hat die richtige Frage bezüglich 
der Preisbindung gestellt, und genau bei der Preisbindung 
dürfte der Antrag eine Relativierung mit sich bringen; diese 
Problematik erscheint mir nicht sehr glücklich gelöst zu sein. 
Ich möchte Ihnen daher beliebt machen - nicht aus grund
sätzlicher Opposition gegen diesen Antrag, sondern einfach 
aus Klugheit -, dass wir den Antrag hier und heute ableh
nen. Kollege Schneider hat den umgekehrten Weg vorge
schlagen. Wir sollten damit dem Ständerat mit auf den Weg 
geben, dass er diese Problematik noch im Detail prüft und 
die hier vorgebrachten Bedenken nochmals überdenkt. 
Am stärksten sind generell die geographischen Marktauf
teilungen zu kritisieren, mit denen in der Schweiz höhere 
Preise als im europäischen Umfeld durchgesetzt werden. 
Nach einer Studie der BAK Basel sind z. B. Warenbeschaf
fungskosten für den Schweizer Detailhandel im Durchschnitt 
30 Prozent höher als in Vergleichsländern. Die BAK ist 
ebenfalls der Auffassung, dass diese Preisdifferenzen auf 
eine Abschottung des Schweizer Marktes schliessen lassen. 
Die Folge davon ist, dass sehr viele Käuferinnen und Käufer 
ihre Produkte im nahen Ausland beschaffen und unser De
tailhandel Milliarden von Franken verliert; In welcher Grös
senordnung, kann man nur vermuten. Auch unsere KMU 
leiden unter der Hochpreisinsel Schweiz; hier muss ich 
Herrn Baader Caspar entgegentreten. Wenn man z. B. von 
Herrn Hüppi vernimmt, dass er seine Baumaschinen 30 Pro
zent teurer einkaufen muss, als das im nahen Ausland mög
lich wäre, lässt uns dies nur aufhorchen. 
Die Wettbewerbsstellung der In der Schweiz produzierenden 
Unternehmungen ist durch diese hohen Preise stark beein
trächtigt. Der härtere Wettbewerb zwischen den Wirtschafts
standorten, die Benachteiligung unserer Konsumenten 
sowie der kleinen und mittleren Unternehmen und der Bau
ern - all dies zwingt uns einfach dazu, hier endlich zu han
deln. 
Ich bitte Sie zusammen mit der CVP-Fraktlon, der Mehrheit 
zuzustimmen. 

Spuhler Peter (V, TG): Der Text von Artikel 96 der Bundes
verfassung besagt im Wesentlichen, dass der Bund «Vor
schriften gegen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche 
Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbe
schränkungen» zu erlassen hat. Bekämpft werden nur die 
schädlichen Auswirkungen. Daraus kann man negativ ent-
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nehmen, dass nicht alle Beschränkungen des Wettbewerbs 
schädlich sein müssen. Lehre und Praxis haben seit langem 
daraus abgeleitet, dass es verboten wäre, auf der Stufe des 
Gesetzes ein durchgängiges Kartellverbot einzuführen. 
Mit dem Antrag der Mehrheit gehen wir nun genau diesen 
Weg. Wir führen faktisch ein absolutes Verbot ein und zielen 
deutlich weiter als die EU-Gesetzgebung. Caspar Baader 
hat es bereits angetönt: In der Schweiz, speziell im KMU
Bereich, sind Zehntausende von Verträgen vorhanden, die 
irgendeinen Bereich abdecken, der nun unter dieses Kartell
gesetz fallen würde. Die meisten dieser Verträge sind volks
wirtschaftlich absolut ohne schädliche Auswirkungen. 
Ich habe es bereits eingangs erwähnt: Nächstes Jahr wer
den wieder Wahlen stattfinden, und man wird den KMU wie
der entsprechende Versprechungen machen. Hier haben 
Sie nun die Möglichkeit, wirklich etwas für diesen Bereich 
der schweizerischen Wirtschaft zu tun. 
In Deutschland, wo im Gesetz nicht nur ein faktisches, son
dern ein absolutes Verbot vorgesehen ist, gibt es die Grup
penfreistellungsverordnungen, die sowohl exklusive als auch 
selektive Vertikalabreden zulassen, solange sie keine volks
wirtschaftlichen Schäden bewirken. 
Nehmen wir ein Beispiel für eine vertikale Absprache: Ein 
Konzern aus Deutschland hat im Kanton Thurgau ein kleines 
oder mittleres Unternehmen als Vertreter für die Ostschweiz. 
Dieser Vertreter ist im Vertrag gewisse Rechten und Pflich
ten eingegangen. Dieser Vertrag würde zukünftig unter das 
Kartellgesetz fallen und sanktioniert. Wer wäre von den 
Sanktionen betroffen? Das kleine oder mittlere Unterneh
men - der Konzern hingegen sitzt im Ausland. Wenn der 
Konzern dieses kleine oder mittlere Unternehmen über
nimmt und eine Tochtergesellschaft gründet, dann ist diese 
Struktur ausserhalb des Geltungsbereichs des Kartellgeset
zes. 
Wir fördern mit dieser Revision eine Monopolisierung der 
vertikalen Vertriebsstrukturen Richtung Konzerngesellschaf
ten, und unsere KMU-Struktur wird Schaden nehmen und 
teilweise auf der Strecke bleiben. Aus diesem Grund sollen 
vertikale Absprachen nicht faktisch verboten, sondern dieje
nigen Fälle sanktioniert werden, die zu einem volkswirt
schaftlichen Schaden führen. 
Der Antrag der Kommissionsmehrheit zielt zu hoch, er för
dert, wie ich bereits gesagt habe, Konzernstrukturen und 
schadet den KMU. Daher unterstützt die SVP-Fraktion den 
Antrag Trlponez. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe liberal soutiendra, a l'arti
cle 5, la proposition Triponez, a laquelle se rallie d'ailleurs 
egalement M. Baader Caspar et, derriere lui, le groupe de 
!'Union democratique du centre ainsi qua le groupe radical
democratique si j'ai bien compris. 
En effet, la proposition Triponez est une vraie proposition li
berale qui preserve au mieux las interets de l'ensemble des 
entreprises, et donc aussi ceux des citoyens consomma
teurs. Elle est meilleure qua la proposition qui avait ete faite 
en commission par M. Baader, parce qu'elle permet de re
gler la questlon des accords vertlcaux deleteres. Elle est 
egalement mellleure que la proposltlon de la majorite de la 
commlsslon, en fait la proposltlon Strahm, pulsqu'elle per
met de proteger las entreprlses qul souhaltent passer des 
accords de dlstribution excluslve qul ne sont pas deleteres 
en termes de concurrence. 
La proposltlon Trlponez, qui complete an falt la proposition 
Strahm, permet donc de prevenlr las ententes verticales de
leteres, celles qui faussent clalrement la concurrence, alors 
qua las autres, celles qul ne le font pas, ne seront pas tou
chees. Je pense qu'II est utlle de prendre des exemples, 
M. Fasel l'a demande tout a !'heure. Je prendral l'exemple 
d'un fabrlcant de prodults de luxe qul passe un accord de 
distributlon excluslve avec un dlstrlbuteur ou une entreprise 
de distrlbutlon adequate pour ca type de prodults et qui 
ecarte d'autres canaux de dlstribution ou entreprlses de dls
trlbutlon non adaptes a ses prodults. Dans ce cas-la, II est 
loglque qua cette entreprlse pulsse passer cet accord llbre-
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ment, cecl d'ailleurs au titre meme de la concurrence, 
comme cela est soullgne dans le developpement par ecrit de 
M. Triponez. 
Par contre, dans le cas par exemple de l'accord vertical qui 
existe a !'heure actuelle entre las producteurs de medlca
ments veterinaires et las veterinaires eux-memes, on cons
tate qua las producteurs ne llvrent a !'heure actuelle qua les 
veterinaires, de maniere exclusive, et non pas las pharma
ciens. C'est d'ailleurs une situation que la Comco connait 
tout a fait bien, mais contre laquelle eile n'est pas intervenue 
a ce Jour. Or, il s'agit la d'une reelle distorsion de concur
rence. La revision de la loi, avec la proposition Triponez, per
mettra justement a la Comco d'intervenir quand de tels cas 
sont portes a sa connaissance et confirmes. La proposition 
Triponez permet donc dans les deux cas de figure de prote
ger la liberte d'entreprendre et la concurrence. II est vrai, 
comme Mme Sommaruga l'a dit tout a !'heure, que cette pro
position ne regle peut-etre pas l'ensemble des choses a 
!'heure actuelle, et notamment la question des prlx. 
Je remercie neanmoins d'ores et deja tous ceux qul soutlen
nent d'une part les entrepreneurs et d'autre part las con
sommateurs de bien vouloir soutenlr la proposition Triponez. 

Fasel Hugo (G, FR): Bei Artikel 5 handelt es sich tatsächlich 
um einen Schlüsselartikel dieses Gesetzes, es geht nämlich 
um die vertikalen Bindungen. Solche vertikale Bindungen 
gibt es zuhauf, nicht nur über Preise und Gebietsaufteilun
gen, sondern auch - um Beispiele zu nennen - über Ser
viceleistungen, Ersatzteile, Garantien usw. Nicht alle da
von - das wurde richtig gesagt - sind volkswirtschaftlich 
schädlich. Deshalb haben wir auch den Antrag auf dem 
Tisch, diese Einschränkungen seien dann nicht zuzulassen, 
wenn sie die Preise betreffen und wenn es um die Aufteilung 
der Märkte geht; die vertikalen Bindungen seien also nicht 
zuzulassen, wenn sie diese beiden Bereiche betreffen. 
Ich habe meine Intervention umgestellt, weil zwei Argu
mente hier immer wieder vorgetragen wurden: das Argu
ment der Arbeitsplätze und das Argument der KMU. Wenn 
wir ein solches Gesetz machen, wird sich das eine oder an
dere in unserem Land oder in unserer Wirtschaft ändern; 
das ist selbstverständlich. Wenn sich etwas ändert, dann 
deshalb, weil wir es eben so wollen. Diese Absprachen kos
ten unsere Volkswirtschaft nämlich Milliarden; es Ist unbe
stritten, dass diese Kartellabsprachen die Volkswirtschaft 
Schweiz Milliarden Franken kosten. Mit solchen Kartell
absprachen können garantiert nicht mehr Arbeitsplätze ge
sichert werden als mit einer neuen, entkartellisierten Wirt
schaft. Jene, die diese vertikalen Bindungen mit allen Mitteln 
retten wollen, sollten dies endlich zur Kenntnis nehmen. 
Zu den Arbeitsplätzen: Eine Studie zeigt, dass die Detaillis
ten heute in diesem Land rund 30 Prozent teurer einkaufen 
als in den Nachbarländern - 30 Prozent! Das ist genau das, 
was die Kleinunternehmer dringend wollen: dass wir mehr 
KMU haben und dass sie zu vernünftigen Preisen einkaufen 
können. Das ist Politik für die KMU. Wer hier etwas anderes 
sagt, sagt einfach nicht die Wahrheitl Wenn diese Kleinun
ternehmen 30 Prozent billiger einkaufen können, dann Ist 
das Sicherung von Arbeitsplätzen und nicht Anpassung. 
Ein weiteres Beispiel: Man hat versucht, die Garaglsten zu 
bemühen. Wir müssen keine Sorge haben. Es Ist nicht zu 
befürchten, dass plötzlich Opel und VW die ganze Schweiz 
mit eigenen Filialen belegen wollen. Das werden sie nicht 
tun, bestimmt nicht. Das Ist an und für sich nur etwas Erfun
denes, um ein künstliches Beispiel zu haben. Das wissen 
die Konzerne; sie wollen nicht Kleinstunternehmen zu Tau
senden als Filialen Ihrer Grosskonzerne führen. 
Zur Landwirtschaft: Da drehe Ich mich einfach zu Herrn Baa
der, vielleicht hört er dann zu. Für die Maschinen In der 
Landwirtschaft, Herr Baader, bezahlen Sie heute im Ausland 
weniger. Ein Traktor kostet Sie heute In der Schweiz etwa 
30, 40 Prozent mehr. Und dann sagen Sie als Landwirt
schaftspolitiker, Sie wollten solche Preisbindungen nicht auf
heben? Sie bezahlen heute In der Schweiz 130 000 Franken 
für einen Traktor und nur etwa 60, 70 Prozent dieses Preises 
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in Frankreich. Das kann Ihnen Herr Baumann Ruedi ganz 
genau erklären. Wenn Sie eine wettbewerbsfähige Landwirt
schaft wollen, wenn Sie Arbeitsplätze retten wollen, dann 
müssen Sie sich jetzt für diese Aufhebung von Preisbindun
gen einsetzen, Herr Baader. Das ist konsequent, alles an
dere ist Erfindung. 
Ich bitte Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Strahm Rudolf (S, BE): Artikel 5 Absatz 4 ist gewissermas
sen zu einem Schicksalsartikel geworden. Es ist nicht ein 
Antrag Strahm, sondern ein Antrag der Mehrheit; der Antrag 
wurde in der Kommission mit 16 zu 7 Stimmen angenom
men. Ich kann hier bei allem Streit um den zweiten Satz fest
stellen, dass der Hauptsatz bei Artikel 5 Absatz 4 nicht mehr 
umstritten ist, weil jetzt kein Minderheitsantrag mehr vorliegt. 
In dem Sinne muss ich sagen, dass sich seit dem Beginn 
der Beratungen in der Kommission und seit Lugano die Mei
nungen eigentlich erheblich angenähert haben. Das kann 
ich vorweg auch erfreut feststellen. 
Warum ist es ein Schicksalsartikel? Ich glaube, mit diesem 
Artikel ist ein Paradigmenwechsel angezeigt; es wird näm
lich vermutet, dass auch Vertikaibindungen schädlich sind, 
und es werden dazu auch erste direkte Sanktionen einge
führt. Ich glaube, dass die neue Kartellform vertikal ist, die 
vertikalen Bindungen, die Preisbindungen, die Alleinver
triebsverträge vom multinationalen Konzern zum Vertreiber. 
Herr Zaugg von der Firma Z. schrieb mir letzte Woche: «Zu
sammen mit einem Kollegen habe ich ein Hockeygeschäft 
eröffnet. Wir haben verschiedene Hersteller wie Nike, Bauer 
und Jofa angefragt, damit wir unsere Ware nicht über die 
grossen Importeure beziehen müssen. Es hiess jedoch je
des Mal: In der Schweiz haben wir einen Exklusiwertrag mit 
Ochsner oder lnterhockey. Sogar von der Schweizer Firma 
Busch erhalten wir keine Stöcke; wir müssen diese bei lnter
hockey kaufen. Wenn wir nun bei diesen zwei Firmen ein
kaufen, schreiben sie uns die Verkaufspreise vor, oder sonst 
beliefern sie uns nicht mehr.» Die Verkaufspreise sind 
35 Prozent höher. 
Jetzt kommt Herr Baader Caspar hier nach vorne und sagt 
mit grossem Pathos, das entspreche der Wirtschaftsfreiheit. 
Dabei werden durch diese Vertikalbindungen natürlich auch 
die Kleinen gedrückt. Wir haben von einem anderen Unter
nehmer, von der Bauunternehmung Hüppi, gehört: Sie kauft 
für 25 Millionen Franken pro Jahr Baumaschinen, bis jetzt in 
der Schweiz. Sie hat diese dann im Ausland, in Deutsch
land, eingekauft; die Baumaschinen waren nun 30 Prozent 
billiger. Das nächste Jahr wollte sie wieder Baumaschinen 
beziehen, aber die Lieferung wurde mit dem Hinweis ge
sperrt: Es gibt in der Schweiz einen Alleinvertreiber. Solches 
verteuert die Importe für die Haushalte und für die kleinen 
und mittleren Unternehmen. Das ist für die Haushalte und 
für die gewerblichen Zulieferungen zusammen ein Potenzial 
von 80 Milliarden Franken jährlichen Importvolumens im 
Non-Feod-Bereich (ohne Erdöl). Deswegen ist das ein 
Schicksalsartikel. 
Der Antrag der Mehrheit zu Artikel 5 Absatz 4 will jetzt zwei 
Fälle von Vertikalbindungen als schädlich bezeichnen: näm
lich erstens Preisbindungen und zweitens Lieferbindungen, 
d. h. Abreden Ober die Aufteilung von Märkten nach Gebie
ten oder Geschäftspartnern. In diesen zwei Fällen sollen Ab
reden «schädlich» sein. Ich muss das Jetzt hier aber noch
mals erklären, auch Herrn Trlponez und dem Gewerbe: Wir 
wollen die Vertriebssysteme nicht zerschlagen; sie haben 
auch einen effizienten Aspekt. Es geht um Hunderte von 
möglichen Bindungen, z. B. um Garantieverträge, Nachlle
ferverträge, Ausbildungsverträge. Das soll so bleiben. In 
zwei Fällen möchten wir Vertlkalblndungen als schädlich ein
stufen: nämlich bei Preisbindungen und bei Lieferbindungen. 
Sie wissen, dass Ausnahmen, wenn sie durch Effizienz be
gründet sind, nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e für kleine 
und mittlere Unternehmen möglich sein sollen, durch eine 
Verordnung oder Verfügung des Bundesrates oder der 
Weko. Wir möchten diese Vertriebssysteme also nicht killen. 
Jetzt kommt der Antrag Trlponez; ich muss Ihnen sagen, 
dass Ich etwas unglücklich bin, denn dieser Antrag ist nicht 

fertig formuliert. Sie erwähnen, dass Vertikalsysteme dann 
verboten sind, wenn sie eine Marktabschottung bewirken. 
Aber Sie erwähnen die Preisfestsetzung nicht explizit, und 
deswegen können wir dem Antrag Triponez nicht zustim
men. Es reut mich, dass wir jetzt keine Einigung finden. 
Ich fasse zusammen: Der Hauptsatz in Artikel 5 Absatz 4 ist 
nicht mehr bestritten; das ist ein Fortschritt. Den Antrag 
Triponez bekämpfen wir; vielleicht wird der Ständerat eine 
rechtsklare Lösung finden. Es geht hier immerhin um Bus
sen und Sanktionen, und es muss kristallklar im Gesetz ent
halten sein, was verboten und was erlaubt ist. Deswegen ist 
der Antrag Triponez ungeeignet. Ich bitte Sie, ihn abzuleh
nen und es dann der Weisheit des Ständerates zu überlas
sen, eine bessere Formulierung zu finden. 

Spuhler Peter (V, TG): Herr Strahm, Sie haben das Beispiel 
der Firma Hüppi erwähnt. Ein Bauunternehmer hat im Aus
land Baumaschinen gekauft. Im nächsten Jahr will er das 
wiederholen, möchte die Baumaschinen nochmals im Aus
land kaufen, und das ist nicht mehr möglich. Wie sieht dies 
dann mit dem neuen Kartellgesetz aus? Ist es richtig, dass 
die Sanktionen dann das KMU, also die Vertretung dieser 
Baumaschinenunternehmung in der Schweiz, treffen und 
derjenige, der diese Umgehung des Verbotes ausgelöst hat, 
nämlich der Konzern im Ausland, nach Schweizer Recht 
nicht belangt werden kann? 

Strahm Rudolf (S, BE): Wir haben das ja auch im Detail be
sprochen. Das wird so laufen: Die Wettbewerbskommission 
wird untersuchen, ob im Vertikalbindungsvertrag eine Klau
sel besteht, die entweder die Preisbindung betrifft oder die 
eine ausschliessliche Lieferbindung bzw. eine so genannte 
Marktabschottung darstellt. Man wird prüfen, ob eine solche 
Klausel vorhanden ist oder nicht. Wenn eine solche Klausel 
vorhanden ist, gilt das als Vermutung, dass die Abrede 
schädlich ist. Das ist die Art des Vorgehens. Das kann natür
lich dann auch bestritten werden, aber das ist das Vergehen. 
Das scheint mir in der Rechtspraxis auch durchsetzbar zu 
sein. 
Ich muss Ihnen noch sagen, Herr Spuhler: Das entspricht 
der EU-Regelung; Sie haben hier etwas Falsches gesagt. 
Die EU lässt keine Kumulierung von exklusiven und selekti
ven Vertriebssystemen zu. Wir gehen nicht weiter als die 
EU, aber Ihr Minderheitsantrag hebelt dieses System eigent
lich wieder aus. 

Spuhler Peter (V, TG): Dürfte ich noch eine Antwort auf 
meine Frage haben? Ist es richtig, dass die Sanktionen den 
KMU-Betrieb in der Schweiz treffen? Er konnte nicht verhin
dern, dass die Firma Hüppi beispielsweise die Maschinen in 
Deutschland einkaufte, weil der Konzern das verboten hat. 

Strahm Rudolf (S, BE): Der Vertreiber dieser Baumaschi
nen in der Schweiz ist Alleinvertreiber der Produkte dieser 
deutschen Baumaschinenfabrik. Im Vertrag muss ja eine 
Ausschliesslichkeitsbestimmung vorhanden sein, die dann 
aufgehoben wird. Der Antrag der Mehrheit zu Artikel 5 Ab
satz 4 hätte natürlich eine vertikale, nach oben gerichtete 
Rückwirkung: Der deutsche Lieferant kann dann diese Ver
triebskanäle nicht mehr ausschllessllch nutzen; er kann wei
ter liefern, aber die Preisbindung spielt nicht mehr. Das wird 
zu einer Angleichung der Preise führen. Er muss dann nicht 
umgangen werden, aber die Preise In der Schweiz können 
nicht mehr hoch gehalten werden. 

Baader Caspar (V, BL): Herr Strahm, haben Sie den Antrag 
der Minderheit Spuhler bzw. den verbesserten Antrag Trlpo
nez gelesen? Das Beispiel der Firma Hüppl, die Im Ausland 
Baumaschinen einkauft, zeigt doch gerade, dass hier eine 
Marktabschottung besteht Deshalb haben wir ja den Min
derheitsantrag verbessert; der Antrag Trlponez enthält jetzt 
die Marktabschottung. Sind Sie nicht auch der Meinung, 
dass mit diesem Antrag das von Ihnen geschilderte Problem 
gelöst Ist? 
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Strahm Rudolf (S, BE): Sie müssten Ihren Antrag interpre
tieren! Herr Triponez schreibt in seinem Antrag: «Vorbehal
ten bleiben exklusive und selektive Vertriebssysteme, sofern 
sie keine Marktabschottung bewirken.» Wir sind der Mei
nung, man müsste auch schreiben: «.... sofern sie keine 
Preisbindung oder Marktabschottung bewirken.» Sollte die 
Interpretation von Herrn Schneider, die er zum Antrag Tripo
nez gegeben hat, zutreffen, dann wäre dies in unserem 
Sinne. Aber in dieser verkürzten Form lehnen wir den Antrag 
Triponez ab, weil er nämlich die Preisbindung nicht erwähnt. 

Baader Caspar (V, BL): Herr Strahm, Sie weichen mir ganz 
klar aus. Ich habe Sie gefragt, ob das Beispiel der Firma 
Hüppi, die beim zweiten Mal die Baumaschinen vom deut
schen Lieferanten nicht mehr erhalten hat, nicht als Marktab
schottung zu bezeichnen ist. Ich bin der Meinung, es ist eine 
Marktabschottung, und in diesem Fall wird sie durch den An
trag Triponez erfasst, den wir ja gerade deshalb verbessert 
haben. 

Strahm Rudolf (S, BE): Wenn das zutrifft, dann umso bes
ser. Ich überlasse die Interpretation Ihres Antrages bzw. des 
Antrages Triponez - es war nämlich ursprünglich ein Antrag 
Baader Caspar - noch den Kommissionssprechern und dem 
Bundesrat. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Herr Fasel, im Gegensatz zu Ihnen 
muss ich mich nicht auf Aussagen anderer berufen. Ich habe 
vor gut einem Monat einen IH, einen Hundertpferder mit 
allen Schikanen, gekauft, der inklusive Mehrwertsteuer 
66 000 Franken gekostet hat. 
Ihre Behauptung betreffend die Preisdifferenz könnte des
halb stimmen, weil in der EU Beiträge gesprochen werden, 
die in der Schweiz nicht gewährt werden. 
Ich muss Ihnen einfach sagen: Ihre Behauptung betreffend 
den Traktorkauf stimmt für Schweizer Käufer nicht. Ich habe 
mich vor dem erwähnten Kauf im benachbarten Ausland er
kundigt: Die Preisdifferenz zwischen einem Kauf in der 
Schweiz und einem Kauf in Deutschland wäre nur unwe
sentlich gewesen. Darum habe ich mich für den Kauf In der 
Schweiz entschieden. 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour Ja commission: Tout d'abord, je vous 
signale qu'en discutant l'article 5, vu que personne ne con
teste l'introduction du nouvel alinea 4, on etablit un lien avec 
l'article 49a alinea 1 er ou l'on apporte une precision qui se 
refere a l'article 5. Je vous prie d'en prendre note. 
On parle d'accord vertical en matiere de concurrence lors
que au moins deux entreprises actives a differents echelons 
du marche concluent un accord ou s'entendent sur des pratl
ques concertees. L.:exemple qui est souvent cite est celui de 
l'accord passe entre un constructeur et un distributeur 
d'automobiles sur les conditions auxquelles ce dernier peut 
acheter et vendre les vehicules. Les prestations des deux 
entreprlses concernees sont complementaires et ne se font 
donc pas concurrence. Ces accords sont indispensables 
pour que les prodults et les services d'une entreprfse pas
sent efflcacement et au meilleur prix posslble du producteur 
au consommateur. SI Je fabrfcant n'est pas en mesure de 
dfstrlbuer lul-mllme ses prodults, II n'a pas d'autre solution 
que de conclure des accords avec des grosslstes ou des 
revendeurs lndependants qui s'en chargeront pour Jul. On 
parle Ja de contrats de distrlbution exclusive, de contrats 
sous licence, de franchisage et de differentes autres formes 
de contrats possibles. Las accords verticaux sont an prln
cipe avantageux pour las producteurs parce qua ces der
niers ne dlsposent pas du savofr-faire en matiere de 
dlstrlbutlon, des moyens financlers ou des avantages lies a 
la taille pour mettre an place leur propre reseau de dlstribu
tlon. Les avantages des systemes de dlstrlbution vertlcaux 
resident donc dans Ja reductlon des coOts decoulant par 
exemple des actlvites de promotion des ventes ou des servf
ces cllentele. Ce sont precisement ces actlvltes qui repre
sentent un facteur coOts considerable pour las PME. 
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L.:economle, tres axee sur le partage du travail, dolt son bon 
fonctionnement en grande partie aux accords vertlcaux, 
mais certains accords verticaux sont dommageables pour 
l'economie. Ce sont ceux qui depassent l'objectif de la dlstri
bution et qui sont utilises comme moyen pour obtenir le mo
nopole sur le marche. Si une entreprise de transformation du 
lait parvient a s'attacher tous les producteurs de lait par Je 
biais d'accords d'achat exclusif, toutes les autres entreprises 
de transformation du lait sont exclues du marche. Le resultat 
est un monopole dans la transformation du lait. Souvent, ce 
ne sont pas les accords en soi qui sont nuisibles a Ja concur
rence, mais seulement certaines clauses des contrats de 
distribution. II est donc Justitia de lutter contre cette forme de 
deviation des accords verticaux. 
L.:article 5 alinea 1 er de Ja lol permet deja de conslderer 
comme illicites les accords de ce type. Mais l'alinea 3, dont 
Je but est de preciser Ja slgnification de l'alinea 1 er sous la 
forme de regles concernant Ja presomption, ne se refere 
qu'aux accords entre concurrents, donc horizontaux. Dans 
le but de rendre Ja situation plus claire, la Commission de la 
concurrence a elabore, en application de l'artlcle 6 de Ja loi, 
une communication concernant l'appreciation des accords 
verticaux dans laqueile sont enumerees six caracteristlques 
qui provoqueraient une presomption d'affectation de Ja con
currence. 
M. Strahm a propose en commission de prevoir a l'artlcle 5 
un alinea 4 lequel dispose que tout accord est nuislble si les 
deux premieres caracterlstiques enumerees dans Ja commu
nication de la Commission de la concurrence sont presen
tes. II s'aglt des caracteristiques qui definissent directement 
ou indirectement les prix de revente lmposes, et de celles 
qui limitent directement ou lndirectement le territoire ou le 
cercle de la clientele de revente par le commer~nt. 
La majorite de la commlssion a suivi la suggestlon de M. 
Strahm dans le but de faciliter Ja täche a la Commission de 
la concurrence. Mals il est clair qu'en creant une presomp
tion, eile n'a pas voulu exclure qu'il puisse y avolr des justi
fications pour la fixation d'un prix de revente ou d'une 
limitation du territoire de revente. L.:effet juridique provoque 
est celui de l'inversion de la charge de la preuve. Ce seront 
les parties a l'accord qul devront demontrer les raisons eco
nomiques qui justifient l'accord mEime. Un examen cas par 
cas sera donc indispensable. 
J'ai de la comprehension pour les preoccupations de M. Trl
ponez qui presente une propositlon Individuelle et de M. Baa
der Caspar qui appartient a Ja minorite. Mais ces proposi
tions n'aident pas a resoudre la question serieuse d'une limi
tation de l'illiceite presupposee des accords verticaux. Si on 
en raste au jeu des presomptions, il n'y a pas de raison d'ex
clure de la presomptlon de restrictions a la concurrence les 
accords de distribution exclusive ou selective qui prevoient 
une fixation des prix ou limitent Je territolre de revente, car ce 
sont surtout ces types de contrats qui peuvent contenlr des 
clauses susceptibles de nuire a Ja concurrence. 
La proposition Triponez, la seule qui seit restee en discus
sion, essaie de llmiter l'effet d'une presomption par une 
autre presomption, ce qul falt que ce Jeu de presomptions 
cree pratlquement une absence de transparence. MEime si 
J'ai de la comprehension pour cette proposltlon, on ne peut 
pas resoudre Je probleme par une proposition de ca type qui 
de plus contlent, a cOte des deux concepts deJa difflciles a 
Interpreter qua sont le systeme de dlstribution exclusive et le 
systeme de dlstrlbutlon selective, un troisieme concept, celui 
de la «Marktabschottung», pratiquement lntraduislble an 
fran~is et an itallen, ca qui se volt tres blen quand on lit la 
version fran9alse, qui parle d'«exclusion du marche» sans 
laisser entendre Ja notion de concurrent potential. 
Alors, Je vous demande de soutenir Ja proposition de la ma
Jorite. 
J'aJoute une remarque personnelle. SI le Conseil des Etats 
trouve une mellleure solutlon qua ceile proposee par la ma
Jorite, on pourra touJours changer d'opinion et l'adopter. Je 
crois qu'une meilleure solution ne pourra Eitre trouvee qua si 
on essaye de definir de maniere claire le contenu des ac
cords qui pourraient Eitre illicites. II ne faut pas se llmlter a 
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des presomptions qui ne sont pas toujours faciles a interpre
ter. 
Une derniere information a l'intention de M. Spuhler qui re
met en question la possibilite d'appliquer des sanctions a 
ceux qui passent des accords verticaux illicites: on applique 
dans ce cas le droit penal administratif federal qui n'interdit 
pas, s'il y a une competence, de condamner aussi des entre
prises etrangeres, en particuller celles qui produisent des 
biens qui sont ensuite distribues en Suisse par le Jeu d'un 
accord vertlcal. 

Polla Barbara (L, GE): Monsieur Pelli, vous dites que si le 
Conseil des Etats arrivait avec une proposition qui detaille le 
contenu des accords et qui fasse la difference entre les deux 
types d'accords dont parle la proposition Triponez, on pour
rait accepter une teile proposition. Mais en fait, ne pensez
vous pas que la proposition Triponez a justement l'avantage 
de permettre que la distinction du contenu respectif des ac
cords puisse etre precisee dans l'ordonnance? 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour la commission: Je suis desole, Ma
dame Polla, mais la proposition Triponez est mauvaise. Si on 
cree une presomption, comme le demande la proposltion de 
la majorite, on cree quelque chose de clair. On sait exacte
ment quels sont les cas dans lesquels il faut examiner s'il y a 
des justifications ou pas. Si on double le jeu des presomp
tions, on aura une situation dans laquelle il sera tres clair 
pour la Comco qu'il s'agit d'accords verticaux qui prevoient 
des prix et des limitations regionales, mais il sera tres diffi
cile pour la Comco de dire s'il y a, la, les exceptions visees 
par la proposition Triponez. Cela veut dire qu'en tout cas, la 
Comco devra examiner le contenu et ouvrir une enquete. Or, 
une norme qui force a l'ouverture d'une enquete pour com
prendre si la presomption est appllcable ou pas, n'est pas 
une bonne norme. 

Fässler Hildegard (S, SG), für die Kommission: Ich möchte 
zuerst festhalten, dass wir hier in Artikel 5 Absatz 4 Ober ei
nen Mehrheitsantrag sprechen und nicht Ober einen Antrag 
Strahm. Diesem Antrag stimmte eine grosse Mehrheit der 
Kommission zu. Über diesen Antrag der Mehrheit müssen 
wir eigentlich auch nicht mehr diskutieren. 
In den Eintretensvoten haben sich alle Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen dafür ausgesprochen, dass Vertikal
absprachen, also der lntrabrand-Wettbewerb, auch geregelt 
werden müssen. Es ist ja so, dass solche Vertikalabspra
chen weder generell dem Zweckartikel des Kartellgesetzes 
zuwiderlaufen noch generell zulässig sind. Deshalb hat es 
Ihre Kommission als richtig erachtet, hier diesen Absatz 4 
anzufügen. 
Die Weko hat in ihrer Bekanntmachung vom 19. Februar 
2002 zwar aufgeführt, was sie in diesem Bereich als erhebli
che Wettbewerbsbeschränkungen erachtet. Wenn nun die 
Vertikaiabsprachen nicht ins Kartellgesetz aufgenommen 
würden, dann könnten auch keine direkten Sanktionen da
gegen ergriffen werden. Deshalb hat die Mehrheit der Kom
mission diesem Zusatz zugestimmt. 
Der Antrag Triponez lag der Kommission so nicht vor, aber 
er hat ja dieselbe Ursache wie der Antrag der Minderheit 
Spuhler. Er drückt ein gewisses Unbehagen gegenüber der 
Formulierung von Absatz 4 aus, wie ihn die Mehrheit be
schlossen hat, weil damit suggeriert werden könnte, dass 
generell alle Vertikalabsprachen unzulässig seien. Das ist 
aber nur so, wenn man diesen Artikel nicht vollständig liest. 
In Artikel 4 heisst es nicht nur: «Diese Vermutung gilt auch 
für Abreden zwischen Unternehmen verschiedener Markt
stufen». Es wird vielmehr weiter gesagt, dass es um «die di
rekte oder indirekte Festsetzung von Preisen» geht, also 
Preisabsprachen, «sowie um Abreden Ober die Aufteilung 
von Märkten nach Gebieten oder Geschäftspartnern», also 
um die Gebietsaufteilung. Das sind die beiden Fälle, die 
grosse Schwierigkeiten machen und die man untersuchen 
muss, weil hier wirklich kartellgesetzwidrige Dinge vorliegen 
könnten. 

Schauen wir den Antrag Triponez etwas genauer an: Es 
kommen die Wörter «exklusiv» und «selektiv» vor. Herr Prof. 
Zäch von der Universität Zürich hat uns gesagt, dass diese 
beiden Begriffe nicht präzise seien; ohne Legaldefinition 
könne man sie nicht als gesetzliche Tatbestandsmerkmale 
brauchen. 
Wir haben also hier schon zwei Wörter, die nicht klar sind, 
und jetzt kommt noch der Begriff der Marktabschottung, der 
noch weniger klar ist, wie Ihnen auch Herr Pelli erklärt hat. 
Nur schon die französische Übersetzung geht nicht auf, 
denn «exclusion de marche» ist etwas anderes; wir haben 
also schon da Probleme. 
Deshalb bin ich der Ansicht, Frau Polla, dass wir bei unse
rem Mehrheitsantrag bleiben sollten. Die Ständeräte lesen 
üblicherweise unsere Wortmeldungen im Amtlichen Bulletin 
nach. Sie werden sehen, dass hier von gewisser Seite ein 
Unbehagen vorhanden ist, weil es ja auch Absprachen gibt, 
die sinnvoll sind. Der Ständerat wird dieser Frage nachge
hen. Sollte er eine bessere Formulierung finden, werden wir 
uns dem nicht entgegenstellen. 
Herr Schneider, der Zusatz von Herrn Triponez ist eben 
keine Präzisierung, sondern es wird, im Gegenteil, noch we
niger klar. 
Zu Herrn Spuhler noch eine Bemerkung: Wir haben Ober die 
Frage der Konzernbildung auch in der Kommission gespro
chen, und da wurde uns von Herrn Stoffel, dem Vizeprä
sidenten der Wettbewerbskommission, Folgendes gesagt: 
«Die Frage, ob die beantragte Regelung zur Konzernbildung 
führen würde, hängt im Wesentlichen davon ab, ob ein Dis
tributionssystem von den Marktteilnehmern als effizient an
gesehen wird oder nicht, ob also die Distribution als solche 
einen Mehrwert schafft oder nicht. Normalerweise entstehen 
Distributionssysteme nur dort, wo die Distributoren wirklich 
einen Mehrwert schaffen. Dies war bei Produkten wie bei 
Automobilen der Fall und dürfte auch noch einige Zeit der 
Fall sein, weil die Automobile in verschiedenen Märkten plat
ziert werden. Solange die Distributoren einen Mehrwert 
schaffen, integrieren sich die Konzerne nicht vertikal. Wenn 
sich die Konzerne jedoch vertikal integrieren, wie es etwa im 
Computerhandel geschehen ist, dann gibt es zuerst einmal 
eine Fusionskontrolle, da eine solche Integration zu einer 
marktbeherrschenden Stellung führen könnte.» 
Es gibt also nicht einfach automatisch Konzerne, sondern es 
muss sich ja auch lohnen, sonst macht das niemand. Wie 
vorher schon gesagt wurde: Wer kauft schon ein paar Hun
dert oder Tausend Filialen auf, nur um dort die Autos selber 
verkaufen zu können? 
Ich bitte Sie also, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen 
und dem Ständerat die Gelegenheit zu geben, allenfalls 
noch klüger zu sein als wir. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Je crois que c'est 
M. Strahm qui disait tout a !'heure que depuis quelques mois 
il y a eu une certaine evolutlon des ldees sur le probleme 
des accords verticaux, de leur caractere nuisible et de la ne
cessite de legiferer sur ce polnt, si bien que l'article 5 ali
nea 4 n'est pas conteste. M. Strahm lui-meme d'ailleurs ad
met aussi que certains accords verticaux sont utiles econo
miquement et qu'il ne faut pas les condamner definitivement. 
l..'.article 5 alinea 4 introduit simplement de principe de la pre
somption qu'un accord peut etre nuisible. 
La Commission de la concurrence partage cette vision. Le 
Conseil federal approuve la Commission de la concurrence 
iorsqu'elle engage la lutte contre les accords verticaux, qui 
sont anticoncurrentiels. La Comission de la concurrence a 
montre sa determination en donnant des precisions sur l'in
terpretation qu'elle entend faire des dispositions exlstantes. 
Elle a etabli une communication sur les accords verticaux et 
introduit par la meme une pratique qul concilie l'interet du 
consommateur suisse a pouvoir profiter d'une ouverture des 
marches et l'interet vital de l'economie suisse a disposer de 
solutions efficaces et innovantes pour la distributlon d'un 
produit jusqu'au consommateur final. 
II n'en raste pas moins qu'on a tous un sentiment de malalse 
en laissant cet article tel quel. La tentative de la proposition 
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Triponez merite d'Atre saluee, mAme si je partage assez lar
gement, a titre personnel, l'avis des rapporteurs qui disent 
qu'elle n'est pas satisfaisante. II y a trop de contradictions 
dans l'article propose par M. Triponez, car d'une part il ad
met la presomption du caractere nuisible d'un accord, puis 
ensuite il admet une nouvelle presomption plus positive, tout 
en y apportant une restriction dans la mAme phrase. 
Je crois que l'essentlel, c'est que l'article 5 alinea 4 propose 
par Ja majorite de la commission soit adopte et que le Con
seil des Etats, avec l'aide de l'administration, puisse discuter 
d'une precision qui permettrait de tenir compte de la proposi
tion Triponez, qui ne sont d'ailleurs pas contestes par 
l'auteur de l'article 5 alinea 4, M. Strahm. 
Par consequent, pour nous, l'essentiel, c'est que le Conseil 
des Etats se penche a nouveau sur le sujet. Par principe, 
dans un tel cas, je soutiendral plutöt la proposition de la ma
jorite de la commission, mais je crois que le debat doit rester 
ouvert. 

Le presldent (Christen Yves, premier vice-president): La pro
position de Ja minorite a ete retiree. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Triponez .... 69 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 65 Stimmen 

Art. 6 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommission 
e. Abreden mit dem Zweck, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner 
und mittlerer Unternehmen zu verbessern, sofern sie nur 
eine beschränkte Marktwirkung aufweisen. 

Art. 6 al. 1 let. e 
Proposition de /a commission 
e. les accords ayant pour but d'ameliorer la competitivite des 
petites et moyennes entreprises, dans la mesure ou leur ef
fet sur le marche est limite. 

Angenommen - Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Strahm, Berberat, Fasel, Fässler, Gysin Hans Rudolf, Gysin 
Remo, Rechsteiner Paul, Rennwald) 
.... zu verwirklichen. Als überwiegendes öffentliches Inte
resse gilt namentlich auch die Erhaltung der kulturellen Viel
falt. 

Art. 8 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Strahm, Berberat, Fasel, Fässler, Gysln Hans Rudolf, Gysln 
Remo, Rechsteiner Paul, Rennwald) 
... . preponderants. Par lnterAt publlc preponderant, on en
tend notamment la protectlon de la dlverslte culturelle. 

Strahm Rudolf (S, BE): Es geht um den Büchermarkt. Die 
Minderheit möchte In Artikel 8 eine Ausnahme für den Bü
chermarkt und die Kulturmärkte verankern. Die kulturelle 
Vielfalt gehört zu den Oberzielen der Verfassung. Artikel 2 
Absatz 2 der Bundesverfassung lautet: «Sie (die Schweizeri
sche Eidgenossenschaft) fördert .... die kulturelle Vielfalt des 
Landes.» Das möchte Ich In Artikel 8 Integrieren, der die 
Ausnahmen regelt. 
Es ist heute schon so, dass der Bundesrat Im Kartellrecht 
Ausnahmen im öffentlichen Interesse gewähren kann. Ich 
möchte, dass die kulturelle Vielfalt bei diesen Ausnahmen 
aus öffentlichen Interessen explizit erwähnt wird. 
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Man könnte sagen, ich sei gegenüber dem vorhin diskutier
ten Artikel inkonsequent. Aber ich bin einfach folgender Mei
nung: So streng, wie wir das Kartellgesetz formulieren, so 
klar müssen wir auch die Ausnahmen formulieren. Die Buch
preisbindung möchte ich als Ausnahme dem Bundesrat an
heim stellen, aber hier den Ausnahmegrund erwähnen. 
Ich muss etwas exemplifizieren, was das heisst. Wir haben 
in Bern, einer relativ kleinen Stadt, neben den beiden 
Grossbuchhandlungen, die auch in hartem Wettbewerb 
überleben würden, noch eine evangelische Buchhandlung, 
eine Frauenbuchhandlung, einen Kinderbuchladen, eine 
Heilsarmeebuchhandlung, die Buchhandlung für Soziologie 
und drei wissenschaftliche Buchhandlungen. Ich gebe zu, 
rein vom Standpunkt der Effizienz aus gesehen, ist das nicht 
effizient, vielleicht nicht wettbewerbskonform. Aber es dient 
der kulturellen Vielfalt. Und unser Land besteht aus Minder
heiten, auch im Bereich der Kultur. Bei freier Preisgestaltung 
würden alle diese Buchhandlungen nicht überleben. Das ist 
ganz klar. Deswegen braucht es hier die Rücksichtnahme 
auf das Verfassungsoberziel der kulturellen Vielfalt. 
Im Verlagsbereich ist es ähnlich. Wir haben in der Schweiz 
im Vergleich zur deutschen oder französischen Konkurrenz 
nur noch Kleinverlage. Bei harter Konkurrenz und ohne Frei
stellungsverordnung, wie sie z. B. jetzt Deutschland durch 
die EU zugestanden worden ist, gehen diese Verlage ein; 
sie können nicht mehr überleben. Jeder Verlag hat auch 
viele Produkte, die nie rentieren. Wenn wir keine Preisbin
dung haben, dann haben wir auch keine Quersubventionie
rung zwischen Buchtiteln mehr. 
Ich möchte mit meinem Minderheitsantrag dem Bundesrat 
die Kompetenz geben, dass er sich bei der Freistellung des 
Büchermarktes auf die kulturelle Vielfalt berufen kann. Es Ist 
eine Präzisierung der Ausnahmeregeln. 
Ich muss noch etwas präzisieren: Sollte mein Minderheits
antrag zu Artikel 8 abgelehnt werden, heisst das nicht, dass 
der Bundesrat nicht weiterhin auch den Büchermarkt frei
stellen und die Buchpreisbindung akzeptieren könnte. Ich 
möchte einfach eine nötige Präzisierung und Eingrenzung 
des öffentlichen Interesses. Wir sollten auch dort legiferie
ren, wo wir eine Ausnahme haben möchten. 
Ich bitte Sie, diese Ausnahme zuzugestehen. Vor allem Im 
deutschsprachigen Büchermarkt ist diese Ausnahme zur Er
haltung der Vielfalt des Angebotes absolut nötig. 

Keller Robert (V, ZH): Herr Strahm, Ich mache es kurz; ich 
will den Abend nicht verlängern. Meine Frau hat sich letzt
hin - wie sicher viele andere Damen auch - sehr geärgert. 
Sie kaufte in einer Buchhandlung ein Buch, welches mit 
1 o Euro angeschrieben war, aber sie musste 20 Franken be
zahlen - also 5 Franken mehr als der währungsbereinlgte 
Betrag. Finden Sie das richtig? Sie müssen diese Frage 
nicht ausführlich, sondern nur mit Ja oder Nein beantworten. 

Strahm Rudolf (S, BE): Ich sage Ihnen, das ärgert mich auchl 
Das ist eine Sache des Preisüberwachers, auch wenn die 
Preisbindung weiter funktioniert. Er soll auch eingreifen. 

Meier-Schatz Lucrezla (C, SG): Die Minderheit will die Zu
lassungskriterien für Ausnahmen auf die Erhaltung der kultu
rellen Vielfalt ausdehnen. Herr Strahm hat es gesagt. Mit 
seinen Ausführungen hat er vor allem auf den Schweizer 
Buchhandel hingewiesen und auf dessen Im Vergleich mit 
dem Absatzpotenzial sehr hohe Herstellungskosten auf
merksam gemacht. Doch schliesst dieser verwendete Begriff 
der Erhaltung der kulturellen Vielfalt viel mehr ein, als das, 
was die Minderheit eigentlich thematisieren möchte. Unse
res Erachtens fällt der Begriff der kulturellen Vielfalt unter 
den Begriff des überwiegenden öffentlichen Interesses. Er 
sollte darunter subsumiert werden, und dieser Begriff Ist 
bereits In Artikel 8 enthalten. Die Ausdehnung des Anwen
dungsbereiches auf die kulturelle Vielfalt birgt viele Schwie
rigkeiten In sich. Wer soll wann welche kulturelle Vielfalt er
halten? Soll die Wettbewerbskommission hier eingreifen, 
oder Ist das nicht Sache des Gesetzgebers, welcher auf-
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grund des Verfassungsartikels die kulturelle Vielfalt schützen 
muss? Er ist aufgefordert, dort, wo er via Leistungsauftrag 
eine finanzielle Unterstützung leisten kann, diese auch zu 
leisten. Wir haben bereits heute die Möglichkeit, sofern ein 
öffentliches Interesse vorhanden ist, die kulturelle Vielfalt zu 
schützen. Wettbewerbspolitisch ist die in Artikel 8 vorgese
hene Ausnahmeregelung der Zulassung von Abreden und 
Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen vor
gesehen, wenn wir ein Gut von öffentlichem Interesse schüt
zen wollen. 
Ich bitte Sie im Namen der CVP-Fraktion, den Antrag der 
Minderheit abzulehnen, denn dieser würde von der Wettbe
werbsbehörde verlangen, dass sie den Begriff der Erhaltung 
der kulturellen Vielfalt auslegt und präzisiert. Das kann wohl 
nicht der Sinn dieses Antrages sein. 

Schneider Johann N. (R, BE): Die FDP-Fraktion unter
stützt die Mehrheit der Kommission. 
Kulturpolitische Gründe werden namentlich im Zusammen
hang mit der Rechtfertigung der Preisbindung für Bücher ins 
Feld geführt, wie sie alle Sprachregionen der Schweiz ken
nen - wenn auch nicht in gleicher Form. Das war bereits 
beim Erlass des Kartellgesetzes der Fall. In der Kommission 
ist dieses Anliegen von Herrn Strahm wieder aufgenommen 

· worden. Nachdem er sich als Vertreter der Interessen der 
Konsumentinnen und Konsumenten dargestellt hat, scheint 
mir die Tatsache etwas überraschend zu sein, dass er selber 
bei diesem Artikel als Vertreter einer nicht unwichtigen Orga
nisation handelt. 
Der Minderheitsantrag ist abzulehnen, und zwar nicht des
halb, weil die Erhaltung der kulturellen Vielfalt im Allgemei
nen und die Erhaltung der Vielfalt der Bucherzeugnisse im 
Speziellen kein öffentliches Interesse darstellt, sondern weil 
der Bundesrat in allen Fällen eine Interessenabwägung ge
mäss Artikel 8 vorzunehmen hat. 

Spuhler Peter (V, TG): Herr Strahm hat es bereits erwähnt: 
Hier wird eine Ausnahme gemacht für den Buchmarkt und 
für die Buchpreisbindung, und dies unter dem Deckmantel 
der kulturellen Vielfalt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass 
es auch andere Bereiche gibt, die durchaus auch unter die
ses Schlagwort subsumiert werden könnten. Ich frage Sie: 
Wieso sollen Bücher anders behandelt werden als Produkte 
des täglichen Bedarfs? Nehmen wir doch zum Beispiel ir
gendwelche anderen Bereiche an, in denen KMU oder auch 
die Schweizer Industrie grosse wirtschaftliche Probleme be
kommen haben. Ich denke an die Textilindustrie, als Ost
schweizer denke ich auch an den Lastwagenbau, an Saurer; 
auch da gibt es immer weniger Anbieter und Hersteller in der 
Schweiz. Wir könnten hier auch ordnungspolitisch einen 
Sündenfall begehen und sagen, dass wir - wie beim Buch
markt, wo es nur noch kleine Verlage gibt - in der Wirtschaft 
da und dort in gewissen Bereichen nur noch wenige Herstel
ler haben, für die wir Ausnahmen im Kartellgesetz wollen. 
Ein anderes Problem ist folgendes: Die meisten Bücher 
kommen aus Deutschland und Frankreich. Also würden 
diese Kartellrenten Ins Ausland abfliessen, und wir hätten 
nichts davon. 
Aus diesem Grund bitte Ich Sie, diesen Minderheitsantrag 
abzulehnen. 

Wldmer Hans (S, LU): Ich begehe Jetzt einen ganz offen
sichtlichen Sündenfall, Indem Ich nicht einfach nur von der 
Buchpreisbindung spreche, sondern die Keckheit habe, zum 
Schl\!SS eines langen Tages doch noch einige grundsätzli
che Uberlegungen einzubringen. 
Das Anliegen des Minderheitsantrages stellt Ja einen aus
drücklichen Bezug her zwischen dem Begriff des öffentli
chen Interesses und dem Auftrag der Bundesverfassung, die 
kulturelle Vielfalt zu fördern. Ein Gesetz wird doch sicher 
umso besser, Je klarer es vom Geist der Verfassung geprägt 
wird. Die ausdrückliche Rückkoppelung eines Gesetzes an 
die Grundintentionen der Verfassung wird Insbesondere 

dann bedeutungsvoll, wenn sich eine solche Rückkoppelung 
nicht einfach ohne weiteres aufdrängt, und dies ist natürlich 
bei diesem Link zwischen dem Kartellgesetz und der Förde
rung der kulturellen Vielfalt des Landes tatsächlich der Fall. 
Man sieht den Zusammenhang nicht ohne weiteres. 
Das Kartellgesetz geht zu Recht vom Glauben an das Prin
zip der freien Marktwirtschaft aus, und damit auch vom 
Glauben daran, dass Konkurrenz etwas Positives ist und Ab
sprachen zu vermeiden sind. Gerade weil sich das Kartell
gesetz von diesem Motiv leiten lässt, muss die mögliche 
Ausnahme durch einen Bezug auf einen höheren Wert legiti
miert werden. Zwar vermag bereits der Hinweis auf das öf
fentliche Interesse eine Ausnahme zu legitimieren. Aber 
wenn dieser doch sehr allgemeine und etwas gummlge Be
griff noch konkretisiert werden kann, dann stellt dies für die 
Interpretation und damit selbstverständlich auch für die An
wendung des Gesetzes eine Erleichterung dar. 
Mit der hier vorgeschlagenen Konkretisierung durch den 
Ausdruck «Erhaltung der kulturellen Vielfalt» würde der Be
griff «öffentliches Interesse» durch einen gemeinschafts
und letztlich staatserhaltenden Wert angereichert. Wenn wir 
mit Kultur all das meinen, was die Menschen als Ausdruck 
ihres Lebensgefühls im Austausch untereinander objektiv 
wahrnehmbar gestalten - sei es in ihrer Sprache, in der 
Kunst oder in den Ritualen -, dann wird klar, dass die kultu
relle Vielfalt nicht nur einen Kuriositätenwert darstellt. Sie 
bringt vielmehr den Respekt vor den einzelnen Menschen 
und die Toleranz ihnen gegenüber zum Ausdruck. Ohne die
sen Respekt und ohne diese Toleranz wird das Zusammen
leben in der Eidgenossenschaft - um kurz wieder auf den 
Verfassungsartikel zurückzukommen - nicht nur gefährdet, 
sondern allenfalls auch farblos und langweilig. 
Wenn wir den Ausdruck «kulturelle Vielfalt» Im Sinne des 
Minderheitsantrages Strahm In das Gesetz aufnehmen, 
dann werden die Gesetzesanwender bei allfälligen Ausnah
mesituationen - eben etwa bei der Buchpreisbindung, ich 
kann mir aber auch andere Situationen vorstellen - viel be
stimmter und verfassungsbewusster regieren und reagieren 
können, als wenn sie sich einfach auf den abstrakten Begriff 
«öffentliches Interesse» berufen müssen. 
Das Thema der kulturellen Vielfalt ist eigentlich nicht in ers
ter Linie eine parteipolitische Angelegenheit, weil es In ge
wissem Sinne einen vorpolitischen Bereich berührt, eben 
den allen Menschen gemeinsamen Anspruch, ihr Lebensge
fühl in je verschiedenen Kulturen ausdrücken zu dürfen. Ge
nau dieser Anspruch ist es, welcher in gewissen Situationen 
kartellgesetzliche Ausnahmen rechtfertigen kann. Weil das 
so ist, bitte ich Sie, diesem Minderheitsantrag zuzustimmen. 
Er wird dieses Gesetz bereichern, und er bezieht sich nicht 
nur auf das Problem der Buchpreisbindung. 

Le presldent (Christen Yves, premier vice-presldent): Le 
groupe liberal communique qu'il suit Ja majorite. 

Pelll Fulvio (R, Tl), für die Kommission: Nach Artikel 8 des 
Kartellgesetzes kann der Bundesrat Abreden zulassen, die 
zwar wettbewerbsrechtllch als unzulässig beurteilt worden 
sind, die aber notwendig sind, um überwiegende öffentliche 
Interessen zu verwirklichen. Bel der Anwendung von Arti
kel 8 Ist also zu klären, ob öffentllche Interessen geltend ge
macht werden, welche gegenüber dem Interesse am funktio
nierenden Wettbewerb überwiegen, ob diese überwiegen
den Interessen mit den unzulässigen Wettbewerbsabreden 
verwirklicht werden können und ob sie dazu notwendig sind. 
Es geht dabei nicht um eine wettbewerbsrechtllche Beurtei
lung, sondern um eine politische Abwägung. Deshalb Ist der 
Bundesrat dafür zuständig. Als überwiegende öffentliche In
teressen, welche Im Rahmen von Artikel 8 geltend gemacht 
werden können, nennt die Literatur etwa Arbeitnehmerinter
essen, Versorgungssicherheit, regionale Versorgung und 
auch kulturpolitische Anliegen. Kulturpolitische Gründe wer
den namentlich In Zusammenhang mit der Rechtfertigung 
der Preisbindung für Bücher, wie sie alle Sprachregionen 

Bulletin offlclel de l'Assembl6e flkl6rale 



25. September 2002 1443 Nationalrat 

der Schweiz kennen - wenn auch nicht in gleicher Form -, 
ins Feld geführt. Das war bereits beim Erlass des Kartellge
setzes der Fall. 
In der Kommission ist dieses Anliegen von Herrn Strahm 
wieder aufgenommen worden. Nachdem er sich als unwi
derstehlicher Vertreter der Interessen der Konsumentinnen 
und Konsumenten dargestellt hat, scheint mir die Tatsache 
etwas überraschend, dass er selber bei diesem Artikel als 
Vertreter der Interessen nicht unwichtiger Kartellorganisatio
nen handelt. Ich schätze es dagegen, dass Frau Somma
ruga kohärenter geblieben ist und darauf verzichtet hat, die 
Konsumentinnen und Konsumenten der Schweiz in zwei Ka
tegorien - Leserinnen und Leser bzw. Nichtlesende - teilen 
zu wollen. 
Dieser Minderheitsantrag will die Buchpreisbindung gewähr
leisten. Die Mehrheit schätzt dies nicht, weil es nicht be
wiesen ist, dass Buchpreisbindungen notwendigerweise im 
öffentlichen Interesse sind. Sicher ist dagegen, dass sie die 
Preise der Bücher sehr hoch halten, was die kulturelle Ent
wicklung der Bevölkerung gar nicht fördert. Dazu ist zu be
merken, dass der Wortlaut des Minderheitsantrages weiter 
geht, und darin liegt eine zweite Problematik. 
Dass die kulturelle Vielfalt ein öffentliches Interesse darstellt, 
für welches eine Interessenabwägung nach Artikel 8 in Be
tracht kommen kann, war beim Erlass des Kartellgesetzes 
unbestritten, und sie ist es auch jetzt. Der Minderheitsantrag 
sagt nun aber, dass gar keine Interessenabwägung mehr zu 
erfolgen hat. Wird die kulturelle Vielfalt ins Spiel gebracht, 
liegt gemäss diesem Minderheitsantrag ein überwiegendes 
öffentliches Interesse vor. Damit werden andere öffentliche 
Interessen wie der Arbeitnehmerschutz, die Versorgungssi
cherheit und sogar die kulturelle Entwicklung des Landes 
hintangestellt. Bei der Geltendmachung der Erhaltung der 
kulturellen Vielfalt würde schon gar keine Interessenabwä
gung erfolgen, weil es sich von Gesetzes wegen um ein 
überwiegendes öffentliches Interesse handelt. 
Der Minderheitsantrag Ist also abzulehnen - nicht weil die 
Erhaltung der kulturellen Vielfalt im Allgemeinen und die Er
haltung der Vielfalt der Büchererzeugnisse im Speziellen 
kein öffentliches Interesse darstellt, sondern weil der Bun
desrat nach Artikel 8 die Interessenabwägung in allen Fällen 
vorzunehmen hat. 
Die Kommission hat sich mit 15 zu 7 Stimmen bei 1 Enthal
tung gegen den Antrag ausgesprochen. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Le Conseil federal 
vous demande de rejeter la proposition de la minorite pour 
les raisons suivantes. 
D'abord, la notion d'interllt public est bien connue. Elle est 
mentionnee a l'article 8 alinea 1 er du droit en vigueur. En
suite, l'interllt public peut integrer aussi la notion de maintien 
de la diversite culturelle. II n'est donc pas necessaire de pre
ciser un cas Oll, par definition, on doit considerer qu'il y a un 
interllt public preponderant, solt dans le cas du maintien de 
la diversite culturelle. Car, dans le cadre de l'examen des 
propositions qui vont dans ce sens, le Conseil federal doit 
garder une capacite d'appreclation. II dolt mettre en balance 
l'lnterllt public preponderant, qul peut Atre la dlverslte cultu
relle, avec le droit de la concurrence et la necesslte de maln
tenlr une salne concurrence. Tous las cas oll II y a un lnterAt 
culturel ne sont pas des cas oll le Conseil federal doit a tout 
prlx accorder une exceptlon. II taut pouvoir mettre en ba
lance las inter6ts divers qua las acteurs du marche peuvent 
faire valoir face aux lnter6ts qua font valolr les defenseurs de 
la dlverslte culturelle. II faut lalsser au Conseil federal la 11-
berte de cholx, tout en lul redlsant qua parml las lnterAts pu
bllcs preponderants II y a aussl le probleme du malntlen de 
la dlverslte culturelle. 
Pour ces ralsons, nous vous demandons de rejeter la propo
sitlon de la mlnorite Strahm. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ••.. 75 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 50 Stimmen 

Amtliches Bulletin der Bundesverssmmlung 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 20.00 Uhr 
La seance est /evee a 20 h oo 

01.071 



01.071 Conseil national 1444 26 septembre 2002 

Zehnte Sitzung -Dixieme seance 

Donnerstag, 26. September 2002 
Jeudi, 26 septembre 2002 

08.00h 

01.071 

~artellgesetz. 
Anderung 
Loi sur les cartels. 
Modification 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 07.11.01 (BBI 2002 2022) 
Message du Conseil federal 07.11.01 (FF 2002 1911) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 14.06.02 (BBI 2002 5506) 
Message complementalre du Conseil federal 14.06.02 (FF 2002 5128) 
Nationalrat/Conseil national 19.09.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 25.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbs
beschränkungen 
Lol federale sur les cartels et autres restrlctlons a la 
concurrence 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Abs.2 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Rennwald, Berberat, Fasel, Fässler, Gysin Remo, Rechstei
ner Paul, Sommaruga, Strahm) 
Bei Unternehmen, deren geschäftliche Tätigkeit ganz oder 
teilweise im Verlag, in der Herstellung oder im Vertrieb von 
Zeitungen oder Zeitschriften besteht oder die ganz oder teil
weise als Veranstalter von Programmen im Sinne des Bun
desgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen 
tätig sind, ist das Zwanzigfache der tatsächlich in diesen Be
reichen getätigten Umsätze massgebend. (gemäss gelten
dem Recht) 

Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 9 
Proposition de /a commlss/on 
A/.2 
Majorit~ 
Adherer au projet du Conseil federal 
Mlnorlte 
(Rennwald, Berberat, Fasel, Fässler, Gysln Remo, Rechstel
ner Paul, Sommaruga, Strahm) 
Pour las entreprlses dont l'actlvite commerciale conslste, an 
totallte ou an partie, a edlter, produlre ou dlstrlbuer des 
Journaux ou periodlques, ou a diffuser des programmes au 
sens de la lol federale du 21 Juln 1991 sur la radio et la tele
vlslon, II sera tenu compte d'un montant equlvalant a vlngt 
fols le chlffre d'affalres effectlvement reallse dans ces do
malnes. (seien le droit en vigueur) 

Al. 3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): J'interviens ici comme porte
parole de Ja minorite, comme socialiste, mais avant tout 
comme ancien journaliste qui a travaille durant pres de vingt 
ans dans le domaine des medias en Suisse romande et qui 
continue d'exercer cette activite a titre subsidiaire dans la 
presse syndicale. 
Si j'ai bien compris le point de vue exprime en commission 
par M. Couchepin, conseiiler federal - je constate que je 
suis plus matinal que lui -, il faut se demander s'il n'est pas 
preferable d'avoir un grand groupe de presse, romand ou 
suisse, un peu fort, meme s'il est dominant dans certaines 
regions, plutöt que de garder une situation de grande diver
site economiquement tres faible. Dans une certaine mesure, 
cette philosophie est aussi la mienne, car j'ai souvent pre
tendu, et meme contre l'avis d'une bonne partie de la profes
sion, que l'independance et Ja vraie diversite de la presse 
etaient mieux assurees au moyen d'un certain nombre de ti
tres forts plutöt que par une multitude de petits journaux qul 
vivotent. On l'avait d'aiileurs vu a la fin des annees septante 
ou au debut des annees quatre-vingt, lorsqu'un conflit impor
tant avait oppose le « Tages-Anzeiger» aux importateurs 
d'automobiles. Mais je pense aussi que cette philosophie a 
des limites. J'aimerais rappeler que de 1940 a 1980, le nom
bre de titres independants a diminue de plus d'un tiers dans 
notre pays; et que de 1990 a 1999, le nombre des tltres 
paraissant au moins une fois par semaine a recule de 
22 pour cent. 
Comme moi, vous savez aussi qu'en Suisse romande, un 
grand groupe, Edipresse, occupe une position de force sur 
le marche alors quese prepare peut-etre en Suisse alemani
que une fusion importante avec un groupe allemand, une fu
sion entre Ringier et Springer. J'ajoute que si la loi sur les 
cartels (LCart) «n'est guere adaptee a la poursuite de consi
derations de politique des medias», comme le dit Je mes
sage du Conseil federal, la presse fait seien moi partie de ce 
qua d'aucuns appellent l'«exception culturelle». Un journal 
n'est pas exactement un produit comme un autre. Un journal 
a une äme. Ce n'est ni une savonnette ni une boTte de cho
colat, meme s'il sert parfois a emballer des salades. J'aime
rais encore preciser a titre personnel - et meme si Je suis 
socialiste - que pour moi, la disparition du «Journal de Ge
neve et Gazette de Lausanne» par exemple a ete un verita
ble drame. Je le dis par conviction, mais aussi bien sOr pour 
que Je groupe liberal soutienne ma proposition de minorite. 
Pour toutes ces raisons, je vous demande de maintenir, a 
l'article 9 de la loi sur les cartels, l'alinea 2 du droit en vl
gueur. Sans attendre des miracles du maintien de cet alinea, 
qui fixe une valeur seuil specifique plus bassa qua celles qul 
figurent dans la regle generale et au-dela desquelles les 
concentrations d'entreprises de medias doivent etre noti
fiees, nous pensons que ce maintien favorisera l'existence 
d'une situation veritablement concurrentielle qui contribuera 
a garantir une vraie diversite de la presse et, donc, le bon 
fonctionnement de la democratie. 
Pour toutes ces raisons, je vous demande de suivre la mino
rite de la commission. 

Meier-Schatz Lucrezla (C, SG): Artikel 9 Absatz 2 regelt die 
Fusion von Zeitungen, Lokalfernsehen usw. In der Experten
befragung, die aus Anlass dieser Kartellgesetzrevlslon ge
macht wurde, wurde ersichtlich, dass In diesem Bereich der 
Fusion - Im Bereich der Zusammenschlüsse von Medienun
ternehmen - ein gewisser Handlungsbedarf besteht. Aus
gangslage war, wie Herr Rennwald bereits gesagt hat, ganz 
klar das Verschwinden von zahlreichen kleinen Zeitungen 
sowie die Übernahme gewisser Lokalsender durch Medien
unternehmen. Wie Sie wissen, sind Unternehmen gemäss 
Artikel 9 verpflichtet, beabsichtigte Zusammenschlüsse der 
Weko zu melden, wenn bestimmte quantitative Schwellen 
überschritten werden. Hauptkriterium Ist dabei der erzielte 
Umsatz. Im Medienbereich gilt ein sehr niedriger Schwellen
wert, und vor allem ein niedrigerer als fQr andere Unterneh
men. 
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Die Weko wurde bis anhin immer über Zusammenschluss
absichten informiert, wenn ein Umsatz von mindestens 5 Mil
lionen Franken generiert wurde. Dies gilt für jedes der 
beteiligten Unternehmen. Nun hat die Weko einen sehr gros
sen Teil der gemeldeten Fälle - es waren 19 von 21 - als 
wettbewerbspolitisch unbedenklich bezeichnet. Damit darf 
und muss man sich die Frage stellen, ob im Bereich der Me
dienfusionen der Aufwand der Kontrolle auch im Verhältnis 
zum Ertrag steht. 
Der im Gesetz verankerte niedrige Schwellenwert zwingt 
nämlich die Weko, Zusammenschlüsse zu untersuchen und 
Praktiken zu untersagen, die eine gewisse Strukturanpas
sung begünstigen und sich somit volkswirtschaftlich auch 
positiv auswirken. Selbst wenn auch wir von der CVP diese 
Konzentration der Presse bedauern, weil sie eine negative 
Auswirkung auf die Meinungsvielfalt hat, können wir sie nicht 
stoppen, denn selbst sehr grosse Unternehmen werden in 
Zukunft einen schwierigeren Stand haben. Wir müssen mit 
einer gezielten Presseförderung gegen die negativen Folgen 
einer Konzentration antreten. Mit der Wiederaufnahme des 
bestehenden Artikels könnten wir jedoch nicht einmal die 
strukturellen Anpassungen im Medienbereich verhindern. 
Ich bitte Sie daher im Namen der CVP-Fraktion, den Antrag 
der Minderheit Rennwald abzulehnen. 

Spuhler Peter (Y, TG): Ich kann es hier kurz machen. Der 
vorliegende Artikel soll die Fusionen von Zeitungen und Lo
kalfernsehen regeln, und zwar bei einer deutlich tieferen 
Schwelle als bei anderen Branchen. Auch hier ist wieder ein 
ähnlicher Ansatz vorhanden wie gestern beim Büchermarkt. 
Sobald linke Interessen tangiert sind, werden Ausnahmen 
im Kartellgesetz vorgeschlagen. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zu folgen. 

Fehr Hans-Jürg (S, SH): In Artikel 9 Absatz 2 ist tatsächlich 
eine Sonderregelung für die Unternehmungen in der Me
dienbranche enthalten. Aber es gab und gibt eben gute 
Gründe dafür, dass es im Kartellgesetz eine Sonderregelung 
gibt. Ich möchte Ihnen die zwei wichtigsten dieser guten 
Gründe sagen: 
1. Der Medienbereich ist insofern ein spezieller, als es hier 
nicht um Schrauben oder Fahrräder oder irgendwelche an
deren Güter geht, sondern es geht hier immer auch um kul
turelle und politische Werte. Konkret: Wettbewerb macht 
wahrscheinlich nirgends so viel Sinn wie im Meinungsstreit. 
Unsere direkte und föderalistische Demokratie lebt vom pu
blizistischen Pluralismus, vom öffentlichen Meinungsstreit. 
Der ist aber nicht mehr gewährleistet, wenn wir grossflä
chige Medienmonopole haben. Leider ist das ja über weite 
Strecken heute schon der Fall. 
2. Ein weiterer Grund, warum man eine Monopolbildung im 
Medienbereich unterbinden können sollte, liegt in den Eigen
heiten dieser Branche selber. Die frankenmässigen Beträge, 
die in Artikel 9 Absatz 1 genannt sind und eine Meldepflicht 
auslösen, hätten auf die Medienbranche überhaupt keine 
Auswirkung. Es gibt z. B. in der Schweiz kein einziges Medi
enunternehmen, das 2 Milliarden Franken Umsatz macht. Es 
gibt sogar nur eines, das 1 Milliarde Franken Umsatz macht. 
Es gibt nur fünf Medienunternehmen, die mehr als 500 Mil
lionen Franken Umsatz machen; es gibt nur deren neun, die 
mehr als 1 oo Millionen Franken Umsatz machen. Das heisst, 
wir befinden uns in der Medienbranche eben in ganz ande
ren Verhältnissen. Es waren diese anderen Verhältnisse, die 
1995 den Gesetzgeber veranlasst haben, eine spezielle, 
d. h. eben eine schärfere Regelung einzuführen. 
Wenn Sie das nicht machen und Jetzt Artikel 9 Absatz 2 
streichen, wie das die Mehrheit will, dann müssen Sie sich 
bewusst sein: Das ist das Ende der Fusionskontrolle im Me
dienbereich. Dann werden Sie keine Zusammenschlüsse 
mehr als meldepflichtig erklären, weil die schweizerische 
Medienbranche die in Absatz 1 genannten Beträge gar nicht 
erreicht. Sie geben damit der Monopolbildung im Medienbe
reich freie Bahn und tun damit das Gegenteil von dem, was 
man im Interesse einer demokratietauglichen Öffentlichkeit 
in der Schweiz eben haben müsste. 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

Das Kartellgesetz ist mit Artikel 9 Absatz 2 in der geltenden 
Fassung jetzt schon ein Gebiss mit ziemlich stumpfen Zäh
nen. Wenn Sie Absatz 2 aufheben, ziehen Sie dem Kartell
gesetz die letzten Zähne. Dann gibt es keine Meldepflicht 
mehr, und dann werden Sie in der Schweiz sämtlichen mög
lichen Übernahmen - und es sind in der Zwischenzeit relativ 
gefährliche Übernahmen denkbar - Tür und Tor öffnen. Leid
tragende wird die direkte Demokratie in unserem Land sein, 
weil Sie dem publizistischen Wettbewerb und der Meinungs
vielfalt hier einen ganz schlechten Dienst erweisen. 
Was in Artikel 9 Absatz 2 steht, ist das Minimum dessen, 
was wir an Fusionskontrolle im Medienbereich haben müss
ten. Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstützen, damit we
nigstens dieses Minimum im Gesetz erhalten bleibt. 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour Ja commission: l..'.article 9 regle les 
cas de notification des operations de concentratlon d'entre
prises. II est prevu une regle generale a l'alinea 1 er; il y a 
une regle speciale pour les assurances et les banques 
(ai. 3); et il y a une regle a l'alinea 2 pour les medias. Cette 
regle a ete introduite dans Je but de garantir une certalne di
versite dans les medias, car celle-ci est conslderee comme 
etant dans l'interet du public. 
Mais l'experience a montre que cette regle particullere pour 
Jes medias est inutile. Parmi les 36 cas qui se sont presentes 
depuis que Ja loi sur Jes cartels a ete mise en vigueur, 31 ont 
ete juges comme des cas sans probleme, c'est-a-dire pour 
lesquels il n'a pas ete necessaire de proceder a un examen 
approfondi. Les cinq autres cas ont ete examines avec beau
coup plus d'attention: il s'agissait de cas pour lesquels Java
leur seuil prevue par Ja regle generale etait atteinte. 
C'est pour cette raison que Je Conseil federal a estime inutile 
de maintenir une regle qui n'a pas d'effet. Les chiffres mon
trent que les operations de concentration n'attelgnant pas 
les valeurs seuils mentionnees a l'article 9 alinea 1er, c'est
a-dire celles figurant dans Ja regle generale, ont ete jugees 
insignifiantes dans Ja plupart des cas. Alors c'est tout sim
plement pour une raison de coOt et de volume de travail que 
le Conseil federal propose, et la commission le suit, d'abolir 
cette regle qui s'est averee inutile dans Ja pratique. 
La majorite de la commission vous demande de rejeter Ja 
proposition de minorite. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Nous proposons Je 
rejet de la proposition de minorite. 
II est vrai que la loi sur les cartels actuelle prevoit des va
Jeurs seuils specifiques au-dela desquelles )es concentra
tions d'entreprises de medias sont soumises a l'obllgation 
de notifier. De maniere generale, l'obligation de notifier con
cerne des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 500 mil
lions de francs en Suisse. Dans le cas de la presse, dans Ja 
pratique, la valeur seuil est de 25 millions de francs. 
Nous constatons une evolution rapide des medias electroni
ques, et Ja pression sur les medias regionaux et Jocaux s'est 
accrue massivement. II existe des lors un certain besoin de 
concentration. fäbrogation de valeur seuil specifique prend 
en compte ces clrconstances nouvelles. Elle evlte des frais 
admlnlstratlfs lnutiles pour les entreprises; eile permet a la 
Commission de la concurrence de concentrer ses efforts sur 
des etats de fait pertlnents du polnt de vue economlque. 
Les fuslons importantes du polnt de vue de Ja concurrence 
dans le domalne des medlas seront toujours examlnees par 
Ja Commission de Ja concurrence, mAme si l'on supprime Ja 
dlsposition actuelle. Ainsi par exemple, en Sulsse romande, 
Je rachat par Edipresse de l'entreprise Corbaz resterait sou
mis a l'obligation de notifier malgre Ja suppresslon de l'arti
cle 9 allnea 2 de Ja lol sur ies cartels parce que Edipresse a 
une posltlon dominante dans cette region de la Sulsse. 
La politique des medlas ne constltue pas a nos yeux un ar
gument suffisant en faveur du maintien d'une valeur seuil 
speclfique. La poursulte d'une polltlque des medlas doit se 
faire en utllisant les Instruments de Ja polltique des medlas, 
et pas an appliquant dlrectement la loi sur les cartels, qui 
poursult d'autres objectlfs. 
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C'est par le biais de Ja loi federale sur Ja radio et Ja television 
et par d'autres mesures - notamment d'aide a Ja presse -
que l'on doit poursuivre une politique des medias, et pas a 
en se referant a la loi sur les cartels. La loi sur les cartels 
s'applique quand meme en cas de fusions de medias, lors
que celles-ci pourraient creer un monopole dans une region. 
Nous vous proposons d'abroger l'article 9 alinea 2 de la loi 
sur les cartels. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): On peut prendre d'autres 
mesures par Ja politique des medlas, des mesures d'aide a 
la presse. Dans cette perspective, Monsieur Je Conseiller fe
deral, etes-vous dispose a ne pas raboter sur les aides con
senties au titre des tarifs postaux? 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Je crols qu'on m'attri
bue parfois Ja volonte de depasser les limites de mon depar
tement sans laisser Je departement de M. Leuenberger se 
preparer et sans Je consulter. Dans Je cas present, je prefere 
que ce soit M. Leuenberger qui reponde a cette question. 

Abs. 2-AI. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 89 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 40 Stimmen 

Abs. 3-A/. 3 
Angenommen - Adopte 

Art.18 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 2bis 
Die Mitglieder der Wettbewerbskommission legen ihre Inter
essen in einem Interessenbindungsregister offen. 

Abs. 2ter 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Sommaruga, Berberat, Fasel, Fässler, Gysin Remo, Meier
Schatz, Rechsteiner Paul, Rennwald, Strahm) 
Den Mitgliedern der Wettbewerbskommission ist während 
ihrer Anstellung jegliche Ausübung von wirtschaftlichen Tä
tigkeiten, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen könnte, 
untersagt. Der Bundesrat bestimmt die Einzelheiten. 

Art.18 
Proposition de Ja commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 2bis 
Les membres de Ja Commission de Ja concurrence donnent 
connaissance de leurs interets dans un registre des interets. 

Al. 2ter 
Ma]orlte 
Rejeter la proposltlon de Ja mlnorlte 
Mlnorlte 
(Sommaruga, Berberat, Fasel, Fässler, Gysln Remo, Meier
Schatz, Rechstelner Paul, Rennwald, Strahm) 
Pendant Ja duree de leur mandat, les membres de Ja com
mlsslon ne sont pas autorlses a exercer d'actlvltes econo
mlques qul pourralent llmlter leur lndependance. Le Conseil 
federal am~te les modalltes. 

Sommaruga Slmonetta (S, BE): Die Wettbewerbskommis
sion (Weko) bekommt mit der Möglichkeit, direkte Sanktio
nen auszusprechen, mehr Gewicht und mehr direkte Ein
flussnahme. Umso wichtiger Ist es, dass dieses Gremium 
glaubwürdig handeln kann und akzeptiert ist. Ich will nicht 
auf den Entwurf des Bundesrates zurückkommen. Eine 

ccProfessoralisierung» der Weko wurde in der Vernehmlas
sung breit abgelehnt und wird auch von unserer Seite nicht 
unterstützt. Hingegen ist eine Professionalisierung der Weko 
dringend notwendig. Ich wäre an sich gerne weiter gegan
gen und hätte mir eine Weko gewünscht, die tatsächlich als 
unabhängiges Richtergremium funktionieren kann. Doch Ich 
habe mich überzeugen lassen, dass die Schweiz zu klein ist, 
um ein solches Fünfer- oder Siebnergremium zu unterhal
ten. 
Mein Minderheitsantrag ist deshalb ein Kompromissvor
schlag. Was wir nicht länger tolerieren können, ist, dass 
Leute in der Weko sitzen, die immer wieder in den Ausstand 
treten müssen. Solche Zustände schaden der Glaubwürdig
keit und der Akzeptanz der Weko massiv. Zwar hat der Prä
sident der Weko vorerst die Konsequenzen gezogen. Der 
Bundesrat hat anstelle eines Bankenvertreters einen Profes
sor an die Spitze der Weko gestellt. Doch gerade Professo
ren sind ja auch nicht per se unabhängig. Wenn sie 
Gutachten für Branchen erstellen, in denen sie nachher als 
so genannt unabhängige Richter urteilen sollen, dann geht 
das nicht zusammen. 
Ich möchte deshalb mit meinem Minderheitsantrag eine Klä
rung und mehr Transparenz herbeiführen. Die Mitglieder der 
Weko sollen während ihrer Anstellung keine wirtschaftlichen 
Tätigkeiten ausüben, die ihre Unabhängigkeit beeinträchti
gen können. Damit schaffen wir ein Minimum an Transpa
renz und Unabhängigkeit, ohne die eine glaubwürdige 
Ausübung dieses Amtes meines Erachtens gar nicht möglich 
ist. Natürlich gibt es schon heute Mitglieder der Weko, die 
diese Forderung selber umsetzen, weil sie einsehen, dass 
eine Doppelrolle mit absehbaren Interessenkonflikten auf die 
Dauer nicht aufrechtzuerhalten ist. Wer aber freiwillig auf 
seine wirtschaftliche Tätigkeit verzichtet- und Weko-Mitglie
der sind begehrte Verwaltungsräte -, verzichtet auf Zusatz
einnahmen, die jeder gerne annimmt. Es sollen deshalb für 
alle Weko-Mitglieder die gleichen Regeln gelten. Für all jene, 
die sich nicht vorstellen können, welche wirtschaftlichen Tä
tigkeiten die Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, wird 
der Bundesrat die Einzelheiten bestimmen. Das steht eben
falls im Minderheitsantrag. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): Le 
groupe democrate-chretien communique qu'il suit Ja majo
rite. 

Schneider Johann N. (R, BE): Die FDP-Fraktion unterstützt 
die Mehrheit und lehnt den Minderheitsantrag Sommaruga 
ab. Es scheint uns äusserst wichtig, dass die Weko-Mitglie
der einen Bezug zur Realität haben. Dies bedeutet, dass sie 
einer gewissen wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen können 
müssen. Dass ihre Unabhängigkeit dennoch gewährleistet 
sein muss, scheint auch selbstverständlich. Die Kommission 
wird durch die Erfahrungswerte ihrer Mitglieder, die diese 
aus der aktuellen täglichen Praxis mitbringen, aufgewertet 
und so auch zu faireren Urteilen finden. 
Ich bitte Sie um Unterstützung der Mehrheit. 

Spuhler Peter (V, TG): Im Vorfeld der Diskussion Ober die 
Kartellgesetzrevlslon wurde teilweise massiv Kritik an der 
Weko geübt. Die Vorwürfe lauteten auf mangelnde Profes
sionalität und fehlende Gewährleistung der Unabhängigkeit. 
Gefordert wurde eine Professionalisierung. Ich frage Sie: 
Was bedeutet das? 
Gemäss den Ansichten der linken Seite hätten, unter Auf
gabe des Mlllzgedankens, Profis In die Weko gewählt wer
den sollen. Bereits Herr Schneider hat es gesagt: Wir 
brauchen in der Weko nicht nur die besten Spezialisten - die 
übrigens sehr schwer zu gewinnen sind, wenn sie In der 
Weko als Profis arbeiten müssen -, sondern diese müssen 
auch einen Bezug zur Realität, zur Praxis, haben. 
Daher unterstützen wir hier ebenfalls die Mehrheit. Hinzu 
käme, dass eine solche Professionalisierung mit höheren 
Kosten verbunden und das Wahlkriterium nicht mehr nur die 
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Kompetenz wäre. Vielmehr ginge es um die Frage, wer sich 
für eine solche hundertprozentige Anstellung zur Verfügung 
stellen könnte. Wir müssen den Milizcharakter, der heute bei 
der Weko herrscht, weiter erhalten, und ich bitte Sie daher, 
den Antrag der Minderheit abzulehnen und der Mehrheit zu
zustimmen. 

Strahm Rudolf (S, BE): Beim Antrag der Minderheit Som
maruga zu Artikel 18 Absatz 2ter geht es um die Funktion 
der Weko. Der Hintergrund des Antrages Sommaruga, aber 
auch der Hintergrund des Antrages der Kommission zu Ab
satz 2bis zugunsten der Transparenz bei den Interessenbin
dungen, ist ein Unbehagen gegenüber der Weko, das vor 
allem anfänglich vorhanden war. 
Das Ideal einer Wettbewerbsbehörde, die unabhängig und 
stark ist, wäre eigentlich Felgendes - das ist hier nicht bean
tragt, ich muss das betonen -: Das Ideal bzw. das Ziel wäre 
eine Weko, die als unabhängiges, professionelles richterli
ches Gremium funktioniert, in dem, wie bei den Gerichten 
auch, pluralistische Meinungen aus dem politischen Spek
trum vertreten sind; ein Gremium, das voll professionell zu
sammengesetzt ist, nicht aus Professoren, nicht aus Ver
bandsvertretern; ein Gremium, das ähnlich wie z. 8. heute 
die Steuerrekurskommissionen des Bundes funktioniert. 
Ich möchte Sie erinnern: Wir hatten noch Anfang der Neun
zigerjahre immer Probleme bei den Steuerrekurskommis
sionen, als diese Leute noch nebenamtlich arbeiteten. 
Immer brauchte es Ausstände, Immer gab es Interessenver
flechtungen der von den Anwaltsbüros und Treuhandfirmen 
delegierten Experten. Seit die Mitglieder der Steuerrekurs
kommission vollzeitlich arbeiten, haben wir eine höhere 
Qualität der Entscheide und unabhängige Entscheide. Das 
wäre eigentlich auch die Vision für die Weko; aber das ist 
hier jetzt nicht beantragt. 
Der Antrag der Kommissionsmehrheit ist ein Fortschritt. Es 
müssen nämlich alle Mitglieder ihre privaten Interessen offen 
legen, ähnlich wie wir Parlamentarierinnen und Parlamenta
rier das tun müssen. Wir haben bei der Weko vor allem am 
Anfang erlebt, dass der bisherige Präsident die halbe Zeit 
wegen Interessenkollisionen in den Ausstand treten musste. 
Bisher, vor allem am Anfang, hatten wir sehr viele Rekurse 
gegen Entscheide der Weko, die in der Rekurskommission 
erfolgreich waren; das heisst, die Anlaufarbeit war sehr 
schwierig. Die Weko hatte bis jetzt wenig «Biss», wenig 
Durchsetzungskompetenz, und vor allem ist zu vermerken: 
Sie wurde auch in der Wirtschaft wenig ernst genommen. 
Die wichtigste Qualität einer Wettbewerbsbehörde ist, dass 
sie ernst genommen wird und «Biss» hat. Das war bis jetzt 
nicht der Fall. Mit den direkten Sanktionen, die der Bundes
rat vorschlägt, wird diese Durchsetzungskompetenz zweifel
los erhöht werden. Das waren einige generelle Bemerkun
gen zur Funktionsweise der Weko, seit 1995 konnten wir ja 
hier eigentlich nie mehr ausgiebig darüber sprechen. 
Der Antrag der Minderheit Sommaruga will keine wirtschaft
liche Tätigkeit der Weko-Mitglieder mehr zulassen. Ver
bandsvertreter, die nur überbetriebliche Interessen vertre
ten, sollen aber nach dem Antrag der Minderheit Somma
ruga weiter zugelassen werden. Frau Sommaruga will mit 
Ihrem Antrag nicht Profis In der Weko, aber es sollen keine 
Einzelinteressen, keine wirtschaftlichen Verbindungen, zum 
Beispiel zu Firmen, mehr bestehen. 
Wenn die Weko Jetzt mit der Reform des Bundesrates aufge
wertet wird und wenn sie saftige Bussen aussprechen kann, 
die wir sonst kaum kennen - das kann sich dann um Bussen 
in zwei- und dreistelliger Millionenhöhe handeln -, wenn die 
Weko also diese Kompetenzen erhält, dann muss man sich 
auch fragen, ob persönliche Interessenbindungen einzelner 
Mitglieder noch einen Platz haben. Wie gesagt, vorläufig wä
ren die Verbandsvertreter weiterhin In der Weko vertreten, 
aber wenigstens bestünden keine persönlichen direkten In
teressenbindungen. 
In dem Sinne sollten Sie den Antrag der Kommission durch 
den Antrag der Minderheit Sommaruga ergänzen. Das 
helsst: nicht nur mehr Transparenz, sondern Vermeidung der 
Interessenbindungen. 
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Pelll Fulvio (R, Tl), pour Ja commission: Ce sont les mots 
«independance», «competence», «professionnalisation» qui 
sont importants dans cette discussion. Tout le monde veut 
qua la Commission de la concurrence seit lndependante, 
qu'elle puisse juger sans liens d'interllts. 
La majorite se soucie de garantir aux membres de la com
mission une grande competence et une proxlmlte avec Ja 
realite. La minorite veut qu'ils se professionnalisent de fac;:on 
substantielle. 
Je vous demande de suivre Ja majorite. On a introduit un crl
tere, un registre des interllts, pour garantlr Ja transparence 
totale et pour pouvoir examiner a tout Instant la positlon de 
tout membre de la commission. Mais sl on introdult des crlte
res qui poussent a la professionnalisation, comme Je veut Ja 
minorite Sommaruga, on risque de ne pas avolr une com
mission de haute competence, capable de bien connaitre Ja 
realite. La Suisse est un petit pays. Cette matiere est compll
quee. II taut bien connaitre Je marche et simultanement les 
cartels et Jes distorsions de la concurrence. 
De plus, dans la procedure de consultation, tout Je monde 
s'est exprime pour Je maintien dans Ja commisslon des re
presentants des branches interessees, c'est-a-dire des gens 
ayant des interllts a defendre, y compris las representants 
des consommatrices et des consommateurs. Cette Idee 
d'avoir des representants des milleux Interesses est evldem
ment en contradiction avec la proposltion de mlnorite Som
maruga. On devrait trahir la volonte qui est ressortle de la 
procedure de consultation pour passer a une professlonnall
sation qul pourrait creer des problemes de choix des mem
bres en vue de Ja composition de la commission. 
Alors, dans ce Jeu entre competence et professlonnallsation, 
la majorite de la commission croit qu'il est beaucoup plus lm
portant de prendre en consideration Ja competence des 
membres de la commission et de renoncer a Jeur profession
nalisation. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Dans Ja procedure de 
consultation, Je Conseil federal avait propose une solution 
proche de celle defendue aujourd'hui par la minorlte Som
maruga. Le resultat a ete devastateur. II n'y a eu pratique
ment aucun appul pour cette proposition, si blen qu'on y a 
renonce, de mllme qu'on a renonce a reduire a sept Je nom
bre des membres de Ja commission. 
Dans Ja pratique, pour sieger dans Ja Commlssion de la con
currence, il faut avoir des connalssances theoriques et aussl 
pratiques. La Suisse n'est pas un vlvler tellement extraordl
naire, au vu du nombre d'habitants, de personnalites qui dis
posent de connaissances theorlques, de connalssances pra
tiques et qui, de surcroit, seraient disposees a abandonner 
taute activite professionnelle pour sieger dans Ja Commis
sion de Ja concurrence. Je crois que Ja realite nous impose 
de continuer, comme par le passe, a avoir des representants 
de milice dans Ja Commission de Ja concurrence. 
Mais Je danger mis en evidence par les partisans de Ja pro
position de minorite Sommaruga doit lltre pris en compte. II 
est ecarte par les regles relatives aux conflits d'lnterllts. Les 
membres de la commission ont l'obligation de se recuser 
lorsqu'lls pourralent lltre parti prls dans une affalre et lls l'ont 
respectee de manlere scrupuleuse. 
Dans ces conditlons, Je crols qu'II est Juste de rejeter Ja pro
position de minorlte Sommaruga. 

Abs. 1, 2bls - Al. 1, 2bls 
Angenommen -Adopte 

Abs. 2ter -Al. 2ter 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ••.. 60 Stimmen 

Art. 27 Abs. 1; 42; 42a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art. 27 al. 1; 42; 42a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 43 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Strahm, Berberat, Fasel, Fässler, Gysin Remo, Rechsteiner 
Paul) 
.... haben nur die beteiligten Unternehmen sowie deren 
Standortkantone Parteirechte. 

Art 43 al. 4 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de la minorite 
Minorite 
(Strahm, Berberat, Fasel, Fässler, Gysin Remo, Rechsteiner 
Paul) 
.... seules les entreprises participantes et les cantons dans 
lesquels alles ont leur siege ont qualite de parties. 

Strahm Rudolf (S, BE): Bei diesem Antrag geht es um das 
Fusionsrecht, und zwar um das Verfahrensrecht im Fusions
recht. Nach heutigem Recht ist es bei Fusionen so, dass 
eine Beschwerdemöglichkeit besteht, und zwar heisst es in 
Artikel 43 Absatz 4: «Im Verfahren der Prüfung von Unter
nehmenszusammenschlüssen haben nur die beteiligten Un
ternehmen Parteirechte.» Nur die beteiligten Unternehmen 
haben Parteirechte: Wenn also zwei heiraten, dürften nach 
heutigem Recht nur die beiden Heiratspartner Einsprache 
erheben. Diese Einsprachemöglichkeit ist natürlich eigent
lich obsolet: Wenn man schon das Heiraten beschliesst, 
dann wird im Moment des Zusammenschlusses wohl keine 
Einsprache erhoben, vielleicht später dann schon. Das ha
ben wir z. 8. bei verschiedenen Heiraten - ich meine: Unter
nehmensheiraten - in Amerika erlebt. Man ist sich dann 
später reuig. Aber es ist eigentlich ein Mangel im Verfah
rensrecht, dass nicht mindestens auch die Standortkantone 
ein Einspracherecht haben. Deswegen beantrage ich mit 
meinem Minderheitsantrag, dass nicht nur die beteiligten 
Unternehmen, sondern auch die Standortkantone Partei
rechte erhalten. Dabei denke ich an die Kantone des Stand
ortes der betroffenen Betriebsstätten. 
Wir haben Fälle von Grossfusionen oder Umstrukturierun
gen erlebt. Ich denke an die Adtranz-Umstrukturierung und 
-Umgruppierung in Pratteln, oder ich denke an die Fusion 
Sandoz/Ciba-Geigy auf dem Platz Basel. Solche Fusionen 
waren mit sehr vielen Entlassungen, in der Grössenordnung 
von Tausenden von Beschäftigen, verbunden. Der Standort
kanton hatte dabei kein Parteirecht. Solche grossen Um
strukturierungen und Fusionen sind weiss Gott ein Vorgang, 
der die Volkswirtschaften betrifft, der Sozlalpläne erfordert, 
der Folgekosten für die Kantone und die Arbeitslosenversi
cherung bringt. Kurz: Es Ist ein Mangel im Fusionsrecht, 
dass es keine anderen Parteirechte gibt. 
Ich denke daran, dass z. 8. die Standortkantone schon bei 
der Fusionsgenehmigung, die Ja von der Weko entschieden 
werden muss und auch weiterhin entschieden werden soll, 
wenigstens ihre Wünsche - z. 8. bezüglich Sozialplänen, 
Umschulung, Weiterbildung, Betroffenheit des Personals -
einbringen können. Es geht hier nicht um die Verhinderung 
von Fusionen, sondern darum, dass ein ordentliches Partei
recht des Kantons gegenüber der Weko besteht. 
Heute darf der Kanton zwar der Weko einen Brief schreiben, 
aber die Weko kann solche Aspekte im Fusionsrecht nicht 
einmal formell berücksichtigen. Das Ist ein Mangel. Fusio
nen sind volkswirtschaftliche Vorgänge, sie sind soziaipflich
tig. Deswegen fordern wir, dass nicht nur die beiden Par
teien, die fusionierenden Firmen, sondern auch die Kantone 

ein Parteirecht, d. h. eine Einsprachemöglichkeit gegenüber 
der Weko, haben. 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): La 
groupe radical-democratique communique qu'il soutient la 
proposition de la majorite. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Ich kann es kurz machen. 
Die Minderheit Strahm will im heiklen Bereich der Fusionen 
und Unternehmenszusammenschlüsse den Standortkanto
nen ein Parteirecht einräumen. Diese zusätzliche Klausel 
würde die Strategie zahlreicher Unternehmen behindern, die 
einen Zusammenschluss prüfen, um ihr Überleben zu si
chern. Das kann wirtschaftlich gesehen kaum Sinn machen. 
Diese Ergänzung hat auch nichts mit der Sicherung einer 
nachhaltigen Entwicklung in den betroffenen Regionen bzw. 
Kantonen zu tun. Vielmehr wäre zu befürchten, dass 
schliesslich nicht nur die Arbeitsplätze am Standort vollum
fänglich verloren gingen, sondern dass auch der Schlies
sung des Unternehmens entgegengesehen werden müsste. 
Fusionen sollen nur dann verhindert werden, wenn es sonst 
zu einer marktbeherrschenden Stellung des Unternehmens 
kommt. Erst für diesen Fall sollen Mittel gegen Missbrauchs
tatbestände zur Verfügung stehen. Ein solches Parteiverfah
ren muss innert nützlicher Frist entschieden werden, d. h., 
die Weko räumt in der Regel eine Frist von einem bis vier 
Monaten ein. Innerhalb dieser Frist werden auch die volks
wirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Fusion berück
sichtigt. Es ist also nicht so, dass man nicht auf die volks
wirtschaftlichen Vorgänge Rücksicht nehmen möchte. Man 
kann dies innerhalb der erwähnten Frist tun. Dennoch: Ein 
kantonales Parteirecht käme einer politischen Würdigung 
gleich. Ein Recht des Kantons der betroffenen Region würde 
das Verfahren einerseits ganz sicher stark verzögern und 
andererseits auch komplizieren, weil dadurch sachfremde 
Interessen einflössen. Dies kann nicht im Sinne der Wettbe
werbspolitik und der Unternehmensstrategie sein, auch nicht 
für die betreffenden Regionen. 
Ich bitte Sie im Namen der CVP-Fraktion, diesen Antrag der 
Minderheit Strahm abzulehnen. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): l..'.article 43 alinea 4 regle la 
question de la definition des parties dans la procedure 
d'examen des concentrations d'entreprises. Salon la version 
du Conseil federal et de la majorite de la commission, qui re
prennent le droit actuel, seules las entreprises participantes 
ont qualite de parties a cette procedure. 
II nous parait que cette vision des choses est trop restrictive 
et qua la reglementation en vigueur n'est pas satisfaisante. 
On aurait pu aussi imaginer d'associer a cette procedure 
une entreprise tierce dans la mesure ou celle-ci peut aussi 
ätre touchee par la concentration de deux autres entrepri
ses. On aurait aussi pu imaginer d'y associer les organisa
tions de travailleurs concernes. 
La proposition de minorite Strahm ne va pas aussi loin, alle 
se limite a etendre la qualite de parties aux cantons dans 
lesquels las entreprises quf participent au processus de con
centration ont ieur siege. Cette extension nous parait logi
que dans la mesure ou la participation des cantons ä la 
procedure d'examen permettra de tenir compte ä l'avenir de 
considerations relatives ä l'economie publique dans las con
dltlons requises pour autoriser une fusion. Cette precision 
nous parait fondamentale du fait qu'une fusion peut parfois 
avoir des consequences importantes et multiples pour un ou 
pour plusieurs cantons, et cela an termes d'emplol, de re
venu ou encore de fiscalite. On peut citer ä cet egard las fu
sions qui sont lntervenues dans las secteurs de la banque et 
de la chimie ou encore l'affaire Adtranz. Autant de fusions 
qui ont conduit ä la suppression de mllliers d'emplois et ä 
propos desquelles las cantons concernes n'ont pas au un 
mot ä dlre, par exemple, pour exiger l'elaboration d'un plan 
social. 
Pour toutes ces ralsons, Je vous demande de suivre la mino
rite Strahm. 
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Zupplger Bruno (V, ZH): Im Zweckartikel des Kartellgeset
zes wird ausgeführt, dass der Wettbewerb im Interesse einer 
freiheitlichen und marktwirtschaftlichen Ordnung gefördert 
werden soll. Dies soll nach Ansicht der SVP-Fraktion auch 
bei Firmenfusionen gelten, auch wenn Fusionsverfahren et
was Ausserordentliches darstellen. Wir wehren uns dage
gen, dass bei Fusionen, die immer unter einem gewissen 
Druck stehen - Frau Kollegin Meier-Schatz hat es ausge
führt -, weitere Parteirechte eingeräumt werden. Marktwirt
schaft soll nicht durch Staatsinterventionismus beeinträchtigt 
werden. Professor Walter Stoffel hat in der WAK ausgeführt, 
dass eine formelle Parteistellung weiterer Personen und Un
ternehmer - und ich meine: auch eine formelle Parteistel
lung von Standortkantonen - ein Verfahren stark verkompli
zieren und verlängern würde. Weil zu befürchten ist, dass 
damit auch eine Reihe von sachfremden Interessen einflös
sen, käme es nach Aussage von Professor Stoffel zu weni
ger guten Entscheiden. Auch aus der Sicht der Weko hat die 
geltende Bestimmung problemlos funktioniert. 
Daher bitte ich Sie im Namen der SVP-Fraktion, der Mehr
heit zuzustimmen und den Antrag der Minderheit abzuleh
nen. 

Fässler Hildegard (S, SG), für die Kommission: In Artikel 43 
Absatz 4 geht es um die Frage, wer bei der Prüfung der Zu
lässigkeit von Fusionen Parteirechte haben soll. Die Kom
missionsmehrheit gesteht dieses Recht nur den beteiligten 
Unternehmen zu. Die Minderheit Strahm möchte dieses 
Recht auch den Standortkantonen gewähren; dies mit fol
gender Begründung: Die Weko muss sonst, wie bisher, nicht 
einmal Konsultationsverfahren durchführen. Es sollten volks
wirtschaftliche Überlegungen der Kantone eingebracht wer
den können, denn der Entscheid betrifft ja ihre ökonomische 
Zukunft. 
Die Mehrheit hingegen möchte diesen Zusatz nicht einfü
gen, und zwar mit folgender Begründung: Die Verfahren sol
len rasch gehen und möglichst wenig kompliziert sein. Die 
Weko berücksichtigt volkswirtschaftliche Anliegen durchaus. 
Es sollen keine sachfremden Interessen einfllessen können. 
Ausserdem funktioniert die bisherige Bestimmung problem
los und es könnte hinsichtlich der Fragen Kantonsgrenze, 
Firmensitz und Arbeitsplätze zu Komplikationen kommen. 
Wenn nur der Firmensitzkanton zugelassen würde, aber die 
Arbeitsplätze eigentlich an einem anderen Ort wären, 
könnte das zu Komplikationen führen. 
Deshalb beantragt Ihnen die Kommission mit 12 zu 7 Stim
men, der Mehrheit zu folgen, welcher ich mich nicht an
schliessen werde. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Le Conseil federal est 
d'avis que cette proposition de minorite est etrangere a Ja 
systematique de Ja loi sur les cartels, en particulier a Ja pro
cedure d'examen de concentration des entreprises. La cons
titution et la loi fixent un objectif a Ja Comco, c'est de 
favoriser Ja concurrence, et la Comco ne peut prendre en 
compte d'autres criteres, notamment le critere du marche du 
travail. En outre, il y aurait des dffffcultes d'application. M. 
Strahm a evoque la fuslon de grandes entreprises chimlques 
qui ont toute une serie de sites an Sufsse; flnalement, II y 
aurait toute une serie de cantons qui pourraient faire opposf
tlon a cette fusfon en fonctfon d'lnter6ts regfonaux quf con
damneraient peut-6tre d'autres avantages decoulant de Ja 
fusion dans d'autres regfons de Sufsse. 
II y a aussl le falt que la lol sur les cartels dlspose d'un artl
cle 11 qul prevolt que Je Conseil federal peut autorfser une 
concentratfon fnterdfte par la Comco sf cela est necessafre a 
la sauvegarde d'lnter6ts publfcs preponderants. Lorsque le 
Conseil federal dolt se prononcer sur la base de l'artlcle 11, 
contralrement a la Comco, II peut tenlr compte de la sauve
garde des lnter6ts de certalnes reglons. Nous pensons que 
l'artlcle 43 n'est pas le lieu pour lntrodulre l'obligatlon de 
prendre en compte les lnter6ts des cantons. 
Le Conseil federal vous recommande de suivre la majorite 
de la commission. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 105 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 57 Stimmen 

Art. 44 
Antrag der Kommission 
Gegen Verfügungen der Wettbewerbskommission, eines 
Mitgliedes des Präsidiums oder ihres Sekretariates .... 

Art. 44 
Proposition de Ja commission 
Les decisions de la commission, d'un membre de Ja presi
dence ou du secretariat .... 

Angenommen -Adopte 

Art. 47 Abs. 2; Gllederungstltel vor Art. 49a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 47 al. 2; tltre precedant l'art. 49a 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 49a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Mehrheit 
.... Artikel 5 Absätze 3 und 4 .... 
Minderheit I 
(Spuhler, Baader Caspar, Zuppiger) 
.... verhält, und dem vorzuwerfen ist, dass es nicht alle erfor
derlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehrungen 
getroffen hat, um das unzulässige Verhalten zu vermeiden, 
wird mit einer Busse bis zu 1 O Prozent .... 
Minderheit II 
(Gysin Hans Rudolf, Baader Caspar, Oehrli, Spuhler, Wand
fluh, Zuppiger) 
.... einem Betrag bis zur dreifachen Höhe des dadurch erziel
ten Gewinnes belastet. Kann kein Gewinn festgestellt wer
den, so beträgt die Belastung bis zu 1 O Prozent des in den 
letzten drei Geschäftsjahren seines in den betroffenen sach
lichen und geographischen Märkten erzielten Durchschnitts
umsatzes in der Schweiz. Der Betrag bemisst sich nach der 
Dauer und der Schwere des unzulässigen Verhaltens. Arti
kel 9 Absatz 3 ist sinngemäss anwendbar. 

Abs.2, 3 
Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Minderheit 
(Gysin Hans Rudolf, Baader Caspar, Oehrli, Spuhler, Wand
fluh, Zuppiger) 
Streichen 

Art. 49a 
Proposition de Ja commlsslon 
Al. 1 
Maforlte 
.•.. de l'article 5 alineas 3 et 4 .... 
Mlnorlte l 
(Spuhler, Baader Caspar, Zuppiger) 
.... termes de l'artlcle 7, et qui n'aurait pas prls toutes les 
mesures d'organlsatlon necessalres et raisonnablement exl
glbles pour evlter le recours a de telfes pratlques, sera tenue 
au palement d'une amende pouvant aller jusqu'a 1 o pour 
cent .... 
Mlnorlte II 
(Gysln Hans Rudolf, Baader Caspar, Oehrlf, Spuhler, Wand
fluh, Zupplger) 
.... tenue au paiement d'un montant pouvant attelndre le 
triple du galn resultant des pratiques illlcltes. SI le galn ne 
peut 6tre etabli, la somme a payer pourra attelndre 1 O pour 
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cent du chiffre d'affaires moyen realise en Suisse au cours 
des trois derniers exercices sur les marches des produits 
et geographiques concernes. Le montant est calcule en 
fonction de la duree et de la gravite des pratiques illicites. 
L:article 9 alinea 3 s'applique par analogie. 

Al.2, 3 
Majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 
Minorite 
(Gysin Hans Rudolf, Baader Caspar, Oehrli, Spuhler, Wand
fluh, Zuppiger) 
Bitter 

Abs. 1-AI. 1 

Spuhler Peter (V, TG): Ich möchte Sie zuerst darauf auf
merksam machen, dass die Minderheiten I und II unabhän
gig voneinander sind; es geht also nicht um ein Entweder
oder. 
Im Antrag der Minderheit I geht es darum, wie weit die Fahr
lässigkeit ausgeschlossen werden kann. Nach dem Entwurf 
des Bundesrates sollen die direkten Sanktionen als ver
schuldensunabhängige Administrativsanktionen ausgestal
tet werden. Dies hat zur Folge, dass eine Sanktionierung 
auch dann erfolgen kann, wenn das Unternehmen, dem ein 
fehlbares Verhalten vorgeworfen wird, weder vorsätzlich 
noch fahrlässig gehandelt hat. Es bedeutet zudem, dass ein 
Unternehmen auch sanktioniert wird, wenn es sich in einem 
Rechtsirrtum befunden hat Denn Schuldausschliessungs
gründe wie Rechtsirrtum können bei verschuldensunabhän
gigen Sanktionen nicht geltend gemacht werden. 
Mit dem Entwurf des Bundesrates ginge das schweizerische 
Sanktionenrecht deutlich weiter als das Recht in der EU. 
Dies wäre jedoch unverhältnismässig, weshalb der bundes
rätliche Entwurf in Artikel 49a Absatz 1 zugunsten der Wirt
schaft geändert werden muss. 
Ich beantrage, dass der Zusatz « •••• und dem vorzuwerfen 
ist, dass es nicht alle erforderlichen und zumutbaren organi
satorischen Vorkehrungen getroffen hat, um das unzuläs
sige Verhalten zu vermeiden .... » eingeführt wird. 
Ich möchte Sie bitten, der Minderheit 1 (Spuhler) zuzustim
men. 

Gysln Hans Rudolf (R, BL): Die vom Bundesrat vorgeschla
gene Bussenbemessung und Bussenhöhe für die direkten 
Sanktionen sind unverhältnismässig und auch nicht zweck
mässig. Sie müssen in einem vernünftigen Verhältnis zum 
angerichteten Schaden stehen und die Sanktionierung von 
anderen, vergleichbaren Tatbeständen sowie die entspre
chenden Regelungen im Ausland beachten. 
Zuerst zur Bemessungsgrundlage bzw. der Bussenbemes
sung: Hier ist wie beim bisherigen Artikel 50 des Kartell
gesetzes primär auf den durch kartellwidriges Verhalten 
erzielten Gewinn und nicht auf den Umsatz abzustellen. 
Falls der Umsatz zum Zuge kommen muss, weil kein Ge
winn festgestellt werden kann, ist dessen Beschränkung auf 
die betroffenen Produkte einerseits und auf die geographi
schen Märkte andererseits vorzusehen. Denn alles andere 
macht keinen Sinn. Es wäre unverhältnismässig, im Falle ei
nes behaupteten Verstosses eines bestimmten Produktes im 
Markt in einer bestimmten Region den Umsatz aller Pro
dukte des Unternehmens in der ganzen Schweiz zu büssen. 
Und nun zur Bussenhöhe: Unverhältnismässig hohe Bussen 
können direkte Auswirkungen auf die Arbeitsplätze des Un
ternehmens und den Arbeitsmarkt zur Folge haben. Bei den 
von der Mehrheit beantragten Sanktionen können KMU, 
wenn es sie betrifft, vom Markt gefegt werden. Deshalb sind -
bei allem Verständnis für das Anliegen der Verhinderung 
kartellwidrlger Missbräuche - auch die Auswlr-kungen auf 
die Arbeitsplätze zu berücksichtigen. Es hat keinen Sinn, 
Sanktionen In aller Härte auszusprechen, wenn anschlies
send die Arbeitslosenversicherung die ganze Sache wieder 
zu bereinigen hat. 

Beim Umsatz sind deshalb nicht 1 o Prozent des in den letz
ten drei Jahren erzielten Umsatzes, sondern 1 O Prozent des 
Durchschnittsumsatzes der letzten drei Jahre herbeizuzie
hen. Es gibt keinen Grund, hier weiter zu gehen als die EU. 
Wenn ein Gewinn festgestellt werden kann, soll jedoch, wie 
bereits erwähnt, der Umsatz nicht zum Zuge kommen. Die 
Busse soll dann bis zur dreifachen Höhe des unrechtmässig 
erzielten Gewinnes betragen können, wie dies bereits heute 
in Artikel 50 des Kartellgesetzes unter den Verwaltungs
sanktionen vorgesehen ist. 
Ich bitte Sie, der Minderheit II (Gysin Hans Rudolf) zuzustim
men. 

Schneider Johann N. (R, BE): Die FDP-Fraktion wird für die 
Mehrheit votieren und lehnt die beiden Minderheitsanträge 
Spuhler und Gysin Hans Rudolf ab; dies jeweils im Stim
menverhältnis von 2 zu 1. Die FDP-Fraktion ist in ihrer gros
sen Mehrheit davon überzeugt, dass das angedrohte Straf
mass eindrücklich sein muss, wenn ein kartellistisches 
Verhalten a priori als uninteressant beurteilt werden soll. Es 
muss sichergestellt werden, dass mit dem Risiko, ein Kartell 
aufgedeckt zu bekommen, nicht gespielt werden darf. Mit 
Spielen meine ich eine Situation, in der während einer ge
wissen Zeit die Kartellrente abkassiert wird, darauf spekulie
rend, dass es, sollte das Kartell auffliegen, immer noch sehr 
viel billiger zu stehen käme, eine zu geringe Busse, d. h. ei
nen Teil der einkassierten Rente, abliefern zu müssen. Wol
len wir diese Spielerei gar nicht erst zum Ausprobieren zu
lassen, so muss man, wie das die deutliche Mehrheit der 
FDP-Fraktion will, eindrückliche Geldstrafen androhen. 
In diesem Sinne und im Namen der Mehrheit der FDP-Frak
tion bitte ich Sie um Zustimmung zur Mehrheit und um Ab
lehnung der beiden Minderheitsanträge. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Die CVP-Fraktion bekennt 
sich einmal mehr zum Wettbewerb und will auch ganz klar 
das Wettbewerbsverhalten der Unternehmen ändern. Die di
rekten Sanktionen sind ein geeignetes Mittel dafür, daher 
unterstützen wir auch die Einführung dieser direkten Sank
tionen. Es liegt auf der Hand, dass die Folge des heutigen 
Sanktionensystems das Fehlen der Abschreckungswirkung 
des Kartellgesetzes ist. Das betroffene Unternehmen erhält 
in der ersten Phase anstelle einer Sanktion nur eine Verwar
nung in Form einer Verfügung. Diese gesetzgeberisch ab
surde Regelung wird erst recht zum Fiasko, wenn die 
Unternehmen durch diese Regelung gar zur Kartellbildung 
verleitet werden. Unternehmen können bei der Vergabe von 
einzelnen Aufträgen pro Ausschreibung ein Kartell bilden. 
Diese Auftragskartelle werden zwar bei Entdeckung durch 
die Weko heute per Verfügung verboten, eine neue Aus
schreibung betrifft aber nicht den gleichen Gegenstand der 
ausgesprochenen Verfügung und kann deshalb nur wieder 
unter Androhung neuer Verfügungen verboten werden. 
Diese endlose Kette führt zu keinen Erfolg versprechenden 
Resultaten. Das Ziel der Bekämpfung der Kartelle kann so 
nicht erreicht werden. 
Ich freue mich darOber, dass eigentlich die grosse Mehrheit 
In diesem Saal dies mlttlerwelle auch eingesehen hat. Das 
war noch vor einem Jahr nicht so. Die Wirksamkeit des Kar
tellgesetzes hängt entscheidend von der Präventivwirkung 
ab. Diese Präventivwirkung wird erstens durch die Andro
hung von direkten Sanktionen erzielt, die sich wirtschaftlich 
nicht lohnen dürfen, zweitens durch die Erhöhung der Ent
deckungswahrscheinlichkeit und drittens durch den Reputa
tlonseffekt, das heisst, der Nutzen des Unternehmens aus 
einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung wird auch 
durch den erwarteten Imageverlust vermindert. 
Nun aber steilen wir fest, dass die Meinungen vor allem bei 
der Sanktionshöhe auseinander driften. Die Anträge der 
Minderheit 1 (Spuhler) und der Minderheit II (Gysln Hans Ru
dolf) führen zu einer massiven Verminderung der Strafe. Die 
Minderheit I verlangt, dass von der Weko nachgewiesen 
werden muss, dass das Unternehmen nicht alle erforderli
chen und zumutbaren organisatorischen Vorkehrungen ge-
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troffen hat, um dieses unzulässige Verhalten zu verhindern. 
Nicht nur würden diese Abklärungen die Arbeit der Weko be
trächtlich erschweren, sondern Unternehmen würden alles 
daran setzen, um die Verantwortung für ihre bereits getroffe
nen Abmachungen allenfalls einzelnen Verantwortlichen, 
auch solchen in subalternen Funktionen, innerhalb des Un
ternehmens zuzuschieben. Diesem Antrag kann so nicht 
zugestimmt werden, denn er kommt einer ganz klaren Ver
hinderungsstrategie gleich. 
Auch dem Antrag der Minderheit II können wir nicht zustim
men. Dieser hat zwei Elemente. Einerseits will er primär den 
Gewinn in Betracht ziehen, dies, obschon Sie und wir alle 
hier in diesem Saal wissen, dass es ausserordentlich 
schwierig sein wird, diesen Gewinn zu ermitteln. Anderseits 
will die Minderheit II den Schweizer Markt noch in geogra
phische Märkte aufgeteilt wissen. 
Beide Anträge führen zu einer Schwächung des Sanktionie
rungssystems und erlauben de facto keine schärfere Gang
art der Weko. Die CVP-Fraktion lehnt daher beide Anträge 
ab. Sie wird der Mehrheit der Kommission folgen, welche die 
Sanktionshöhe in erster Linie nach der Dauer und der 
Schwere der Wettbewerbsbeschränkungen festlegt. Die 
Sanktion soll erstens durch eine maximale Betragshöhe fest
gelegt werden, d. h. 1 o Prozent des in der Schweiz generier
ten Umsatzes; sie soll zweitens eine zeitliche Dimension 
beinhalten, d. h. die letzen drei Geschäftsjahre; sie soll drit
tens als Bemessungsgrundlage für die Strafe den erzielten 
Gewinn mit einbeziehen. Wir stellen jedoch fest, dass mit 
dieser Lösung der Umsatz des gesamten Unternehmens 
und nicht nur jener des Produktes als Bemessungsgrund
lage dient. Wir erwarten vom Ständerat ganz klar, dass er 
sich dieser Frage nochmals annimmt und im Detail abklärt, 
ob als Bemessungsgrundlage für die Strafe nicht nur der 
Umsatz, welcher durch die unzulässige Abrede erzielt 
wurde, in Betracht gezogen werden sollte, dies anstelle des 
gesamten Umsatzes des Unternehmens. 
Ich bitte Sie namens der CVP-Fraktion, die Anträge der Min
derheit 1 (Spuhler) und der Minderheit II (Gysin Hans Rudolf) 
abzulehnen und der Mehrheit zuzustimmen. Wir sind der 
Auffassung, dass wir mit der Einführung direkter Sanktionen 
die erforderliche abschreckende Wirkung erzielen können. 
Gerade diese ist von Bedeutung: Sie erhöht im Bereich be
sonders bedenklicher Wettbewerbsbeschränkungen die Prä
ventivwirkung des Gesetzes entscheidend. 
Daher bitte ich Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe liberal soutient les sanc
tions. II les soutient exactement telles qu'elles ont ete pre
vues par le Conseil federal et enterinees par la majorite de 
la commission. Je vois qua cela fait plaisir a Mme la rappor
teuse! 
Ces sanctions directes, immediates, reellement dissuasives 
du fait de leur montant, simples a appliquer dans leur con
ception concretisent notre volonte partagee de proteger la 
libre concurrence puisque la realite du terrain a malheureu
sement largement etabli qu'il est en effet necessaire de pro
teger cette liberte-la. 
De plus, II s'agit de la concretisation d'une dlsposltion constl
tutionnelle, non seulement de l'artlcle 27 de notre constitu
tlon, qul garantit la liberte economique, mals encore de 
l'artlcle 96 blen sar, qul donne mandat a la Confederatlon de 
prendre les mesures necessalres pour lutter contre les con
sequences dommageables des cartels. 
Tres clalrement, Jusqu'a !'heure actuelle, les mesures qui ont 
ete prises ne repondent pas vraiment au mandat constitu
tionnel de l'article 96, et c'est la raison pour laquelle le 
groupe liberal soutlent les nouvelles sanctions. La loi sur les 
cartels et les sanctions plus strlctes que nous allons approu
ver par notre vote contrlbueront a garantir la liberte economl
que qui nous est sl chere et donc a mleux concretiser 
l'artlcle 96. 
II s'aglt vralment la du polnt central de la revision de la loi. Et 
J'invite le Conseil a sulvre la majorlte, ce qui permettrait de 
souligner reellement qu'II s'aglt la d'une volonte commune -
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je serais ravie d'ailleurs, si M. Spuhler retirait sa proposition 
de minorite. 
l..'.objectif d'eliminer les cartels rigides, le renforcement de la 
concurrence, les benefices pour les consommateurs Justi
fient largement cette approche; et cela d'autant plus qu'une 
periode transitoire - prolongee Jusqu'a deux ans si vous 
adoptez ma proposition dans les dispositions transitoires -
permettra a tous les cartels de se decartelliser sans sanc
tions, leur donnera le temps pour ce faire et rendra ainsi ces 
sanctions non seulement reellement dissuasives pour la car
tellisation, mais egalement incitatives pour la decartellisa
tion. 
Le groupe liberal vous invite donc a soutenir la proposltion 
de la majorite et a rejeter celles des minorites I et II qui se 
veulent lenifiantes, mais qui touchent en fait au point central 
de la revision, et qui tendraient quasiment a la vlder de son 
sens. 

Gysln Remo (S, BS): Im Namen der SP-Fraktion bitte ich 
Sie, die Minderheitsanträge I und II abzulehnen. Auf das Un
genügen der bestehenden Regelung muss ich nach meinen 
Vorrednerinnen nicht mehr eingehen. 
Es sind folgende Bemerkungen zum Minderheitsantrag I an
zubringen: Die SVP-Fraktion versucht auch hier, das Kartell
gesetz zu verwässern. Dies, obwohl die Mehrheit und der 
Bundesrat eine Sanktionslösung vorschlagen, die eigentlich 
recht bescheiden daherkommt. Sie zieht nämlich lediglich 
die in der Schweiz erzielten Umsätze als Basis für eine 
Sanktion in Betracht. Weit wirksamer wäre der weltweite 
Umsatz, wie er in der EU und auch in den USA als Basis 
gilt - allerdings auf Jahresbasis. 
Die Minderheit II will Sanktionen aufgrund des Gewinnes 
statt des Umsatzes aussprechen. Das würde zu sehr gerin
gen Sanktionen führen und die Revision des Kartellgesetzes 
ziemlich wirkungslos werden lassen. Der Ansatz der Minder
heit II ist auch in sich völlig unlogisch. Für Unternehmen mit 
Gewinn soll der Gewinn als Sanktionsbasis gelten. Weist ein 
Unternehmen keinen Gewinn aus, soll die Sanktion auf
grund des Umsatzes berechnet werden. Ein Unternehmen, 
das keinen Gewinn macht, würde dann härter bestraft als ei
nes mit Gewinn. Diese Logik muss zuerst erklärt werden. 
Das Konzept der Minderheit II stimmt in sich nicht. 
Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktlon, diese beiden Min
derheitsanträge abzulehnen. 

Gysln Hans Rudolf (R, BL): Herr Kollege Gysin Remo, Sie 
lehnen beide Minderheitsanträge ab. Ich habe ausgeführt, 
dass diese harten Sanktionsmassnahmen, insbesondere bei 
kleineren und mittleren Unternehmen, gegebenenfalls zum 
Konkurs eines Unternehmens führen können. Dies hat viel
leicht den Verlust von Dutzenden und Aberdutzenden von 
Arbeitsplätzen zur Folge. Solche Sanktionen können dazu 
führen, dass Betriebe am Markt überhaupt nicht mehr exi
stieren - dies nur, weil gegebenenfalls die Unternehmenslei
tung Fehler gemacht hat. Wie stellen Sie sich zu dieser 
Frage? 

Gysln Remo (S, BS): Die ständigen Hinweise auf die KMU
Dlskusslon sind hier mindestens zum Tell fehl am Platz. Es 
geht primär um die grossen Kartelle der grösseren Unter
nehmen. Da geht es um einen volkswirtschaftlichen Scha
den in der Höhe von Hunderten von Mllllonen Franken. In 
Bezug auf die Arbeitsplätze - dies gilt generell, auch für die 
KMU - ist zu sagen: Sie können nicht mit dem Argument der 
Arbeitsplätze wlrtschaftskrlmlnelle Massnahmen rechtfertl· 
gen. Das nützt den Arbeitsplätzen und der Volkswirtschaft 
nicht, sondern es schadet der schweizerischen Volkswirt
schaft Insgesamt. Wo kämen wir hin, wenn wir z. B. den Ex
port auf Kosten der Menschenrechte fördern worden? Es 
gibt höhere GOter. Sie können nicht mit dem Argument der 
Arbeitsplätze Verbrechen rechtfertigen. 

Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktlon steht zur ElnfOh
rung direkter Sanktionen, nicht aber In der vorgeschlagenen 
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Form. Wir unterstützen bei den Sanktionen deshalb sowohl 
die Minderheit 1 (Spuhler) als auch die Minderheit II (Gysin 
Hans Rudolf). Das sind zwei unabhängige Minderheiten, Sie 
können beiden Minderheitsanträgen unabhängig voneinan
der zustimmen. 
Zur Minderheit 1: Der Entwurf des Bundesrates sieht Sank
tionen vor, ohne dass die Frage des Verschuldens überhaupt 
mit einbezogen wird, des Verschuldens desjenigen, der ge
gen das Kartellgesetz verstösst. Das widerspricht meines 
Erachtens ganz klar den Grundsätzen, die wir in diesem 
Land im Strafrecht kennen. Wir haben ein Verschuldens
strafrecht, und es muss jedem freistehen, auch Schuldaus
schlussgründe darlegen zu können. Hier soll das nicht mehr 
der Fall sein. Wir sind der Meinung, dass die Schweiz damit 
auch wesentlich weiter geht als das EG-Recht. Deshalb un
terstützen wir den Zusatz gemäss Antrag der Minderheit 1 
und bitten Sie, dasselbe zu tun. 
Zur Minderheit II: Bei der Höhe der Sanktionen erachtet es 
die SVP-Fraktion als sachlich falsch, 10 Prozent des kumu
lierten Gesamtumsatzes der letzten drei Jahre zu nehmen. 
Eine Unternehmung mit einem durchschnittlichen Umsatz 
von 2 Milliarden Franken pro Jahr hätte eine Höchststrafe 
von 1 O Prozent von 6 Milliarden Franken zu gewärtigen, d. h. 
600 Millionen Franken, die plötzlich in einem Jahr fällig wür
den. Das kann zum Ruin einer Unternehmung führen und 
damit zum Verlust einer Unzahl von Arbeitsplätzen. Ich bitte 
Sie, das zu berücksichtigen. Eine derart pauschale Bemes
sungsgrundlage ist falsch. 
Erstens wird bei dieser Bemessungsgrundlage nicht nur auf 
die Sparte abgestellt, in der allenfalls gegen das Kartellge
setz verstossen wird, obschon in Konzernen oft verschie
dene Geschäftsleitungsmitglieder für die unterschiedlichen 
Sparten zuständig sind. Es geht nicht an, dass der Gesamt
umsatz beigezogen wird, wenn in einer Sparte ein Fehler 
begangen wird. zweitens ist es falsch, auf den Umsatz abzu
stellen. Vielmehr wäre es richtig, den Gewinn als Bemes
sungskriterium zu nehmen, weil nur dieser in direkter 
Beziehung zum Vorteil steht, den eine Firma aus einem Ver
stoss gegen das Kartellgesetz erzielt. Drittens ist meines Er
achtens richtig, was der Sprecher der Minderheit II, Hans 
Rudolf Gysln, sagte: dass als Auffangregelung dann, wenn 
der Gewinn nicht feststellbar ist, auf den Umsatz in der ent
sprechenden Sparte und im entsprechenden Markt als Be
messungskriterium für die Sanktion abzustellen ist. 
Ich bitte Sie, diese Überlegungen mit einzubeziehen und zu
erst die Minderheit 1 (Spuhler) und dann die Minderheit II 
(Gysin Hans Rudolf) zu unterstützen. 

Fässler Hildegard (S, SG), für die Kommission: Im laufe der 
Beratungen ist Ihre Kommission zum Schluss gekommen, 
dass Sanktionen eingeführt werden müssen. Diese sind also 
grundsätzlich nicht bestritten. Wir haben sie - deshalb die 
kleine Änderung im Vergleich zum Entwurf des Bundesra
tes - auch auf die Vertikalabsprachen ausgedehnt. Deshalb 
helsst es, es seien die Absätze 3 und 4 von Artikel 5 einzu
beziehen. Das als Vorbemerkung. 
Umstritten Ist aber erstens die Voraussetzung tar die Ver
hängung dieser Sanktionen. Das finden Sie im Antrag der 
Minderheit 1 (Spuhler), der In der Kommission mit 4 zu 
17 Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt wurde. Die Min
derheit verlangt, es sei von einer Sanktion abzusehen, wenn 
ein Unternehmen weder vorsätzlfch noch fahrlässig gehan
delt habe. Dem Ist entgegenzuhalten, dass Kartelle nicht 
zufällig zustande kommen. Dazu braucht es Absprachen, 
vieles wird auch schrlftlfch gemacht. Den Fall, dass ein Kar
tell auf nicht fahrlässige Art und Weise oder nicht vorsätzlfch 
entsteht, wird es vermutlich gar nicht geben. Das bedeutet, 
dass Herr Spuhler Fälle regeln will, die es In der Praxis 
kaum gibt. Ausserdem wäre es der Weko nicht zuzumuten, 
diese Abklärungen zu machen. Dieser Antrag Ist also drin
gend abzulehnen. 
Umstritten Ist zweitens die Höhe der Sanktionen. Dies finden 
Sie Im Antrag der Minderheit II (Gysln Hans Rudolf), die In 
der Kommission mit 5 zu 15 bei 4 Enthaltungen abgelehnt 

wurde. Ich habe es schon beim Eintreten gesagt: Aufgrund 
unserer Hearings ist es klar, dass Sanktionen drakonisch 
sein müssen. Sie müssen abschreckend wirken. Es geht 
hier nicht um die Vernichtung von Unternehmen, die sich 
nichts zuschulden kommen liessen, sondern es geht um 
harte Sanktionen von Wettbewerbsbehinderungen mit gros
sem volkswirtschaftlichen Schaden. Das ist hier klar zu sa
gen. Diese Sanktionen sollen vor allem präventiv wirken. 
Jetzt beantragt die Minderheit II, dass man für die Berech
nung dieser Sanktionen den durch diesen unzulässigen Kar
tellverbund erzielten Gewinn zugrunde legen soll. Das kann 
aber wahrscheinlich gar nicht berechnet werden. Wie kann 
man einen Gewinn berechnen, der auf unzulässigen Ab
sprachen besteht? Hier ist ja nicht einfach der Gewinn des 
Unternehmens gemeint. Die Busse soll höchstens 10 Pro
zent des Durchschnittsumsatzes eines Unternehmens der 
letzten drei Jahre sein, wenn der Gewinn nicht ermittelt wer
den kann. Wenn ich den Antrag richtig Interpretiere, könnte 
davon ausgegangen werden, dass der nicht ermittelbare 
Gewinn diesen gut 3 Prozent Durchschnittsjahresumsatz 
entspräche. Wer so geschäftet, sollte eigentlich ziemlich 
schnell aufhören, weil er damit keine gute Geschäftsführung 
macht. Dieser Sanktionsansatz ist deshalb nicht realistisch. 
Der Zusatz bedeutet: Wenn der Gewinn nicht ermittelt wer
den kann, kann als Sanktion nur ein Drittel dessen, was 
Bundesrat und Mehrheit vorsehen, ausgesprochen werden. 
Das kann keine abschreckende Wirkung haben. Kommt 
noch hinzu, dass nicht unbedingt bis zur Höchstgrenze ge
gangen werden muss. 
Es handelt sich hier um eine Höchstgrenze. Sie wird aus 
zwei Gründen herabgesetzt werden können, wenn Sie der 
Mehrheit zustimmen. Es geht nämlich auch noch darum, die 
Dauer und die Schwere der Verfehlung zu berücksichtigen. 
Es ist also nicht so, dass man beim vorhin angeführten 
Beispiel mit den 6 Milliarden Franken auch eine Busse von 
600 Millionen Franken aussprechen müsste. Es handelt sich 
um eine Obergrenze, die herabgesetzt werden kann, wenn 
sich die Dauer oder die Schwere der Verfehlung als etwas 
weniger gravierend erweist. 
Es stimmt, dass man beide Minderheitsanträge unabhängig 
voneinander anschauen kann. Deshalb ist es für Ihre Kom
mission ganz klar, dass beide Minderheitsanträge abgelehnt 
werden müssen. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Nous vous recom
mandons de rejeter las deux propositions de minorite et de 
vous en tenir a Ja solution de Ja majorite. 
Tout d'abord, Ja proposition de minorite 1. M. Spuhler vou
drait qua las societes qui ont lance ce qu'on appelle en an
glais un «compliance program» - un programme d'adhe
sion - ne soient pas frappees d'une amende sl ce pro
gramme n'est pas applique. Or, si au cours d'une enquäte 
on constate l'existence d'un cartel dans une entreprise qui 
avait prevu un «compliance program», c'est parce qua ce 
programme a echoue, ou qu'il a ete mal impose, ou qua, in
tentionnellement, on l'a cree tout en laissant certains mem
bres du cartel agir differemment. Dans le cadre des dispo
sitions transltolres de la loi sur las cartels - nous en dls
cuterons plus tard -, nous avons lntrodult Ja posslblllte, pour 
las entreprlses qul ont declde d'avolr un «compllance pro
gram», de s'annoncer et de ne pas rlsquer des amendes du
rant la perlode transitolre. SI alles annoncent avolr forme un 
cartel, eh blen, alles ne rlsquent aucune sanctlon. 
SI on allalt dans Je sens de Ja proposltlon de mlnorlte I, evi
demment, las entreprlses mettraient en place par princlpe 
un «compllance program», qultte ensulte a ne pas Atre tres 
attentives a son applicatlon. L!exlstence d'un tel programme, 
qui n'aurait pas ete sulvl d'effets, peut Atre une clrconstance 
attenuante prise en compte dans Je cadre du calcul du mon
tant de la sanctlon. 
Cette evocatlon du montant de la sanctlon me falt une bonne 
transltlon pour parler de Ja proposltlon de mfnorlte II. M. Gy
sln Hans Rudolf et las partlsans de sa proposltion de mlno
rlte evoquent la sanctlon maxlmum comme Ja sanctlon qul 
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sera imposee en taute circonstance. Ce n'est evldemment 
pas le cas. II faut voir comment las choses se passent: II y a 
des criteres d'appreciation qui doivent etre pris en campte 
par la Commission de la concurrence, ensuite II y a une pos
sibilite de deposer un recours aupres d'une commission de 
recours, et finalement, II y a une possibilite de recours 
aupres d'une autorite judiciaire, le Tribunal federal, qui a une 
(arge pratique de l'estimation de la faute et de la peine qui 
doit etre appliquee de cas en cas. II est donc faux de preten
dre qu'on va infllger la peine maximale en taute circons
tance. 
Ensuite, faut-11 tenir campte, comme critere principal, du gain 
realise? On constate qua, dans un pays qui a une !arge habi
tude de la pratique de la loi sur la concurrence comme las 
Etats-Unis, on peut imposer une amende en fonction du gain 
realise. Ce n'est pratiquement jamais le cas, car II est tres 
difficile d'estimer le gain realise dans le cadre d'un cartel. Et 
un cartel, par exemple un cartel qui a ete cree lors d'une 
soumission publique, implique qua certains membres du 
cartel renoncent a soumissionner. Je connais le cas des 
soumissions pour des travaux publics: certaines entreprises 
renoncent a soumissionner en fonction de l'entente cartel
laire. Donc, par definition, celles-la n'ont aucun gain dans 
cette affaire, alles en auront un dans une autre affaire, et al
les echapperont a taute sanction, puisqu'elles n'ont pas rea
lise de gain dans le cadre du cartel qui a ete decouvert. 
Enfin, M. Gysin dit qua si on ne peut etablir le montant du 
gain realise, on doit prendre 1 O pour cent du chiffre d'affaires 
moyen realise en Suisse au cours des trois derniers exer
cices. Vous savez, on ne fait pas un cartel pour gagner 
10 pour cent du chiffre d'affaires, etant suppose qua la tota
lite du chiffre d'affaires est couverte par le cartel, on fait un 
cartel pour gagner davantage. Or, si on prend 1 o pour cent 
de la moyenne du chiffre d'affaires moyen des trois derniers 
exercices et si on admet, ce qui n'est pas toujours le cas 
mais qui peut Eitre le cas, qua la totalite du chiffre d'affaires 
est couverte par le cartel, on aurait a coup sOr une incitation 
a poursuivre ce type d'activites, car on aurait dans bon nom
bre de cas la chance, en cas de decouverte, de ne rendre a 
la collectivite qu'une partie du gain realise de maniere illicite. 
II faut donc s'en tenir a la proposition de la majorite, tout en 
sachant qua cette proposition fixe le plafond de l'amende qui 
peut etre infligee en fonction de la faute, de la duree d'acti
vite du cartel, du gain suppose realise, du caractere nuisible 
du cartel; l'amende sera plus ou moins elevee, mais ne de
passera pas le montant indique. II n'y a donc pas de risque 
de mettre en faillite des entreprises, sauf peut-etre des en
treprises qui fonderalent taute leur activite economique sur 
un cartel, mais ce ne sont pas ces entreprises qu'on va pro
teger. 
Pour cela, la solution de la minorite II n'est pas realiste, c'est 
une veritable incitation a jouer le jeu du cartel contre l'interet 
general. Le projet du Conseil federal est adequat. 

Hess Peter (C, ZG): Herr Bundesrat, wenn ich Sie richtig 
verstanden habe, haben Sie jetzt davon gesprochen, dass 
mit dem Begriff «Umsatz„ der Umsatz In der kartellislerten 
Tätigkeit gemeint Ist. Sind Sie bereit, das In der Fassung von 
Bundesrat und Mehrheit zum Ausdruck zu bringen? Dort ist 
eben eine breite Lösung vorgesehen, das helsst, man nimmt 
den Umsatz des gesamten Unternehmens, den gesamt
schweizerischen Umsatz, und das entspricht nicht der Ein
schränkung, die Sie vorhin gemacht haben. 

Couchepln Pascal, conselller federal: Monsieur Hess Peter, 
Je cralns qua vous n'ayez pas tres blen comprls. On parlait 
du galn reallse et J'al cite le cas d'une entreprlse dont la tota
llte des actlvltes serait couverte par le cartel. Si le gain dO au 
cartel est limlte a une partle de l'activlte d'une entreprlse, on 
en tlendra compte lorsqu'on evaluera l'lmportance de la 
faute. Mals sl on devalt limlter dans la lol la reference du chif
fre d'affalres a la seule partle de l'entreprlse qul est touchee 
par le cartel, on entreralt dans une casuistlque Impossible. 
En effet, c'est posslble et meme probable que dans une 
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grande entreprise l'activite de plusieurs secteurs soit cou
verte par l'activite cartellaire, mais c'est possible aussi qu'on 
n'arrive pas a dire exactement quelle activite de l'entreprise 
est couverte par le cartel. C'est certain que les entreprises 
evoluent et il est possible qu'a un moment donne, l'activite 
couverte par un cartel puisse Atre definie en fonction de l'or
ganisation de l'entreprise mais que, a la suite de la modiflca
tion de la structure de l'entreprise, un tout autre secteur soit 
tauche. Alors, le seul moyen de resoudre ce probleme, c'est 
de laisser une large competence a la Commlssion de la con
currence avec possibilite de recours a la commlssion de re
cours et au Tribunal federal. Mals essayer, dans la lol, de 
definlr un secteur qui serait tauche, c'est quelque chose 
d'impossible: la comptabilite analytique n'est pas une obliga
tion legale pour les entreprises. 

Abstimmung - Vote 

Eventuell - A titre preliminaire 
(namentlich - nominatif; Beilage -Annexe 01.071/2759) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 107 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 55 Stimmen 

Definitiv - Deflnitivement 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 01.071/2760) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 109 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 55 Stimmen 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): II y a 
une personne qui a son anniversaire aujourd'hui et qui nous 
sert de secretaire. M. Michel Chassot a 60 ans aujourd'hui. 
Nos meilleurs voeux. (App/aud/ssements) 
Marne si ce n'est pas tres usuel, je proflte encore de saluer a 
la tribune une delegation d'une commune bulgare jumelee a 
celie d'ou vient M. Donze. (App/audissements) 

Abs. 2, 3 -Al. 2, 3 

Gysln Hans Rudolf (R, BL): Innerhalb des Kartellgesetzes 
geht es hier um einen Schicksalsartikel, denn der Bundesrat 
schlägt zur vermeintlich erleichterten Aufdeckung von harten 
Kartellen eine so genannte Bonusregelung vor - ein wahn
sinnig sympathischer Begriff. In den Vernehmlassungsunter
lagen sprach der Bundesrat korrekt noch von einer Kron
zeugenregelung. Um dem Ganzen einen sympathischeren 
Anstrich zu geben, wird dieses Instrument nun mit Bonus
regelung bezeichnet. 
Trotz dieser kosmetischen Änderung bleibe ich bei meiner 
ursprünglichen Haltung: Ich lehne die Bonusregelung, und 
damit auch die Kronzeugenregelung, aus grundsätzlichen 
Überlegungen kategorisch ab. Eine gesetzliche Bestimmung 
mit der Folge, dass ein Unternehmer seine Konkurrenten bei 
der Wettbewerbsbehörde denunziert, um sich selber ganz 
oder teilweise einer Sanktion zu entziehen, ist nicht nur 
rechtlich fragwürdig, sondern auch aus Wirtschafts- und ge
sellschaftspolitischen Gründen abzulehnen. Diese Regelung 
passt schlichtweg nicht In die schweizerische Rechtsord
nung, aber auch nicht In die schweizerische Unternehmens
kultur. Wollen wir, dass In unserer klelnräumlg-föderallstlsch 
aufgebauten Schweiz, wo vieles auf persönlichen und ver
traulichen Beziehungen beruht, eine Kultur des Misstrauens 
und eine Kultur des Denunzlantentums Einzug hält? Um ei
nen Blick Ins Ausland zu werfen: Nicht alles, was In den Ver
einigten Staaten und In der EU praktiziert wird, Ist nach
ahmenswert oder das Gelbe vom EI. 
Für schwerere Delikte, z. B. Im Zusammenhang mit Geldwä
scherei oder Drogenhandel, ist sonst In der Rechtsordnung 
auch keine Kronzeugenregelung vorgesehen. Wenn man ein 
solches Instrument einfahren möchte, das einen Paradlgma
wechsel In unserer Rechtsordnung bedeuten würde, darf 
dies nicht Ober die Hintertore eines einzelnen Gesetzes - In 
diesem Falle des Kartellgesetzes - geschehen. Nein, dann 
müsste eine breite politische Diskussion darüber geführt 
werden. 
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= R BL . C JU . R SZ 
+ V LU 
= C FR 
= C LU 
+ R ZG 
= S BL 
= C AG 
+ C Al 
= C LU 
= S VD 
= C GE 
= C VS . S GL 
= S ZH . . Tl 
+ V AG . V ZH . S GE 
= C SG 
= G VD 
+ R TG 
= C FR 
+ V ZH . G GE 
= R ZH 
= S ZH . R ZH 
= C VD 
+ V BE 
= S Tl 
= R Tl 
+ V SG 
= L GE 
= C TG 
+ R BS . S SG 
= S BS 
= S JU 
= C ZH 
= C Tl 
= s vs . L VD 

= s VD . R VD 
+ V BE 
+ V ZG 
= L NE 
+ V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht/ Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s E V 
Ja/oui/si 55 ia / oui / sl 4 0 0 12 0 0 38 
nein / non / no 109 nein / non / no 27 9 5 21 41 4 0 
enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 36 entschuldigt / excuse / scusato 4 1 1 9 11 1 7 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Signlfication de non: 
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SchlOer + V ZH 
SchmidOdilo = C VS 
Schmied Walter . V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab = S VD 
Seßer Hanspeter + V BE 
Siegrist + V AG 
Simoneschi-Cortesi = C Tl 
Sommaruga = S BE 
Speck + V AG 
Soielmann = • GE 
Souhler + V TG 
Stahl + V ZH 
Stamm Luzi + V AG 
Steineaaer . R UR 
Steiner + R SO 
Strahm = S BE 
Studer Heiner = E AG 
Stump = SAG 
Suter = R BE 
Teuscher = G BE 
Thanei = S ZH 
Theiler + R LU 
lillmanns = S VD 
Trioonez + R BE 
Tschäppät = S BE 
Tschuooert + R LU 
Vaßender = RAR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rene = R VD 
Vermot . S BE 
Voßmer . S BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix = C SG 
Walter Hansiöra + V TG 
Wandßuh + V BE 
Wasserfallen = R BE 
Weiaelt . R SG 
Weveneth + V BE 
Widmer = s LU 
Widria + C SG 
Wiederkehr = E ZH 
Wirz-von Planta = L BS 
Wlllenwßer = R SG 
Wvss Ursula = s BE 
Zäch + C AG 
Zanetti = s so 
Zapß • C ZH 
Zisvadis = • VD 
ZUDDiaer + V ZH 
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Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG) 
Loi federale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Prpoposition 49a 

Abstimmung vom / Vote du: 26.09.2002 09:32:32 
Abate 
Aeppli Wartmann 
Aeschbacher 
Antille 
Baader Caspar 
Bader Elvira 
Ban11a 
Bangerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Stephanie 
Beck 
Berberat 
Bemasconi 
Bezzola 
Bicmer 
Bianasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
Brunner Toni 
Buanon 
Bühlmann 
Bührer 
Cavalli 
Chappuis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
de Dardel 
Decurtins 
Donze 
Dormann Rosemarie 
Dormond Marlvse 
Dunant 
Duoraz 
Eberhard 
Egerszegi 
Eaalv 
Ehrler 
En11elberger 
Estermann 
Fasel 
Fässler 
Fattebert 
Favre 

+ Ja/ oui / sl 
= nein / non / no 

+ R Tl Fehr Hans . V ZH Kurrus 
+ S ZH Fehr Hans-Jürg + s SH Lachat 
+ E ZH Fehr Jacauefine + s ZH Lalive d'Eoinav 
+ R vs Fehr Lisbeth . V ZH Laubach er 
= V BL Fehr Maria + s ZH Lauper 
+ C so Fetz + s BS Leu 
+ s so Fischer-Seengen + RAG Leuteneaaer Hajo 
+ R BE Föhn . V SZ LeutenMaer Susanne 

= V TG Freund = V AR Leuthard 
+ G BE Frev Claude . R NE Loepfe . S BE Gadient . V GR Lustenberaer 
+ L VD Galfi + C BE Maillard 
+ S NE Garbani + s NE Maitre 
+ R GE Genner + G ZH Marietan 
= R GR Giezendanner = V AG MartiWemer 
= V SG Glasson + R FR Martv Kälin . . Tl Glur = V AG MasooU 
= V ZH Goll + S ZH Mathvs 

= V ZH Graf + G BL Maurer 
= V SO Grobet . S GE Maury Pasquier 

= V ZH Grass Andreas . S ZH Meier-Schatz 
+ R ZH Grass Jost + s TG Menetrev Savarv 
+ s AG Guisan + R VD Messmer 
= V SG Günter . S BE Mever Thl!rese 
= V VD Gutzwiller . R ZH Mörgeli 
+ G LU Gvsin Hans Rudolf = R BL Muanv 
+ R SH GvsinRemo + s BS Müller Erich . s Tl Haerina Binder + s ZH Müller-Hemmi 
+ s FR Haller = V BE Nabholz . C VS Hämmerle + s GR Neirvnck 
+ R VD Hassler = V GR Oehrfi 
+ C vs Heberlein = R ZH Pedrina 
+ G NE Heaetschweiler + R ZH Pem 
+ S GE Heim + C so Pfister Theophil 
+ C GR Hess Berhard = • BE Polla 
+ E BE Hess Peter + C ZG Raaaenbass 
+ C LU HessWaiter + C SG Randeaaer 
+ s VD Hofmann Urs + SAG Rechsteiner Paul 
= V BS Hollenstein + G SG Rechsteiner-Basel . R GE Hubmann + s ZH Rennwald . C SZ lmfeld = C 01/i RikUn 
+ R AG lmhof + C BL Robbiani 
+ L GE Janiak + s BL Rossini 
+ C AG Joder = V BE Ruev 
= R NW Jassen + s vs Salvi 

= C LU Jutzet . SFR Sandoz Marcel 
+ G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
+ s SG Keller Robert = V ZH Scherer Marcel . V VD Kofmel . R SO Scheurer Remv 
+ R VD Kunz = V LU Schibli 

• entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R BL . C JU . R SZ 
= V LU 
+ C FR 
+ C LU 
= R ZG 
+ S BL 
+ C AG 
= C Al 
= C LU 
+ S VD 
+ C GE 
+ C VS . S GL 
+ S ZH . . Tl 
= V AG 

= V ZH . S GE 
+ C SG 
+ G VD 
= R TG 
+ C FR 
= V ZH . G GE 
+ R ZH 
+ S ZH . R ZH 
+ C VD 
= V BE 
+ S Tl 
+ R Tl 

= V SG 
+ L GE 
+ C TG 
= R BS . s SG 
+ S BS 
+ S JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
+ s vs . L VD 
+ S VD . R VD 
= V BE 
= V ZG 
+ L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt/ Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppe C G L R s E V 
la/oui / si 107 la/ oui / sl 25 9 5 21 40 4 1 
nein / non / no 55 nein / non / no 5 0 0 11 0 0 38 
enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 38 entschuldigt/ excuse / scusato 5 1 1 10 12 1 6 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Proposition de la majorlte 
Bedeutung Nein / Signiflcatlon de non: Proposition de la minorite II (Gysin Hans Rudolf) 
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Schlüer = V ZH 
SchmidOdilo + C vs 
Schmied Walter . V BE 
Schneider + R BE 
Schwaab . S VD 
Seiler Hanspeter = V BE 
Siearist + V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Sommaruaa + s BE 
Speck = V AG 
Spielmann + • GE 
Souhler = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Steinegg er . R UR 
Steiner = R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stump + s AG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + s ZH 
Theiler = R LU 
Tillmanns + s VD 
Trioonez = R BE 
Tschäooät + s BE 
Tschuonert . R LU 
Vallendar + R AR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot . S BE 
Vollmer . S BE 
Waber Christian . E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansiöra = V TG 
Wandfluh = V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weigelt . R SG 
Weveneth = V BE 
Widmer + s LU 
Widrig = C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wrrz-von Pianta + L BS 
Wltlenwiler + R SG 
Wv«~ Ursula + S BE 
Zäch + C AG 
Zanetti + s so 
Zapfl • C ZH 
Zl"""dis + • VD 
Zuooiaer = V ZH 
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Vergessen wir nicht, dass die praktische Anwendung der 
Bonusregelung beträchtliche verfahrensrechtliche Probleme 
aufwerfen dürfte. Wie wäre beispielsweise ein Fall zu behan
deln, in dem der Denunziant weit schwerwiegendere Wett
bewerbsverfehlungen begangen hat als der Beschuldigte 
oder in dem der Denunziant den Beschuldigten zu Wettbe
werbsverfehlungen verleitet hat? Hier darf der Denunziant 
nicht straffrei ausgehen, lediglich weil er sich als Kronzeuge 
betätigt. Das strafrechtliche Verschuldensprinzip muss auch 
im Bereich des Wettbewerbsrechtes gelten. Die Tatbeiträge 
aller Beteiligten und deren Rolle als Täter, Mittäter, Anstifter 
und Gehilfen sind sorgfältig abzuklären und mit Sanktionen 
zu belegen. Man sieht, welche Missbrauchsgefahren und 
Abgrenzungsprobleme entstehen. 
Der Bundesrat denkt scheinbar nicht daran, dass ein Wett
bewerbsteilnehmer von Anfang an beabsichtigen könnte, 
sich aufgrund seiner Stellung als Kronzeuge von Sanktionen 
zu befreien. Somit könnte ein beabsichtigter Rechtsbruch 
durch Denunziation ungeschehen gemacht werden. Der Tä
ter wird nicht nur zu seinem eigenen Richter, sondern sorgt 
auch noch für seinen eigenen Freispruch. All das ist mit den 
Grundsätzen eines modernen Rechtsstaates nicht verein
bar. Die vorgeschlagene Regelung bringt schwerwiegende 
Probleme, ist nicht zu Ende gedacht und muss, Herr Bun
desrat, somit aus grundsätzlichen und aus allgemeinen 
staatsrechtlichen Überlegungen abgelehnt werden. 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Wir haben uns soeben für 
die direkten Sanktionen ausgesprochen. Doch dem Instru
ment der direkten Sanktionierung kommt bezüglich der Prä
ventivwirkung ein ambivalenter Charakter zu, weil die Ab
schreckungswirkung nicht nur von der Höhe der Busse, son
dern auch von der Aufgreifswahrscheinlichkelt abhängt. Da
her unterstützen wir grossmehrheitlich die vorgeschlagene 
flankierende Massnahme, um den mit der Einführung der di
rekten Sanktionen einhergehenden Veränderungen des wett
bewerbspolitischen Klimas Rechnung zu tragen. 
Wir befürworten die Einführung einer Bonusregelung, ob
schon auch wir die moralischen Bedenken der Ratsrechten 
teilen. Doch hier geht es nicht so sehr um Moral, sondern 
vielmehr um Wettbewerbsverhinderung. Denn aus wettbe
werbspolitischen Gründen ist eine solche Bonusregelung zu 
begrüssen. Sie schafft eine Veränderung der Anreizkultur für 
die beteiligten Unternehmen, sodass eine Kooperation mit 
der Weko als Handlungsvariante ernsthaft in Betracht gezo
gen wird. Dies ist umso wichtiger, wenn wir bedenken, dass 
die Absprachen aufgrund des veränderten Klimas noch ge
heimer getroffen werden als bis anhin. Mit der Bonusrege
lung erhält die Wettbewerbsbehörde ein Instrumentarium, 
welches die Aufklärungswahrscheinlichkeit illegaler Abspra
chen entscheidend erhöht. Beide Regelungen, Sanktionen 
und Bonusregelung, wollen einen dauernden Anreiz für Kar
tellbeteiligte schaffen, geheime Absprachen anzuzeigen, 
und sie im Kartellverfahren ermutigen, mit den Behörden zu
sammenzuarbeiten. Darüber hinaus werden die Marktteil
nehmer von Anfang an wenig Neigung zeigen, gegen die 
Normen des Kartellgesetzes zu verstossen, wenn sie keinen 
Zweifel daran haben, dass diese Normen mit Nachdruck 
vollzogen werden. 
Die Vorschläge der Mehrheit der WAK werden sich In der ge
samten Volkswirtschaft der Schweiz entfalten. Die daraus re
sultierenden Wirkungen lassen sich unseres Erachtens wie 
folgt beschreiben: Beide Regelungen erzeugen eine erhöhte 
präventive Wirkung der Kartellgesetzgebung. Sie führen zu 
einer Verstärkung der ohnehin vorhandenen Zentrifugal
kräfte innerhalb eines Kartells, was unweigerlich zu einer 
Destabilisierung desselben führt. Die Solidarität unter den 
Kartellmltgliedern soll kontlnulerlich geschwächt werden; als 
bestmögliches Szenario erhofft man sich sogar eine Verhin
derung von Kartellblldungen in der Geschäftswelt. Mit der 
Bonusregelung wird vorab die Möglichkeit eines straffreien 
respektive eines strafreduzierenden Ausstieges für Jedes 
Kartellmitglied geschaffen, was wesentlich zur Destabilisie
rung von Wettbewerbsabreden beitragen kann. Weiter Ist 

eine Erleichterung der wettbewerbsbehördlichen Untersu
chungen denkbar, indem Anreize zum Ablegen eines Ge
ständnisses und zur Mitwirkung bei der Aufklärung gegeben 
werden. Mit dem Antrieb zur Mitwirkung an der Aufdeckung 
und Ahndung von Kartellen wird die gegenseitige Loyalität 
und Solidarität unter den Kartellbeteiligten geschwächt. Ein 
so genannter Wettbewerb um den Kooperationsbonus und 
gegenseitiges Misstrauen erschweren zudem den Aufbau 
oder die Aufrechterhaltung harter Kartelle. 
Die Bundesregelung leistet so einen präventiven Beitrag zur 
Kartellbekämpfung durch die Weko. Die Zusammenarbeit ei
nes Kartellanten erleichtert schliesslich - das ist von mir aus 
gesehen ausschlaggebend - die Arbeit der Weko in erhebli
chem Masse. Dies kann dazu beitragen, dass Kartelle, die 
sonst unaufgeklärt geblieben wären, ans Tageslicht kom
men. Die Kronzeugenregelung ist keine Erfindung der 
schweizerischen Gesetzgebung. Wir kennen sie bereits im 
europäischen Kartellrecht, und sie hat sich als sehr effekti
ves Ermittlungsinstrumentarium der Wettbewerbsbehörden 
erwiesen. 
Die Argumente der Gegner sind Oberhaupt nicht stichhaltig. 
Herr Spuhler erklärte im Namen der SVP-Fraktion, man 
sollte mit der Einführung - das hat er in einem Streitge
spräch mit mir gesagt - noch um einige Jahre warten, um 
Erfahrungen zu sammeln. Als ob jene Erfahrungen, die im 
Ausland gesammelt wurden, nicht bereits von Bedeutung 
wären. Sowohl das Vitaminkartell als auch das Strassenbe
lagskartell konnten nur dank der Kronzeugenregelung auf
gedeckt werden. 
Ich werde hier nicht auf den Antrag der Liberalen eingehen. 
Sie versuchen in diesem Antrag auch, die _Kronzeugenrege
lung zu bekämpfen, und verlangen in der Ubergangsbestim
mung eine weitere Lösung, um diese Kronzeugenregelung 
zu bestreiten. Das ist meines Erachtens, gelinde ausge
drückt, etwas blauäugig. 
Ich beantrage Ihnen im Namen der Mehrheit der CVP-Frak
tion, den Minderheitsantrag abzulehnen und der Mehrheit zu 
folgen. 

Baader Caspar (V, BL): Frau Meier-Schatz, finden Sie fol
gendes Vorgehen richtig? Ein Unternehmen macht, um ei
nen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten, zuerst vertragliche 
Abreden mit anderen Unternehmen; sobald es Probleme 
gibt, steigt womöglich dasjenige Unternehmen, das das 
Ganze initiiert und am meisten davon profitiert hat, wieder 
aus dieser Absprache aus, verpetzt die ganze Angelegen
heit und profitiert dann noch von einem Bonus. Ist das nach 
Ihrem Rechtsempfinden richtig? 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Herr Baader, ich finde diese 
Abreden generell widerlich. Sie sind volkswirtschaftlich nicht 
nützlich. Dementsprechend müssen wir diesen Kartellanten 
von vornherein das Handwerk legen. 
Ich bin aber auch der Meinung, dass nicht die Stärksten aus
steigen werden. Die Erfahrung zeigt generell, dass die 
schwächsten Teilnehmer eines Kartells aus dem Kartell aus
brechen. Es ist durchaus sinnvoll, wenn wir hier ein Instru
mentarium haben, um reagieren zu können. Abreden sind 
nicht akzeptabel. Dementsprechend müssen sie auch ge
ahndet werden. 

Spuhler Peter (V, TG): Wir haben vorher von Frau Meier
Schatz gehört, dass die Moral halt auf der Strecke bleibt -
auch bei der CVP. Die SVP-Fraktlon unterstützt die Art und 
Weise, wie man hier vorgehen will, nicht! Eine «Kronzeu
genregelung» Ist ein Fremdkörper in der schweizerischen 
Rechtsordnung und in der schweizerischen Rechtsprechung. 
Sie passt nicht zu unserer Unternehmenskultur. Wir fördern 
mit solchen Massnahmen das Denunziantentum und säen 
Misstrauen in unserer Unternehmerschaft. Ich möchte Sie 
auch daran erinnern, dass im Strafgesetzbuch eine solche 
Kronzeugenregelung auch bei sehr schweren Delikten nicht 
existiert. Warum soll sie jetzt hier eingeführt werden? Neh
men wir ein Beispiel: Vier Unternehmen gründen zusammen 
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ein horizontales Kartell. Wir haben von Frau Meier-Schatz 
gehört, dass nicht der Stärkste, sondern der Schwächste 
aussteigt. Es kann doch nicht sein, dass dann genau derje
nige, der von einer solchen horizontalen Absprache nicht 
profitiert, hingeht und die anderen drei verpetzt. Er steht 
dann da, ohne Sanktionen gewärtigen zu müssen und kann 
den wirtschaftlichen Gewinn geniessen. Das darf doch nicht 
sein! 
Die SVP-Fraktion lehnt diesen Paradigmenwechsel ganz 
klar ab und bittet Sie, die Minderheit zu unterstützen. 

Gysln Remo (S, BS): Die Bonusregelung soll zur Anwen
dung kommen, wenn ein Unternehmen bei der Aufdeckung 
und Beseitigung der Wettbewerbsbeschränkung mithilft. Die 
Minderheit Gysin Hans Rudolf möchte keine solche Rege
lung. Auf den ersten Blick mögen Assoziationen wie Verpfei
fen oder andere negative Begriffe diese Haltung verständlich 
machen. Das ist aber nur das erste Glied der Gedanken
kette. Das zweite Glied - und es ist nicht verboten, weiter
zudenken - heisst «volkswirtschaftlicher Schaden» und 
«Schadensbeschränkung». Kartelle verursachen volkswirt
schaftliche Schäden, zum Teil in der Höhe von Hunderten 
von Millionen Franken. Beim Vitaminkartell waren es Milliar
den von Franken. Ziel ist es, solche Schäden durch die prä
ventive, abschreckende Wirkung von Gegenmassnahmen, 
wie eben dieser Bonusregelung, gar nicht entstehen zu Jas
sen. Ziel ist es auch, solche Schäden und Schadenentwick
lungen zu stoppen und zu beschränken. Dazu braucht es die 
vorgeschlagene Bonusregelung. Es ist also abzuwägen, ob 
eine gleichmässige Bestrafung aller Beteiligten, und daher 
ein Verzicht auf die Kooperation mit Tätern, wichtiger ist als 
die Aufdeckung eines Kartells mit der sofortigen Beseitigung 
des damit verbundenen Schadens. Alle Erfahrungen - die 
Erfahrungen der USA und der EU - zeigen, dass ein Gross
teil der Kartelle nur aufgedeckt werden kann, wenn es zur 
Zusammenarbeit zwischen Beteiligten und der Aufsichtsbe
hörde kommt. Dies zeigen vor allem auch die Erfahrungen 
unserer Nachbarländer. Das hat Herr Kurt Stockmann, Vize
präsident des Bundeskartellamtes, in den Hearings der 
WAK ganz klar aufgezeigt. 
Zu beachten ist - das ist auch meine Antwort an die SVP
Fraktion, an Herrn Baader Caspar -, dass eine Strafminde
rung aufgrund einer Zusammenarbeit nur zum Greifen 
kommt, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Im Gesetz 
sind lediglich zwei Punkte genannt. Die Verordnung wird im 
Detail Klarheit schaffen. Aufgezählt werden darin z. B. fol
gende Voraussetzungen: Das betreffende Unternehmen darf 
keine Anstifterrolle gehabt haben. Weiter muss die verbo
tene Tätigkeit spätestens mit der Selbstanzeige eingestellt 
worden sein. Das Unternehmen muss während der ganzen 
Dauer des Verfahrens mit der Wettbewerbsbehörde zusam
menarbeiten. Es muss der Wettbewerbsbehörde alle sach
dienlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stel
len. Es ist wichtig, dass man sich diese Kriterien, die nicht im 
Gesetz, aber in der Verordnung sind und die bereits auch in
ternational Anwendung finden, in Erinnerung ruft. 
Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktion, die Bonusregelung 
zu unterstützen und den Antrag der Minderheit Gysln Hans 
Rudolf abzulehnen. 

Polla Barbara (L, GE): Comme nous l'avons deja. dit, repete 
et ecrlt, le groupe liberal s'oppose absolument au systeme 
du bonus. Nous, entrepreneurs suisses et representants de 
PME suisses, nous sommes fiers de notre ethique d'entre
prise et du rOle que nous Jouons tous ensemble dans ce 
pays. Nous ne voulons pas d'un systeme Jurldlco-legal qui 
ait comme objectlf avoue - pire: affirme - l'encouragement a. 
la deloyaute entre nous. Une teile approche ne se Justifie 
pas. Elle est incompatible avec notre culture et notre ethique 
d'entreprise, eile ne s'inscrit pas non plus dans l'esprit du 
droit suisse. 
Certes, les cartels sont nuisibles a. la concurrence et donc 
aux consommateurs. C'est bien pourquoi nous avons sou
tenu les sanctlons, car les cartels doivent 6tre punis. Mais ce 
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mal-la. ne doit pas ätre puni par un mal aussi grand, voire 
pire, a. savoir l'encouragement a. Ja delation. De plus, Mon
sieur Je Conseiller federal, l'argument que vous evoquez en 
tout premier lieu pour nous faire passer la pilule du bonus, 
c'est que ces mechants cartels sont tellement bien organi
ses et professionnalises qu'ils echappent a. Ja sagacite de la 
Commission de Ja concurrence, que cette derniere ne reus
sit pas a. les deceler. Eh bien, voyons un peu ce que nous dit 
notre Organe parlementaire de contrOle de l'administration 
(OPCA) dans son excellent rapport sur Ja situation en drolt 
des cartels. Ce que nous dit l'OPCA et les experts consul
tes, c'est que tant Ja qualite des decisions de la Commission 
de Ja concurrence que Je travail de son secretariat sont pro
blematiques, voire tres problematiques. 
Alors, bien sOr, un autre rapport commande par le DFE dit 
que tout va bien, que nous ne sommes pas pires que les 
autres pays. Mais notre objectif, a. nous liberaux, et celui de 
nous tous ici d'ailleurs, ainsi que celui de Ja Confederation, 
ce n'est pas seulement de n'fltre pas pires que les autres 
pays, mais meilleurs, et nous sommes bien convaincus que 
c'est aussi l'objectif du vice-president du Conseil federal. 
L.:autre argument developpe par Je Conseil federal pour ins
taurer un systeme de bonus, c'est que cela marche a l'etran
ger, et particulierement aux Etats-Unis. Est-ce Ja vraiment 
un argument pour vous? II ne me semble pas que Ja majorite 
de ce Conseil porte en general un interät ou apporte un sou
tien particuliers aux methodes americaines, surtout pas 
quand ces methodes deviennent quasi staliniennes et mflme 
si elles sont efficaces aux Etats-Unis, d'autant plus quand al
les sont basees sur ce que M. Gysin Hans Rudolf appelle 
«une culture de la defiance». Notre systeme est reellement 
different: il n'est pas base sur un juridisme exacerbe a. l'ame
ricaine et l'argument qui veut que cela marche aux Etats
Unis et donc copions vite ici, cet argument-la. ne tient pas. 
Monsieur Je Conseiller federal, il y a la. une erreur et Ja libe
rale entrepreneure que Je suis vous demande instamment, 
vous prie de renoncer a. ce systeme a. l'instar de la minorlte 
Gysin Hans Rudolf. Avant donc que d'appllquer des solu
tions aussi deleteres que les bonus proposes, voyons plutOt 
qu'elles vont ätre les effets des sanctlons, ainsi que de 
l'amelioration du fonctionnement et des moyens de Ja Com
mission de Ja concurrence, ainsi que de ma proposition lnci
tative concernant Jes dispositions transitoires. Accordons Je 
temps necessaire aux entreprises pour s'annoncer plutöt 
que de denoncer. 
Vous l'avez bien compris, si Jes liberaux ont dit oui aux sanc
tions, ils disent non aux bonus qui seraient en fait un terrible 
malus pour ce pays et ses PME, et ils vous invitent a. en faire 
de mflme et a. suivre Ja minorite Gysin Hans Rudolf. 

Schneider Johann N. (R, BE): Die FDP-Fraktion votiert für 
die Mehrheit und lehnt den Antrag der Minderheit Gysin 
Hans Rudolf ab; dies im Stimmenverhältnis von 2 zu 1. Die 
Kronzeugenregelung - oder schöner: Bonusregelung - ist 
unsympathisch. Ein Denunziantentum zu fördern Ist uns in 
der Seele zuwider. Die Mehrheit unserer Fraktion ist den
noch der Ansicht, dass die Sanktionen nur ergriffen werden 
können und damit Wirkung erzielt werden kann, wenn die 
Mithilfe von Informanten ermöglicht wird. Es war die FDP
Deputation In der WAK, die das Inkrafttreten der Bonusrege
lung erst zwei Jahre nach Erlangung der RechtsgQJtigkelt 
des revidierten Gesetzes vorschlug. Damit soll eine faire 
Chance eröffnet werden, allfällige unhaltbare Zustände 
rechtzeitig und als Schicksalsgemeinschaft neu zu ordnen. 
Ist die Karenzzeit genutzt, so wirkt die Kronzeugenregelung 
vor allem prophylaktisch. In diesem Sinne kann sie akzep
tiert werden. 

Fässler Hildegard (S, SG), für die Kommission: Die Kronzeu
gen- oder Bonusregelung - ich habe es schon beim Eintre
ten gesagt - gehört wie ein Zwilling zu den Sanktionen. 
Kartelle aufzuspüren ist sehr schwierig. Dazu braucht es 
Hinweise. Diese Tipps sind nur zu erhalten, wenn derjenige, 
der den Hinweis gibt, hoffen kann, milder bestraft zu werden 
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oder allenfalls sogar straffrei davonzukommen. Wenn man 
Sanktionen einführt, ist damit zu rechnen, dass kartellisti
sche Absprachen erst recht geheim gehalten werden und 
viel schwieriger aufzudecken sind. 
Es ist uns in der Kommission auch bewusst, dass wir hier ein 
System einführen, das uns eigentlich zuwider ist. Wir sind 
kein Land von Denunziantinnen und Denunzianten. Aber 
von der Mehrheit Ihrer Kommission ist eben höher gewichtet 
worden, dass mit diesen Kartellen volkswirtschaftliche 
Schäden in Milliardenhöhe angerichtet werden können, 
Schäden zulasten der KMU - wir haben gestern schon da
von gehört -, Schäden zulasten der Konsumentinnen und 
Konsumenten. Ziel des Kartellgesetzes sind eben der Erhalt 
und die Verbesserung des Wettbewerbs. Jedes aufgebro
chene Kartell trägt dazu bei. 
Ich möchte noch in Ergänzung zu Frau Polla sagen: Ich ori
entiere mich eigentlich auch nicht an den USA. Nur ist es so, 
dass inzwischen auch Deutschland, Frankreich, Italien und 
Schweden diese Regelung eingeführt haben und damit gute 
Erfahrungen machen. Das sind ja nicht unbedingt Länder, 
die in ihrer Unternehmenskultur so viel schlechter sind als 
wir in der Schweiz. Ist es denn eine Unternehmenskultur, 
Kartelle zu bilden, die volkswirtschaftliche und soziale Schä
den hinterlassen? Das ist doch eine Unternehmensunkultur. 
Nur dagegen richten sich sowohl die Sanktionen wie auch 
die Bonusregelung. Es geht nicht um Unternehmen, die sich 
gut verhalten, im Gegenteil. Wenn wir dies einführen, ist es 
auch zugunsten jener Unternehmen, insbesondere der 
KMU, die sich rechtlich richtig verhalten. 
Ein Wort noch zu Herrn Spuhler: Ich habe sein Beispiel nicht 
verstanden. Wenn ich sein Beispiel umdrehen würde, würde 
er ja meinen, dass ausgerechnet derjenige, der in einem 
Kartell schon am meisten profitiert hat, dann der Denunziant 
sein sollte, um nachher noch von der Bonusregelung profi
tieren zu können. Das wird sicher nicht eintreffen. Denn wer 
profitiert, wird ja wohl kaum das Kartell aufbrechen wollen, 
sonst hätte er es schon gar nicht installieren müssen. Herr 
Spuhler, wahrscheinlich müssen Sie das, was dann im Amtli
chen Bulletin steht, etwas ändern. Sie haben das Beispiel 
wahrscheinlich verkehrt herum verwendet. 
Noch ein Wort zu Herrn Baader: Es handelt sich um eine 
Kann-Formulierung; es ist also nicht so, dass ein solcher De
nunziant in jedem Fall ganz straffrei oder teilweise straffrei 
davonkommt. Wir haben eine Kann-Formulierung, mit der 
diesem Unbehagen entgegengewirkt werden kann, dass 
hier vielleicht der Falsche gut davonkommt. 
Eine Sanktion ohne Bonusregelung ist wirklich nur eine 
halbe Sache. Sanktionen führen dazu, dass die Kartelle 
noch mehr im Geheimen entstehen. Dem kann man nur ent
gegenwirken, indem man die Möglichkeit schafft, an die In
formationen heranzukommen. Das ist die Idee der Kronzeu
genregelung. 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour la commission: La regle du bonus 
souleve des contestations. L.:opposition a l'utilisation de dela
teurs est evidemment comprehensible, mais le choix de la 
majorite se justifie quand meme. M. Spuhler et Mme Polla 
ont soutenu que le systeme de la delation est incompatible 
avec notre systeme economlque, mals, an realite, l'lncompa
tlbllite la plus frappante avec notre systeme economlque est 
l'existence des cartels, structure qui annule les effats benefi
ques de la concurrence et penallse las consommateurs tout 
comme las entrepreneurs. 
Depuis toujours la delation est utllisee dans la lutte contre 
les lllegalltes et depuls toujours las delateurs beneficient 
d'un traltement de faveur de la part de l'autorlte d'enquAte. 
SI vous lisez l'artlcle 13 de la lol federale sur le droit penal 
admlnlstratif, vous constatez qua notre systeme penal adml
nistratlf connaTt deja une regle de bonus: a certalnes condi
tlons, l'auteur d'une lnfractlon qul l'aura denoncee de son 
propre mouvement n'encourra aucune pelne. Alors, la regle 
pour las cartels n'est pas nouvelle, mals est deja connue 
dans notre systeme de represslon das lllegalltes. 
De plus, cette regle paraTt pouvoir Atre la plus efficace dans 
la lutte contre des formes d'lllegallte qul sont necessalre-

ment collectives et qui se basent sur un accord qui est an 
meme temps discret, dangereux et contraignant et duquel, 
pour cette raison, il est difficile de sortir. Sans la regle du bo
nus, un concurrent qui veut sortir d'un cartel auquel II a ad
here, n'a qua deux possibilites: sortir et se taire ou blen 
denoncer le cartel aux autorites. Dans ce deuxieme cas, 
sans la regle du bonus, II subirait, tout comme les autres, 
des sanctions assez lourdes. Dans le premier cas, II devra 
probablement lutter en silence dans un marche tres difficile, 
car ses anciens collegues de cartel essayerons de le mettre 
an difficulte - et ils ne manqueront pas d'instruments pour le 
faire -, meme s'il pourra au moins beneficler des possibilites 
offertes par une position plus libre sur le marche. Dans une 
telle situation, quel serait l'interAt d'un membre de cartel a le 
denoncer? Las deux alternatives, rester dans le cartel ou 
sortir en se taisant, sont bien plus interessantes. L.:instru
ment du bonus est donc l'un des rares qui pourra etre utile 
dans la lutte contre les cartels horizontaux en particulier. Je 
partage l'opinion qu'un systeme de lutte contre ces cartels 
ne peut pas se passer d'une telle regle. 
J'observe en outre que la commission a prevu, avant de 
mettre en vigueur la regle du bonus, un delai de deux ans 
apres l'entree en vigueur de la revision de la loi. Le delai doit 
permettre a tous ceux qui font partie d'un cartel de le de
manteler et d'en sortir. On y reviendra quand on parlera des 
dispositions transitoires de la loi. 
Pour terminer, je rappelle a MM. Baader Caspar et Spuhler, 
comme l'a deja dit le rapporteur de langue allemande, que 
cette regle n'est pas une obligation; si quelqu'un participe a 
la creation d'un cartel pour pouvoir le denoncer apres une 
annee, il ne beneficiera sOrement pas du bonus, car on ne 
donne pas de prima a des gens qui se comportent de fayon 
incorrecte. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Au cours de ce debat, 
personne n'a conteste l'efficacite du systeme du bonus pour 
decouvrir et combattre le phenomene des cartels. II faut 
donc qu'il y ait des raisons imperatives d'y renoncer pour 
que l'on accepte la proposition Polla (dispositions transitol
res) ou la proposition de minorite Gysin Hans Rudolf. Or, ces 
raisons Imperatives n'existent pas. II n'est pas dans l'lnteret 
des entreprisas de supprimer le systeme du bonus, car sl on 
supprime le systeme du bonus, le seul moyen d'avolr un ef
fet dissuasif sur les entreprises qui seraient tentees de creer 
un cartel, c'est de pousser les pelnes a un maximum. Ce 
n'est pas le but de l'operation; le but de l'operation est de lut
ter contre les cartels, ce n'est pas de punir pour le plaisir de 
punir, c'est de faire disparaTtre quelque chose qui est con
traire a l'interet general, contralre a l'interet de l'ensemble de 
l'economie. 
Si on a le systeme du bonus, c'est aussi une facilite supple
mentaire pour decouvrir les cartels; les autorites qui sont 
chargees de l'application des peines seront incitees a etre 
plus moderees parce que la peine n'est pas le seul element 
dissuasif. Si vous supprimez le systeme du bonus, il faudra 
developper un appareil inquisitorial qui lui aussl n'est pas to
talement conforme a ca que l'on alme dans ce pays. 
Le systeme du bonus est efflcace, II permet une approche 
molns dure des cas concrets, et II n'est pas contralre a la 
morale, tout slmplement. On nous dlt: «II mlne la loyaute en
tre entreprlses», mals la loyaute n'est pas une valeur abso
lue qul doit regner an toute clrconstance et dans toutes las 
situations de la via. Lorsque deux gangsters, pour prendre 
un exemple extreme, se mettent d'accord pour monter un 
coup, est-ce qua vous consldererlez comme une clrcons
tance aggravante qua l'un das deux gangsters manque de 
loyaute et, pris par un soudain remords, denonce son cama
rade aupres de la pollce et mene une via honnAte a l'avenlr? 
La loyaute n'est pas une Valeur absolue. La loyaute est une 
valeur positive lorsqu'elle est au servlce d'une bonne cause; 
mals lorsqu'elle est au servlce d'une mauvalse cause, c'est 
quelque chose de pervers. Dans le cas des cartels, on a af
faire non pas a quelque chose de crlmlnel au sens du 
gangsterlsme de rue, mals on a affalre a quelque chose qul 
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est dommageable pour l'interet general, dommageable pour 
les consommateurs, et par consequent la loyaute dans ce 
cas-la n'est pas une valeur positive mais plutöt negative. 
M. Spuhler nous dit: ccOui, mais c'est aller tres loin dans l'hy
pocrisie que de donner une chance a celul qui a cree le car
tel de se denoncer et d'entrainer a sa suite le partenaire 
passif dans les difficultes, alors que lui sera libere de toute 
taute.» Bien sOr, nous ne voulons pas de cela non plus. 
Dans le projet d'ordonnance - qui est deja sur papier mais 
qui fera l'objet d'une consultation lorsque la loi aura ete 
adoptee -, on prevoit que l'exemption de toute peine ne sera 
accordee que si l'entreprise n'avait pas le röle d'instigateur 
ou d'acteur principal dans l'accord en matiere de concur
rence. Si l'entreprise qui est l'initiatrice ou le moteur du car
tel se denonce, eile ne beneficiera pas du systeme du bonus 
parce qu'en effet, il y aurait la quand meme un abus d'une 
regle destinee a permettre a ceux qui ont la force de consi
derer qu'ils avaient fait une erreur, de reconnaitre cette er
reur et d'abandonner le cartel. 
Quand on fait le tour de l'ensemble des circonstances, on 
voit bien que cette regle est moralement admissible, qu'elle 
ne ruine pas la loyaute entre entrepreneurs sauf entre ceux 
qui se sont mls d'accord pour faire quelque chose de con
traire a l'interet general, et qu'elle permet aux autorites qui 
appliqueront la loi sur les cartels de prononcer des condam
nations plus moderees parce qu'elles auront d'autres 
moyens de dissuasion que la crainte qu'inspire une peine 
extremement forte. 

Gysln Hans Rudolf (R, BL): Herr Bundesrat, verschiedene 
Vorrednerinnen und Vorredner haben nicht mehr von Denun
zianten, sondern von Informanten geredet - ein sympathi
scher Ausdruck. Sie, Herr Bundesrat, sind uns noch eine 
Erklärung schuldig: In den Vernehmlassungsunterlagen, die 
ich genau studiert habe, haben Sie noch von einer ccKron
zeugenregelung» geredet. Jetzt im Gesetzestext haben Sie 
diesen sympathischen Ausdruck ccBonus» eingeführt. Wür
den Sie uns bitte noch erklären, warum dieser Sinneswandel 
im Bundesrat stattgefunden hat und warum man für dieses 
Denunziantentum nicht einen korrekten Ausdruck wählt, 
sondern einen Ausdruck, der für so etwas Sympathisches an 
sich hat. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Monsieur Gysin, c'est 
pour une raison tout a fait simple. Quand on a parle de 
ccKronzeuge», cctemoins de la couronne», j'ai dit que, dans 
un pays aussi republicain que le nötre, parler de cccou
ronne», etait quelque chose de ridicule! Alors, renonc;ons a 
quelque chose qui ne correspond a rien dans notre vocabu
laire. II n'y a jamais eu de royaume dans ce pays, ni de roi, nl 
de couronne. Renonc;ons a cctemoins de la couronne» parce 
que c;a ne nous correspond pas du tout. Trouvons une autre 
formule qui corresponde mieux a nos moeurs et qui explique 
mieux les choses: c'est le systeme du bonus/malus. C'est 
aussi simple que ya. 

Polla Barbara (L, GE): Monsieur le Conselller federal, pour 
essayer de nous convalncre qu'en falt la deloyaute auralt 
des avantages dans certains cas, et donc qu'elle seralt 
bonne pour les entreprlses, vous avez prls l'exemple des 
gangsters. Vous avez dlt: ccVous voyez quand II y a deux 
gangsters, sl l'un des deux est deloyal par rapport a l'autre, 
eh blen c;a c'est blen.» Je voudrals savolr sl cet exemple, ap
paremment la seule comparalson que vous ayez trouvee en
tre une entreprlse et une sltuatlon ou la deloyaute est utile, 
etalt volontalre et sl effectivement vous prenez les PME de 
ce pays pour des gangsters. 

Couchepln Pascal, conselller federal: Evidemment que ce 
n'est pas le cas, Madame Polla, vous m'avez mal ecoutel 
J'ai slmplement dit qua la loyaute n'etalt pas une valeur ab
solue. Je suppose que vous etes d'accord avec mol: la 
loyaute n'est pas une valeur absolue. II y a des clrconstan
ces ou la loyaute est quelque chose de mauvais. J'ai cite un 
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cas extreme tout en disant qu'il n'etait pas question pour moi 
de comparer des entreprises qui ont forme un cartel pour tri
eher dans le cas d'une adjudication a des gangsters qui cou
rent les rues. 
La loyaute n'est pas une valeur absolue qul doit etre prote
gee en toute circonstance. II faut mettre cette valeur relative 
en rapport avec les circonstances dans lesquelles eile 
s'exerce. Dans le cas precis, il n'est pas questlon de dire 
que les entreprises qui forment des cartels sont l'equivalent 
de gangsters, mais la loyaute n'a pas la meme valeur 
lorsqu'on se retrouve dans des circonstances difficlles de la 
vie et qu'on tient parole envers et contre tout parce qu'on a 
donne sa parole. A un extreme, la loyaute est quelque chose 
de tres positif lorsqu'elle implique le sacrlfice de sol pour te
nir parole. A l'autre extreme, c'est quelque chose de negatif 
lorsque la loyaute couvre une activite criminelle. Entre ces 
deux pöles, loyaute positive et loyaute negative, il y a le cas 
que nous evoquons aujourd'hul ou la loyaute couvre quelque 
chose qui est contraire a l'interet general et contraire au bien 
de notre societe. C'est par consequent quelque chose de re
latif que la loyaute, dans ce cas-la. 
C'est la raison pour laquelle on peut faire profiter du systeme 
du bonus/malus ceux qui placent l'interet general au-dessus 
de la loyaute qui couvre une activite illicite, etant precise, je 
le redis encore une fois, qu'il n'est pas question pour nous 
de donner l'absolution totale a quelqu'un qui aurait ete l'lni
tiateur d'un cartel ou qui en aurait ete le moteur principal. 
Vous voyez qu'on a une (arge Vision et une vision morale des 
affaires. II ne taut pas la caricaturer. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage Annexe 01.071/2761) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen 

Gllederungstltel vor Art. 50; Art. 50; Gllederungstltel vor 
Art. 53a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre precedant l'art. 50; art. 50; tltre precedant l'art. 53a 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 53a Abs. 3 
Antrag der Kommission 
.... Dienstleistungen, namentlich bei der Einstellung der Ver
fahren, keine Gebühren erhoben werden. 

Art. 53a al. 3 
Proposition de /a commission 
. ... procedures et prestations non soumises aux emolu
ments, notamment lorsque la procedure est classee sans 
suite. 

Angenommen -Adopte 

Art. 54a 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 

Minderheit 
(Gysin Remo, Berberat, Fasel, Fässler, Rechstelner Paul, 
Rennwald, Sommaruga, Strahm) 
Abs. 1 
Wer als Organ, Insbesondere als Mitglied des Verwaltungs
rates oder der Geschäftsleitung, oder als HIifsperson einer 
der vorgenannten Personen sich vorsätzlich oder fahrlässig 
an einer unzulässigen Abrede nach Artikel 5 Absatz 3 betei
ligt oder eine unzulässige Verhaltensweise nach Artikel 7 be
geht, wird mit Busse bis zu 1 MIiiion Franken bestraft. 
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NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vota nominatif 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG) 
Loi federale sur les cartels et autres restrictions ~ la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 49a al. 2+3 

Abstimmung vom/ Vote du: 26.09.2002 10:17:26 
Abate + R Tl Fehr Hans = V ZH Kurrus 
Aeooli Wartmann + S ZH Fehr Hans-JOra + s SH Lachat 
Aeschbacher + E ZH Fehr Jacauefine + s ZH Lalive d'Eoinav 
Antille + R VS Fehr Lisbeth . V ZH Laubacher 
Baader Gaspar = V BL Fehr Maria + s ZH Lauoer 
Bader Elvira + C so Fetz + s BS Leu 
Banaa + s so Fischer-Seenaen = RAG Leuteneaaer Haie 
Banaerter + R BE Föhn . V SZ Leuteneaaer Susanne 
Baumann Alexander = V TG Freund = V AR Leuthard 
Baumann Ruedi + G BE Frev Claude . R NE Loepfe 
Baumann Steohanie + S BE Gadient . V GR Lustenberaer 
Beck . L VD GalO + C BE Maßlard 
Berberat + S NE Garbani + S NE Maiire 
Bernasconi + R GE Genner + G ZH Marietan 
Bezzola = R GR Giezendanner = V AG MartiWemer 
Bigger = V SG Glassan + R FR Martv Kälin 
Bianasca . - Tl Glur = V AG Maspoli 
Binder = V ZH Goll + S ZH Mathvs 
Blocher = V ZH Graf + G BL Maurer 
Borer = V SO Grobe! . S GE Maurv Pasauier 
Bortoluzzi = V ZH Grass Andreas . S ZH Meier-Schatz 
Bosshard = R ZH Grass Jost + s TG Menetrev Savarv 
Bruderer + SAG Guisan + R VD Messmer 
Brunner T oni = V SG Günter . S BE Meyer Therese 
Buanon = V VD Gutzwißer . R ZH Möraeli 
BOhlmann + G LU Gvsin Hans Rudolf = R BL Muanv 
Bohrer + R SH Gvsin Remo + S BS Müller Erich 
cavam . s Tl Haerin!I Binder + S ZH MOßer-Hemmi 
Chappuis + S FR Haller = V BE Nabholz 
Chevrier . C VS Hämmerle + s GR Neirvnck 
Christen = R VD Hassler = V GR Oehrfi 
Cina + C VS Heberlein . R ZH Pedrina 
Cuche + G NE Heaetschweßer = R ZH Pelli 
de Dardel + S GE Heim + C so Pfister Theoohil 
Decurtins + C GR Hess Berhard . • BE Polla 
Donze . E BE Hess Peter + C ZG Raaaenbass 
Dormann Rosemarie + C LU Hess Walter + C SG Rande@er 
Dormond Marlvse + S VD Hofmann Urs + s AG Rechsteiner Paul 
Dunant = V BS Hollenstein + G SG Rechsteiner-Basel 
Duoraz + R GE Hubmann + s ZH Rennwald 
Eberhard + C sz lmfeld = C 01/1 Rlkfin 
Eaerszeai + RAG lmhof + C BL Robbiani 
Eaalv = L GE Janiak + s BL Rossini 
Ehrler + C AG Jeder = V BE Ruev 
Engelberaer = R NW Jassen + s vs Salvi 
Estermann = C LU Jutzet + s FR Sandoz Marcel 
Fasel + G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
Fässler + s SG Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
Fattebert = V VD Kofmel + R so Scheurer Remv 
Favre + R VD Kunz = V LU Schibli 

+ Ja/ oul / sl 
= nein / non / no 

* entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R BL . C JU 
0 R SZ 

= V LU 
+ C FR 
+ C LU 
= R ZG 
+ s BL 
+ C AG 
= C Al 
= C LU 
+ s VD 
+ C GE 
+ C vs . S GL 
+ s ZH . - Tl 
= V AG 
= V ZH . S GE 
+ C SG 
+ G VD 
= R TG 
+ C FR 
= V ZH . G GE 
+ R ZH 
+ s ZH . R ZH 
+ C VD 
= V BE 
+ S Tl 
+ R Tl 
= V SG 
= L GE 
+ C TG 
+ R BS 
+ s SG 
+ s BS 
+ s JU 
+ C ZH 
+ C Tl 
+ s vs 
= L VD 
+ s VD 
• R VD 
= V BE 
= V ZG 
= L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le presldent ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse / Resultats: 
Gesamt/ Comolete / Tutto Fraktion/ Groupe / Gruppo C G L R s E V 
la/oui/si 104 Ja/ oul/ sl 27 9 0 19 44 3 0 
nein / non / no 84 nein / non / no 5 0 5 13 0 1 40 
enth. / abst. / ast. 3 enth. / abst. / ast. 0 0 0 3 0 0 0 
entschuldigt/ excuse / scusato 29 entschuldigt / excuse / scusato 3 1 1 7 a 1 5 

Bedeutung Ja/ Signiflcatlon de oui: Proposition de ia majorite 
Bedeutung Nein / Signiflcatlon de non: Proposition de Ja minorite (Gysin Hans Rudolf) 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlüer = V ZH 
Schmid Odilo + C vs 
Schmied Walter . V BE 
Schneider 0 R BE 
Schwaab + s VD 
Seßer Hanspeter = V BE 
Siegrist . V AG 
Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Sommaruaa + S BE 
Speck = V AG 
Soielmann + • GE 
Souhler = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Steineaaer . R UR 
Steiner = R SO 
Strahm + S BE 
Studer Heiner + E AG 
Stumo + SAG 
Suter + R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + S ZH 
Theiler = R LU 
Tillmanns + S VD 
Trioonez = R BE 
Tschäm1llt + S BE 
Tschuooert 0 R LU 
Vaßender + RAR 
Vaudroz Jean-Claude + C GE 
Vaudroz Rene + R VD 
Vermot . S BE 
Voßmer . S BE 
Waber Christian = E BE 
Walker Felix + C SG 
Walter Hansiöra = V TG 
Wandßuh = V BE 
Wasserfallen + R BE 
Weiaelt . R SG 
Weveneth = V BE 
Widmer + s LU 
Widrig = C SG 
Wiederkehr + E ZH 
W1rZ-von Planta = L BS 
W1ttenwßer + R SG 
Wvss Ursula + s BE 
Zäch + C AG 
Zanetti + s so 
Zaofl . C ZH 
Zlsvadis + • VD 
Zuooiaer = V ZH 
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Abs.2 
Wenn der Täter an der Aufdeckung und der Beseitigung der 
Wettbewerbsbeschränkung mitwirkt, kann auf eine Bestra
fung ganz oder teilweise verzichtet werden. 
Abs. 3 
Eine Bestrafung entfällt, wenn: 
a. das Unternehmen die Wettbewerbsbeschränkung meldet, 
bevor diese Wirkung entfaltet; 
b. die Wettbewerbsbeschränkung bei Eröffnung der Untersu
chung länger als fünf Jahre nicht mehr ausgeübt worden ist; 
c. der Bundesrat eine Wettbewerbsbeschränkung nach Arti
kel 8 zugelassen hat. 

Art. 54a 
Proposition de /a commission 
Majorite 
Rejeter Ja proposition de Ja minorite 

Minorite 
(Gysin Remo, Berberat, Fasel, Fässler, Rechsteiner Paul, 
Rennwald, Sommaruga, Strahm) 
Al. 1 
Celui qui, intentionnellement ou par negligence, en qualite 
d'organe, surtout comme membre du conseil d'administra
tion ou de Ja direction, ou en qualite d'auxiliaire de l'une de 
ces personnes aura pris part a un accord illicite aux termes 
de l'article 5 alinea 3 sera puni d'une amende de 1 million de 
francs au maximum. 
A/.2 
Si Je coupable coopere a Ja mise au jour et a Ja suppression 
de Ja restriction a Ja concurrence, il est possible de renoncer, 
en tout ou en partie, a une sanction. 
A/.3 
Aucune sanction n'est prise si: 
a. l'entreprise annonce Ja restriction a Ja concurrence avant 
que celle-ci ne deploie ses effets; 
b. Ja restriction a Ja concurrence a cesse de deployer ses ef
fets plus de cinq ans avant l'ouverture de l'enquAte; 
c. le Conseil federal a autorise une restriction a Ja concur
rence en vertu de l'article 8. 

Fässler Hildegard (S, SG), für die Kommission: Als Urhebe
rin dieses Antrages muss ich Ihnen noch einen Fehler in Ih
rer Fahne bekanntgeben: Es ist so, dass in dieser Bestim
mung ursprünglich einmal ein Betrag von 100 000 Franken 
als Busse vorgesehen war. Das war ein Vorschlag der Ver
waltung, der aber im Vergleich zu dem, was wir von den Ex
perten im Hearing gehört haben, eben viel zu gering ist. Ich 
habe diesen Betrag damals nicht unwesentlich erhöht. Es ist 
zwar nur eine Null, die man anhängen muss, aber das ist Im
merhin ein Faktor 1 o. 
Bitte korrigieren Sie die Zahl auf Ihrer Fahne. Es sollte dort 
«1 000 000» stehen. 

Gysln Remo (S, BS): Wer als Mitglied eines Verwaltungsra
tes oder einer Geschäftsleitung unzulässige Wettbewerbs
beschränkungen, zum Beispiel In einem Kartell, mit organi
siert, wird zukünftig mit einer Busse bis zu 1 Million Franken 
gebüsst. Im Vergleich mit Sanktionen Im Ausland Ist dies 
eine bescheidene Obergrenze. In Deutschland sind Einzel
personen Im Zusammenhang mit Kartellen schon zu Bussen 
von über 100 MIiiionen Franken verurteilt worden. Ziehen wir 
einen Vergleich mit dem Bundesgesetz über den unlauteren 
Wettbewerb In Betracht, könnte grundsätzllch auch hier die 
Möglichkeit von Gefängnisstrafen diskutiert werden. 
Die Minderheit hat aber bewusst darauf verzichtet, weil die 
Durchsetzung einer solchen Regelung sehr schwierig wäre. 
Im neuen Artikel 54a, den wir Ihnen beantragen, Ist für ein
zelne Personen nichts anderes vorgesehen, als das, was wir 
In Artikel 49a für Unternehmen beschlossen haben. 
Es Ist zu beachten, dass Geldbussen gegen natürllche Per
sonen effektiver sind als Geldbussen gegen Unternehmen. 
Das war der Kernsatz des OECD-Experten, den wir In der 
WAK anhörten. Zu beachten Ist auch: Wenn wir nur ein Un-

ternehmen büssen und nicht auch die Verantwortlichen in 
den Unternehmen, so werden eigentlich die Investoren, das 
heisst die grossen und kleinen Aktienbesitzer, gebüsst, nicht 
aber diejenigen, welche die entsprechenden Entscheide ge
fällt haben. 
Entscheide zur Kartellisierung sind keine Naturereignisse. 
Dahinter stehen Topmanager, CEO, Verwaltungsräte mit 
Toplöhnen, oft in Millionenhöhe, mit Boni und Optionen, mit 
«fringe benefits» in allen Farben; Leute, die ihren Lohn, auch 
ihre Pensionsansprüche mit ihrer grossen, grossen Verant
wortung verbinden. Wenn Verantwortung nicht zur Leerfor
mel werden soll, braucht es Kontrollen und wirksame 
Sanktionen. Die Zeit der unberührbaren unverantwortlichen 
Verantwortlichen ist vorbei. 
Ich bitte Sie, unseren Antrag zu unterstützen. 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): Le 
groupe democrate-chretien communique qu'il suit Ja majo
rite. 

Schneider Johann N. (R, BE): Die FDP-Fraktion unterstützt 
die Mehrheit und lehnt den Antrag der Minderheit Gysln 
Remo ab. Zwar sind es immer Personen, die ein Fehlverhal
ten verursachen. Doch es scheint uns völlig unmöglich, ne
ben den fehlbaren juristischen Personen auch noch die 
natürlichen Personen bestrafen zu wollen. Einerseits wäre 
es nur mit grösstem Aufwand möglich, das Strafmass einzel
nen Beteiligten zuzuordnen. Noch viel aufwendiger würde 
ein solches Verfahren, wenn die Fehlbaren schon längst 
nicht mehr dem Unternehmen angehören. 
Kurz: Der Minderheitsantrag gehört aus Gründen des Auf
wandes und der Praktikabilität abgelehnt. 

Spuhler Peter (V, TG): Die SVP-Fraktion unterstützt die 
Mehrheit. 
Sowohl die Kommission als auch das Parlament haben sich 
für Direktsanktionen ausgesprochen. Diese Verschärfung 
reicht aus, um der Wettbewerbskommission ein entspre
chend griffigeres Instrumentarium zur Verfügung zu stellen. 
Sanktionen gegen Einzelpersonen in den entsprechenden 
Unternehmungen bedeuten eine unverhältnismässlge Aus
weitung und sind daher abzulehnen. 
Wir bitten Sie, die Mehrheit zu unterstützen. 

Polla Barbara (L, GE): Le groupe liberal s'oppose a Ja pro
position de minorite Gysin Remo. Le groupe liberal a sou
tenu le principe d'infliger des sanctions aux entreprises 
parties a un accord illicite, mais il ne souhaite pas etendre 
les sanctions aux personnes. 
II y a quand mAme une chose que Je ne comprends pas vral
ment dans la formulation de la minorite Gysin Remo et qul 
franchement m'etonne: eile veut tellement aggraver Je sys
teme que ce n'est pas seulement Je membre du conseil 
d'administration ou le directeur eventual de l'entreprlse qul 
serait puni, mais ses auxiliaires. Cela voudralt dire que 
l'amende, qui est non pas de 100 000 francs, comme c'est 
ecrit, mals de 1 mllllon de francs, s'appllquerait aux secretal
res de direction et aux asslstants des membres du consell 
d'administration. Je pense qu'II dolt y avoir erreur. 
Une autre chose: appllquer aux personnes l'epouvantable 
systeme du bonus/malus qua nous venons d'accepter pour 
les entreprises, alors Ja vralment Je pense qua cela va trop 
loln. Salon la propositlon de mlnorite, Ja delatlon iralt Jusqu'a 
encourager Je gentil secn§talre a denoncer sa mechante pa
tronne, ca qul permettrait donc qu'on renonce a l'amende de 
1 million de francs pour Je secretalre. Je pense qua cette 
proposltlon n'a aucun sens, et Je pense qua cela apparaltra 
a tout le monde dans ce Conseil. 
Je vous propose de sulvre Ja majorlte de Ja commlsslon. 

Berberat Dldler (S, NE): Le groupe soclallste vous demande 
de soutenir la proposition de mlnorlte Gysln Remo a l'artl· 
cle 54a. Cette proposltlon, Je le rappelle, prevolt qua Jas per
sonnes physiques qui auront prls part a un accord ou a des 
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pratiques illicites en tant qu'organe d'une entreprise, c'est-a
dire dirigeant - ou auxiliaire, c'est exact Madame Polla, mais 
ce n'est pas n'importe quelle secretaire, puisque cette per
sonne doit avoir pris une part preponderante au cartel -, 
pourraient etre punies d'une amende de 1 million de francs 
au plus. C'est aussi un maximum: la commission a une 
competence entre zero franc et 1 million de francs. D'ail
leurs, comme l'ont dit Mme Fässler et M. Gysin Remo, il y a 
une erreur dans le depliant puisque celul-ci ne parle qua de 
100 000 francs d'amende au maximum. 
Cette disposition, cela a deja ete rappele, est le pendant de 
l'article 49a qui prevoit des sanctions financieres pour l'en
treprise elle-meme, et alle nous paraTt taut a fait justifiee. En 
effet, comme vous le savez, las declsions dans une entre
prise qui viole par exemple l'article 5 alinea 3 ou l'article 7 ne 
sont pas incorporelles puisqu'elles sont le fait d'etres hu
mains en chair et en os. Ce n'est pas l'entreprise elle-meme 
qui decide, ce sont des hommes et des femmes qui decident 
de se livrer a des pratiques cartellaires interdites. 
II parait donc logique qua, si un dirigeant d'entreprise viole la 
loi sur las cartels, il soit penalement responsable de ses ac
tes et ne puisse pas laisser a la seule entreprise la respon
sabilite penale de ses actes. Comme nous le savons, las top 
managers - cela a deja ete rappele par M. Gysin - ont une 
multitude de droits qui se concretisent par des salaires tres 
bons voire exorbitants, par des bonus, par des gratifications 
et par des options, par exemple. En contrepartie de ces 
droits, il y a aussi des devoirs et des responsabilites a assu
mer, et la responsabilite penale des organes est a notre 
sens une partie integrante de ces devoirs. Si l'on souhaite 
vraiment prevenir las accords ou las pratiques illicites, le fait 
de rendre financierement et personnellement responsables 
las dirigeants aurait, a n'en point douter, un effet preventif 
certain, puisque ce seraient las personnes qui seraient frap
pees dans leurs biens et non pas l'entreprise, qui est quel
que chose d'incorporel au niveau penal. 
D'ailleurs, une interdiction sans sanction directe ne sert a 
rien. Nous vous signalons, parce qua cela n'a pas encore 
ete dit, qua dans le cadre des auditions qui ont ete menees 
par la commission, las experts ont estime egalement qua 
non seulement las entreprises mais aussi las cadres de ces 
entreprises devraient etre poursuivis penalement s'ils se li
vrent a des pratiques cartellaires. On peut preciser qu'une 
teile responsabilite personnelle existe deja a l'article 23 de la 
loi federale contre la concurrence deloyale. Pourquoi alors 
ne pas !'integrer aussi dans la loi sur las cartels? 
Enfin, ne perdez pas de vue qu'en ne permettant de sanc
tionner qua l'entreprise, on lese parfois gravement las ac
tionnaires qui ne sont pas du taut responsables des 
pratiques de la direction. 
Pour toutes ces raisons, nous vous prions de soutenir la pro
posltion de la minorite Gysin Remo. 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour la commission: Taut d'abord, une 
precision qu'a deja faite Mme Fässler. Sur le depliant, il est 
ecrit 100 ooo francs d'amende, mais en realite la proposition 
etait de 1 million de francs. II manque donc un zero, un zero 
non negllgeable. 
Deuxleme observatlon d'ordre general, cette proposltlon a 
ete presentee en commlsslon par Mme Fässler, ce qul expll
que que ce solt une autre personne qul l'alt developpee lcl. 
Comme Mme Fässler ne peut pas defendre sa posltlon et 
que Je dols lul expllquer pourquol alle a tort, Je me permettral 
de parler en allemand bien qu'etant rapporteur de langue 
franyalse. 
Eine Minderheit der WAK möchte direkte Sanktionen nicht 
nur gegen die fehlbaren Unternehmen verhängen, sondern 
auch gegen die natürlichen Personen, die tar das Unterneh
men gehandelt haben. Eine starke Betonung der Strafen ge
gen natürllche Personen kennt Insbesondere das amerika
nische Recht, das sogar Gefängnisstrafen vorsieht. Solche 
Strafandrohungen können zwar eine stark abschreckende 
Wirkung ausüben, aber wir müssen aufpassen, dass wir hier 
nicht über das Ziel hlnausschlessen. Im amerikanischen 
Kartellrecht erfolgt die Abschreckung weitgehend durch 
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schwere Strafandrohungen gegen natürliche Personen. Das 
Kartellverwaltungsrecht spielt dort nur eine untergeordnete 
Rolle. 
Der Schweiz wäre ein solches Rechtssystem aber fremd. 
Hier funktioniert das Kartellrecht vor allem durch eine Ab
schreckung gegenüber dem Unternehmen. Im kontinental
europäischen Rechtsraum geht die Tendenz allgemein da
hin, von Strafsanktionen gegen natürliche Personen wegzu
kommen. Das erklärt sich unter anderem damit, dass Ver
waltungssanktionen besser durchsetzbar sind. Das Problem 
bei Strafsanktionen gegen natürliche Personen liegt darin, 
dass sie voraussetzen, dass jemandem ein Verstoss persön
lich zugerechnet und vorgeworfen werden kann. Das Ist et
was anderes, als wenn ein Unternehmen der Adressat ist. 
Welches Unternehmen an einem unzulässigen Verhalten 
beteiligt ist, lässt sich leichter feststellen, als welche Person 
konkret an den entsprechenden Entscheidungen beteiligt 
war. Hinzu kommt, dass man der Person ein fehlbares Ver
halten persönlich vorwerfen können muss, das heisst, die 
Person muss schuldhaft gehandelt haben. Auch verfahrens
rechtlich müssen bestimmte Garantien eingehalten werden. 
Alles in allem würde der Weko mit solchen direkten Strafen 
gegen natürliche Personen ein riesiger Zusatzaufwand ver
ursacht, der in keinem Verhältnis zu den erzielten Ergebnis
sen stehen dürfte. Was mit dem Kartellgesetz Ja eigentlich 
angestrebt wird, ist Folgendes: Unternehmen sollen sich 
korrekt verhalten und auch durch interne Weisungen dafQr 
sorgen, dass die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften einge
halten werden. Der Druck muss daher direkt auf die Unter
nehmen ausgeübt werden, indem ihnen tar die Fälle der 
Widerhandlung gegen das Kartellgesetz finanzielle Nach
teile angedroht werden. Wenn das Kartellgesetz gegenüber 
den Unternehmen durchgesetzt werden kann, braucht es 
keine Abschreckung gegen natürliche Personen. Aus die
sem Grund sind griffige Sanktionen gegen Unternehmen 
ausreichend. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Las arguments du rap
porteur sont si clairs qu'il n'y a pas lieu de rajouter d'autres 
arguments. Chercher a faire condamner soit sur le plan ad
ministratif, soit sur le plan penal las organes et las collabo
rateurs d'une entreprise, depasse de loin taut ce qui est 
souhaitable et n'aurait qu'un effet punitif sans lnteret pour 
l'objectif qua l'on poursuit, la disparition des cartels. 

Berberat Didier (S, NE): Monsieur le Conseiller federal, j'al 
dit dans mon intervention qu'en ne condamnant qua les en
treprises, on lesait las actionnaires. Est-ce que vous ne pen
sez pas qua le fait de ne pouvoir condamner qu'une 
entreprise et pas la personne physique qui s'est livree a ces 
pratiques, fera qu'on lesera des actionnaires qui ne sont 
pour rien dans las pratiques cartellaires? 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Las actionnaires en 
principe ne sont pour rien dans une entreprise cartellaire, 
encore qu'il puisse arriver qua las actionnaires soient en 
meme temps les gestionnaires de l'entreprise. Les actlon
nalres cholslssent en general las dlrlgeants des entreprlses 
par le truchement du consell d'admlnlstratlon. lls ont falt une 
erreur en cholslssant quelqu'un qul a cree un cartel; donc 
l'entreprlse a subl une perte, a subl une punltlon. Les actlon
nalres ne trouvent aucun lnteret dlrect a ce que les gens 
qu'lls ont eux-memes cholsls dlrectement ou lndlrectement 
solent en plus punls a titre personnel. Reparer la taute des 
actlonnalres en creant un grand trouble au sein des entreprl
ses, en cherchant a savolr qul est responsable nomlnatlve
ment et personnellement de cette taute, n'ajoute rlen a la 
securlte des actlonnalres. 
Je vous remercle de vous preoccuper de leur sort; Je crols 
qua vous pouvez faire conflance au Conseil federal pour ne 
pas tomber sur le dos d'actlonnalres en difficulte. 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 59 Stimmen 
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Gliederungstitel vor Art. 59a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Tltre precedant l'art. 59a 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 59a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... Bestimmung, dem Parlament Bericht und .... 

Art. 59a 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
Le departement presente un rapport au Parlament lorsque 
l'evaluation .... 

Angenommen - Adopte 

Zlff. 2 Titel 
Antrag der Kommission 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Sommaruga, Berberat, Fasel, Fässler, Gysin Remo, Rech
steiner Paul, Rennwald, Strahm) 
Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspa
tente (Patentgesetz, PatG) 

Ch. 2 tltre 
Proposition de la commission 
Majorite 
Rejeter la proposition de Ja minorite 
Minorite 
(Sommaruga, Berberat, Fasel, Fässler, Gysin Remo, Rech
steiner Paul, Rennwald, Strahm) 
Loi federale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi 
sur les brevets, LBI) 

Art. Sa 
Mehrheit 
Ablehnung des Antrages der Minderheit 
Minderheit 
(Sommaruga, Berberat, Fasel, Fässler, Gysin Remo, Rech
steiner Paul, Rennwald, Strahm) 
Wird ein Erzeugnis vom Patentinhaber oder mit seiner Zu
stimmung auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten der Europäi
schen Frelhandelsassozlatlon (Efta) oder auf dem Gebiet 
der Staaten, für die das Freihandelsabkommen zwischen 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäi
schen Gemeinschaft gilt, In Verkehr gebracht, so Ist das 
Recht an diesem Erzeugnis erschöpft. 

Art. Sa 
Majorlte 
Rejeter la proposltlon de la mlnorlte 
Mlnorlte 
(Sommaruga, Berberat, Fasel, Fässler, Gysln Remo, Rech
steiner Paul, Rennwald, Strahm) 
SI un prodult est mls en clrculatlon par le detenteur du bre
vet, ou avec son accord, sur Je terrltolre des pays membres 
de l'Assoclatlon europeenne de libre-echange (AELE) ou sur 
le terrltolre des Etats pour lesquels l'accord de libre-echange 
entre la Confederatlon sulsse et Ja Communaute euro
peenne est en vlgueur, Je drolt sur ce prodult est epulse. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich mache mir keine Illu
sionen: Gegen meinen Minderheitsantrag wird es viele Ein
wände geben. Deshalb beginne Ich jetzt gleich, diese zu 
entkräften. 
Was hat das Patentgesetz hier zu suchen, wenn doch eine 
Patentgesetzrevision erst noch ansteht? Wir haben in den 
letzten beiden Tagen über wettbewerbsrechtliche Fragen 
geredet und entschieden. Wir haben kartellistische Struktu
ren aufzubrechen versucht. Dazu gehört dann eben auch, 
dass wir das beseitigen müssen, wenn ein Patentinhaber 
sein Monopolrecht missbräuchlich ausübt, indem er Märkte 
künstlich aufteilt. Ubrigens hat die Patentgesetzrevision ei
nen ganz anderen Inhalt. Es geht dort um die Patentierung 
von menschlichen und tierischen Organismen und die Um
setzung der europäischen Bio-Richtlinie. Vom Bundesrat 
habe ich bis jetzt keine Signale erhalten, dass er bereit ist, in 
der Patentgesetzrevision auch die Erschöpfungsfrage anzu
gehen. 
Wir haben gestern im Kartellgesetz in Artikel 3 Absatz 2 in 
Bezug auf die Parallelimporte eine Nulllösung beschlossen. 
Selbst der weiter gehende Antrag der Minderheit 1 (Meier
Schatz) hätte den Elchtest nicht bestanden. In der Praxis be
währt sich nämlich die kartellrechtliche Regelung von Paral
lelimporten niemals. Ich sage Ihnen gerne, weshalb: Damit 
werden immer nur Einzelfälle geregelt. Das ist aufwendig 
und ineffizient. Schwerer wiegt aber, dass es sich in der 
Schweiz kein Händler leisten kann, vor der Wettbewerbs
kommission gegen einen grossen Hersteller oder Importeur 
zu klagen. Oder was meinen Sie: Warum hat Jumbo mit Ko
dak einen Vergleich gemacht und ist nicht vor die Wettbe
werbskommission getreten? Wer also mit der Zulassung von 
Parallelimporten ernst machen will, muss beim Patentgesetz 
ansetzen. 
Sie werden mir entgegenhalten, dass der Bundesrat ja noch 
verschiedene Berichte in Auftrag gegeben habe und dass 
wir die jetzt bis Ende Jahr abwarten sollten. Der Bundesrat 
hat aber im Sommer einen Zwischenbericht verabschiedet, 
und ich zitiere Ihnen gerne ein paar interessante Aussagen 
daraus: Der volkswirtschaftliche Effekt von Parallelimporten 
falle insgesamt positiv aus. Die verfügbaren Einkommen 
würden steigen. Die Kaufkraft werde gestärkt. Die Preise 
würden sinken. Das Bruttoinlandprodukt wachse stärker, 
und die Verlierer bei den Parallelimporten seien die auslän
dischen Produzenten. Das, was ich jetzt gesagt habe, ist 
nicht meine Erfindung, sondern es steht Im Zwischenbericht, 
den der Bundesrat verabschiedet hat. 
Ein weiterer Einwand, der gegen meinen Minderheitsantrag 
erhoben werden wird, ist der, dass eine regionaleuropälsche 
Erschöpfung wegen der WTO nicht möglich sei. Die WTO 
wird übrigens immer dann angerufen, wenn man keine bes
seren Argumente mehr hat. Ich muss Sie darauf aufmerk
sam machen, dass im Trips-Abkommen, also dort, wo das 
Immaterialgüterrecht WTO-rechtlich geregelt wird, die Frage 
der Erschöpfung von Immaterialgüterrecht bewusst ausge
klammert wurde. Nach Artikel 6 des Trips-Abkommens wird 
die Frage der Erschöpfung ausdrücklich dem nationalen Ge
setzgeber vorbehalten. 
Die Frage, ob die Europäische Union eine reglonaleuropäl· 
sehe Erschöpfung will oder akzeptieren würde, bleibt offen. 
Es ist kein Geheimnis, dass wir bereits früher mit der EU 
darüber verhandelt haben und dass die EU kein Interesse 
daran hatte, mit uns ein solches Abkommen abzuschllessen. 
Ich muss also davon ausgehen, dass die Schweiz sehr wohl 
ein Interesse daran hat. 
Das Interesse In der Schweiz Ist tatsächlich sehr gross. Alle 
Konsumentenorganisationen unterstützen die Einführung 
von Parallellmporten - aber von echten Parallellmporten. 
Der gesamte Detailhandel In der Schweiz hat extra zu die
sem Zweck eine «Interessengemeinschaft Freie Importe» 
gegründet, weil der Detailhandel In der Schweiz Parallellm
porte will und braucht. Die Bauern haben ein zentrales Inter
esse, weil sie nicht nur für die Traktoren viel mehr bezahlen 
als ihre Kollegen Im Ausland, sondern weil sie auch bei den 
Pflanzenschutzmitteln benachteiligt werden. Sie werden Ja 

Bulletin offlclel de I' Assembl6e 1~6rale 



26. September 2002 1461 Nationalrat 01.071 

gemerkt haben, dass immer mehr Pflanzenschutzmittel gen
technisch veränderte Organismen enthalten - nicht deshalb, 
weil die Produkte damit besser würden, sondern weil diese 
Produkte aus diesem Grund patentiert werden können und 
damit auch keine Parallelimporte möglich sind. 
In den nächsten Wochen werden wir wieder über die Kran
kenversicherungsprämien stöhnen. Seit über einem Jahr 
verlangt Santesuisse in jeder Ausgabe ihrer Publikation Par
allelimporte in der Schweiz. Ich meine, es sind in diesem 
Saal genug Interessengruppen prominent vertreten, die jetzt 
endlich nicht nur über Parallelimporte reden und schreiben, 
sondern Hand dazu bieten sollten, dass in der Schweiz die 
Krankenversicherten, die Patienten, die Konsumenten und 
die Bauern mit echten, anständigen Preisen rechnen kön
nen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit zu unterstützen. 

Schneider Johann N. (R, BE): Die FDP-Fraktion unterstützt 
die Mehrheit. Sie lehnt den Antrag der Minderheit Somma
ruga ab und will keine Patentgesetzrevision en passant. 
Falls die Erfahrung zeigen sollte, dass Gesetzesanpassun
gen nötig sind, so können diese im laufenden Prozess der 
Patentgesetzrevision aufgenommen werden. Damit geht in 
der Kartellgesetzrevision keine Zeit verloren, und die zusätz
liche Erfahrung der nächsten Zeit wird erlauben, allenfalls ei
nen fundierten Entscheid zu fällen. Also: Unterstützung der 
Mehrheit. Ablehnung des Antrages der Minderheit Somma
ruga. 

Ehrler Melchior (C, AG): Die CVP-Fraktion beantragt Ihnen, 
die Mehrheit zu unterstützen. Es gibt dafür einen formellen 
Grund: Wir halten es nicht für richtig, quasi im Vorbeigehen 
hier auch gleich noch das Patentgesetz teilzurevidieren. Ich 
erinnere Sie an Dinge, die im Zusammenhang mit dem Film
gesetz passiert sind, wo wir auch im Vorbeigehen etwas re
geln wollten. Es ist richtig, die ganze Problematik bei der 
Revision des Patentgesetzes im Gesamtzusammenhang zu 
regeln. 
Dann gibt es für uns noch materielle Gründe. Ich bin mit 
Frau Sommaruga einverstanden: Wir haben hier ein Pro
blem, und das kommt daher, dass wir nicht im EWR sind. 
Wir haben diese nationale Erschöpfung; das heisst, dass es 
in unserem kleinen Markt entsprechend hohe Preise aus
macht. Wenn wir jetzt aber der Minderheit zustimmen, ma
chen wir einseitig - ich betone: einseitig - eine regionale 
Erschöpfung. Wenn wir es zweiseitig tun wollten, müssten 
wir vorgängig mit der EU verhandeln. Es gibt noch ein weite
res Problem: Wir bekommen dann auch gewisse Schwierig
keiten mit der ganzen Diskrlminierungsfrage vonseiten der 
WTO. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie namens der CVP-Fraktion, 
der Mehrheit zu folgen. 

Blocher Christoph (V, ZH): Unsere Fraktion lehnt diesen 
Minderheitsantrag selbstverständlich ab. Worum geht es hier 
wieder? Es geht wieder um die allgemeine Heuchelei, näm
lich darum, das zu verschweigen, worum es eigentlich schon 
den ganzen Vormittag geht. Es geht auch hier wieder um 
eine schwerwiegende Einschränkung des Eigentums. Die 
Garantie des Eigentums Ist die Voraussetzung für eine florie
rende Gesellschaft. Wir haben heute Morgen nichts anderes 
getan, als ununterbrochen Eigentum einzuschränken. Und 
auch hier soll es wiederum eine Eigentumseinschränkung 
geben, Eigentumsbeschränkungen bei den Parallelimporten, 
bei Absprachen usw. Dies wird selbstverständlich von Leu
ten gefordert, die noch nie ein Produkt erforscht, entwickelt, 
patentiert und verkauft haben, von Leuten, die vermutlich 
fixe Löhne haben und sagen: Wir kommen jetzt als die gros
sen Retter der freien Marktwlrtschaftl Dabei bedeutet die 
freie Marktwirtschaft ein einziges Recht, nämlich eine freie 
Wirtschaft zu haben, ohne Eingriffe des Staates. 
Hier passiert das Gegentelll Wer ein Produkt entwickelt, wer 
ein Produkt erforscht und Millionen Franken dafür ausgibt, 
wer es produziert und patentiert, hat ein Recht, Ober dieses 
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Produkt zu verfügen, es gehört ihm. Jetzt haben Sie natür
lich Recht: Wenn der Staat kommt und sagt, wir nehmen ihm 
das Produkt oder einen grossen Teil des Eigentumsrechtes 
weg, dann wird der Enteigner reicher. Es Ist gesagt worden, 
dass die Produkte dann billiger werden. Jeder weiss, dass 
das im Moment stimmt. Wer Eigentum wegnimmt, wird rei
cher, das weiss jeder Dieb, und hier wird Diebstahl gesetz
lich sanktioniert! Das kann für den Moment vorteilhaft sein, 
auf die Dauer ist das der Tod der freien Marktwirtschaft! 
Das ist auch weltweit bereits klar zu sehen. Ich würde nichts 
sagen, wenn die für die grössten Freiheitsbeschränkungen 
Verantwortlichen, die Monopole, angepackt und verboten 
würden. Monopole sind aber erlaubt, Monopole lässt man in 
Ruhe, auch die weltweiten Monopole, auch die grossen, 
weltweiten Kartelle! Aber wir müssen nicht bis Ins Ausland 
gehen; auch in unserem Land ist es so: Strommonopole sind 
selbstverständlich erlaubt! Keine Kartellkommission wird 
hier Strommonopole aufbrechen - ich habe gehört, die Kar
tellkommission werde nach dem vergangenen Abstim
mungssonntag bereits nicht mehr weitermachen. Beim Fern
sehen, beim staatlichen Fernsehen, wird selbstverständlich 
das Monopol zementiert! Da, wo für die freie Meinungsäus
serung der Wettbewerb nötig wäre, wird das Monopol ge
schützt! Im Kartellgesetz aber werden Absprachen zwischen 
Kleinunternehmen unter Kronzeugenregelung gestellt, wie 
man das mit Schwerkriminellen macht! Immer diese Eigen
tumsbeschränkungen - es geht aber um Produkte, die den 
Erfindern gehören! 
Machen Sie weiter so! Aber für den Wohlstand bringt es 
nichts, und die Abzocker sind Jene, welche den Diebstahl 
hier gesetzlich festschreiben. Das war in Staaten des Sozia
lismus und des Kommunismus immer so: Die Abzocker wa
ren immer die anderen. 
Ich gratuliere Ihnen zu diesem «Chämifägergesetz», das Sie 
hier machen, denn dort werden selbstverständlich hohe 
Bussen eingefahren. Ich gratuliere zur Betonierung von 
staatlichen, ausländischen und weltweiten Monopolen, und 
ich gratuliere Ihnen zu den schwerwiegenden Eingriffen In 
die Eigentumsrechte, die Sie hier vornehmen und die der 
Wohlfahrt zuwiderlaufen! Von der Nachfragemacht im lande 
spreche ich nicht einmal; auch das ist selbstverständlich sa
lonfähig. 
Die SVP-Fraktion wird auch dieses Gesetz ablehnen. Mit gu
tem Gewissen. Da können Sie mit Hilfe der Boulevardzeitun
gen usw. lange auf uns herumhacken mit der Frage, wo die 
Abzocker sind; das können wir ertragen. 
Wer das Eigentum schützt, Ist für den Wohlstand, die ande
ren sind dagegen. 

Strahm Rudolf (S, BE): Herr Blocher bezeichnet das als all
gemeine Heuchelei. Herr Blocher, es sind Sie und Ihre Par
tei, die ständig «Markt, Markt, Marktl» rufen und die Markt
wirtschaft predigen. Einmal mehr haben Sie mit Ihrem Vo
tum und hat Ihre Partei von der ersten bis zur letzten 
Abstimmung für Marktabschottung und gegen Wettbewerbs
bekämpfung gekämpft. Sie sind ein «Sonntagsliberaler»I 
Am Sonntag predigen Sie Ihren Leuten die Marktwirtschaft, 
und von Montag bis Freitag machen Sie Marktabschottung. 
Dann sagen Sie noch, es gehe hier um eine allgemeine 
Heuchelei. 
Herr Blocher, wir wollen keinen Diebstahl am geistigen Ei
gentum begehen. Uns ist doch auch bekannt, dass das geis
tige Eigentum, dass die Patente, ein Wert sind, und das soll 
auch belohnt werden. Wir wollen aber nicht, dass das Pa
tentrecht für den Diebstahl am Konsumenten missbraucht 
wird. Ich bin froh um diese Debatte, froh, dass man Jetzt ein
mal auch via Namensaufruf gezeigt hat, wer für die Hoch
preispolitik In der Schweiz - namentlich auch zulasten der 
KMU, nicht nur zulasten der Haushalte - verantwortlich Ist 
und In Zukunft verantwortlich sein wird. 
Das Patentrecht wird von den grossen Konzernen mehr und 
mehr auch als Marktsegmentierungslnstrument, als Markt
beherrschungslnstrument missbraucht. Es werden viele, un
heimlich viele Anstrengungen unternommen, nur mit Schein-
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erneuerungen, vielleicht mit Scheininnovationen Patente zu 
erwerben, damit die Märkte abgeschottet bleiben. Das Pa
tentrecht wird sozusagen zum Mittel, um die Preishochhal
tung in den einzelnen Märkten durchzusetzen. Zum Beispiel 
des Kodak-Urteils, das ja sehr viel eingeleitet und auch sehr 
viel Unheil gestiftet hat: Bei diesem Kodak-Film gab es keine 
Neuerung beim Film, keine Neuerung bei den Farbstoffen, 
sondern dieser Kodak-Film hatte eine neue Deckfolie, die 
patentiert worden war. Dieser Film wurde neu patentiert, ge
rade um die einzelnen Märkte abzuschotten. 
Es ist dann bekanntlich vom Bundesgericht entschieden 
worden, dass eben nur der Alleinvertreiber Kodak Suisse SA 
diese Filme in der Schweiz vertreiben kann, notabene zum 
doppelt so hohen Preis wie in England. 
Die Minderheit Sommaruga möchte jetzt eine regionaleuro
päische Erschöpfung - nicht eine gesamteuropäische, son
dern eine Erschöpfung im europäischen Wirtschaftsraum, in 
dem die Systeme vergleichbar sind. Wenn wir diese einfüh
ren, ist das keine Unterhöhlung des Patentschutzes, denn 
auch der Vertreiber von Kodak in England zahlt für sein Pa
tent Lizenzgebühren. Es geht nicht um eine Unterhöhlung 
der Eigentumsrechte, sondern darum, dass das Patentrecht 
nicht für eine länderweise Marktsegmentierung missbraucht 
werden kann. 
Ich kann Ihnen Beispiele aus dem Parfummarkt nennen. 
Parfums sind nicht patentierbar, sie sind keine Erfindung. 
Aber jetzt werden Parfums vertrieben mit Sprühköpfen, die 
patentiert sind, um damit eine Marktabschottung zu errei
chen. Das ist eine Scheinneuerung, die dann zur Wettbe
werbsbehinderung führt. Solche Fälle - es gibt deren 
Hunderte und Tausende - müssen wir angehen. 
Ich muss noch etwas zum europäischen und zum schweize
rischen Markt sagen. Europa hat einen Markt von 370 Millio
nen Konsumenten; 15 verschiedene Länder mit 15 verschie
denen Vertriebssystemen haben jetzt unter sich eine Er
schöpfung innerhalb ihres Wirtschaftsraumes. Die Schweiz 
ist ein kleiner Markt mit 7 Millionen Menschen, meist mit 
einem Alleinvertreiber, und dank der hohen Kaufkraft ist na
türlich eine Marktabschottung und sind Wettbewerbsbehin
derungen viel eher möglich. Wir hatten Hearings in der Kom
mission. Sowohl der Vertreter des deutschen Bundeskartell
amtes als auch der Vertreter der OECD haben eingeräumt: 
Je kleiner ein Markt ist, desto stärker ist natürlich die Ten
denz zur Preishochhaltungs- und Abschottungspolitik. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, dem Antrag der Minderheit 
Sommaruga zuzustimmen. Er richtet sich nicht gegen das 
Patentrecht; eine regionaleuropäische Erschöpfung wird 
heissen, dass nicht nur in der Schweiz, sondern auch in 
Deutschland oder England die notwendigen Lizenzgebühren 
an den gleichen Konzern abgeliefert werden. 

Le presldent (Christen Yves, premier vice-president): Le 
groupe liberal communique qu'il suit la majorite. 

Schneider Johann N. (R, BE): Ich halte mich kurz, aber ich 
lege doch Wert darauf, noch ein paar Worte zu sagen. Es 
gab heute Morgen keine Heuchelei, und das darf es nicht 
sein. Das private Eigentum, Herr Blocher, wollen wir gemein
sam schützen, darüber gibt es keinen Zweifel. Was wir aber 
auch wollen, ist Wachstum, und zwar ein Wachstum mit 
möglichst korrektem Wirtschaften. Ich rede hier unter ande
rem auch als KMU-Exportunternehmer. Sie wissen, dass un
sere Exportindustrie jeden zweiten Franken direkt oder 
indirekt für diese Volkswirtschaft verdient. Wenn es uns nicht 
gelingt, miteinander und aus elnlgermassen freien Stücken 
etwas von unserem status als Hochlohn- und Hochpreisin
sel wegzukommen, dann werden wir eines Tages einfach 
ganz brutal auf den Boden zurückgeworfen werden. Mit an
deren Worten: Die Politik, die wir - Ich rede für die Fraktion -
heute Morgen hier gemacht haben, Ist eine Politik, die auch 
etwas Weltsicht anvisiert und die etwas weniger Egoismus 
will. Letztlich geht es uns um Wohlstand, um Wohlfahrt, um 
Sicherheit, auch um soziale Sicherheit, also auch um die Si
cherheit der Arbeitsplätze. Vor diesem Hintergrund Ist die 
Revision aus unserer Sicht sehr wohl zu vertreten. 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour la commission: J'essaierai de rame
ner un peu de rationalite dans cette discussion qui, pour un 
instant, a ete digne de ia presse de boulevard. Maintenant, II 
taut la faire revenir au niveau oll eile doit se situer. Le pro
bleme souleve par Mme Sommaruga est un probleme lm
portant. C'est juste de l'affronter avec serieux. 
Dans l'arrät Kodak, le Tribunal federal a confirme qu'en 
Suisse s'applique le principe de l'epuisement national. Cela 
signifie que Ja protection du brevet en faveur du detenteur ne 
s'epuise pas sur notre territoire si Je produit brevete est mis 
en circulation a l'etranger. La mäme regle vaut dans l'Unlon 
europeenne, mais Je territoire de protection n'est plus ceiui 
des Etats membres, mais celui de Ja Communaute entiere. 
La mäme regle de l'epuisement national vaut aussi dans les 
autres Etats occidentaux, sauf de petites exceptions. 
La minorite Sommaruga voudrait voir appllque en Suisse Je 
principe de l'epuisement international ou, mieux, d'un epul
sement international reduit, limite aux quinze pays membres 
de l'Union europeenne et aux quatre de l'AELE, Suisse com
prise. Cela signifierait qu'une fois que le produit brevete se
rait mis en circulation dans l'un des 19 pays, en Suisse, il n'y 
aurait plus de protection. Le titulaire du brevet ou Je reven
deur suisse autorise ne pourraient pas s'opposer a l'lmpor
tation ou a la reimportation du produit en Suisse. On 
assisterait donc a une forme de concurrence en Sulsse en
tre revendeurs autorises suisses et etrangers du mäme pro
duit. l..'.effet recherche est evidemment une reduction du prix 
en Suisse, qui est plus eleve qu'a l'etranger. Le marche 
auquel pense la minorite Sommaruga est evidemment sur
tout celui des medicaments. 
La commission a, a plusieurs reprises et longuement, dis
cute du probleme et demande au Conseil federal plusieurs 
rapports. Un premier rapport lui a ete remis en juin 2002, 
mais Je plus important des rapports demandes Je sera seule
ment vers la fin de l'annee ou au mois de janvier prochain. II 
s'agit de comprendre non seulement quels avantages l'intro
duction du principe de l'epuisement international ou regional 
pourrait comporter pour les prix en Suisse - l'espoir est evl
demment celui d'assister a une forte diminution des prix -, 
mais aussi quelles consequences une teile mesure aurait 
pour l'industrie suisse et dans nos rapports avec les autres 
pays du globe, les Etats-Unis surtout. 
l..'.introduction du principe de l'epuisement international ou 
regional pourrait avoir des consequences tres negatives. 
Dans son rapport du mois de Juin, le Conseil federai lndique 
comme probable une diminution des prix en Suisse dans les 
secteurs des medicaments et des biens de consommation, 
les seuls secteurs dans lesquels les differences de prix entre 
Ja Suisse et l'Union europeenne sont significatives. Mais il si
gnale que les effets benefiques d'un changement de regime 
ne devraient influer que faiblement sur l'economie puisque 
les volumes echanges - medicaments et biens de consom
mation - sont peu importants. Le Conseil federai demande 
en tout cas, avant de prendre toute decision, d'attendre 
jusqu'au moment Oll l'etude sur les importations paralleles 
sera terminee, donc de ne pas reviser la ioi sur les brevets 
pendant l'examen de Ja loi sur les cartels, mais de la modl· 
fier dans ce sens, eventuellement, lors de sa revision. 
La majorlte de la commission soutient cette demande et Juge 
imprudent de vouloir prendre une decision aussl importante 
avant d'avoir examine toutes les consequences d'un tel pas. 
II est en effet probable qu'elle n'engendrera pas que des 
consequences positives. La commission fait remarquer en 
partlculler que la Suisse est un pays dans iequel les activites 
de recherche sont importantes. l..'.lntroduction du principe de 
l'epulsement International affaibllrait ia protection des bre
vets sulsses et pourralt donc aussi remettre en question 
beaucoup d'lnvestissements dans ce secteur vital et beau
coup de places de travall. La commission remarque qu'on ne 
peut pas prevoir la reactlon de l'lndustrle pharmaceutique 
suisse vls-a-vis d'une teile declsion apres qu'elle s'est decia
ree prAte a fournlr a des prlx tres bas d'lmportants medica
ments aux pays en vole de developpement. Une teile 
declsion, mAme si alle est llmltee aux pays europeens, pour-
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rait avoir comme consequence l'augmentation du risque de 
voir las medicaments exportes vers las pays du tiers monde 
reimportes dans las pays industrialises. 
L.:introduction en solitaire, donc sans reciprocite du principe 
de l'epuisement regional, pourrait se reveler problematique. 
Personne ne peut douter qu'il faudrait garantir, par un ac
cord bilateral, la reciprocite de la part des pays de l'Union 
europeenne et de I' AELE, qui devraient dans ce cas aussi 
accepter las importations paralleles en provenance de la 
Suisse. 
II serait aussi prudent de bien verifier las consequences 
qu'une telle demarche aurait sur las relations avec las pays 
membres de l'OMC, car cette organisation n'autorise pas de 
solutions a la carte. II faut donc s'attendre a des reactions vi
rulentes surtout de la part de pays tels qua las Etats-Unis et 
le Japon pour lesquels las brevets revetent une grande im
portance. La Suisse a suffisamment de problemes avec las 
pays de l'Union europeenne pour ne pas avoir interet a 
ouvrir d'autres contentieux internationaux graves. 
La commission, par 14 voix contre 5, vous demande de reje
ter ia proposition de minorite Sommaruga et d'attendre, 
avant de prendre une decision sur la necessite et l'opportu
nite de l'introduction d'un autre systeme d'epuisement des 
brevets qua le systeme national, le resultat des etudes de
mandees par ie Conseil federal. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Nous vous proposons 
de rejeter fermement la proposition de minorite Sommaruga. 
Nous rappelons qua nous sommes en train de discuter la loi 
sur las cartels et non pas la loi sur las brevets. 
C'est une experience constante des parlements qu'il est 
dangereux de modifier un article isole d'une loi differente a 
l'occasion de la revision generale d'une autre loi. On cons
tate en general qu'en pratiquant de cette maniere, on risque 
de creer des incoherences dans la logique interne de la loi 
dont on a modifie un seul article. II n'est pas necessaire, 
meme si on veut integrer dans la legislation la teneur de l'ar
ret Kodak du Tribunal federal, de modifier la loi sur las bre
vets a l'occasion de la revision de la loi sur las cartels. 
Le Conseil federal, au demeurant, a deja analyse la variante 
proposee par la minorite Sommaruga dans son rapport «lm
portations paralleles et le droit des brevets» date de mai 
2000. Le Conseil federal fait valoir las arguments suivants: 
1. La variante est eurocompatible, mais du point de vue de la 
politique d'integration, il est peu sense de conferer d'ores et 
deja et sans contrepartie des avantages a i'UE par le biais 
de l'acceptation des importations paralleles provenant de 
l'UE ou de l'EEE. 
2. Une differenciation unilaterale seien las pays de mise en 
circulation, comme le propose la minorite, n'est pas compati
ble avec las engagements internationaux de la Suisse. Elle 
s'oppose a la clause de la nation la plus favorisee seien las 
termes de l'Accord sur l'OMC. Si le leglslateur suisse veut 
un epuisement supranational, il devrait accorder las memes 
avantages juridiques dans des conditions identiques a tous 
las ressortlssants des etats membres de l'OMC, et cela sans 
contrepartie. 
3. Enfln, si l'on vise a un epuisement regional reposant sur la 
reciprocite, seien le modele de l'Union europeenne, il faut 
avolr un accord avec f'UE, et cela passe probablement par 
l'adheslon a l'UE ou a l'EEE. 
Dans le cadre de la dlscusslon relative a l'EEE, nous avlons 
propose un accord bilateral avec l'UE dans ce domalne. 
Nous avons repris cette proposltion ulterleurement, lors des 
discusslons dans le cadre du Comlte mixte lnstitue par 
l'Accord de llbre-echange, propositlon qui a ete rejetee par 
l'UE. SI un Jour, on veut aller dans ce sens-la, II faut etre sQr 
qua l'UE est d'accord avec nous. II ne faut pas prendre une 
Initiative unllaterale malntenant, parce qua nous devrlons 
etendre cet avantage a tous las pays qul beneficlent de la 
ciause de la nation la plus favorlsee seien las regles de 
l'OMC, qua nous appllquons scrupuleusement, dans notre 
interet aussl. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage -Annexe 01.071/2763) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 62 Stimmen 

Zlff.11 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Wird eine bestehende Wettbewerbsbeschränkung innert ei
nes Jahres nach .... 

Abs.2 
Mehrheit 
Absatz 2 von Artikel 49a tritt zwei Jahre nach Inkrafttreten 
der anderen Bestimmungen dieses Artikels in Kraft. 
Minderheit 
(Meier-Schatz, Berberat, Ehrler, Fasel, Fässler, Gysin Remo, 
Maitre, Rechsteiner Paul, Sommaruga, Strahm) 
Streichen 

Antrag Polla 
Abs. 1 
Wird eine Wettbewerbsbeschränkung innert zwei Jahren 
nach Inkrafttreten von Artikel 49a gemeldet und/oder aufge
löst, so werden die Belastungen nach dieser Bestimmung 
auf keines der Mitglieder der betroffenen Kartelle ange
wandt. 
Schriftliche Begründung 
Um dem Kartellgesetz mehr Wirkung zu verleihen, braucht 
es andere Anreizmassnahmen als das Anzeigebonussys
tem. Das Bonussystem, das einen Unternehmensleiter dazu 
verleitet, seine Konkurrenten bei der zuständigen Behör
de anzuzeigen, ist nicht mit unserer Unternehmerkultur und 
-ethik vereinbar und verträgt sich nicht mit dem Geist des 
Schweizer Rechts. Die vorgeschlagene Regelung hingegen 
stellt einen echten Anreiz für alle betroffenen Unternehmun
gen dar und ist gleichzeitig ethisch vertretbar. Sie dürfte des
halb innerhalb des besagten Zeitraums zumindest ebenso 
wirksam, wenn nicht gar noch wirksamer als das Bonussys
tem sein. 

Ch. II 
Proposition de la commission 
Al. 1 
Si une restriction actuelle a la concurrence est annoncee ou 
supprimee dans un an a compter .... 

A/.2 
Maforite 
L.:alinea 2 de l'article 49a entrera en vigueur deux ans apres 
le raste de f'article. 
Minorite 
(Meier-Schatz, Berberat, Ehrler, Fasel, Fässler, Gysln Remo, 
Maitre, Rechsteiner Paul, Sommaruga, Strahm) 
Biffer 

Proposition Pol/a 
Al. 1 
SI une restrlction a la concurrence est annoncee et/ou sup
primee dans un delai de deux ans a compter de f'entree an 
vigueur de l'article 49a, las sanctlons prevues par ledit ar
ticle ne seront appliquees a aucun des membres des cartels 
concernes. 
Developpement par ecrit 
Pour renforcer l'efficaclte de la loi sur las cartels, II faut des 
mesures incltatives autres que le systeme de bonus a la 
denonclatlon. Le systeme de bonus, qui inclte un chef d'ent
reprlse a denoncer ses concurrents aux autorltes competen
tes, est lncompatlble avec notre culture et notre ethlque 
d'entreprlse et ne s'inscrlt pas dans f'esprlt du drolt suisse. 
La mesure proposee est par contre a la fols reellement ln
citative pour l'ensemble des entreprises concernees et ethl
quement acceptable, et devralt donc s'averer sur la perlode 
conslderee au molns aussl efflcace que le bonus, sl ce n'est 
plus. 
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Abs. 1-AI. 1 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour Ja commission: La proposition Polla 
demande en substance, avec un texte un peu different, de 
prolonger a deux ans Ja periode dans laquelle l'autodenon
ciation des cartels n'entraine pas de consequences. Le Con
seil federal voulait proposer un delai de six mois. La com
mission a augmente ce delai a un an. 
La commission a une autre solution. Au cours de Ja premiere 
annee, eile exempte tout Je monde d'une sanction et pen
dant Ja deuxieme annee eile ne permet pas de jouir du bo
nus. C'est une regle un tout petit peu differente. 
C'est a vous de decider quelle est Ja solution a appliquer. En 
tout cas, cela concerne l'introduction de ces nouvelles re
gles, ce qui est Ja consequence directe du fait qu'on a choisi 
d'infliger des peines beaucoup plus Jourdes que celles initia
lement prevues. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Nous sommes natu
rellement pour Je projet du Conseil federal. Nous pensons 
qu'un delai de six mois, a partir de l'entree en vigueur de 
cette loi, est suffisant pour annoncer ou supprimer une res
triction a Ja concurrence. Je crois que Je danger de Ja prolon
gation de ce delai, c'est qu'il peut y avoir aussi des effets 
pervers - et, Madame Polla, pour eviter une question com
plementaire tout a l'heure, je tiens a dire qua quand j'utilise 
Je terme «pervers» je ne pretends pas que les gens qui ont 
forme des cartels sont des pervers. Les effets peuvent Atre 
pervers en ce sens que les gens sont incites a attendre Ja fin 
du delai de gräce pour s'annoncer et profiter ainsi des dispo
sitions transitoires. Alors, il faut trouver un equilibre entre 
l'esprit pragmatique que vous manifestez, contre Jequel je 
n'ai rien bien sOr, et l'effet pervers qui peut se manifester. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 92 Stimmen 
Für den Antrag Polla .... 59 Stimmen 

Abs. 2-AI. 2 

Meier-Schatz Lucrezia (C, SG): Es ist unseres Erachtens 
s~hr wichtig, dass wir eine Übergangsregelung vorsehen, 
die es den kartellisierten Unternehmen erlaubt, sich aus ih
rem Kartell zu verabschieden. Die vom Bundesrat vorgese
hene Frist von sechs Monaten ist zu kurz. Darum haben Sie 
jetzt auch der Mehrheit zugestimmt und sich für die Einfüh
rung einer einjährigen Frist entschieden. Während dieser 
Zeit werden keine Sanktionen ausgesprochen. Die Mehrheit 
beantragt, dass wir die Sanktionen und die Bonusregelung 
nicht zum selben Zeitpunkt einführen. Das hiesse, dass wir 
uns nach Ende des ersten Jahres bis Ende des zweiten Jah
res in einer Grauzone befänden, während der zwar Sanktio
nen ausgesprochen werden können, während der aber 
keine Kronzeugen aussagen können. Würden sich während 
dieser Zeit dennoch Kronzeugen melden, könnte die Wett
bewerbsbehörde weder auf eine vollständige noch auf eine 
teilweise Belastung verzichten. Dies ist meines Erachtens 
völlig kontraproduktiv. Auch die Argumente der Mehrheit, 
dass kartellisierte Unternehmen mehr Zeit zur Auflösung ih
res Kartells benötigen, ist nicht vernünftig. Unternehmen -
vor allem betroffene Unternehmen - verfolgen schon heute 
unsere gesetzgeberische Arbeit und wissen bereits heute, 
dass sie sich auf eine neue, schärfere Gangart der Wettbe
werbsbehörden einstellen müssen. 
Wenn wir nun den realistischen Zeitplan betrachten, so se
hen wir, dass Unternehmen, die bereits heute gegen das 
Kartellgesetz verstossen, mindestens drei, allenfalls sogar 
vier Jahre Zelt haben, bis die neuen Massnahmen angewen
det werden. Diese Zeitspanne Ist gross genug. Wie Herr 
Schneider in der Diskussion zuvor gesagt hat, könnte man 
höchstens darüber diskutieren, ob sowohl für die Implemen
tierung des Sanktionierungssystems als auch für die Imple
mentierung der Bonusregelung anstelle der einjährigen Frist 
eine zweijährige Frist berücksichtigt werden soll. Wichtig ist 

nämlich meines Erachtens auch, dass die Unternehmen die 
Spielregeln von Beginn an kennen. Bei Inkrafttreten des Ge
setzes darf daher bei den Adressaten keine Rechtsunsicher
heit Ober die zukünftige Anwendbarkeit der Bestimmungen 
ausgelöst werden, und es darf keine lntransparenz herr
schen. Es ist deshalb notwendig, dass in der Übergangsbe
stimmung von vornherein klare und berechenbare Kriterien 
definiert werden. 
Dass die Sanktionen und die Bonusregelung wie ein Junktim 
betrachtet werden müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. 
Es geht nämlich nicht an, dass wir die Ausführungsbestim
mungen so definieren, dass wir ein Zweistufensystem ein
führen und während einem Jahr eine Grauzone tolerieren. 
Mit einer parallelen Einführung der Massnahmen kann mög
lichen Unsicherheiten bei den Unternehmen und einer ln
transparenz bei der Wettbewerbskommission von vornherein 
entgegengewirkt werden. 
Daher bitte ich Sie, den Minderheitsantrag zu unterstützen 
und so Transparenz zu schaffen. 

Spuhler Peter (V, TG): Die SVP-Fraktion unterstützt die 
Mehrheit. Wir haben jetzt eine Bestimmung betreffend verti
kale Absprachen ins Kartellgesetz aufgenommen. Wie be
reits mehrfach erwähnt worden ist, werden dadurch Zehn
tausende von entsprechenden Verträgen tangiert. Die Frist 
von sechs Monaten bzw. einem Jahr erachten wir als zu kurz 
und möchten Sie daher bitten, der Mehrheit zu folgen, die 
zwei Jahre vorsieht. 
Stellen Sie sich vor, was es alles an entsprechenden organi
satorischen Massnahmen bedarf, was in solchen Unterneh
mungen, die solche Verträge abgeschlossen haben, reorga
nisiert und neu definiert werden muss. Daher ist eine ver
hältnismässlg lange Frist von zwei Jahren absolut opportun. 
Ich möchte Sie bitten, der Mehrheit zu folgen. 

Ehrler Melchior (C, AG): Die Mehrheit der CVP-Fraktlon be
antragt Ihnen, der Minderheit Meier-Schatz zu folgen. Das 
Ziel der Revision ist ja nicht, dass wir möglichst viele Bussen 
verhängen können, sondern dass gesetzeswidrige Zustände 
beseitigt werden und der Wettbewerb spielt. Wir halten es 
für richtig, dass die Betroffenen eine gewisse Zeit einge
räumt erhalten, um gesetzeswidrige Zustände zu beseitigen, 
ohne gleich gebQsst zu werden. Wir haben vorhin entschie
den, dass hier ein Jahr genügen soll. 
Für problematisch halten wir es hingegen, wenn wir unter
schiedliche Fristen ansetzen, auf der einen Seite für Direkt
sanktionen, auf der anderen Seite bei der Frage der Kron
zeugenregelung. Das hätte nämlich zur Folge, dass ab dem 
zweiten Jahr Sanktionen ergriffen werden könnten und dass 
jemand, der bei der Aufdeckung der Missstände mitwirkt, im 
zweiten Jahr eben nicht, wohl aber im dritten Jahr von der 
Bonusregelung profitieren könnte. Wir glauben, dass in bei
den Fällen die gleichen Fristen zur Anwendung kommen sol
len. Wir wollen auch nicht, dass wir bei der Kronzeugenrege
lung mit einer längeren Frist gleichsam die Türe dafür 
öffnen, dass die Kartelle doch noch ein bisschen länger auf
rechterhalten werden können. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie namens der Mehrheit 
der CVP-Fraktion, der Minderheit zuzustimmen. 

La presldente (Maury Pasquier Liliane, presidente): Le 
groupe radical-democratique communique qu'il soutient Ja 
proposition de Ja majorite. 

Polla Barbara (L, GE): Au nom du groupe liberal, je vous ln
vite a soutenir Ja proposition de Ja majorite a l'alinea 2 des 
dispositions transitoires. 
II ne s'agit donc pas de savoir quand on introduit des sanc
tions, puisque Je Conseil vient de rejeter ma proposition. Les 
sanctions seront introduites un an apres l'application de Ja 
lol. En fait, ma proposition avalt Justement comme objectif de 
supprimer cette zone grise dont parle Mme Meier-Schatz, 
puisqu'elle ne proposait ni sanction ni bonus pendant une 
periode de deux ans. Alors c'est vrai que Ja zone grise 
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existe, mais en l'occurrence Je groupe liberal estime que 
gris, c'est mieux que noir, qu'en tout cas c'est «moins pire», 
et que deux ans avant l'introduction d'un mauvais systeme, 
c'est mieux qu'un an. C'est plus favorable pour les entrepri
ses. 
Comme le groupe liberal se prononce toujours pour les me
sures qui sont les plus favorables aux entreprises, nous vous 
recommandons de suivre la majorite de la commission. 

Fässler Hildegard (S, SG), für die Kommission: Wir haben 
vorher beschlossen, dass diese Bestimmung erst ein Jahr 
nach dem Gesetz in Kraft treten soll. Es stellt sich jetzt ein
fach die Frage, auf welchen Zeitpunkt nach der Einführung 
der Sanktionen man die Bonusregelung einführen soll. Das 
war in der Kommission ziemlich umstritten. Der Antrag 
Meier-Schatz unterlag in der Kommission mit 11 zu 1 O Stim
men. Die Mehrheit beantragt Ihnen also, die Bonusregelung 
zwei Jahre nach den Sanktionen einzuführen. 
Was könnte dahinter stecken? Man muss sich überlegen, 
was in diesen zwei Jahren passieren könnte. In diesen zwei 
Jahren wäre es eigentlich «dumm», wenn man etwas mel
den würde, weil man dann nicht vom Bonus profitieren 
würde. Das würde heissen: Entweder gibt es einen gewis
sen Druck, dass man das im ersten Jahr macht, weil dann 
alle straffrei wegkommen. Oder es wird allenfalls Druck aus
geübt, der fast in Richtung Erpressung geht, dass man diese 
Meldung nicht schon im ersten Jahr macht, weil man im 
zweiten und dritten Jahr vom Denunziantentum sozusagen 
nicht profitieren kann. 
Das scheint der Mehrheit vernünftig zu sein, weil dann ei
nige Meldungen schon Im ersten Jahr kommen und es dar
aufhin eine Phase gibt, in der sich die Kartelle überlegen 
können, wann sie sich melden sollen. Das geschieht dann 
nach drei Jahren. Mir scheint das etwas spitzfindig zu sein. 
Ich meine, man sollte beides, Sanktionen und Bonusrege
lung, miteinander einführen. Ich habe das am Anfang schon 
gesagt Es sind Zwillinge. Ob wirklich eine Erpressung statt
finden kann, wenn man die Frist einschiebt, die Bonusrege
lung also erst zwei Jahre später in Kraft tritt, scheint mir 
persönlich etwas fraglich. Aber die Mehrheit hat so entschie
den. 
Ich empfehle Ihnen im Namen der Mehrheit, diesem Antrag 
zuzustimmen. Ich werde mich anders entscheiden. 

La presldente (Maury Pasquier Lillane, presidente): Le 
groupe socialiste communique qu'il suit la minorite. 

Couchepln Pascal, conseiller federal: Le Conseil federal sou
tient la proposition de minorite Meier-Schatz. 
l..'.application de sanctions directes en cas de violation de la 
loi sur les cartels et le programme de clemence sont com
plementaires; ce sont des elements indissociables. D'une 
part, les sanctions directes ne pourraient pas deployer toute 
leur efficacite sans Je programme de clemence. D'autre part, 
ce dernier offre aux entreprises la possibilite d'echapper a 
une sanctlon si alles cooperent, ce dont alles seralent pri
vees pendant deux ans sl la proposltlon de la majorite etalt 
acceptee. II n'y a d'allleurs pas de ralson de penser que les 
entreprises qul adoptent des comportements illicites se
ralent davantage lncltees a demanteler un cartel sl la propo
sition de la majorlte l'emportait. 
Plus les Instruments de la Commisslon de la concurrence 
sont efflcaces, plus Ja motlvation de supprlmer un comporte
ment lllicite est grande. Comme on l'a vu, les cartels qul de
cident de se conformer a la nouvelle lol ont la posslblllte de 
le faire. Tout ce qu'II faut, c'est qu'ils s'annoncent et deman
dent l'avls de la Commlsslon de la concurrence et de son se
cretarlat quant aux changements necessalres a apporter. 
En concluslon, une entree en vlgueur retardee de l'artl
cle 49a allnea 2 de la lol sur les cartels n'est nl necessalre nl 
Judlcleuse. 
Nous vous recommandons de suivre la mlnorlte Meier
Schatz. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 87 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 62 Stimmen 

Zlff. III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Ch. III 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Polla Barbara (L, GE): Monsieur le Conselller federal, Je 
m'exprime a titre personnel. En fait, Je rejetterai ce projet de 
loi - ni gangster, ni pervers. J'estime en effet que dans la ba
lance des inter€lts, m€lme si je me suis engagee, au nom de 
mon groupe, pour les sanctions, l'introduction d'un systeme 
de bonus est quant a eile trop contraire a mon ethique d'en
treprise pour pouvoir adopter ce projet de loi. 

Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktion wird das Kartell
gesetz in der von Ihnen beschlossenen Form ablehnen. Sie 
haben gegen unseren Willen den Zweckartikel ausgedehnt 
und die Anwendung dieses Gesetzes auch für den Bereich 
des geistigen Eigentums erheblich erklärt. Dann haben Sie 
Sanktionen in wirtschaftlich, aber auch sachlich nicht zu ver
antwortender Höhe beschlossen, die ein ganzes Unterneh
men in den Ruin führen können, wenn ein Spartenleiter 
gegen das Wettbewerbsrecht verstösst. Schliesslich haben 
Sie - unter dem Feigenblatt des Begriffs «Kronzeugenrege
lung» - eine Denunzierungsregelung eingeführt. Es kann 
doch nicht sein, dass ein Unternehmen zuerst ein Kartell in
itiiert und dann, wenn es Probleme mit seinen Absprache
partnern hat, diese verrät und am Schluss noch von einem 
Bonus profitieren kann. Das widerspricht unserem Rechts
empfinden und unserer Ethik diametral. 
Insgesamt erachten wir dieses geänderte Kartellgesetz als 
Angriff auf die Wirtschaftsfreiheit, auf die Verteilstrukturen in 
diesem Land und damit auf die KMU. Wir wollen nicht, dass 
am Schluss die KMU von der Weko geplagt werden und die 
harten horizontalen Kartelle verschont bleiben. Wollen Sie 
lieber, dass sich die Hersteller und Verteiler zu Konzernen 
zusammenschliessen, die dann konzernintern die Preise 
festlegen, ohne dass nach Kartellgesetz eingegriffen werden 
kann? Damit werden nur Monopole gefördert. Frau Somma
ruga, diese zunehmende Konzentration wird uns tagtäglich 
beim Einkaufen vor Augen geführt, indem sich auch unsere 
grössten Konsumgüterverteiler von ehemals selbstständigen 
Genossenschaften je zu Konzernen zusammengeschlos
sen haben. Glauben Sie, das sei im Interesse der Konsu
mentinnen und Konsumenten? Wir glauben das nicht und 
lehnen daher das geänderte Kartellgesetz ab. 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemb/e 
rnamentUcb- nomlnatlf: Benage -Annexe 01,02112zes> 
Für Annahme des Entwurfes .... 104 Stimmen 
Dagegen .... 42 Stimmen 

Abschreibung - C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les Interventions parlementalres 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 
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Nationalrat/Conseil national 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Wir alle wissen, 
dass sich unser Land zurzeit in einer wirtschaftlich schwieri
gen Situation befindet. In Sachen Wachstum sind wir vom 
Musterschüler zum Schlusslicht abgestiegen, und wie immer 
fordern wir Politiker Massnahmen. Konkret können wir heute 
werden. Gemäss OECD liegen unsere Wachstumsprobleme 
in drei Bereichen: 
1. beim zwar modernen, aber eben zahnlosen Kartellgesetz; 
2. bei der Agrarpolitik, die zu erhöhten Nahrungsmittelprei
sen führt; 
3. bei zu vielen staatlich administrierten Preisen. 
Unser Rat hat im ersten Bereich, beim Kartellrecht, nun die 
Möglichkeit, Verbesserungen vorzunehmen. Damit können 
wir einen Beitrag leisten, um mittelfristig unser Land wieder 
auf den Wachstumspfad zu bringen, womit Arbeitsplätze, 
Wohlstand und in Anbetracht der Spardebatten auch Steuer
einnahmen geschaffen werden können. An Vorschlägen 
mangelt es in der Vorlage nicht. Solche wurden von Bundes
rat, Nationalrat und Ihrer Kommission gemacht. 
Zuerst zu den Vorschlägen des Bundesrates. Hier handelt 
es sich um den zentralen Aspekt der Revision, auch wenn 
das in der politischen Diskussion um Parallelimporte und die 
Hochpreisinsel Schweiz manchmal vergessen geht; denn 
der Bundesrat nimmt die wichtigsten Empfehlungen der 
OECD und der Geschäftsprüfungskommission auf. Unser 
Kartellgesetz wird international zwar als modern anerkannt, 
und seine Einführung Im Jahre 1995 war ein grosser Schritt 
in die richtige Richtung. Für die Umsetzung des Gesetzes 
fehlen aber - Ich habe es bereits gesagt - die Zähne. Das 
Gesetz ist nach dem Grundsatz aufgebaut, dass erst im 
Wiederholungsfall eine Sanktion ausgesprochen werden 
kann. Oder mit anderen Worten: Der erste Verstoss ist gra
tis. Das ist eine Einladung für Kartelle, die wir aber ange
sichts Ihrer Schäden für die Volkswirtschaft nicht weiter 
hinnehmen können und wollen. 
Neu eingeführt werden sollen deshalb erstens Sanktionen 
beim ersten Verstoss gegen das Kartellgesetz von bis zu 
10 Prozent des in der Schweiz in den letzten drei Jahren er
zielten Umsatzes. Auf diesen Punkt werden wir noch zurück
kommen, es liegt ja dazu auch ein Antrag von Kollegin 
Slongo vor. Diese Strafe ist bedeutend und soll abschre
cken. Allerdings, hohe Strafen genügen im Kampf gegen 
Kartelle nicht. Im Gegenteil, hohe Strafen können neben ho-
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hen Kartellrenten ein Kartell auch zusammenschweissen. 
Deshalb ist die zweite Massnahme, die Bonusregelung, not
wendig. Die Bonusregelung wird es Mitgliedern von Kartel
len ermöglichen, mit der Weko zusammenzuarbeiten und 
das Kartell auffliegen zu lassen. In solchen Fällen kann die 
Strafe dieser Kartellmitglieder reduziert werden oder ganz 
wegfallen. Es handelt sich aber um eine Kann-Vorschrift. 
Alle Erfahrungen auf internationaler Ebene haben gezeigt, 
dass abschreckende Strafen und Bonusregelung nur zu
sammen funktionieren. Mit dieser Erkenntnis hat die Euro
päische Union, hat der Grossteil der EU-Mitgliedstaaten und 
haben die Vereinigten Staaten ein Kartellgesetz mit harten 
Sanktionen und Bonusregelung eingeführt. Hier zu folgen 
drängt sich aus der Sicht der Kommission auf. 
Neben dem Bundesrat hat der Nationalrat in zwei Bereichen 
weitere Massnahmen vorgeschlagen, erstens eine Bestim
mung zu den vertikalen Abreden und zweitens eine Bestim
mung zu den Parallelimporten patentgeschützter Güter. 
1. Zu Artikel 5 Absatz 4 des Gesetzes: Hier schlug der Natio
nalrat einen neuen Vermutungstatbestand bei vertikalen Ab
reden vor. Er bat indessen den Ständerat, eine bessere 
Formulierung zu finden, die namentlich Selektiwerträge usw. 
erlauben soll. Die Kommission ist sich darin einig, dass zu
künftig Schweizer Konsumenten und Händler im Ausland Gü
ter für den Eigenverbrauch und den Weiterverkauf erwerben 
können sollen. Verträge zwischen Händlern, welche zu einer 
Gebietsaufteilung führen, die solche passiven Verkäufe ver
unmöglichen, sollen dem Vermutungstatbestand unterstellt 
werden. Für die Kommissionsminderheit geht das zu wenig 
weit. Sie verlangt eine Formulierung, welche mehr Interpreta
tionsspielraum - insbesondere für die Weko - zulässt. 
2. Zu den Parallelimporten patentgeschützter Güter: Da nur 
einer der hier relevanten Punkte auf der Fahne zu finden ist, 
die Diskussion in den Medien aber von diesem Thema do
miniert wird - manchmal auch mit ganz falschen Vorstellun
gen -, erlaube ich mir, hier einige erklärende Äusserungen 
zu machen. 
Im Zentrum der Diskussion in der Kommission stand die 
Frage, ob das Patentgesetz, das eine nationale Erschöpfung 
kennt - im Unterschied zur internationalen Erschöpfung 
beim Marken- und Urheberrecht -, für die Hochpreisinsel 
Schweiz verantwortlich ist. Dieses Thema wurde bereits 
vom Nationalrat eingehend diskutiert. Der Bundesrat hat auf 
der Basis des Postulates 00.3612 eine interdepartemen
tale Arbeitsgruppe «Parallelimporte» eingesetzt, welche drei 
Studien bei international renommierten Expertenbüros in 
Auftrag gegeben und dem Bundesrat im November 2002 ei
nen ausgezeichneten Schlussbericht abgeliefert hat. Der 
Bundesrat nahm den Bericht und die Schlussfolgerungen 
an. Alle Parlamentarier haben den Schlussbericht und die 
Studien erhalten. 
Das Ziel des Bundesrates ist es, den Missbrauch von lmma
terialgüterrechten zu verhindern. Dieses Ziel vor Augen darf 
aber nicht zu Blindheit führen. Nicht einführen will der Bun
desrat die internationale Erschöpfung, und das aus guten 
Gründen. Denn, so wird in diesem Bericht dargelegt, der 
volkswirtschaftliche Nutzen der internationalen Erschöpfung 
wäre mit 0,0 bis 0, 1 Prozent des BIP kaum messbar, und die 
Schweiz würde Ihren Forschungsplatz signifikant schwä
chen. Wir können es uns nicht leisten, dass wir die sicher
sten und für die Arbeitnehmer fortschrittlichsten Wirtschafts
zweige - Stichworte: Pharmaindustrie, Chemie oder auch 
Maschinenindustrie - wegen eines wissenschaftlich nicht 
fundierten ordnungspolitischen Konzeptes einem «Wirt
schafts- und beschäftlgungspolltischen Schwanengesang» 
preisgeben. 
Aber auch aussenpolitisch können wir uns diesen Schritt 
nicht leisten. Die Schweiz wäre das einzige Industrieland mit 
internationaler Erschöpfung im Patentrecht. Das würde es 
erlauben, an Entwicklungsländer billig gelieferte patentge
schützte Waren in die Schweiz parallel zu importieren. Die 
anderen Staaten würden diesem Rosinenpicken nicht zuse
hen, sondern die Schweiz entweder unter Druck setzen oder 
ihre Lieferungen an die Entwicklungsländer einschränken. 
Das Beispiel Neuseeland zeigt es. 
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Statt mit der internationalen Erschöpfung das Kind mit dem 
Bade auszuschütten, will der Bundesrat den Missbrauch von 
durch Immaterialgüterrecht geschützten Gütern verhindern· 
dies mit zwei Massnahmen: ' 
1. durch die Übernahme des Kodak-Entscheides des Bun
d~sg~ri.chtes in A':tikel 3 Absatz 2 des Kartellgesetzes, auf 
die wir in der Detailberatung zurückkommen werden; 
2. durch die Einführung einer Bestimmung zum so genann
ten Doppel- oder Mehrfachschutz patentgeschützter Güter. 
Worum geht es hier? Das berühmteste Beispiel, das immer 
wieder angeführt wird, ist die Parfumflasche. Sie darf zwar 
als M~rkenartikel gemäss der im Markenrecht geltenden in
ternationalen Erschöpfung parallel importiert werden. Aller
dings kann das verhindert werden, wenn ein Patent auf dem 
Sprühkopf besteht. Hier handelt es sich um einen Miss
brauch, denn der Sprühkopf ist nur ein untergeordneter ne
bensächlicher Teil des Hauptproduktes. Der Bundesrat ,..;ollte 
diese Problematik im Rahmen der Revision des Patentgeset
zes angehen. Da sich diese verzögert hat und bereits überla
den ist, hat Ihre Kommission die Verwaltung beauftragt in 
einem ersten Schritt einen Vorschlag zur Regelung des D~p
pelschutzes im Patentgesetz vorzuschlagen. 
Der Bundesrat, nicht die Verwaltung, legte der WAK eine Be
stim~ung v~r. Al!erdings muss in einer solchen Bestimmung 
der bisher nicht 1m Gesetz, sondern in der Rechtsprechung 
des Bunde~gerichtes und in der Lehre festgelegte Grund
satz der nationalen Erschöpfung ausdrücklich stipuliert wer
den, um anschliessend die Ausnahme zu definieren. Ich 
möchte immerhin darauf hinweisen, dass im Bericht des 
B~ndesrates an verschiedenen Stellen davon gesprochen 
wird, dass man vom Status quo ausgehe und dieser Status 
quo die nationale Erschöpfung sei. 
Für die Mehrheit Ihrer Kommission war die vorgeschlagene 
Bestimmun.g aus verschiedenen Gründen zu kompliziert 
oder zu weit gehend. Für die Entscheidfindung nicht hilfreich 
war - das sage ich in aller Offenheit -, dass die Weko, wel
che immer mit einem Mitglied in der IDA-Parallelimporte ver
~reten wa~, die. K~mmission prom!nent mit einem Vorabzug 
ihrer Med1enm1ttellung versorgte, in welcher sie aus wettbe
werbspolitischer Sicht die Einführung der internationalen Er
schöpfung im Patentrecht forderte. Hier stellt sich die Frage, 
ob andere Bundesstellen, zum Beispiel das Institut für geisti
ges Eigentum, zukünftig ebenfalls eigene Positionen promi
nent vertr~ten dürfen, welche j~ner des Bundesrates grund
legend widersprechen. Das wird das Vertrauen in unsere 
Verwaltung kaum stärken. 
Vor diesem Hintergrund beantragt Ihre Kommission, die Re
gelung des Doppelschutzes im Rahmen des Patentgesetzes 
vorzunehmen. Einig war sich die Kommission - das möchte 
ich noch einmal mit allem Nachdruck betonen - dass man 
in der Schweiz zurzeit von der nationalen Erschöpfung im 
Patentrecht ausgeht. Zusammen mit dem Bundesrat der in
nerhalb eine~ Jahres diesen Grundsatz dreimal bestätigt 
hat, dem Nationalrat und den Diskussionen in der Kommis
sion wurde nun ein erhebliches Mass an Materialien zusam
mengetragen, welche den rechtsanwendenden Instanzen 
den Willen von Exekutive und Legislative In dieser wirt
schaftlich sehr bedeutenden Frage für die nächsten Jahre 
darlegen. 
Im Weiteren schlägt Ihnen die Kommission vor, die Revision 
des Kartellgesetzes zu nutzen, um den legislativen Fehltritt 
im Bereich des Filmgesetzes zu korrigieren. Durch eine ent
sprechende Definition des Erschöpfungsgrundsatzes im Ur
heberrechtsgesetz soll die Abschottung der Schweiz von 
Importen von ausländischen DVD aufgehoben werden. 
In diesem Sinne beantragt Ihnen die Kommission einstimmig 
Eintreten auf die Vorlage, welche in der Version der Kom
mission unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken will. 

Hofmann Hans (V, ZH): Mit Datum vom 11. Oktober 2000 hat 
die Parlamentarische Verwaltungskontrollstelle im Auftrag 
der GPK des Nationalrates eine Standortbestimmung zum 
Kartellrecht veröffentlicht. Alles in allem stellte sie dem am 
1. Juli 1996 in Kraft getretenen Kartellgesetz sowie dessen 

Vollzug durch die Wettbewerbskommission eine gute Note 
aus. Festgestellte Mängel wie beispielsweise fehlende di
rekte Sanktionen, die Meldepflicht für Fusionen im Medien
bereich oder eine ungenaue Definition des Begriffes «markt
beherrschendes Unternehmen» wurden nun in der vorlie
genden Gesetzesrevision behoben. 
Wettbewerb ist die Grundvoraussetzung für Wirtschafts
wachstum und Wohlstand. Internationale Vergleiche zeigen 
klar, dass Länder mit wirklich offenen Märkten bessere 
Wachstumsraten aufweisen und laufend neue Arbeitsplätze 
schaffen können. Ein offener Markt braucht aber einen Re
gulator, das heisst für mich ein griffiges Kartellrecht. 
Das vorliegende Kartellgesetz ist ein Missbrauchsverhinde
rungsgesetz. Sein Ziel ist es, vor allem prophylaktisch zu 
wirken und schon die Entstehung von Kartellen möglichst zu 
verhindern. Es ist zweifellos richtig, nach bald sieben Jahren 
Gesetzesvollzug über die gesammelten Erfahrungen Re
chenschaft abzulegen und in der Praxis festgestellte Mängel 
in einer Nachbesserung des Gesetzes zu beheben. Dabei 
müssen wir aber pragmatisch und behutsam vorgehen. 
Gestatten Sie mir, im Rahmen des Eintretens auf drei 
Punkte, die mir wichtig scheinen, kurz einzugehen. Ich 
werde mich dann in der Detailberatung im Sinne des Votums 
unseres Präsidenten nicht mehr dazu äussern. 
~um ~rsten Punkt: Di~ Regelung der vertikalen Absprachen 
in Artikel 5 Absatz 4 1st zweifellos ein Kernstück dieser Ge
setzesr~vision. Wir müssen dabei aber sehr aufpassen, 
dass wir uns~re KMU-Strukturen nicht mit einer zu weit ge
henden V!3rhmderung von solchen Absprachen zerstören, 
dagegen Jedoch eine unerwünschte Monopolisierung för
dern. Würde beispielsweise ein Schweizer KMU-Betrleb mit 
einem deutschen Konzern einen Gebietsvertrag abschlies
sen, so würde dies bei einer allzu strikten Regelung dem 
Kartellrecht widersprechen und wäre nicht gestattet. Der 
deutsche Konzern könnte jedoch diesen KMU-Betrieb über
nehmen und eine Tochtergesellschaft daraus machen. Er 
wäre dann dem Kartellrecht nicht mehr unterworfen. So weit 
geht auch die EU nicht, und wir dürfen in diesem sensiblen 
Bereich nicht über die Regelungen der EU hinausgehen. Es 
muss jedoch sichergestellt werden, dass auch gebiets
fremde Anbieter ungehinderten Marktzugang in allen Gebie
ten haben. 
Obwohl der Ständerat Zweitrat ist, haben wir gerade diese 
für unsere KMU wichtige Frage zusammen mit ausgewiese
nen Experten nochmals gründlich geprüft. Die vom National
rat in Artikel 5 Absatz 4 getroffene Regelung schien uns in 
der Sache richtig, und es galt insbesondere, eine Formulie
rung zu finden, die verständlich ist und die ohne den undefi
nierten Begriff der Marktabschottung auskommt. 
Sie haben nun auf der Fahne zwei Varianten: den Mehr
heitsantrag, welcher klar und unmissverständlich sagt, was 
Marktabschottung bedeutet, ohne den Begriff jedoch zu ver
wenden, und die Formulierung der Minderheit. Diese ist mei
nes Erachtens nach wie vor interpretationsbedürftig, und die 
Bedeutung des Begriffes müsste wohl durch die Rechtspre
chung erst noch geklärt werden. Ich bitte Sie daher schon 
jetzt, hier der Kommissionsmehrheit zu folgen. 
Ein zweiter, intensiv diskutierter Punkt war die Höhe der in 
Artikel 49a vorgesehenen Sanktionen und vor allem auch 
die in den Absätzen 2 und 3 umschriebene so genannte 
Kronzeugenregelung. Die im Gesetz vorgesehenen Sanktio
nen stellen ja das höchstmögliche Maximum dar, das wohl -
wenn überhaupt - nur in einem Ausnahmefall zur Anwen
dung gelangen würde. 
Hier muss die Weko, wenn sie Sanktionen verfügen muss, in 
Jedem Einzelfall auf die besondere Situation eines Betriebes 
Rücksicht nehmen, damit dieser nicht in seiner Existenz ge
fährdet wird und keine Arbeitsplätze verloren gehen. Es gibt 
Ja keine Vorschrift, die es einer rechtsanwendenden Be
hörde verbieten würde, ein Gesetz mit Vernunft anzuwen
den. 
Mit d~m zweiten Teil, nämlich mit der Belohnung desjenigen, 
der die anderen «verpfeift» - entschuldigen Sie den Aus
druck -, habe ich allerdings meine echte Mühe. Ein sich 
lohnendes Denunziantentum widerspricht völlig meinem 
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Rechtsempfinden und eigentlich auch meiner Erziehung. 
Die sicher auch berechtigten Argumente für diese Regelung 
wurden aber in der Kommission von einer derart erdrücken
den Mehrheit geteilt, dass die kleine Minderheit auf die Ein
reichung eines entsprechenden Minderheitsantrages ver
zichtete. Um mir selbst in dieser Sache jedoch treu zu 
bleiben, werde ich in der Detailberatung trotzdem dem An
trag Slongo zustimmen. 
Noch zum letzten Punkt: An unserer abschliessenden Kom
missionssitzung wurden wir mit einem Anliegen des Schwei
zerischen Baumeisterverbandes konfrontiert. Nach Ansicht 
dieses Verbandes sollte auch der Staat, sei es als Anbieter 
oder als Nachfrager von Leistungen, dem Kartellrecht unter
stellt werden. Die öffentliche Hand ist ja eine sehr bedeu
tende Marktteilnehmerin. Hier möchte ich meine Interessen
bindung offen legen: Ich bin Präsident von Bauenschweiz, 
der Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft. Ich war 
aber auch kantonaler Baudirektor und kenne diese Proble
matik deshalb von beiden Seiten. Zweifellos kann der Staat, 
können insbesondere auch die Kantone und Gemeinden 
den freien Wettbewerb in einem Submissionsverfahren 
durch entsprechende Teilnahmebedingungen gezielt beein
flussen. Trotz Binnenmarktgesetz, trotz interkantonaler Ver
einbarung über das öffentliche Beschaffungswesen wird halt 
leider da und dort von Kantonen, Städten und Gemeinden 
immer noch so genannter Heimatschutz betrieben. 
Dieses Problem ist erkannt, und unsere Kommission war 
sich einig, dass dieses berechtigte Anliegen vertieft geprüft 
werden müsste. Eigentlich müsste dieses Problem über das 
Binnenmarktgesetz oder mit dem Bundesgesetz über das 
öffentliche Beschaffungswesen angegangen werden. Die 
Kantone werden jedoch - wie das letzte Mal - kaum damit 
einverstanden sein, und zudem würde das noch Jahre dau
ern. Eine Unterstellung der öffentlichen Hand unter das Kar
tellrecht könnte deshalb ein eleganter und wirksamer 
Ausweg sein. 
Die Kommission war der Meinung, dass die WAK-NR diese 
Frage im Detail prüfen sollte, weil uns dazu - wollten wir das 
Geschäft in dieser Session behandeln - schlicht die Zeit 
fehlte. Kollege Jenny hat nun diesbezüglich einen Antrag 
eingereicht. Wenn wir sicherstellen wollen, dass der Natio
nalrat diese Frage tatsächlich prüft, müssen wir heute eine 
Differenz schaffen und dem Antrag Jenny zustimmen. 
Alles in allem bin ich davon überzeugt, dass wir mit der vor
liegenden Revision unser Kartellgesetz klarer und auch grif
figer machen und dass wir damit den freien Wettbewerb im 
Interesse unserer Volkswirtschaft, im Interesse der Erhal
tung und der Schaffung von Arbeitsplätzen und damit zum 
Wohle unserer Bevölkerung weiter fördern werden. 
In diesem Sinne bitte ich Sie um Eintreten und um Zustim
mung zu dieser Vorlage. 

Beguelln Michel (S, VD): «Loyer, panier de Ja menagere, 
sante, transports, assurances, Ja Suisse est devenue hors 
de prix. Les mille cartels qui proliferent dans Ja Confedera
tion ne se contentent plus de pressurer notre porte-monnaie, 
ils mettent serieusement en peril notre economie .. .. deux 
associatfons d'entreprfses et de professions sur trois for
ment des accords cartellafres et se llvrent a des pratiques 
collusoires. Consequence: 50 a 60 pour cent des prlx de 
blens et servlces sont regles par ces accords. C'est un re
cord absolu. Par un curfeux dedoublement de la personna
lite, l'Helvete, libre-echangiste acharne quand II s'aglt de 
promouvoir ses machines-outils aux quatre coins de ia pla
nete, se mue brutalement en un farouche protectlonniste 
pour ne pas partager son petlt marche Interieur ... Ce que Je 
viens de vous lire est un extrait d'une publication romande, 
« L.:Hebdon, dossier publie ie 10 octobre, mais en 1991, soit 
II y a pres de douze ans. Dans le mllme article, un jeune 
economiste ultraliberai de 30 ans, Erle Scheidegger, qui 
avait consacre sa these a chiffrer le coOt de ce blocage du 
marche, l'estimait a 9,3 milllards de francs par annee. Douze 
ans plus tard, faites le calcull 
L.:incoherence de la droite economique ultraliberale a l'exte
rieur et ultraprotectionniste a l'lnterieur, a coate aux citoyens 
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de ce pays environ 100 milliards de francs depuis 1991. A 
cöte de cela, le scandale du SAir Group est du pipi de chat. 
Sans regrets, les responsables de ce trou de 100 miliiards 
de francs ont bonne conscience. lls ont sans deute Je senti
ment d'avoir bien defendu ieurs interllts. Je souhaiterais 
vraiment qu'une equipe de jeunes chercheurs mette des 
noms sur Jes principaux responsables qui ont manoeuvre 
depuis 1991 pour que rien ne beuge. 
Conciusion: ia revision de la loi sur ies cartels est urgentis
sime pour casser ces prix fantaisistes simplement majores 
sous pretexte que ia Suisse est riche, et surtout pour ie bien 
de notre croissance economique. Sur Je principe, cette nou
velle loi est vraiment une oeuvre de salubrite publique. En
core faut-il que la nouvelle loi ait des dents, qu'elle puisse 
mordre et faire mal a tous ceux qui abusent les consomma
teurs en leur imposant des prix injustifies. 
Je vous invite a entrer en matiere. 

Leumann-Würsch Helen (R, LU): Wir haben im Rahmen 
der WAK im Zusammenhang mit dem Kartellgesetz auch 
den Wachstumsbericht ausführlich diskutiert. Die zuneh
mende Arbeitslosigkeit, der fortdauernde Stellenabbau und 
die ausbleibenden Gewinne weisen mit aller Deutlichkeit auf 
eine kritische Situation hin. Es wäre einfach, den Krieg in 
Irak für die Wachstumsschwäche verantwortlich zu machen. 
Dem ist aber nur zum Teil so, denn zu deutlich beweisen die 
Zahlen, dass die Schweiz in einer seit etwa zehn Jahren an
haltenden Phase struktureller Wachstumsschwäche steckt. 
Darunter leiden die privaten Einkommen, die Arbeitsplätze, 
aber auch die öffentlichen Kassen. Das Wichtigste ist nun, 
endlich die Rahmenbedingungen zur Stärkung unserer Wirt
schaft zu verbessern und wirtschaftshemmende Gesetze 
und Verordnungen - diese gibt es nach wie vor in reichlicher 
Zahl - aufzudekken. Gerade unsere prekäre finanzielle Si
tuation zeigt, dass es neben dem Sparen auch dringend nö
tig wäre, die Wirtschaft zu stärken, denn nur so kommen 
schlussendlich auch unsere Finanzen wieder Ins Lot. Des
halb sind wachstumshemmende oder mit unnötig hohem 
Bürokratieaufwand verbundene Gesetze abzuschaffen oder 
zumindest zu lockern. 
Staatliche Impulsprogramme, vor allem im Baubereich, wer
den immer wieder als Lösungen angepriesen. Inzwischen 
weiss man aber aufgrund früherer Erfahrungen, dass ein 
staatliches Impulsprogramm nicht die Lösung sein kann. Zu 
gross ist die Gefahr, dass damit ohne grosse Wirkung ledig
lich Geld umverteilt wird und allenfalls Strukturen erhalten 
werden, die nicht überlebensfähig sind. Neue Technologien 
können neue Arbeitsplätze generieren. Dabei gilt es, die 
Chancen, die sich bieten, durch eine zwar kritische, aber of
fene Gesetzgebung zu nutzen. Die ETH, weltweit eine der 
Spitzenuniversitäten in Gen-, Bio- oder Nanotechnik, kann 
jedoch diesen Zustand nur erhalten, wenn auch die Rah
menbedingungen weltweit den Erkenntnissen angepasst 
sind. Davon profitieren schlussendlich sowohl der Wissens
wie auch der Wirtschaftsstandort Schweiz. 
Was es nun dringend braucht, sind Männer und Frauen, die 
bereit sind, mit Mut und Engagement eine Firma aufzubauen 
und Arbeitsplätze zu schaffen. Sfe sind die Zukunft unserer 
Wirtschaft, und diese jungen Unternehmen zu ermutigen 
und zu unterstützen Ist die zentrale Aufgabe unserer Wirt
schaftspolitik. 
Dabei darf aber das Vertrauen in die Unternehmen, das un
ter den Vorkommnissen der letzten Jahre so stark gelitten 
hat, nicht weiter zerstört werden. Denn grosse wie kleine 
Unternehmen sind die Lebens- und Geldgrundlage für unse
ren Alltag und für unseren Lebensraum sowie für Jenen un
serer Familien und unserer Kinder. Der weitaus grösste Tell 
der Unternehmen hat in den vergangenen Jahren gute und 
verantwortungsvolle Arbeit geleistet. 
Grundsätzlich gehört auch das Kartellgesetz in diesen Be
reich. Es Ist deshalb richtig und nötig, dass wir ein griffiges 
Kartellgesetz haben, um das Wachstum zu fördern. Der Na
tionalrat hat hier eine gute Vorarbeit geleistet. 
Ich werde diesem Gesetz zustimmen, obwohl Ich mit Arti
kel 49a Absätze 2 und 3 nicht einverstanden bin. Leider geht 
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es mir hier nicht besser als beim Embryonenforschungsge
setz. Allein auf weiter Flur habe ich mich gegen die Bonusre
gelung ausgesprochen, und aufgrund der Diskussionen, 
sowohl im Nationalrat wie vor allem auch in unserer Kom
mission, habe ich dann schliesslich auf einen Minderheitsan
trag verzichtet. 
Wenn ich an all die Gespräche denke, die ich mit Bürgerin
nen und Bürgern aus meinem Kanton geführt habe, möchte 
ich trotzdem mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass es 
nicht nur meinem, sondern unserem schweizerischen Ge
rechtigkeitsempfinden widerspricht, eine gesetzliche Bestim
mung aufzunehmen, die diejenigen belohnt, die andere 
denunzieren. Es ist für mich unverständlich, dass die Frage 
nach dem Verschulden keine Rolle spielen soll. Ich hätte es 
sehr begrüsst, wenn auch der Denunziant seine Strafe be
käme. Die Regelung, dass sich einer Sanktion ganz oder 
teilweise entziehen kann, wer seine Konkurrenten bei der 
Wettbewerbsbehörde «auffliegen» lässt, ist nicht nur recht
lich fragwürdig, sondern auch aus gesellschaftspolitischen 
Gründen abzulehnen, denn es widerspricht unserem 
schweizerischen Rechtsempfinden, dass Verräter straffrei 
ausgehen. Ich bin mir bewusst, dass dadurch die Aufde
ckung unerlaubter und volkswirtschaftlich schädlicher Kar
telle erheblich erschwert würde. Es wäre aber nicht ver
boten, ein Kartell «auffliegen» zu lassen. Allerdings müsste 
dann auch die Strafe für alle gelten. 
Nachdem Kollegin Slongo einen Antrag eingereicht hat, 
werde ich diesen unterstützen. 
Ebenfalls diskussionswürdig war für mich die Bemessung 
der Höhe der Sanktionen (Art. 49a Abs. 1 ). Dass bis zu 
1 O Prozent des in den letzten drei Geschäftsjahren in der 
Schweiz erzielten Umsatzes als Busse kassiert werden kön
nen, geht je nach Unternehmen sehr weit. Für ein umsatz
starkes, aber gewinnmässig schwaches Unternehmen könn
te das zum Konkurs und entsprechend zum Verlust von Ar
beitsplätzen führen. Das Problem liegt hier natürlich darin, 
dass es sehr unterschiedliche Firmen gibt. Geht es um ein 
einzelnes Produkt eines Grossbetriebes, so wäre wahr
scheinlich eine Beschränkung auf die betroffenen Produkte 
oder Gebiete sinnvoll. Denn eine Sanktion, die aufgrund des 
Gesamtumsatzes gefällt wird, kann natürlich sehr hoch aus
fallen. Ich nenne als Beispiel die Firma Nestle mit ihren vie
len Produkten und weltweiten Märkten. Anders sieht es 
selbstverständlich bei einem schweizerischen KMU aus, das 
nur ein einzelnes Produkt vermarktet. Allerdings stehen die 
schweizerischen KMU auch selten so gut da wie Nestle. 
Eine befriedigende Lösung konnten wir in den Diskussionen 
nicht finden. Ich verlasse mich deshalb auf den Präsidenten 
der Weko, Herrn Walter Stoffel, der mir garantiert hat - un
terstützt natürlich auch von unserem Bundesrat -, dass bei 
der Strafzumessung alle Kriterien berücksichtigt werden, 
nicht nur der Umsatz, damit die Sanktionen für ein Unterneh
men bezahlbar bleiben und wir nicht unnötig Arbeitsplätze 
gefährden. 
Was nun den unscharfen Rechtsbegriff der Marktabschot
tung (Art. 5 Abs. 4) betrifft, möchte ich Sie bitten, der Mehr
heit zu folgen. Wie Professor Baudenbacher ausführte, wäre 
die schweizerische Regelung, wie sie die Minderheit bean
tragt, schärfer als diejenige der EG. Einer schärferen Rege
lung als der europäischen sollten wir, meine ich, nicht 
zustimmen. 
In diesem Sinn bin ich für Eintreten und Zustimmung zu die
ser Vorlage. 

David Eugen (C, SG): Wie wir alle wissen, hat die Schweiz 
am 6. Dezember 1992 den Beitritt zum Europäischen Wirt
schaftsraum abgelehnt. Die Schweiz blieb damit hinsichtlich 
der wirtschaftlichen Integration in den europäischen Binnen
markt freiwillig und selbstgewählt beim Status des Freihan
delsabkommens von 1992. Heute, zehn Jahre später, darf 
und muss die Frage gestellt werden - jetzt rein unter wirt
schaftlichen Aspekten -, ob sich das Abseitsstehen für die 
Schweiz ausgezahlt hat. Die Kennziffern zeigen, dass wir in 
Sachen Wohlstand, Beschäftigung und Preisstabilität immer 

noch gut bis sehr gut positioniert sind. Von daher gesehen 
könnten wir uns eigentlich zurücklehnen und sagen: Es hat 
ja alles so geklappt, wie wir oder jene, die damals den Allein
gang befürworteten, voraussagten. Wenn wir jedoch die Ent
wicklungstrends der letzten zehn Jahre ansehen, müssen 
uns diese doch zu denken geben. Wir stellen fest, dass beim 
Wirtschaftswachstum, beim Produktivitätswachstum, beim 
Anwachsen der Staats- und Sozialausgaben, aber auch bei 
den Staatsschulden die Schweiz so schlechte Werte ver
zeichnet wie kaum ein anderes Land in Europa. Ich denke, 
es ist sehr wichtig, dass wir uns nicht von den stationären 
Niveauwerten, die immer noch hoch sind, leiten lassen, son
dern dass wir uns heute auf die Entwicklungswerte konzen- · 
trieren müssen. 
Jene, die seinerzeit dem Alleingang zugestimmt haben, er
hofften sich einen Wachstumsschub durch interne Refor
men. Dazu gehörten auch das Kartellgesetz und das 
Binnenmarktgesetz. Wir haben diese Gesetze in der Mitte 
der Neunzigerjahre in Kraft gesetzt. Heute - wie es auch ge
sagt wurde - ist es Zeit, die Resultate zu betrachten. Ich 
denke, diese Resultate sind sehr ernüchternd. Heute habe 
ich begründete Zweifel, ob es überhaupt möglich ist, durch 
interne Gesetze, durch interne Behörden - wie eine Wettbe
werbskommission - die fehlenden Wachstumsimpulse zu 
substituieren bzw. zu ersetzen, die von einem wettbewerbs
orientierten Binnenmarkt ausgehen. 
Daher stehe ich dem heutigen Gesetzentwurf eigentlich 
auch so gegenüber, dass er meiner Meinung nach nur eine 
Krücke sein kann und dass er auch nur eine Krücke sein 
wird, die uns hilft, das Fehlen von Wachstumsimpulsen von 
aussen wenigstens einigermassen zu überbrücken. Es ist 
heute wiederholt gesagt worden: Wir wollen keine schärfe
ren Gesetze, als sie in der EU existieren. Wenn man so ar
gumentiert, übersieht man eben, dass wir nicht in diesem 
Binnenmarkt sind. Die EU braucht keine so scharfen Ge
setze, weil sie eben einen Binnenmarkt hat, der 350 Millio
nen Personen umfasst. 
Ich möchte das an einem Beispiel zeigen: Der Schweizer 
Markt für Konsumgüter - für Konsumgüter aller Art übrigens -
wird weitgehend von Alleinimporteuren beherrscht. Das 
heisst, die Preise für Konsumgüter in der Schweiz werden in 
der Regel von einer einzigen Firma oder von einer einzigen 
Person einseitig festgelegt. Es kommt in der Regel auf dem 
Schweizer Markt überhaupt kein Preiswettbewerb zustande. 
Selbstverständlich gibt es auch im EU-Raum in den ver
schiedenen Ländern Alleinimporteure. Aber weil es den Bin
nenmarkt gibt und weil zwischen den Ländern Durchlässig
keit besteht, müssen sich diese Alleinimporteure mit einer 
Preiskonkurrenz aus den Nachbarländern auseinander set
zen. Das fehlt bei uns; eine solche Preiskonkurrenz aus den 
Nachbarländern haben wir nicht und wollen wir zum Teil 
auch nicht, wie ich bei den Beratungen dieses Kartellgeset
zes wieder festgestellt habe. 
Persönlich bin ich daher sehr zurückhaltend bei der Beurtei
lung der Erfolgsaussichten der Gesetzgebung, die wir hier 
machen. Ich denke, sie ist gut gemeint, aber ihre Wirkung 
wird wahrscheinlich eher schmal sein. Wenn wir diese Wir
kungen - Preiswettbewerbsimpulse für unseren Markt - er
zeugen wollten, müssten wir nach meiner Überzeugung 
wesentlich weiter gehen. Wenn Sie die Minderheitsanträge 
ansehen, dann sehen Sie, dass diese zum Teil ganz be
scheidene Schritte darstellen, mit denen etwas weiter ge
gangen werden soll, um diese Nachteile für den Wettbe
werb, die wir heute auf dem Schweizer Markt haben, auszu
gleichen. Wir werden uns dann im Detail darüber unterhal
ten müssen. 
Letztlich entscheidend bei der Umsetzung dieses Gesetzes 
ist für mich die Tätigkeit der zuständigen Behörde, der Wett
bewerbskommission. Wenn ich die letzten Jahre Revue pas
sieren lasse, bin ich etwas gespalten. Ich möchte durchaus 
anerkennen, dass immer wieder Bemühungen unternom
men wurden, diese fehlende Preiskonkurrenz mit verschie
densten Mitteln doch herbeizuführen, steile aber auch fest, 
dass sich die Vollzugsmittel dieser Kommission eben In sehr 
engem Rahmen bewegen und sie daher in vielen Fällen 
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auch stumpfe Waffen hat, um eine Binnenmarktsituation 
quasi über Regulation herbeizuführen. Es wird in diesem 
Gesetz, vor allem was die Sanktionen anbetrifft, jetzt einiges 
vorgesehen, um das zu verbessern. Aber letztlich wird es 
ganz entscheidend sein, ob diese Behörde in der Lage ist, 
mit dem neuen Instrument auch wirklich diese Resultate zu 
erzielen. Wir können das jetzt nicht prognostizieren. Ich 
denke aber, wir werden uns in fünf Jahren erneut mit diesem 
Thema auseinander setzen müssen, die Resultate dieser 
Arbeit dann würdigen und uns wieder fragen müssen, ob wir 
zusätzliche Massnahmen treffen müssen, um die Wettbe
werbsfähigkeit der Schweiz zu erhalten. 
In diesem Sinne bin ich für Eintreten. Ich bitte aber, von der 
Hoffnung abzugehen, dass wir mit dieser Gesetzgebung das 
ersetzen können, was uns eben aufgrund der Nichtteil
nahme am europäischen Binnenmarkt fehlt. 

Beerll Christine (R, BE): Wir haben im Nachgang zu diesem 
Geschäft die Motion des Nationalrates 01.3089 traktandiert, 
die den Titel «Wachstumspolitik» trägt. An sich hätte man 
umgekehrt debattieren müssen und hätte dann sehr klar auf
zeigen können, dass zur Wachstumspolitik eben auch ein 
griffiges Kartellgesetz gehört. Aufgrund der Motion, die ich 
vorhin erwähnt habe, ist vom Bundesrat der Wachstumsbe
richt erarbeitet worden. Er datiert aus dem Jahr 2002, und er 
enthält wichtige und interessante Aussagen über die Ele
mente, die zu mehr Wachstum führen könnten, und nament
lich auch darüber, wieso die Schweiz ein Hochpreisland ist 
und wieso wir hier Lebenskosten haben, die zum Teil we
sentlich über dem liegen, was in unseren Nachbarländern 
bezahlt werden muss. 
Wenn ich diese Grafiken ansehe, dann muss ich Herrn 
Beguelin zu einem Teil Recht geben, ihm aber zu einem an
deren Teil doch auch sagen: An der Spitze der Gründe, wes
halb wir in unserem Land derart hohe Preise haben, steht 
nicht der mangelnde Wettbewerb im Binnensektor; das kann 
auch dazu führen, und aus diesem Grunde müssen wir ein 
griffiges Kartellgesetz erarbeiten. Aber an der Spitze - das 
dürfen wir nicht aus den Augen lassen, und wir müssen un
sere Bemühungen auch in dieser Richtung fortsetzen - lie
gen die staatlich administrierten Preise. Dort, wo der Staat 
eingreift, beim öffentlichen Verkehr, im Gesundheitswesen, 
zum Teil auch bei den Mieten, führt das natürlich in der Tat 
dazu, dass wir in diesen Bereichen wesentlich über dem Ni
veau der umliegenden Länder liegen. Hier haben wir noch 
einen ganz beträchtlichen Handlungsbedarf. 
An zweiter Stelle aber steht in der Tat der fehlende Wettbe
werb und an dritter Stelle die fehlende Intensität des Wettbe
werbes. Es gibt auch im Binnensektor Bereiche, die einen 
intensiven Wettbewerb haben, wo wir mit den Preisen nicht 
wesentlich über dem Ausland liegen. Das ist zum Beispiel 
der Bausektor, dort sind die Preise wegen eines intensiven 
lnlandwettbewerbes gesunken. Aber in den anderen Berei
chen, wo es fehlenden Wettbewerb oder fehlende Intensität 
des Wettbewerbes gibt, haben wir wirklich ein Preisproblem. 
Das ist einer der Gründe dafür, dass wir ein Kartellrecht ha
ben müssen, das wirklich Zähne hat und dem wir die Zähne 
belassen müssen. 
Wir haben 1996 ein neues Kartellrecht geschaffen. Es ist ein 
modernes Kartellrecht. Wir mussten daher nicht eine Total
revision vornehmen, sondern die Basen dieses Gesetzes 
sind nach wie vor gut. Was wir jedoch tun mussten, war, die 
wesentlichen Fehler auszumerzen, die dieses Kartellrecht 
noch beinhaltete. Das sind Im Wesentlichen zwei: Es hat 
keine direkten Sanktionsmöglichkelten, und es liegt keine 
Möglichkeit einer Bonusregelung vor. Ich möchte zu diesen 
beiden Punkten kurz Stellung beziehen und dann noch et
was zum Doppelschutz respektive zur Internationalen oder 
nationalen Erschöpfung sagen. 
Das Gesetz von 1996 hat also In der Tat keinerlei Möglich
keiten verankert, direkte Sanktionen zu ergreifen. Die Wett
bewerbskommission kann bei einem ersten Verstoss keine 
Sanktionen auferlegen. Sie muss zuerst abmahnen. Sie 
muss den Verstoss feststellen. Erst bei einem zweiten Ver-
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stoss kann eine Sanktion ergriffen werden. Das kann fast ein 
wenig als Einladung begriffen werden, denn man ist beim 
ersten Versuch immer straffrei. Bei Kartellen, die nicht auf 
Dauer ausgerichtet sind - namentlich bei Submissionskar
tellen -, ist überhaupt keine Gefahr vorhanden, dass sie 
eine Sanktion gewärtigen müssen, weil die Kartelle schon 
wieder aufgelöst sind, bis sie dann eine Mahnung erhalten 
haben. Die Tat bleibt ungesühnt. Deshalb muss in diesem 
neuen Gesetz - wenn wir eben ein Gesetz mit Zähnen ma
chen wollen - unbedingt die Möglichkeit zu direkten Sanktio
nen eingeführt werden. 
Dann kommt die berühmte Kronzeugenregelung, wie sie 
hier von den Gegnerinnen und Gegnern genannt worden ist, 
die Bonusregelung, die in der Tat, wenn man ein erstes Mal 
mit ihr in Kontakt kommt, Zurückweichen und Ablehnung 
hervorruft. Wir sind alle in der Tradition erzogen worden, 
dass Petzen etwas Schlechtes ist. Wenn man in einer 
Gruppe von Freunden irgendetwas ausgefressen hat, dann 
darf man - das bekommen wir in unserer Erziehung als Kin
der mit - nicht der sein, der die anderen «verpfeifen» geht. 
Aber ich glaube, diese Kategorien der Kameraderie sind hier 
fehl am Platz. Es geht um ganz klare Rechtsverletzungen; 
es geht um Sachverhalte, die erfüllt werden und volkswirt
schaftlich grosse Schäden hervorrufen; und es geht vor al
lem um Sachverhalte, bei denen die Sanktion und die direk
te Gefahr, dabei auch ertappt zu werden, in einem engen 
Zusammenhang stehen. Wenn die Gefahr, ertappt zu wer
den, von den Beteiligten als klein eingestuft wird, dann sind 
sie eben gerne bereit, weiterhin solche Kartelle zu schlies
sen und weiterhin ganz klar das Gesetz zu verletzen - zum 
Schaden unserer Volkswirtschaft. Deshalb müssen wir bei
des koppeln: die direkte Sanktionsmöglichkeit einführen und 
die Gefahr erhöhen, beim rechtsschädigenden Tun ertappt 
zu werden. 
Ich möchte noch ein Element beifügen, das mich dazu ge
führt hat, hier auch gegenüber einem kleinen ersten Wider
stand, den ich hatte - wie meine Kolleginnen und Kollegen 
auch -, zu dieser Bonusregelung jetzt doch mit Überzeu
gung Ja zu sagen. Wenn wir dies nicht tun, dann setzen wir 
die eher harmloseren und «naiveren» Kartelle, die sich nicht 
so geschickt verhalten, die sich nicht so gut in der Heimlich
keit bewegen können und noch oft solche von KMU sind, 
viel eher der Sanktionsmöglichkeit und der Entdeckung aus 
als die sich hoch professionell verhaltenden Kartelle. Die 
wirklich gefährlichen Kartelle, die grösseren volkswirtschaft
lichen Schaden anrichten und eben wissen, wie man sich 
verhalten muss, damit man möglichst nicht entdeckt wird, 
werden dann auch nicht entdeckt. Diese werden dann auch 
nicht sanktioniert. Ich glaube, hier dürfen wir nicht den 
Rechtsbrecher schützen, indem wir die so genannte Kame
raderie besserstellen. Ich glaube, hier müssen wir klar über 
unseren eigenen Schatten springen und die Möglichkeit der 
direkten Sanktionen mit der Bonusregelung verbinden, da
mit wir die Grossen und Gefährlichen wirklich ins Recht zie
hen können und uns nicht damit aufhalten, die Kleinen und 
eher Harmloseren schlussendlich mit Sanktionen zu bele
gen. Zu Artikel 5 Absatz 4 möchte ich keine weiteren Aus
führungen machen, das haben meine Kollegen schon sehr 
ausführlich getan. 
Bei den vertikalen Absprachen bitte ich Sie, auch der Mehr
heit zu folgen, weil ich überzeugt bin, dass wir damit eine 
gute und auch eine scharfe Regelung gefunden haben. Wir 
haben aber doch auch eine Regelung gefunden, die im Um
feld unserer uns umgebenden Staaten ihresgleichen findet 
und nicht schärfer Ist als die europäische Regelung oder 
auch diejenige der Vereinigten Staaten. 
Noch ein Wort zur Frage des Doppelschutzes bzw. der na
tionalen oder internationalen Erschöpfung: Das heute beste
hende Gesetz, die Rechtsprechung des Bundesgerichtes 
und auch das Gesetz, das Ihnen die Kommission vorlegt, 
gehen ganz klar von der nationalen Erschöpfung im Berei
che des Patentschutzes aus. Wir möchten auch dabei blei
ben. Ich persönlich wäre bereit gewesen, eine Formel neu 
ins Gesetz aufzunehmen, die den Doppelschutz aus
schliesst. Aber ich wäre nur dann dazu bereit gewesen, 
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~enn eben auch die Grundregel der nationalen Erschöpfung 
1m Gesetz verankert worden wäre. Wir haben uns dann in 
der Kommission nicht einigen können, sodass wir bei der 
bundE:sgeri~htlichen Rechtsprechung verbleiben, die ganz 
klar die nationale Erschöpfung festhält. Aber wir haben im 
Moment eben auch die Chance verpasst, eine Regelung des 
Doppelschutzes in diesem Gesetz zu verankern die - so 
habe ich mir sagen lassen - sehr innovativ und w~ltweit fast 
einzigl:lrtig gewesen wäre. Aber das ist nur aufgeschoben 
und mcht aufgehoben. Wir werden die Diskussion sicher 
noch einmal bei der Revision des Patentrechtes führen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten 
und sie im Sinne der Mehrheit Ihrer Kommission zu verab
schieden. 

Slongo Marianne (C, NW): Das Kartellgesetz ein Instru
mentarium zur Steuerung und Überwachung de~ wirtschaftli
chen Abläufe, soll bereits wieder revidiert werden. Nebst 
unbestrittenen Änderungspunkten sind für mich insbeson
dere zwei Elemente von zentraler Bedeutung. Ich spreche 
damit die Einführung von direkten Sanktionen und die Ein
führung einer Mitwirkung an der Aufdeckung von Missstän
den, die so genannte Bonusregelung, im Speziellen an. Ich 
gliedere mein kurzes Eintretensvotum in drei Hauptele
mente: erstens die Auswirkungen der Revision auf unsere 
kleinen un~ mittleren Unternehmen, zweitens die Bedeutung 
der Sankt1onsmassnahmen und ihre Verhältnismässigkeit 
und drittens die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirt
schaft. 
1. Die Auswirkungen der Revision auf unsere kleinen und 
mittleren Unternehmen: Die KMU, auch als Rückgrat unse
rer Wirtschaft bezeichnet, sehen sich einer ständig ver
schärften Wettbewerbssituation gegenüber. Wettbewerb 
bzw. mehr Markt ist durchaus als positives Element der 
Volkswirtschaft zu akzeptieren und zu pflegen. Das Kartell
gesetz, wie es heute besteht, bietet dazu griffige Möglichkei
ten, den Wettbewerb in fairen Strukturen zu vollziehen. Es 
ist durchaus im Sinne dieser Unternehmen dass dieses 
Kartellgesetz in seiner Umsetzung auch gr~ift. Aber wie 
steht es mit dessen Anwendung? Der Eindruck dass man 
sich auf den Fang kleiner Fische konzentriert, 'jedoch die 
grossen schwimmen lässt, ist nicht ganz von der Hand zu 
weisen. Nicht zuletzt dank der Interventionen des Schweize
ri:Whe~ ~ewerbeverbandes, dessen Vorstandsmitglied ich 
bm, wird m der Rechtsanwendung den speziellen Bedürfnis
sen der KMU - Volkswirtschaft - vermehrt Rechnung getra
gen. Es ist dies eine Feststellung, die meines Erachtens die 
richtige Kursvorgabe aufzeigt. 
2. Zur Bedeutung der Sanktionsmassnahmen und ihrer Ver
hältnismässigkeit: Diese Revision sieht drastische Änderun
gen in Bezug auf die zu fällenden Sanktionen bei Verstössen 
V?r. Bei Annahme dieser Revision könnte die Anwendung 
d19:ler vorgesehenen Sanktionen in ihrer finanziellen Trag
weite den unternehmerischen Ruin für viele Gewerbebe
triebe und Unternehmen bedeuten. Nicht unwesentlich in 
dieser Beurteilung ist die Feststellung, dass sich speziell in 
den kleinen und mittleren Unternehmungen ein Potenzial 
neuer Arbeitsstellen zeigt. Grosse bauen ab, KMU bauen 
auf. Unsere politische Sorgfalt und Verantwortung sind hier 
gefragt. 
3. Zur Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft: Un
lä~gst durften wir er!eben_, wie aus sportlicher Sicht, gepaart 
mit Unternehmergeist, em Markenzeichen für unser Land 
gesetzt werden konnte. Solche Highlights braucht es ver
mehrt. Wir haben politisch dafür zu sorgen dass unsere Po
sition in der internationalen Wahrnehmung ~icht durch selbst 
auferlegte oder auch unnötig eingeführte wettbewerbshem
mende Bestimmungen geschwächt wird. 
Grundsätzlich bin auch ich für Eintreten. Ich werde in der 
Detailberatung bei Artikel 49a meine Änderungsbegehren 
begründen. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Drei kurze Be
merkungen: Ich stelle fest, dass Eintreten nicht bestritten ist 

und der Revisionsentwurf eine gute Aufnahme gefunden 
hat. Kollege David hat gewisse Vorbehalte angebracht; ich 
bin mit ihm einig, dass wir die Folgen dieses Gesetzes an
schauen müssen. 
Ich darf aber davon ausgehen, dass das Instrumentarium 
das wir hier schaffen, dem entspricht, was man auch in an~ 
deren Staaten hat. Wir gehören natürlich dem europäischen 
Binnenmarkt nicht an und haben damit die regionale Er
schöpfung nicht. Daran können wir nichts ändern. Denn für 
die Einführung dieser regionalen Erschöpfung bräuchte es 
zwei, nämlich nicht nur die Schweiz, sondern auch die Euro
päische Union. Wir haben uns sagen lassen - das schreibt 
der Bundesrat auch in seinem Bericht -, dass auf der ande
ren Seite im Moment keinerlei Anstalten gemacht werden 
uns hier entgegenzukommen. Das heisst nicht, dass ma~ 
sich nicht immer wieder bemühen muss, aber der Entscheid 
liegt nicht in unserer Hand. Dieses Instrument können wir 
nicht einfach selber einführen. Wenn wir zur internationalen 
Erschöpfung übergingen und die übrigen Aspekte, die ne
ben dem Wettbewerbsrecht eben auch eine Rolle spielen, 
ausser Acht Hessen, dann würden wir - so meine ich - eine 
schlechte Haltung einnehmen, weil wir hier eine Gesamtab· 
wägung vornehmen müssen. Die Frage der Erschöpfung ist 
eine höchst politische, und sie muss letztlich von Bundesrat 
und Gesetzgeber entschieden werden. 
Noch ein Wort zu Artikel 49a, der noch zu reden geben 
wird - wir haben es jetzt schon gehört -: Natürlich haben wir 
alle gelernt, dass man andere nicht «verpfeift», sondern 
dass der Grundsatz gilt, «Mitgegangen, mitgefangen», und 
dass man deshalb schweigt. Aber wir haben von unseren EI· 
tern auch gelernt, dass man hinsteht und sagt: «Jawohl, das 
habe ich gemacht, und dazu stehe ich», wenn man etwas 
Unrechtes getan hat. Diese Diskussion werden wir noch füh
ren, und in diesem Spannungsfeld werden wir entscheiden 
müssen. Ich glaube, man darf nicht davon ausgehen, dass 
harte Kartelle und wettbewerbshemmende Absprachen ei
gentlich Gentlemen's Agreements seien, die zu keiner ent
sprechenden Schädigung führen. 
Zuletzt eine Bemerkung über den Doppelschutz: Auch ich 
b~daure, Frau Beerli, dass wir diese Doppelschutzfrage 
mcht gelöst haben. Ich glaube, wir hätten eine gute Rege
lung gehabt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Ich möchte 
nur so viel sagen: Die Tatsache, dass wir dieses Problem 
des Doppelschutzes überhaupt haben, beruht ja eben ge
rade darauf, dass wir zwar im Markenrecht und im Urheber
recht die internationale Erschöpfung kennen, hingegen im 
Patentrecht die nationale. Das ist eine besondere Konstella· 
tion, die sich stellt, und wir werden hier eine Antwort finden 
müssen. 

Delss Joseph, conseiller federal: C'est avec une grande sa
tisfaction que j'ai ecoute les nombreux discours de soutien a 
la politique de croissance. C'est vrai que notre pays a connu 
une decennie de lethargie en la matiere, et cela pour toutes 
les raisons qui ont ete evoquees. II est grand temps que 
nous prenions les mesures qui s'imposent afin de ramener 
notre pays dans la voie de la croissance, ne serait-ce que 
pour faire face aux grands problemes qui nous seront poses 
au cours des annees a venir. Je pense a la question des fi
nances de l'Etat, mais aussi a la question des assurances 
sociales et a d'autres encore. 
Parmi les strategies favorables a la croissance, et en m&me 
te'!lps parmi les carences en.ia matiere pour notre pays, II y 
a heu de mentionner la quest1on de la concurrence, la ques
tion du fonctionnement des marches. Mme Beerll a fustlge 
en particulier le protectionnisme publlc et les prix adminis
tres. Elle a raison de le dire, et j'en connais un chapitre. Mais 
il taut quand m&me ajouter que les Helvetes ont ete tout 
aussi efficaces pour promouvolr le protectionnisme prlve a 
cOte de ce protectionnisme publlc. Lorsque je dis protection
nisme prive, je parle bien sar des cartels. Le Sulsse et la 
Suissesse sont aujourd'hui clairement pour le marche et 
pour la concurrence lorsqu'il s'agit des discours. Mais en 
leur for Interieur, une petite position de monopoliste ne leur 
deplairait pas. 
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La revision de Ja Joi que nous sommes en train d'entrepren
dre se refere a une loi qui n'est pas si vieille, qui est en soi 
tres moderne dans sa fagon de concevoir les choses et qui, 
en 1995, a conduit Je Parlament a aller a la limite de ce qu'il 
etait possible de faire sur Ja base de Ja constitution que nous 
avions. Celle-ci, je vous Je rappelle, mentionnait Je principe 
de Ja permission ou de Ja tolerance des cartels, et non pas 
de leur interdiction, d'ou les presomptions d'illiceite des car
tels les plus courants qui ont ete introduites dans cette loi. 
Nous nous attelons maintenant a Ja täche qui consiste a lui 
donner ce qui Jui manque, c'est-a-dire quelques dents afin 
de Ja rendre efficace au niveau de l'application. 
Ce qui ne va pas dans Ja situation actuelle, c'est que chaque 
cartelliste a en quelque sorte droit a un coup d'essai; Ja pre
miere tentative campte pour beurre. Ce n'est que lorsque Je 
comportement declare illicite par Ja Commission de Ja con
currence se repete que J'on subit une sanction. La premiere 
infraction est gratuite. II taut maintenant changer cela, et le 
Conseil federal vous propose de Je faire de deux manieres. 
D'une part en introduisant des sanctions directes, c'est-a
dire en permettant a Ja Commission de Ja concurrence de 
prononcer des sanctions et, d'autre part, en complement a Ja 
mesure precedente, en permettant a ce regime de sanctions 
d'avoir J'effet dissuasif suffisant; c'est Je regime du bonus ou 
Je programme de clemence, comme on peut aussi le nom
mer en frangais. 
II s'agit effectivement d'avoir un effet dissuasif. Le but n'est 
pas d'avoir un grand nombre d'amendes, et par-la de remplir 
Ja caisse de l'Etat, ni d'inciter un grand nombre de cartellis
tes a denoncer, ce qui semble etre contraire a l'education 
que regoit chaque Helvete. Non, l'idee est d'avoir un effet 
preventif, sachant d'une part qu'il est possible d'etre puni et 
surtout, d'autre part, qu'un cartelliste ne peut plus faire tota
Jement confiance a son partenaire parce qu'il pourrait avoir 
interet a se tirer d'affaire tout seul. Ceci conduira a etre 
beaucoup plus prudent chaque fois qu'on s'engagera dans 
un accord cartellaire. C'est Ja l'idee fondamentale qui est 
derriere Ja strategie qui nous est proposee. 
Encore un mot ou deux concernant les sanctions directes. 
S'il ne s'agit pas de tomber dans l'exces, il taut que Jes sanc
tions prononcees soient suffisamment lourdes, qu'elles 
soient veritablement sensibles, redoutees meme, pour inci
ter a renoncer a faire partie d'un cartel. II taut aussi que Ja 
sanction soient clairement previsible, qu'un cartelliste sache 
a quoi s'en tenir si jamais il devait en etre trappe. 
Encore un element sur Je regime du bonus. M. Hofmann, 
Mme Leumann et aussi Mme Slongo ont beaucoup de peine 
avec cette tagen de penser. D'abord, il taut bien dire que Ja 
remission de la sanction n'est pas complete, puisqu'il est dit 
qu'il est possible de renoncer en tout ou en partie a une 
sanction. II sera donc encore possible, seien les cas et seien 
leur gravite sans deute, ou encore seien Je degre de coope
ration constate, a Ja Commission de Ja concurrence d'avoir 
son pouvoir d'appreciation. II taut bien dire que l'idee qui se 
cache la-derriere n'est pas totalement etrangere a notre sys
teme, puisque, M. Schiesser l'a rappele, non seulement on 
accorde aussi un cöte vertueux a celui qui se denonce, mais 
on part aussi de l'ldee que nos tribunaux jugent las cas an 
tenant compte du degre de cooperation qu'un prevenu aura 
demontre dans l'instruction. 
Je le rappelle: Je but ici n'est pas d'abord d'amener beau
coup de gens a etre des denonciateurs, mais simplement, 
par le risque d'etre decouvert et ou d'avoir des partenaires 
qui pourraient, tout a coup, trouver interessant de denoncer 
ieurs partenaires, de creer une situation qui rend impossible 
an fait la creation d'un cartel. C'est le fameux dilemme du 
prisonnier que les statisticiens ou les theoriciens de la deci
sion ont demontre et qui met un partenaire appartenant a un 
cartel dans une situation d'insecurite. D'ailleurs, ce n'est pas 
quelque chose que nous inventons. Ce sont des moyens qui 
sont appliques dans d'autres pays d'Europe aussi, et les ex
periences qui ont ete faites a l'etranger ont fait leurs preu
ves. 
Un mot maintenant concernant un element qui est venu 
s'ajouter en cours de route au Conseil national, qui a ete 
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peaufine en commission et auquel Je Conseil federal donne 
maintenant aussi son appui: il s'agit de Ja question des ac
cords verticaux et des importations paralleles. Les accords 
verticaux sont un instrument a double tranchant. lls compor
tent un aspect positif - quand je dis positif, c'est pour Je con
sommateur ou pour J'economie - et ils comportent aussi des 
risques. Tout d'abord, Je cöte positif des accords verticaux 
reside certainement dans J'avantage pour Je consommateur 
de pouvoir acceder aux marchandises et aux services dans 
Jeur contexte complet. Je pense notamment aux instruments 
de service apres vente, etc., ou encore a l'avantage que 
de tels accords peuvent procurer au niveau des coats, 
puisqu'ils permettent de mieux organiser Ja distribution, et 
cela a des conditions plus avantageuses. 
Le danger est que de tels systemes de distribution verticaux 
peuvent aussi etre abuses, notamment par une entrave a Ja 
concurrence et par une fermeture totale du marche. En vertu 
de Ja loi en vigueur, Ja Comco peut examiner si un accord 
vertical est illicite. Elle a fixe les principes de son action dans 
une communication qui a ete publiee en fevrier 2002. La se
curite juridique est donc etablie. Le Conseil national et votre 
commission ont introduit un regime specifique pour certains 
types de restrictions verticales. II s'agit d'introduire une pre
somption de suppression de concurrence efficace, donc une 
presomption d'illiceite dans Jes cas de restrictions verticales, 
par analogie avec Ja presomption de suppression de la con
currence efficace visee a l'article 5 alinea 3 de la loi en vi
gueur. Parallelement, a partir du moment ou l'on considere 
ces pratiques comme illicites, il s'agit de les soumettre aux 
memes clauses nouvelles que nous introduisons dans Ja loi, 
c'est-a-dire aux sanctions et aux systemes du bonus. 
La presomption legale renforcera donc Ja pratique etablie 
avec )es communications de Ja Comco sur )es accords verti
caux. Elle concilie aussi de fagon satisfaisante, d'une part, 
l'interet du consommateur d'avoir des marches qui fonction
nent ou un approvisionnement qui fonctionne et, d'autre 
part, l'interet vital de J'economie suisse de pouvoir lutter con
tre Jes pratiques contraires au fonctionnement de Ja concur
rence dans ce domaine. 
Un mot encore sur Ja question des brevets et des importa
tions paralleles. Le Conseil federal estime que, dans Je ca
dre de Ja Joi sur Jes cartels, il y a Jieu de s'en tenir a Ja 
strategie qui a ete adoptee maintenant par Je Conseil natio
nal et par votre commission, c'est-a-dire qu'il taut clarifier Je 
champ d'application de Ja Joi sur les cartels en ce qui con
cerne Je droit de Ja propriete intellectuelle. Et pour ce faire, il 
convient de se referer a J'arret du tribunal federal dans l'af
faire Kodak. Ainsi, Je Conseil national a complete l'article 3 
alinea 2 dans Je sens que Jes restrictions a l'importation fon
dees sur Je droit de Ja propriete intellectuelle sont soumises 
a une evaluation sous !'angle du droit des cartels. Votre 
commission a suivi le Conseil national et a procede a une 
modification d'ordre redactionnel qui devrait, a mon sens, 
ameliorer Ja comprehension de J'article. 
En revanche, Je Conseil federal estime que les questions 
fondamentales du droit des brevets et des importations pa
ralleles y afferentes devraient etre reglees dans Ja loi sur les 
brevets. II faut peut-etre rappeler a ce sujet, lorsqu'on parle 
des importations paralleles, qu'il y a trois domaines ou cel
les-ci peuvent Jouer un rOle important. II y a la question du 
droit des brevets que j'ai mentionne, mals il y a aussl la 
question des marques ainsi que celle des droits d'auteur. 
Dans ces deux derniers cas, donc des produits qui relevant 
de la protection des marques ou des drolts d'auteur, la 
Suisse connatt l'epuisement international, c'est-a-dlre que 
dans ces domaines-la, II existe deja une pleine possibilite 
d'avoir des importations paralleles. 
En revanche, et cela a ete rappele tres Justement a plusieurs 
reprises, nous avons pour !'heure dans notre pays, an ca qui 
concerne les brevets, J'epuisement national. La Conseil fe
deral, a trois reprises, a d'ailleurs confirme sa volonte, pour 
les raisons que M. Schiesser a notamment presentees, a sa
voir de preserver l'interet de la place suisse en tant que lieu 
de recherche et de developpement de produits nouveaux. 
Le Conseil federal estime que cet interet prima et nous im-
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pose de rester fideles a l'epuisement national, l'epuisement 
regional n'etant pas accessible pour l'heure en tant qua si
tuation intermediaire puisque nous ne sommes pas mem
bres de l'Union europeenne. 
A partir de Ja nait Je probleme du «flacon de parfum», 
puisqu'on peut ätre au benefice d'une protection double, 
l'une etant de l'ordre de J'epuisement international, et l'autre 
de J'epuisement national. Le Conseil federal avait finalement 
admis qu'on pouvait regler cette question de Ja double pro
tection par le biais de cette loi, a condition d'etablir une si
tuation claire en deux temps: 
1. rappeler qua c'est l'epuisement national; et 
2. fixer une regle sur Ja fai;on de resoudre une difficulte sur
gissant du fait de Ja double protection. 
Finalement, Ja commission a renonce et revient, au fond, a 
la position initiale du Conseil federal qui consiste a dire qua 
c'est au niveau du droit des brevets, dont Ja revision est an
noncee, qu'il faudra regler cet aspect. 
Ce qua vous allez faire ici doit repondre aux nombreuses ex
pressions d'allegeance a une politique de croissance. Je 
vous invite a ne pas commencer, en vous reclamant d'une 
politique de croissance, d'aborder Ja revision de cette loi et, 
au dernier moment, de lui «tirer las dents» de teile sorte 
qu'elle n'ait plus d'efficacite. 
C'est ce qua Mme Slongo vous recommande en partie, 
c'est-a-dire de supprimer vers Ja fin de nos deliberations -
puisqu'il s'agit de l'article 49a - l'essentiel des ameliorations 
apportees. Alors, ayez Je courage de vos declarations de de
partl Je crois qua M. David a eu raison lorsqu'il a dit qua ce 
qua nous faisons Ja, c'est un minimum. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L'entree en matiere est decidee sans opposition 

Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbs
beschränkungen 
Lol federale sur les cartels et autres restrlctlons il la 
concurrence 

Detailberatung - Examen de detail 

Titel und Ingress, Zlff. 1 Einleitung, Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, eh. 1 lntroductlon, preambule 
Proposition de /a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Unverändert 
Proposition de /a commission 
lnchange 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Artikel 1 Ist der 
Zweckartikel. Der Nationalrat hat diesen Zweckartikel um die 
Formulierung «damit den Wettbewerb in allen seinen Er
scheinungsformen im Interesse» ergänzt. Dieser Beschluss 
kam mit Stichentscheid des Präsidenten zustande. In Ihrer 
Kommission Oberweg mit 7 zu 2 Stimmen die Ansicht, dass 
der Zweckartikel gegenüber der Fassung des Bundesrates 
bzw. gegenüber dem geltenden Recht nicht geändert wer
den soll. Es gibt zwei Grande, weshalb die Kommission Ih
nen das beantragt. 
1. Die umfassende Formulierung «Wettbewerb in allen sei
nen Erscheinungsformen» könnte auch den unlauteren 
Wettbewerb erfassen, und das will das Kartellgesetz sicher 
nicht. 
2. Das ist der wichtige Grund: Die Kommission ist durchaus 
der Ansicht, dass der so genannte lntrabrand-Wettbewerb -
das ist der Wettbewerb innerhalb einer Marke - gefördert 

werden soll. Doch dazu bedarf es keiner unklaren Ergän
zung des Zweckartikels, sondern einer klaren Formulierung 
bezüglich der vertikalen Abreden. Genau das schlagen wir 
Ihnen in Artikel 5 Absatz 4 vor. Der entscheidende Punkt 
liegt also in Artikel 5 Absatz 4 und nicht in einer Ausweitung 
des Zweckartikels. 
Es gilt schliesslich noch darauf hinzuweisen, dass in der 
Kommission der Experte der Weko, deren Präsident, eine 
dynamische und offene Formulierung für einzelne Gesetzes
bestimmungen gewünscht hat. Vor diesem Hintergrund 
kommt dem Zweckartikel grosse Bedeutung zu, und die 
Kommission hat deshalb eine unklare, ja sogar kontrapro
duktiv interpretierbare Ausdehnung des Aufgabenbereiches 
des Kartellgesetzes abgelehnt. Sie tat dies namentlich nach 
der Bestätigung durch die Weko, dass diese zwar vertikale 
Abreden in einer Anfangsphase nicht als oberste Priorität 
betrachtet hatte, doch solche Abreden immer als Teil ihres 
Auftrages und durch den Zweckartikel abgedeckt beurteilte. 
Eine Ausdehnung ist somit aus der Sicht der Kommission 
nicht nötig. Die entscheidende Ergänzung ist in Artikel 5 Ab
satz 4 vorzunehmen. 

Delss Joseph, conseiller federal: Je remercie Ja commis
sion de revenir au texte qua proposait Je Conseil federal, 
c'est-a-dire au droit en vigueur. Avec Ja commission, j'estime 
qua Ja formulation du Conseil national peut mäme ätre con
treproductive, voire induire en erreur. On pourrait mäme 
J'etendre et dire: «Si c'est Ja concurrence sous toutes ces 
formes, est-ce que cela signifie qua l'on va aussi promouvoir 
Ja concurrence deloyale?» 
Par consequent, II vaut mieux en rester au droit en vigueur. 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 Abs. 1 bis 
Antrag Jenny 
Als Unternehmen gelten sämtliche Nachfrager oder Anbieter 
von Gütern und Dienstleistungen im Wirtschaftsprozess, un
abhängig von ihrer Rechts- oder Organisationsform. 

Art. 2 al. 1 bis 
Proposition Jenny 
Sont consideres comme entreprises tous las demandeurs 
ou fournisseurs de biens ou de services dans Je processus 
economique, independamment de leur statut juridique ou de 
leur mode d'organisation. 

Jenny This (V, GL): Die öffentliche Hand als Anbieter von 
wirtschaftlichen Leistungen ist vom Geltungsbereich des 
Kartellgesetzes weitestgehend ausgenommen, was auf die 
bundesgerichtliche Rechtsprechung zurückzuführen ist. 
Nach dieser Rechtsprechung wird das Kartellgesetz nur 
dann angewandt, wenn die öffentliche Hand eine eigene 
Rechtspersönlichkeit aufweist. Ein gewöhnliches Bundes
amt, welches in einer Submission seine Nachfragemacht 
missbraucht, ist vom Kartellgesetz somit nicht erfasst. Der 
Missbrauch kann nur durch eine Revision des Kartellgeset
zes wirksam bekämpft werden, und hierfür ist Artikel 2 ge
mäss meinem Antrag zu ergänzen. Solange Ausschreibun
gen und Submissionen der öffentlichen Hand mit Produkte
verpflichtungen durchgeführt werden, wird und kann der 
Markt nie spielen. Das sind an und tar sich ganz normale 
Mechanismen. Solange ich den Ausschreibungsunterlagen 
entnehmen kann, dass nur bei mir und wirklich nur bei mir 
eingekauft werden kann, werden meine Konzessionen nicht 
allzu weit gehen. Unter dem Strich wird also letztlich zu 
teuer eingekauft, und die Zeche zahlt der Staat, weil diese 
Kosten ja der Bauherrschaft Qberwälzt werden mOssen. 
Ebenfalls gegen alle Regeln eines ordentlichen Beschaf
fungssystems geht der in letzter Zelt oft praktizierte Unsinn, 
Präqualifikationen mit fragwürdigen Bewertungsmethoden 
durchzuführen, aus welchen dann letztlich nur noch zwei 
Anbieter hervorgehen. Auch dieses Vorgehen fördert den 
Kartellgedanken und ist dem Markt abträglich. 
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Weitere Beispiele: Bei der Neat mit einem Teilbeschaffungs
auftrag in der Grössenordnung von 700 bis 800 Millionen 
Franken für Zement und Zusatzmittel führte die Bauherr
schaft bereits vor Jahren ein aufwendiges Präqualifikations
verfahren durch, das angesichts der geforderten Prüfungen 
horrende Kosten verursachte. Es hat dazu geführt, dass am 
Schluss, aus welchen Gründen auch immer, nur zwei Anbie
ter letztlich die Präqualifikationshürde schaffen. Ich will ja 
niemandem etwas unterstellen, aber bei einem Beschaf
fungsumfang von 800 Millionen Franken mit lediglich zwei 
Anbietern, die sich gegenseitig kaum unterbieten werden, 
wird und kann der Markt nicht mehr spielen. 
Kollege Bürgi, wenn wir zwei uns um einen Markt von 800 Mil
lionen Franken balgen, so gehe ich davon aus, dass wir uns 
schnell einig werden, wer nun für 390 Millionen und wer für 
410 Millionen Franken liefern wird; das ist absolut normal. 
Als Unternehmer können Sie auswählen zwischen Kopf- und 
Zahnweh; Sie können verhandeln, so lange Sie wollen: Sie 
kaufen immer gleich teuer ein. Bezahlen muss auch das 
letztlich der Staat. Vorsichtige Schätzungen sprechen im Fall 
der Neat von gegen 150 Millionen Franken, die wir zu viel 
bezahlen müssen. Kommt dazu, dass Technik und Technolo
gie in diesem Bereich bereits wieder überholt sind und neue 
Verfahren durchgeführt werden müssen. Also hat auch diese 
Übung unter dem Strich nichts gebracht. 
Von viel grösserer Tragweite ist jedoch die Tatsache, dass 
sämtliche Unternehmungen bei allfälligen Unstimmigkeiten 
auf die Bauherrschaft zurückgreifen und zu Recht darauf 
hinweisen werden, dass ihnen ja die Produkte vorgeschrie
ben wurden. 
Es ist für mich auch schlicht nicht nachvollziehbar, weshalb 
wir bei einem Ersatz von drei oder vier Eichentüren in die
sem Bundeshaus darauf pochen, dass mindestens vier 
Offerten vorliegen müssen, dass wir aber bei einem Be
schaffungsauftrag von 800 Millionen Franken zwei Unter
nehmungen als Anbieter akzeptieren bzw. sogar vorschrei
ben. Hier hat sich die öffentliche Hand einmal mehr als 
Unternehmung profilieren wollen, und das ist ihr nachweis
lich nicht gelungen. 
Fazit - das ist jetzt wichtig -: Der Missbrauch der Nachfra
gemacht der öffentlichen Hand ist in der schweizerischen 
Volkswirtschaft ein real existierendes Problem. Die einzige 
wirksame Lösung für dieses dringende Problem besteht 
darin, die öffentliche Hand als Marktteilnehmer dem Kartell
gesetz zu unterstellen. Dazu muss Artikel 2 gemäss meinem 
Antrag geändert werden. Nur so wird eine Gleichbehandlung 
zwischen öffentlicher Hand und Privaten sichergestellt und 
erreicht. 
Ich möchte Sie deshalb bitten, diesem Antrag zuzustimmen 
und nicht auf die Revision des Bundesgesetzes über das öf
fentliche Beschaffungswesen zu warten. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Dieser Antrag 
hat der Kommission als Antrag Cottier vorgelegen; die Kom
mission hat ihn behandelt. Der Antrag wurde dann aber zu
rückgezogen, nachdem klar wurde, dass die Frage einge
hender Prafung bedarf und im Rahmen der Revision des 
Bundesgesetzes Ober das öffentliche Beschaffungswesen -
Herr Jenny hat es erwähnt - und des Binnenmarktgesetzes 
anzugehen ist. Da diese Gesetze gemäss Ankündigung des 
Bundesrates im Rahmen der Empfehlungen der IDA -
Wachstum als vordringliche Massnahme - in den kommen
den drei Jahren zu revidieren sein werden, sah die Kommis
sion davon ab, jetzt eine Änderung im Kartellgesetz vorzu
nehmen, ohne eine grundlegende Prüfung durchzuführen. 
Was will der Antrag? Bei dem Antrag geht es um die Be
kämpfung der Nachfragemacht der öffentlichen Hand. Mo
niert wird, dass der Staat zwar Aufträge erteile, aber nicht 
den gleichen Wettbewerbsregeln wie die Privaten unter
stehe. Kritisiert werden zwei Tatbestände: 
1. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung wendet das Kar
tellgesetz - allerdings bisher nur in einem einzigen Fall - nur 
dann auf Institutionen der öffentlichen Hand an, wenn diese 
eine eigene Rechtspersönlichkeit haben. Hier hakt der An-
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trag Jenny ein. Gemäss Auskunft des Präsidenten der Weko 
hängt das Anliegen an diesem einzigen Fall, einer Verfügung 
der Weko gegen die Schweizerische Meteorologische An
stalt Hier hat das Bundesgericht in letzter Instanz entschie
den, dass die Schweizerische Meteorologische Anstalt kein 
Unternehmen im Sinne von Artikel 2 des geltenden Geset
zes sei. Der Antrag Jenny würde also den Begriff des Unter
nehmens im Anschluss an Artikel 2 Absatz 1 entsprechend 
definieren. Das Bundesgericht hat festgestellt, die Schwei
zerische Meteorologische Anstalt sei in die Bundesverwal
tung eingebettet und verfüge Ober keine eigene Rechtsper
sönlichkeit. 
Es wäre relativ leicht, eine Praxisänderung durch das Bun
desgericht vorzunehmen, dann wäre dieses Problem gelöst. 
Oder die Weko könnte inskünftig eine Verfügung nicht mehr 
an eine solche Verwaltungsstelle, sondern an den Träger 
der Rechtspersönlichkeit richten. Dann müsste das Bundes
gericht Farbe bekennen. 
Die Weko interpretiert das Gesetz somit in einem weiteren 
Sinn als das Bundesgericht. Die Kommission war sich einig, 
dass hier die von der Weko vertretene grosszügige Interpre
tation des Kartellgesetzes die bessere ist. Sofern das im Rat 
unbestritten bleibt, würden hier mindestens mit den Aussa
gen, die ich jetzt als Kommissionspräsident mache, Materia
lien geschaffen, die für die Weko und für das Bundesgericht 
ein entsprechender Fingerzeig wären, auch ohne formelle 
Revision des Kartellgesetzes. 
2. Die Submissionsverordnungen der Kantone stellen ein 
Problem dar, das wahrscheinlich zentraler ist. Hier gibt es 
keine vereinheitlichenden Bundesregeln, was natürlich so 
genannte Heimatschutztendenzen ermöglicht So haben wir 
davon Kenntnis genommen, dass es Ausschreibungen öf
fentlicher Aufträge gibt, die Bedingungen enthalten, welche 
den Kreis der Anbieter sehr stark einschränken. Wenn z. B. 
beim Bau einer Strasse oder einer Autobahn die Auflage ge
macht wird, dass im Umkreis von 10 Kilometern Ober eine 
Deponie verfügt werden muss, wird damit der Grossteil der 
Anbieter ausgeschlossen. 
Einheitliche Bundesregeln wurden im Rahmen des Binnen
marktgesetzes von den Kantonen abgelehnt. Sie schlossen 
eine interkantonale Vereinbarung, welche offensichtlich Lü
cken enthält. Hier war sich die Kommission einig, dass 
Massnahmen notwendig sind, diese aber ins Binnenmarkt
gesetz gehören. Bei diesen Massnahmen müssen auch die 
Kantone einbezogen werden - kaum über die Bundesge
setzgebung, aber in die Vorbereitung der Revision des Bin
nenmarktgesetzes. 
Ich weise Sie auf einen weiteren Punkt hin, den wir in der 
Kommission angesichts der relativ kurzen Zeit, die wir zur 
Verfügung hatten, nicht klären konnten: Gemäss den Bera
tungen in der Kommission ist es nicht ausgeschlossen, dass 
sich zwischen diesem Antrag Jenny und der vorgeschlage
nen Ergänzung bei Artikel 4 Absatz 2 Rückkoppelungen er
geben, die sich - ich sage es jetzt mal so - im dümmsten 
Fall kontraproduktiv auswirken könnten. Die Kommission hat 
aufgrund auch dieser Feststellung entschieden, es brauche 
eine einlässlichere Prüfung, damit man nicht durch die Ein
fügung zweier Gesetzesbestimmungen, eine in Artikel 2 und 
eine in Artikel 4, neue Bezüge schaffe, die man nicht wolle. 
Das war ein wesentlicher Punkt, weshalb wir uns gesagt ha
ben, diese Sache müsse noch gründlicher abgeklärt wer
den. Fazit: Für Ihre Kommission handelt es sich um ein 
wichtiges Problem, wobei der erste Teil durch eine Änderung 
der Rechtsprechung des Bundesgerichtes gelöst werden 
könnte. Beim zweiten Teil geht das nicht, weil er im Binnen
marktgesetz und im öffentlichen Beschaffungswesen anzu
siedeln ist. Das Problem bedarf unseres Erachtens einer 
vertieften Abklärung, weil Rückbezüge zu Artikel 4 Absatz 2 
möglich sind. Wir sind der Auffassung, dass dieses Problem 
im Rahmen der anstehenden Revision des Bundesgesetzes 
Ober das öffentliche Beschaffungswesen und des Binnen
marktgesetzes anzugehen ist, auch in Rücksprache mit den 
Kantonen. 
Ich halte fest, dass eine Ablehnung des Antrages Jenny -
wenn Sie der Kommission folgen - nicht so auszulegen ist, 
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dass wir dieses Problem nicht als wichtig betrachten, son
dern dass es eine Aufforderung an den Bundesrat wäre, bei 
der Vorbereitung der Revision dieser beiden Gesetze nicht 
nur rasch vorwärts zu machen, sondern diesem von Herrn 
Jenny angesprochenen Problem Rechnung zu tragen. Wir 
haben das auch in der Kommission - auf Antrag von Herrn 
Cottier, ich habe es erwähnt - genau so verstanden. 
Ich bitte Sie, den Antrag Jenny abzulehnen, aber im Sinne 
der Ausführungen, die ich gemacht habe: als Einladung an 
den Bundesrat, bei der Vorbereitung der Revision der bei
den angesprochenen Gesetze vorwärts zu machen und die
sem Problem Rechnung zu tragen. 

Pflsterer Thomas (R, AG): Die sehr sorgfältigen Erklärun
gen des Herrn Kommissionspräsidenten führen mich gerade 
zum umgekehrten Schluss, nämlich zum Schluss, es sei 
dem Antrag Jenny zuzustimmen, und zwar mit folgender Be
gründung: Eine Regelung via Binnenmarktgesetz dürfte ein 
sehr langer Weg werden, denn dort wird nach bisheriger 
Auffassung zuerst eine Verfassungsänderung notwendig 
sein. Das war der Grund, weshalb sich die Kantone damals 
gegen diese Regelungen gewehrt und den mühsamen Weg 
über die interkantonale Vereinbarung gesucht haben. Der 
Bund verfügte eben nicht über die Verfassungsgrundlage, 
um das Submissionswesen zentral zu regeln. Wenn wir aber 
zustimmen, dann kann die nationalrätliche Kommission, 
dann kann der Nationalrat das Gespräch mit den Kantonen 
suchen und sie dort einbeziehen. Dann kommen wir innert 
nützlicher Frist zu einer Regelung, sonst dauert das sehr 
lange. 

Delss Joseph, conseiller federal: Ich möchte Sie aufrufen, 
diesen Antrag nicht anzunehmen, und zwar aus verschiede
nen Gründen: 
Zuerst einmal ist die ganze Diskussion aufgrund des Bun
desgerichtsentscheids in Bezug auf die Schweizerische Me
teorologische Anstalt entstanden. Das ist ein Problem. Wie 
Herr Schiesser dargelegt hat, geht es hier um die Frage: 
Wie kann man gegenüber Einheiten vorgehen, die keine ju
ristische Persönlichkeit haben? Damit stellt sich auch das 
Problem, inwiefern es dann überhaupt nützlich ist - nehmen 
Sie den Fall der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt. 
Es ist aber insbesondere nicht möglich, dies zu lösen, indem 
man nur hier in diesem Artikel die Unterstellung bestimmt; 
denn alle diese Einheiten arbeiten im Allgemeinen aufgrund 
von eigenen, speziellen Gesetzen. Man müsste dann jedes 
Mal überprüfen, ob das dadurch tangiert wird. Es ist also 
keine einfache Arbeit. Ich möchte Sie bitten, sich nicht in Ex
perimente zu verwickeln. 
Der zweite Grund: Die Fälle, die jetzt von Herrn Jenny vor
gebracht worden sind, haben einen ganz anderen Hinter
grund, nämlich dass es hier nicht um die Beteiligung von 
staatlichen Einheiten als Anbieter, sondern als Nachfrager 
auf dem Markt geht. Es geht also um das öffentliche Be
schaffungswesen. Sie sollten nicht im Kartellgesetz regeln, 
was zum öffentlichen Beschaffungswesen gehört. 
Sie haben gesagt, Herr Jenny, im Fall der Neat bestehe die 
Gefahr, dass sich die zwei Lieferanten absprechen könnten. 
Aber wenn das der Fall wäre, dann fiele dies ohnehin unter 
das Kartellgesetz, denn dann wäre es ein Kartell. Wenn Sie 
sich mit Ihrem Konkurrenten absprechen, dann ist das ein 
Kartell. Oder es geht um den Missbrauch, Sie haben auch 
vom Missbrauch der Nachfragemacht gesprochen. Da muss 
man sich fragen, ob das wirklich ein Missbrauch der Nach
fragemacht wäre. Sie haben auch gesagt, man kaufe dann 
zu teuer ein. Wenn Sie die Nachfragemacht missbrauchen, 
dann geht es nicht darum, dass Sie zu teuer einkaufen, son
dern darum, dass Sie billiger einkaufen können, als es der 
Markt erlauben würde. 
Sie schiessen mit diesem Artikel an Ihrem Ziel vorbei, weil 
es mit dem nichts zu tun hat. Wie Herr Schiesser dargelegt 
hat, geht es hier um das öffentliche Beschaffungswesen. Ich 
habe in der Kommission schon gesagt, dass diese Geset
zesrevisionen anstehen - Binnenmarkt und öffentliches Be-

schaffungswesen - und dass ich bereit bin, diesen Antrag in 
die Überlegungen hineinzunehmen. Wenn Sie noch nach
doppeln wollen, ist es Ihnen natürlich freigestellt, das z. B. 
mit einem Postulat zu tun. 
Herr Pfisterer glaubt, es würde dank der Annahme des An
trages Jenny schneller gehen. Ich habe aber eher das Ge
fühl, dass wir damit diese Gesetzesrevision verzögern. Denn 
man wird dann sehr schnell sehen, dass man eine ganz 
neue Problemkette eröffnet. Dann haben wir vorläufig über
haupt nichts. 
Ich würde also raten, in der jetzigen Situation keine Differenz 
zu schaffen, sondern den Weg zu beschreiten, den die Kom
mission und der Bundesrat vorschlagen. 

Jenny This (V, GL): Entschuldigung, das mache ich wirklich 
nur höchst selten, dass ich nach dem Bundesrat spreche. 
Die Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Be
schaffungswesen erfolgt im besten Fall im Jahr 2007. Herr 
Bundesrat, Sie weisen darauf hin, dass Kartelle strafbar 
sind. Wenn ich aber mit der Ausschreibung vorschreibe, 
dass nur zwei Anbieter vorhanden sind, dann ist ein hoher 
Preis eben nicht strafbar. Die beiden werden nicht miteinan
der sprechen müssen, der Preis liegt einfach um 20 Prozent 
höher. Das liegt doch auf der Hand. Ich verstehe die formal
juristischen Bedenken jetzt wirklich nicht, auch nicht jene 
meines Kollegen Schiesser. Wir haben doch hier ein Pro
blem, sind aber nicht bereit, das jetzt zu ändern. Die Revi
sion im öffentlichen Beschaffungswesen müsste dann auf 
allen drei Stufen durchgeführt werden, nämlich auf Bundes-, 
Kantons- und Gemeindestufe. Das ist ein Ding der Unmög
lichkeit, und es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, 
dass das wieder im Sand verläuft. 
Wir haben Missstände, also lösen wir die Probleme doch 
hier, sonst bezahlt der Staat wieder die Zeche dafür) Wir ha
ben sie in der Vergangenheit mit dieser Praxis bereits mehr
mals bezahlt. Dafür braucht es wahrlich keine neuen 
Beweise. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Jenny .... 21 Stimmen 
Dagegen .... 14 Stimmen 

Art. 3 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
.... ergeben. Hingegen unterliegen auf Rechte des geistigen 
Eigentums gestützte Einfuhrbeschränkungen der Beurtei
lung nach diesem Gesetz. 

Art. 3 al. 2 
Proposition de Ja commission 
.... intellectuelle. En revanche, las restrictions aux importa
tions fondees sur des droits de propriete intellectuelle sont 
appreciees a Ja lumiere de la presente Joi. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier schlägt Ih
nen die Kommission eine leichte sprachliche Verbesserung 
der Fassung des Nationalrates vor. Grundsätzlich geht es 
aber um die Überführung des so genannten Kodak-Ent
scheides des Bundesgerichtes in das Gesetz. 
Allerdings geht die Bestimmung in zwei Bereichen weiter als 
das Bundesgerichtsurteil: Erstens wird die Bestimmung auf 
alle lmmaterialgüter ausgedehnt, und zweitens soll der 
Missbrauchstatbestand nicht davon abhängig sein, dass im 
betroffenen Land ähnliche rechtliche und wirtschaftliche Be
dingungen der lnverkehrsetzung vorherrschen, da eine sol
che Bestimmung dem Diskriminierungsverbot der WTO 
widersprechen würde. 
Für die Kommission war bei der Diskussion dieser Bestim
mung - wie im Nationalrat auch - nicht zuletzt folgende 
Überlegung ausschlaggebend: Eine Bestimmung, die dar
auf abgestützt hätte, dass im betroffenen Land ähnliche Be
dingungen wie in der Schweiz herrschen, hätte die 
rechtsanwendenden Behörden vor unlösbare Abklärungs
probleme gestellt, die Verfahren verzögert und damit die 
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Rechtssicherheit in einem für die Wirtschaft sensitiven Be
reich geschwächt. 
Allerdings schlägt Ihnen die Kommission eine sprachliche 
Verbesserung vor, denn Einfuhrbeschränkungen sind ein 
besonderer Aspekt der Wettbewerbswirkungen. Der einzu
fügende Satz ist somit eine Ausnahme vom Grundsatz; er 
muss folglich sprachlich entsprechend dargestellt werden. 
Das geschieht in der Einleitung mit den Worten: «Hingegen 
unterliegen .... » Materiell entspricht diese Formulierung je
ner des Nationalrates. 

David Eugen (C, SG): Ich denke, diese Regel ist eine jener 
Regeln, die ihre Bedeutung erst in der Anwendung erhalten 
werden. Entweder gelingt es mit dieser Regel, die Situation 
des Alleinimporteurs, die wir in der Schweiz haben, zu bre
chen, oder es muss im Bereich des Immaterialgüterrechtes 
eine Korrektur vorgenommen werden. Leider ist es der Kom
mission nicht gelungen, einen Konsens darüber zu finden 
und im Patentrecht eine Regel zu schaffen. 
Nichtsdestotrotz - darüber bin ich sehr froh - hat der Kom
missionspräsident in seinem Einleitungsvotum erklärt, dass 
der so genannte Doppelschutz als Missbrauchstatbestand 
betrachtet werden muss, und dementsprechend kann natür
lich, gemäss dieser Regel und nach Artikel 5 des Kartellge
setzes, gegen diese Praktiken angegangen werden. Es wird 
aber sehr wichtig sein, dass sich bereits der Patentrichter 
mit dem Wettbewerbsrecht auseinander setzt, sich mit der 
Weko in Verbindung setzt und die Frage prüfen lässt, ob ein 
Missbrauchstatbestand im Sinne von Artikel 5 des Kartellge
setzes vorliegt, wenn er seine vorsorglichen Verfügungen 
trifft und bevor er seine Verbote ausspricht. 
Ausserdem ist es sehr wichtig, dass die Weko bei der Beur
teilung, ob ein Missbrauch vorliegt, die Preisdifferenz, die 
noch nicht als Missbrauch gilt, nicht zu hoch ansetzt. Sie 
darf nach meiner Überzeugung nicht über 5 Prozent liegen. 
Mit anderen Worten: Es wird sehr stark von der Praxis der 
Wettbewerbskommission abhängen, ob aus dieser Norm 
wirklich eine Norm wird, die die fehlende Teilnahme der 
Schweiz am europäischen Binnenmarkt als Hilfskonstruktion 
auch bezüglich des Preiswettbewerbes einigermassen aus
gleichen kann. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich möchte 
nur eine Präzisierung zur Aussage von Herrn David anbrin
gen, was Doppelschutz und Missbrauch betrifft. Wir sind uns 
einig, dass nicht jeder Doppelschutz Missbrauchscharakter 
hat; der Missbrauchscharakter manifestiert sich im Umstand, 
dass durch den Schutz des Patentes ein völlig untergeord
neter, nebensächlicher Teil des Produktes patentgeschützt 
ist. Nur dann kann ein Missbrauchspotenzial entstehen. Das 
möchte ich der Klarheit halber festgehalten haben: Doppel
schutz bedeutet nicht tel quel Missbrauch. 

Delss Joseph, conseiller federal: J'aimerais simplement 
souligner que cette modification va dans le sens que le Con
seil federal a propose dans son premier rapport y relatif de 
mai 2000. J'aimerais souligner qu'elle inclut cette fois tous 
les droits de propriete intellectuelle et ne se limite pas aux 
brevets. Elle inclut toutes les restrictions a l'importation, 
s'appuyant sur les droits de la propriete intellectuelle, et ne 
se limite pas aux aspects Juridiques et economiques. Mais 
comme deja expose dans le rapport que J'ai mentionne, le 
Conseil federal peut vous inviter a soutenir cette version, car 
eile permet d'empAcher une utilisation abusive des brevets. 

Angenommen -Adopte 

Art. 4Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Maissan, Beguelin, Cottler, David, Leuenberger, Wicki) 
.... unabhängig zu verhalten. Die Behörden haben dabei na
mentlich strukturelle Abhängigkeitsverhältnisse zu würdigen. 
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Art. 4 al. 2 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Maissen, Beguelin, Cottier, David, Leuenberger, Wicki) 
. ... fournisseurs ou acheteurs. Les autorites ont notamment 
a prendre en compte dans leur appreciation les relations de 
dependances structurelles. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier muss ich 
darlegen, weshalb die Mehrheit dem Bundesrat zustimmt 
und was diese Regelung des Bundesrates bedeutet. 
Es geht um die Definition der marktbeherrschenden Stellung. 
Der Bundesrat klärte die Bestimmung des marktbeherr
schenden Unternehmens in dem Sinne, dass bei einem 
marktbeherrschenden Unternehmen auch die Beziehung zu 
anderen Marktteilnehmern umfasst werden soll. Dem Natio
nalrat ging das nicht weit genug. Er weitete die Bestimmung 
aus, ergänzte sie und wies explizit auf die Beziehungen zwi
schen Anbietern und Nachfragern hin, durch den Zusatz «na
mentlich wenn andere Unternehmen von ihnen als Anbieter 
oder Nachfrager in besonderem Masse abhängig sind». 
Ihre Kommission war von der Fassung des Nationalrates 
nicht befriedigt. Zunächst ist die Formulierung, dass als 
marktbeherrschend Unternehmen gelten, die «sich von an
deren Marktteilnehmern .... in wesentlichem Umfang un
abhängig» verhalten können, namentlich wenn andere 
Unternehmen von ihnen als Anbieter oder Nachfrager «in 
besonderem Masse abhängig sind», eine Tautologie. Aus
serdem ist der Begriff «in besonderem Masse» unklar und 
müsste vom Gesetzgeber konkretisiert werden. Tatsächlich 
sind zwei Fälle vorstellbar: 
1. Ein Unternehmen, zum Beispiel ein Treuhandunterneh
men, hat nur einen einzigen Kunden. Es ist von diesem Kun
den abhängig. Soll nun der Kunde daran gehindert werden, 
ein besseres Treuhandunternehmen zu beschäftigen, da 
sein bisheriger Anbieter «in besonderem Masse» von ihm 
abhängig ist? Eine solche Interpretation würde unternehme
rische Klumpenrisiken schützen und das Kartellgesetz zu ei
nem Markterhaltungsgesetz umwandeln und damit eigent
lich ins Gegenteil verkehren. Sie ist somit abzulehnen. 
2. Geht es um Unternehmen wie etwa Migros oder Coop, die 
einen bedeutenden Marktanteil haben, aber bisher nicht als 
marktbeherrschend klassiert worden sind? In der Beratung 
des Erstrates sowie der Kommission wurde immer wieder 
die Abhängigkeit der Zulieferbetriebe von solchen Grossbe
trieben erwähnt. Hervorgehoben wurde, dass diese Unter
nehmen in der vergangenen Zeit oft kleinere Unternehmen 
übernommen haben und sie dabei nicht als marktbeherr
schend eingestuft wurden. Nach einem solchen Entscheid 
könnte die Weko im Verhältnis zu Zulieferfirmen keine an
dere Position einnehmen. 
Nach Ansicht der Kommissionsminderheit ist deshalb ein 
Zusatz notwendig, der diese Spezialfälle umfasst. Für die 
Kommissionsmehrheit genügt, was der Bundesrat vor
schlägt. Allerdings ist der vorgeschlagene Text der Minder
heit für die Mehrheit unklar. Er spricht von strukturellen 
Abhängigkeiten, welche sowohl die marktstrukturellen Pro
bleme des zweiten Falles als auch das Klumpenrisiko des 
ersten Falles - Treuhandunternehmen - umschreiben kön
nen. Da bereits der bundesrätliche Entwurf von Anbietern 
und Nachfragern spricht, könnte logisch aus dem Zusatz ge
mäss Antrag der Minderheit geschlossen werden, dass hier 
etwas Zusätzliches, d. h. der Schutz vor einem lndlvlduellen 
Klumpenrisiko, erwünscht wäre. 
Ausserdem Ist die Mehrheit der Kommission der Ansicht, 
dass es diese Bestimmung nicht braucht. Artikel 1 O des Kar
tellgesetzes schliesst den Zusammenschluss nicht aus, 
wenn es sich um marktbeherrschende Unternehmen han
delt, Im Gegenteil: Der Zusammenschluss kann untersagt 
oder mit Bedingungen und Auflagen zugelassen werden • 
Eine von allen akzeptierte weite Auslegung von Artikel 4 Ab
satz 2 schllesst Zusammenschlüsse ebenso wenig aus, wie 
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die Zustimmung der Weko zu einem Unternehmenszusam
menschluss die Frage der marktbeherrschenden Stellung 
abschliessend festlegt. Eine aktivere Praxis der Weko in die
sem Bereich wird durch die Fassung des Bundesrates er
möglicht, namentlich mit Blick auf die Materialien zur 
Beratung der Kartellgesetzrevision. 
Schliesslich wurde von der Minderheit und vom Erstrat das 
KMU-Argument herangezogen, um die Bestimmung zu legi
timieren. Allerdings ist es nun nicht so, dass KMU als Anbie
ter keine marktbeherrschende Stellung einnehmen können. 
Gerade unsere KMU sind als Nischenanbieter oft weltweit 
die einzigen Zulieferfirmen, sodass sich der Antrag der Min
derheit für die KMU als Bumerang erweisen könnte. 
Aus der Sicht der Kommissionsmehrheit ist ein Zusatz über
flüssig. Sie beantragt Ihnen - allerdings mit Stichentscheid 
des Präsidenten-, dem Bundesrat zu folgen. 

Malssen Theo (C, GR): In diesem Artikel geht es darum, 
die Begriffe zu definieren, die für die Anwendung des Kartell
gesetzes wichtig sind. In Artikel 4 Absatz 2 wird der Begriff 
des marktbeherrschenden Unternehmens definiert. Der 
Bundesrat hat im Revisionsentwurf lediglich bei dieser Defi
nition des marktbeherrschenden Unternehmens in Absatz 2, 
bei den Begriffen, in Klammern eine Klärung hinzugefügt. 
Das ist die Änderung gegenüber dem geltenden Gesetz, 
dass es neu in Klammern heisst: «Mitbewerber, Anbieter 
oder Nachfrager.» Es werden also die Marktteilnehmer defi
niert. In der nationalrätlichen Kommission kam man zum 
Schluss, dass das nicht genüge, sondern dass noch eine 
weiter gefasste Definition des marktbeherrschenden Unter
nehmens notwendig sei, und zwar unter Berücksichtigung 
ergangener Urteile. Das jetzige Instrumentarium genügte of
fensichtlich nicht. 
Worum geht es hier? Es geht hier um die Frage, was pas
siert oder wie die Situation ist, wenn es Anbieter gibt, die Zu
lieferer z. B. von Zwischenprodukten sind, die praktisch nur 
von einem Unternehmen nachgefragt werden. Diese Be
triebe sind in einer so genannten strukturellen Abhängigkeit 
und haben keine Ausweichmöglichkeiten. Wenn man den 
Begriff der strukturellen Abhängigkeitsverhältnisse nimmt, 
wie er im Antrag der Minderheit vorgeschlagen wird, fällt der 
Treuhänder, der seine Leistungen anbietet und im Moment 
von einem Unternehmen abhängig ist, nicht darunter, weil 
seine Leistungen auf dem Markt auch von anderen Unter
nehmen nachgefragt werden. Es ist also keine strukturelle 
Abhängigkeit vom Markt her, sondern es ist einfach eine Ge
gebenheit für diese zwei Betriebe. Strukturell ist eine Abhän
gigkeit für einen Anbieter hingegen dann, wenn er ein Zwi
schenprodukt produziert, das niemand sonst in diesem Land 
oder in der näheren Umgebung kauft, also wenn es eine 
ausgesprochene Spezialisierung ist. 
Es gibt dann auch noch die andere Situation, da kann ich Ih
nen verdeutlichen, was gemeint ist: Im Bereich der Uhrenfa
brikation - das Ganze war jüngst wieder in der Diskussion 
aktuell - sind Nachfrager nach Gehäusen von Uhren auf die 
wenigen oder einzigen Unternehmen in der Schweiz ange
wiesen, die überhaupt solche Uhrengehäuse produzieren. 
Wenn diese hier nun mit Preisen oder irgendwelchen Mass
nahmen eingreifen, kann das für diejenigen, die Nachfrager 
sind, bei der Weiterverarbeitung, die Aufgabe des Unterneh
mens bedeuten. Das sind solche strukturellen Abhängig
keitsverhältnisse. Es ist offensichtlich, dass hier natürlich vor 
allem KMU gemeint sind, die von grossen, dominierenden 
Unternehmen abhängig sind, die sich spezialisiert haben. 
Das sind die Überlegungen. Wir haben im Grunde genom
men das, was der Nationalrat beschlossen hat, übernom
men. Der Nationalrat hat den Zusatz Im Gesetzentwurf ohne 
Gegenstimme beschlossen; er wurde Im Nationalrat gar 
nicht diskutiert, er ist dort also einstimmig angenommen 
worden. Was wir gemacht haben - auch im Gespräch mit 
der Verwaltung und mit der Weko -: Wir haben nun diese 
Vorstellung des Nationalrates, die in seiner Formulierung sti
listisch etwas problematisch Ist, aber auch In der Sache 
nicht ganz das umfasst, was wir wollen, anders definiert. Wir 

haben kein neues Element bezüglich der Beurteilung aufge
nommen, ob ein Unternehmen marktbeherrschend ist oder 
nicht, sondern es geht uns lediglich darum, hier noch eine 
Vertiefung, eine Präzisierung im Sinne solcher struktureller 
Abhängigkeitsverhältnisse, vorzunehmen. 
Ich bitte Sie, der Minderheit zuzustimmen, damit das Kartell
gesetz auch in diesem Bereich ganz klare Vorgaben hat. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte Kollege Maissen unter
stützen. Wenn Sie Seite 2045 (Ziff. 2.2.5) der Botschaft le
sen, so sehen Sie, dass der Bundesrat zu diesem Punkt 
Folgendes schreibt: «Mit der Änderung von Artikel 4 Ab
satz 2 KG wird klargestellt, dass bei der Feststellung einer 
marktbeherrschenden Stellung eines Unternehmens nicht 
allein auf Marktstrukturdaten abzustellen ist, sondern die 
konkreten Abhängigkeitsverhältnisse auf dem Markt zu prü
fen sind.» Kollege Maissen möchte nichts anderes, als dass 
wir als Gesetzgeber diese Aussage, wie sie hier in der Bot
schaft steht, auch im Gesetz verankern. Der Antrag besagt 
nämlich: «Die Behörden haben dabei namentlich strukturelle 
Abhängigkeitsverhältnisse zu würdigen.» Er sagt damit, was 
die Botschaft sagt, was aber bisher nicht im Gesetzestext 
enthalten war. 
Wir befinden uns wie so oft wieder an einem Punkt, bei dem 
wir zwar sagen, wir wollten etwas; doch nachher, wenn es 
darum geht, auch wirklich klar und deutlich festzuhalten, 
dass wir es wollen und dass wir uns als Gesetzgeber auch 
hinter eine Aussage stellen, sagen wir dann wieder: Nein, 
wir wollen es doch nicht festhalten, man kann ja dann in der 
Botschaft nachlesen, dass wir es so gemeint haben. Ich 
denke, wir sind es uns selbst schuldig - wenn wir diese Mei
nung haben, und ich habe dem Votum des Kommissionsprä
sidenten entnommen, dass eigentlich auch die Mehrheit der 
Kommission diese Meinung hat -, dass wir dies im Gesetz 
effektiv auch so sagen, und ich denke, dass wir jetzt auch 
die Kraft dazu haben sollten. 
Daher bitte ich Sie, das jetzt gemäss der Minderheit Maissen 
auch so im Gesetz zu verankern. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich möchte 
zwei Bemerkungen zu den Voten von Herrn Maissen und 
Herrn David machen. Zum einen danke ich Herrn Maissen 
für die Aussage als Sprecher der Minderheit, dass der erste 
Fall, der von mir zitiert worden ist, nach der Version der Min
derheit nicht darunter fallen kann. Das zu den Materialien. 
Zum anderen meine ich, dass die Version der Mehrheit und 
des Bundesrates eben eine offenere Formulierung ist. Es 
wurde namentlich auch von Herrn David beklagt, dass wir 
bei dieser Revision nur das Allernotwendigste machen. Der 
Zusatz gemäss Antrag der Minderheit bringt von mir aus ge
sehen eine weitere Einschränkung des Geltungsbereiches. 
Deshalb verstehe ich nicht ganz, warum man jetzt nicht an 
der bundesrätlichen Fassung festhalten und diese Fragen 
nachher der Regelung der Weko überlassen kann. 

Delss Joseph, conseiller federal: Le projet du Conseil fede
ral a l'article 4 alinea 2 devralt, a l'avenir, faciliter pour les 
autorltes de la concurrence l'etablissement de la preuve qu'il 
y a abus de position dominante dans le cas ou une entre
prise beneficie d'une posltlon de force vis-a-vis de ses con
currents ou de ses partenalres, aussl, pulsqu'il est question 
ici de situatlon de dependance. Comme le presldent de la 
commlsslon l'a rappele, ce projet permet de redulre ralson
nablement le seuil a partir duquel les autorltes de la con
currence peuvent declarer une entreprise en position domi
nante, tout en restant cependant sufflsamment ouvert. 
M. Maissen l'a dit, l'objectif est notamment de tenir compte 
de situatlons dans lesquelles peuvent se trouver des PME. 
Je vous invlte donc a soutenir le projet du Conseil federal, 
puisqu'il repond suffisamment aux besoins sans lntrodulre 
de nouveaux elements. 
Ceci dlt, J'aimerals tout de mAme soullgner que la proposi
tion de minorite Maissen est preferable en tout cas a la ver
sion du Conseil national, puisqu'elle evite d'expllclter davan-
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tage la definition qui est donnee d'une position dominante, 
ou encore parce qu'elle precise qua las relations de depen
dance resultent de la structure du marche. II s'agit bien de 
ne pas betonner las structures, mais de tenir campte d'ele
ments qui existent en quelque sorte naturellement et qu'on 
ne peut eviter. Enfin, alle evite de creer un automatisme 
lorsqu'il existe de telles relations de dependance. 
Ceci dit, je vous prie de suivre Je Conseil federal sur ce 
point. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 18 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 15 Stimmen 

Art. 5 Abs. 4 
Antrag der Mehrheit 
Die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs wird auch vermutet 
bei Abreden zwischen Unternehmen verschiedener Markt
stufen über Mindest- oder Festpreise sowie bei Abreden in 
Vertriebsverträgen über die Zuweisung von Gebieten, soweit 
Verkäufe in diese durch gebietsfremde Vertriebspartner aus
geschlossen werden. 

Antrag der Minderheit 
(David, Beguelin, Leuenberger, Maissan, Wicki) 
Die Beseitigung wirksamen Wettbewerbs wird auch vermutet 
bei Abreden zwischen Unternehmen verschiedener Markt
stufen über die direkte oder indirekte Festsetzung von Min
dest- oder Festpreisen sowie bei Abreden in Vertriebsverträ
gen über die Aufteilung von Märkten nach Gebieten oder 
Geschäftspartnern, welche eine Marktabschottung zum Ge
genstand haben. 

Art. 5 al. 4 
Proposition de la majorite 
Sont egalement presumes entrainer la suppression d'une 
concurrence efficace las accords passes entre des entrepri
ses occupant differents echelons du marche, qui imposant 
un prix de vente minimum ou un prix de vente fixe, ainsi qua, 
dans les contrats de distribution, las accords sur l'attribution 
de territoires, lorsque les ventes a destination de ceux-ci, 
par des fournisseurs agrees exterieurs, sont exclues. 

Proposition de la minorite 
(David, Beguelin, Leuenberger, Maissan, Wicki) 
La suppression d'une concurrence efficace est aussi presu
mee en cas d'accords passes entre des entreprises oc
cupant des echelons du marche differents qui fixent directe
ment ou indirectement des prix minimaux ou des prix fixes, 
ainsi qua dans las contrats de distribution, las accords qui 
operent une repartition geographique des marches ou en 
fonction des partenaires commerciaux ayant pour objet une 
exclusion du marche. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Wir kommen zu 
einer ganz wichtigen Bestimmung. Der Bundesrat hat hier 
zwar keinen Vorschlag gemacht. Es geht um eine Frage, die 
jetzt ins Gesetz Eingang finden soll. 
Der Nationalrat hat einen neuen Vermutungstatbestand bei 
so genannten vertikalen Abreden vorgesehen. Weil diese 
Formulierung erst während den Beratungen im Nationalrat 
zustande kam, hat er unseren Rat gebeten, eine bessere 
Fassung zu finden. Bei vertikalen Abreden handelt es sich 
um Verträge zwischen Marktteilnehmern verschiedener Stu
fen, z. B. um den Hersteller und den Vertreiber. Ziel der 
Kommissionsmehrheit war es, ein klares Gesetz zu schaf
fen, das vertikale Abreden in gewissen, klar umschriebenen 
und schädlichen Bereichen verbietet und nicht über das 
Schutzniveau der Europäischen Union hinausgeht. Einig war 
sich die Kommission darüber, dass vertikale Abreden, wel
che Mlndest- oder Fixpreise vereinbaren, wie in der Europäi
schen Union dem Vermutungstatbestand unterstellt werden 
sollen. 
Die grosse Diskussion um den Unterschied zwischen dem 
Minderheits- und dem Mehrheitsantrag betrifft den Bereich 
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der Marktaufteilung. Gemäss den Worten des Präsidenten 
der Weko drehte sich die Diskussion um sprachliche Fein
heiten. Anders sieht das der von der Kommission angehörte 
Experte, der Präsident des Efta-Gerichtshofes, Professor 
Carl Baudenbacher aus St. Gallen. Für ihn und die Mehrheit 
der Kommission steckt der Teufel im Detail. Gesetze basie
ren auf sprachlichen Feinheiten und haben deshalb mög
lichst klar zu sein. Eine schwammige Sprache oder unklare 
zentrale Ausdrücke mögen der rechtsanwendenden Be
hörde einen grossen Spielraum geben, doch auf der ande
ren Seite steht das Bedürfnis nach Rechtssicherheit, wel
ches von der Kommission als zentral eingestuft wird. Ich 
habe das auch in Diskussionen mit Betroffenen gesehen, die 
einen Mangel an Vorhersehbarkeit und Rechtssicherheit be
klagen. 
Worum geht es konkret? Es geht darum, ob der Begriff der 
Marktabschottung, wie er im Nationalrat hineingekommen ist 
und von der Minderheit der Kommission übernommen wird, 
verwendet oder ob der Begriff des absoluten Gebietsschut
zes umschrieben werden soll. Diese beiden Begriffe sind für 
die Mehrheit nicht deckungsgleich. Die Mehrheit zielt auf 
den absoluten Gebietsschutz ab. Dieser besteht dann, wenn 
ein Unternehmen sein gesamtes Vertriebsgebiet so aufteilt, 
dass in jedem Teilgebiet nur ein Händler über die fragliche 
Ware verfügt, z. 8. Automobile der Marke X, ohne dass die 
fragliche Ware aus einem anderen Gebiet importiert werden 
kann. 
Um ein System absoluten Gebietsschutzes aufzuziehen, 
braucht ein Hersteller nicht marktbeherrschend zu sein. Es 
genügt, dass er seinen Händlerverträgen folgende Klauseln 
beifügen kann: 
1. Der Hersteller verspricht seinen Händlern in den einzel
nen Vertragsgebieten, nur sie und keine anderen Händler in 
diesem Gebiet zu beliefern. 
2. Der Hersteller verspricht seinen Händlern in den einzel
nen Vertragsgebieten, nicht direkt an Endabnehmer zu lie
fern. 
3. Dies ist entscheidend: Der Hersteller verspricht seinen 
Händlern in den einzelnen Vertragsgebieten, dafür zu sor
gen, dass seine Händler in den anderen Vertragsgebieten 
keine Lieferungen in das fragliche Vertragsgebiet ausführen. 
Ein solches System - wenn es eingehalten wird - ist was
serdicht. Der Wettbewerb innerhalb der Marke X ist ausge
schaltet. 
Gemäss der Rechtsprechung der Europäischen Union - und 
wir haben uns immer auch an der Europäischen Union ori
entiert - liegt ein solcher absoluter Gebietsschutz nicht vor, 
wenn passive Verkäufe in andere Vertragsgebiete erlaubt 
sind. Das bedeutet, dass ein Hersteller die oben genannten 
Klauseln 1 und 2 in seine Vertriebsverträge aufnehmen darf, 
nicht aber die Klausel 3. Wenn Kunden aus anderen Ver
tragsgebieten an einen vertraglich gebundenen Händler ge
langen, so muss es diesem erlaubt sein, in das andere 
Vertragsgebiet zu verkaufen und zu liefern, und es darf ihm 
durch den Hersteller nicht untersagt werden. Genau dies 
wird mit der von der Mehrheit vorgeschlagenen Formulie
rung möglich sein. Damit werden inskünftig Schweizer - Pri
vate und Händler - im Ausland Waren einkaufen können, 
sowohl für den Privatgebrauch als auch für den Weiterver
trieb. Ausgeschlossen ist dies bei Medikamenten; hier gilt 
die Lex specialls des Heilmittelgesetzes. 
Kommen wir zum Begriff der Marktabschottung, wie er vom 
Nationalrat und von der Minderheit der Kommission verwen
det wird. Herr Professor Baudenbacher vertritt ganz klar die 
Auffassung, dass dieser Begriff unscharf sei. «Abschotten» 
bedeutet ja in einem sehr allgemeinen Sinn «isolieren» und 
«abriegeln». Nach Aussage von Herrn Professor Baudenba
cher handelt es sich nicht um einen stehenden Rechtsbe
griff. Sollte dieser Begriff in Artikel 5 Absatz 4 verwendet 
werden, so wäre in der Tat nicht klar, ob damit nur der Aus
schluss des passiven Wettbewerbes untersagt wird oder 
auch der Ausschluss des aktiven Wettbewerbes. Das wäre 
Sache der Weko; sie hätte ein relativ freies Ermessen und 
könnte damit letztlich auch Selektiv- und Exklusiwerträge 
nach Artikel 5 Absatz 4 verfolgen. Mit dem Einbezug des ak-
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tiven Wettbewerbes unter die Norm wäre die schweizerische 
Regelung schärfer als jene der Europäischen Union. Das 
wollte die Mehrheit nicht. Unser Grundsatz war: Gleich 
scharfe Regelungen, aber nicht schärfere Regelungen als 
die Europäische Union. 
Noch etwas: Eine solche Regelung, die über jene der EU hin
ausginge, würde zweifellos zu einer Rechtsunsicherheit füh
ren, weil man nicht wüsste, wie viel weiter sie ginge als das, 
was in der EU gang und gäbe ist. Ich habe aus der Wirtschaft 
klare Signale in dem Sinne bekommen, das Schlimmste sei 
eine entsprechende Rechtsunsicherheit. Wenn Sie der Mehr
heit folgen, folgen Sie auch dem Stand der Regelung in der 
Europäischen Union, und man kann im Sinne der Rechts
sicherheit auch darauf zurückgreifen, was die EU mit ihrer 
Verordnung an vertikalen Abreden ausgeschlossen bzw. zu
gelassen hat. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, bei Artikel 5 Absatz 4 der 
Mehrheit zu folgen und nicht der Minderheit, also nicht den 
ganz offenen, unklaren Begriff der Marktabschottung zu ver
wenden. 

David Eugen (C, SG): In der Tat ist es notwendig, dass wir 
uns bei der Beurteilung dieser Regelung über die Vertikal
abreden zuerst mit dem europäischen Recht auseinander 
setzen. Hier besteht eine Meinungsdifferenz zwischen der 
Kommissionsmehrheit, wie sie jetzt vom Sprecher zum Aus
druck gebracht worden ist, und der Minderheit. 
Das EU-Recht enthält ein Kartellverbot, das heisst: Wenn 
hier gesagt wird, wir wollten dasselbe wie die EU, müssten 
wir einen kräftigen Schritt weiter gehen. Mit anderen Worten: 
Die Schweiz hat eine Regelung, die nicht auf dem Verbots
tatbestand beruht, und das ist der grundlegende Unter
schied, der bei der Betrachtung der Ausnahmen dann zum 
Zuge kommt. Das Verbot gilt, auch bezüglich Vertikalabre
den, für alle Unternehmen in der EU, die einen Marktanteil 
von über 30 Prozent haben. Das heisst: Diese Regelung, die 
wir hier vorsehen, ist dort für alle massgebend; Abreden sind 
kartellrechtlich oder wettbewerbsrechtlich bei Unternehmen 
nicht gestattet, die einen höheren Marktanteil als 30 Prozent 
haben. 
Was uns die Mehrheit vorschlägt, führt im Ergebnis prak
tisch dazu, dass auch diejenigen Unternehmen, die in der 
Schweiz einen grösseren Marktanteil als 30 Prozent haben, 
in der Schweiz einer wesentlich wettbewerbsfeindlicheren 
Regelung unterstellt wären, als dies im EU-Raum der Fall 
ist. Man muss eben die Gesamtsysteme miteinander verglei
chen und darf sich nicht nur über die Ausnahmeregelung un
terhalten. Insofern teilen wir die Meinung dann eben nicht, 
die hier von der Mehrheit zum Ausdruck gebracht wird, un
sere Regelung wäre schärfer als das EU-Recht. Wir sind al
lenfalls schärfer bezüglich der Frage von Marktanteilen unter 
30 Prozent - auf diese Diskussion muss man eingehen -, 
aber wir sind genau dort weniger scharf, wo es notwendig 
wäre, nämlich bei den Marktanteilen über 30 Prozent. 
Die Minderheit versucht nun, dieses Problems Herr zu wer
den, indem sie eben nicht nur, wie es die Mehrheit vorsieht, 
eine ganz bestimmte Vertikalabrede ins Auge fasst. Sie sagt 
vielmehr, dass grundsätzlich jene Vertikalabreden, die eine 
Marktabschottung zum Gegenstand haben, hiervon betrof
fen sein sollen. Letztlich orientiert man sich also am Inhalt 
der Abrede und konzentriert sich nicht auf einzelne Formen 
der Abrede, wie das die Mehrheit tut. Die Mehrheit fasst 
nämlich nur eine Form ins Auge: Sie erfasst nur die be
stimmten Vertikalabreden, welche gebietsfremde Vertriebs
partner ausschliessen. Das ist nur ein Ausschnitt aus vielen 
Möglichkeiten der Marktabschottung, die Bestimmung wird 
damit viel zu eng formuliert. Aus dieser Sicht heraus möchte 
ich Ihnen empfehlen, der Lösung der Minderheit zu folgen. 
Diese Lösung besagt generell, dass das Wettbewerbsrecht 
greifen soll, wenn die Vertriebsverträge eine Marktabschot
tung zum Gegenstand haben - unabhängig davon, in wel
cher Form diese stattfindet-, und nicht nur dann, wenn eine 
bestimmte Form einer Abrede dazu verwendet wird. 
Der zweite Grund für diese Formulierung lautet, dass deren 
Grundprinzip vom Nationalrat aufgenommen worden ist. Wir 

würden also hier mit der Fassung der Mehrheit hinter den 
Beschluss des Nationalrates zurückgehen. Der Nationalrat 
hat - das ist ihm zuzugestehen - eine wettbewerbsfreundli
chere Lösung getroffen, übrigens auf Antrag von Kollege Tri
ponez und nicht von irgendwelcher «verdächtiger» Seite. 
Diese Seite setzt sich sehr genau mit diesen Wettbewerbs
fragen auseinander. Wir würden das jetzt wieder einengen 
und zurücknehmen, wenn wir nicht der Linie folgten, die der 
Nationalrat vorgegeben hat. 
Ich ersuche Sie also, hier der Minderheit zu folgen. Sie wäh
len damit eine wettbewerbsfreundlichere Lösung. Geben Sie 
vielleicht die Detailformulierung - vor allem was die Frage 
der Marktanteile und die Frage, wie bei tieferen und bei hö
heren Marktanteilen vorzugehen ist, betrifft - nochmals an 
den Nationalrat weiter. Wenn wir uns jetzt bereits für die 
wettbewerbsfeindlichere Lösung der Mehrheit entscheiden, 
dann fahren wir nach meiner Meinung auf ein falsches Ge
leise. Wir sollten deshalb vielmehr im Grundsatz bei dem 
bleiben, was uns der Nationalrat hier bereits unterbreitet. 

Büttlker Rolf (R, SO): Nach dem, was Herr David gesagt 
hat, muss ich doch als Nichtkommissionsmitglied etwas 
dazu sagen. Ich möchte Sie eindringlich bitten, hier der 
Mehrheit zuzustimmen und den Minderheitsantrag David ab
zulehnen. 
Ich sage Ihnen: Praktisch führt der Antrag der Minderheit 
David zu einem Verbot der selektiven Vertriebssysteme. Ich 
meine, dass wir das aus volkswirtschaftlichen Gründen nicht 
tun sollten. Mit dem neuen Absatz 4 von Artikel 5 präzisieren 
wir ja die Anwendbarkeit des Kartellgesetzes in Bezug auf 
die Vertikalabreden. 
Es ist von der Wissenschaft anerkannt, Herr David, und 
durch die Praxis immer wieder bestätigt, dass Vertikalabre
den und horizontale Absprachen nicht gleichgesetzt werden 
dürfen. Während horizontale Absprachen meines Erachtens 
praktisch immer schädliche Auswirkungen haben, sind Verti
kalabreden in aller Regel unbedenklich, ja sie zeitigen sogar 
positive Wirkungen. Vertikalabreden, zum Beispiel selektive 
Vertriebsverträge, sind in unserer Wirtschaft durchaus gän
gige und unbedenkliche Vertragsformen. Die Unzulässig
keitsvermutung muss eng umschrieben werden, weil wir 
sonst unser heutiges Vertriebssystem völlig umstossen wür
den. Wir haben auch ein Interesse daran, dass die Schweiz 
eine Lösung wählt, welche dem EU-Recht möglichst nahe 
liegt, Herr David. Einerseits wird dadurch die Rechtssicher
heit erhöht - das ist entscheidend -, anderseits hat die EU 
zu diesen Fragen eine sehr differenzierte und durchaus rea
listische Praxis entwickelt. Selektive Vertriebssysteme sind 
im EU-Raum mit Einschränkungen und unter gewissen Vor
aussetzungen eben möglich. 
Mit der von der Kommission vorgeschlagenen Fassung wer
den zwei Gruppen von Vertikalabreden erfasst: einerseits 
vertikale Preisbindungen, anderseits Abreden über Ver
triebsgebiete. Bei den vertikalen Preisbindungen werden le
diglich Mindest- oder Festpreise erfasst und richtigerweise 
nicht auch Höchstpreisvorschriften. Eine Höchstpreisvor
schrift liegt ja durchaus im Interesse des Abnehmers und ist 
auch im EU-Recht durchaus zulässig, Herr David. 
Auch beim Gebietsschutz nimmt die Fassung der Kommis
sion eine sinnvolle Differenzierung vor. Darum geht es eben. 
Unzulässig wird nur der so genannte absolute Gebiets
schutz. Da sind wir uns einig, das muss man verbieten, das 
muss man mit diesem Gesetz verhindern. Dieser Schutz 
liegt eben dann vor, wenn ein Händler unter keinen Umstän· 
den in das Vertriebsgebiet eines anderen Händlers liefern 
darf - das wollen wir nicht. Derart strikte Absprachen sollen 
unzulässig sein. Damit ist es dem Konsumenten unbenom
men, sich bei einem Händler einzudecken, der im Grunde 
ein anderes Vertriebsgebiet bearbeitet - das wollen wir. Zu
lässig sind dagegen Verträge, die es einem Händler untersa
gen, im Gebiet eines anderen Händlers aktive Verkaufsan
strengungen zu unternehmen. Damit sind selektive Ver· 
triebsverträge, sofern sie keinen absoluten Gebietsschutz 
vorsehen, zulässig, was auch der EU-Praxis entspricht -
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dazu kommen auch noch die Technologie- und die Lizenz
verträge; Herr David, das müssen Sie auch noch berück
sichtigen, für die Schweiz ist das sehr wichtig. 
Selektive Vertriebsverträge sind eine absolut alltägliche Er
scheinung und notwendig. Ein Produzent, der ein neues 
Produkt entwickelt und lancieren will, wird in der Praxis 
kaum einen Händler finden, falls er diesem nicht ein selek
tives Vertriebsgebiet einräumt. Die Minderheit stimmt weit
gehend mit der Mehrheit überein, wenn wir die Texte 
vergleichen. Die Minderheit möchte bei den Vertriebsverträ
gen aber nicht nur die Aufteilung von Märkten nach Gebie
ten, sondern will auch noch die Geschäftspartner erfassen. 
Die Minderheit übernimmt damit die Formulierung, wie sie 
für horizontale Abreden ab Artikel 5 Absatz 3 Litera c gilt. 
Diese Formulierung ist hier systematisch jedoch völlig fehl 
am Platz, da jedes selektive Vertriebssystem auch eine Un
terteilung nach Geschäftspartnern vornimmt. Die Beschrän
kung der Zahl der Händler ist in der Praxis ja gerade ein 
Merkmal eines selektiven Vertriebssystems. Der Zusatz der 
Minderheit würde deshalb das selektive Vertriebssystem 
praktisch verunmöglichen, was mit gravierenden volkswirt
schaftlichen Nachteilen verbunden wäre. Ich erinnere erneut 
daran, dass selektive Vertriebssysteme im EU-Recht, aber 
auch in den USA durchaus zugelassen sind. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, bei diesem Kernstück der 
Vorlage - das ist die entscheidende Bestimmung - den Min
derheitsantrag abzulehnen und dem differenzierten Antrag 
der Mehrheit zuzustimmen. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich möchte drei 
Bemerkungen zum Votum von Herrn David machen. 
1. Herr David hat als ersten Punkt angeführt, das schweize
rische Kartellgesetz, das wir jetzt schaffen, d. h. die schwei
zerische Kartellrechtsordnung, sei nicht mit dem europäi
schen Recht vergleichbar. Anstatt lange Ausführungen dar
über zu machen, möchte ich Ihnen sagen, was Professor 
Carl Baudenbacher, Präsident des Efta-Gerichtshofes, in 
diesem Zusammenhang ausgeführt hat. Ich zitiere aus sei
nem Gutachten, aus seiner Stellungnahme an die Kommis
sion: «Dabei ist das europäische Gemeinschaftsrecht unter 
rechtsvergleichenden Gesichtspunkten von besonderer Be
deutung, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist das Ge
meinschaftskartellrecht einer ähnlichen Wettbewerbskon
zeption verpflichtet wie das Kartellgesetz, nämlich dem 
Schutz des wirksamen Wettbewerbes. Zum andern zielt das 
Gemeinschaftskartellrecht bei der Regelung der Vertikalbe
schränkungen» - und um diese geht es hier - «vor allem auf 
Integration, d. h. auf Öffnung der Grenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten und damit auf die Schaffung eines Binnen
marktes. Entsprechendes gilt für das Wettbewerbsrecht des 
EWR-Abkommens. Nichts anderes wird - mutatis mutan
dis - im schweizerischen Recht angestrebt.» 
Professor Baudenbacher hält also ganz klar dafür, dass die 
Ausgangslage eine ähnliche sei und dass deshalb der Stan
dard des europäischen Gemeinschaftskartellrechtes im 
schweizerischen Recht durchaus übernommen werden 
kann. Es ist eine politische Entscheidung, ob Sie das wollen. 
Ich meine, auch für exportorientierte Unternehmen wäre es 
wichtig, im Kartellrecht nicht unterschiedliche Standards zu 
haben. 
2. Es trifft zu, dass der Begriff der Marktabschottung, wie er 
im Nationalrat beschlossen wurde, auf Antrag von Herrn Tri
ponez aufgenommen worden ist. Ich habe mit Herrn Tripo
nez gesprochen, und er hat sich ganz klar in dem Sinne 
geäussert, dass er in der Elle so formuliert habe, dass es 
aber nicht eine endgültige Beschlussfassung sei. Er hat ja 
unter anderem verlangt, dass der Ständerat - insbesondere 
auch im Hinblick auf diese selektiven Vertriebssysteme -
noch einmal eine differenzierte Lösung vorlegen soll. 
3. Was Ihnen die Kommissionsmehrheit beantragt, ist ei
gentlich das, was der Bundesrat in einem - von der Kom
mission angeforderten - Bericht vom 15. Januar an die 
Kommission beantragt hat. Dort helsst es In einem Satz, den 
ich als letzten zitiere: «Weiter soll der Begriff der 'Marktab-
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schottung', da zu sehr auslegungsbedürftig, als Gesetzes
begriff vermieden werden.» Das ist die Aussage des 
Bundesrates. Die Mehrheit der Kommission ist auch dieser 
Auffassung. Sagen wir klar, was an vertikalen Abreden zu
lässig bzw. unzulässig ist, was unter den Vermutungstatbe
stand fällt und was nicht. 
Ich meine, der Antrag der Mehrheit tue das in ausgezeichne
ter Weise. 

Delss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal n'avait 
pas l'intention, lors de la redaction du message, d'inclure 
cette question dans son projet. Suite au debat au Conseil 
national, nous avons decide que nous pouvions nous rallier 
a cet ajout, au fond, au projet, et nous avons propose une 
formulation puisque celle qui avait ete adoptee au Conseil 
national, aux yeux de ses auteurs memes, n'etait pas encore 
definitivement au point. 
II s'agit ici des accords verticaux sur les prix, mais aussi des 
accords sur l'attribution de territoires. Dans ce deuxieme 
cas, notamment lorsque de tels accords prevoient une pro
tection territoriale absolue ou lorsque toute importation pa
rallele est impossible. Les contrats de concession exclusive 
prevoient evidemment une certaine protection territoriale qui 
doit pouvoir rester licite aussi longtemps qu'elle n'a pas un 
caractere absolu. On peut dire que le caractere absolu 
n'existe pas tant que des ventes passives sont possibles en 
dehors du territoire prevu par le contrat, soit tant que tout 
commerce parallele n'est pas impossible. 
La nouvelle proposition qui est maintenant falte par la majo
rite de la commission prevoit une presomption d'illiceite pour 
les accords verticaux qui, a notre sens, va aussi loin que 
possible tout en etant soutenable du point de vue de la politi
que de la concurrence et du point de vue economique. Elle 
permet de mener une politique analogue a celle de la Com
mission europeenne. 
Pour revenir peut-etre a la formulation qui avait ete adoptee 
au Conseil national et que M. David attribue uniquement a 
M. Triponez, il taut dire que cette version du Conseil national 
a ete elaboree en deux temps. II y a eu d'abord la premiere 
phrase qui etait une proposition Strahm et de la majorite de 
la commission du Conseil national, qui allait tres loin. Au 
fond, l'adjonction de la deuxieme phrase, qui est celle de 
M. Triponez, avait pour but de relativiser la proposition de la 
majorite de la commission. Donc, il ne taut pas partir de 
l'idee que c'est le directeur de !'Union suisse des arts et me
tiers qui est l'auteur de cette proposition. 
Maintenant, par rapport aux deux propositions en presence, 
si je dois vous indiquer une preference, c'est celle de la ma
jorite de la commission que je vous recommande. La version 
de la majorite est preferable a la version de la minorite, car 
eile facilitera le travail des autorites en leur evitant de devoir 
prouver d'abord que l'accord a pour objet une exclusion du 
marche - «eine Marktabschottung». II faudra apporter cette 
preuve. Or, cela a ete deja dit, le terme d'«exclusion du mar
che», en particulier le terme allemand de «Marktabschot
tung», est un concept large qui necessite une interpretation 
de la part des autorites pour etre applique a un cas concret. 
Un tel concept ne favorlse pas la securite Juridique pour las 
entreprises. 
C'est la raison principale pour laquelle Je vous invite a suivre 
la majorite de la commission. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 23 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 9 Stimmen 

Art. 6 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 6 al. 1 let. e 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 
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Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Da es hier um 
die Stellung der kleinen und mittleren Unternehmen geht, 
muss ich eine Bemerkung zur Auslegung dieser Bestimmung 
machen. Hier handelt es sich um einen Zusatz gemäss Be
schluss des Nationalrates, mit welchem Wettbewerbsbe
schränkungen von KMU, welche deren Wettbewerbsfähigkeit 
verbessern oder nur eine beschränkte Marktwirkung haben, 
zugelassen werden sollen. Damit wird eine Ausnahme ge
schaffen. 
Die Kommission erachtete diesen Punkt nicht als zentral. 
Auch wenn die Formulierung nicht über alle Zweifel erhaben 
ist, war man sich einig darin, dass hier keine Differenz zum 
Nationalrat geschaffen werden sollte, wo die Bestimmung 
unbestritten war. Dies rechtfertigt sich für die Kommission 
nicht zuletzt auch aus politischen Gründen; verschiedene 
politische Kräfte haben diese Formulierung gefordert. Sie 
soll ein Zeichen setzen, dass mit den neuen Bestimmungen 
im Bereich der Sanktionen nicht primär Kleinbetriebe ins Vi
sier genommen werden. Da aber Verstösse wie branchen
deckende Preisabsprachen weiterhin verboten bleiben und 
Absprachen von der Weko auf der Basis von Artikel 5 Ab
satz 2 des Kartellgesetzes geprüft werden, erachtete die 
Kommission diese Bestimmung als politisch sinnvolles Zei
chen. 

Delss Joseph, conseiller federal: Du point de vue du Con
seil federal, cette disposition n'est pas necessaire. D'un 
autre cöte, alle ne peut pas, a notre sens, avoir d'effets nui
sibles. Par consequent, si alle permet de rassurer, notam
ment les representants des PME ou des arts et metiers par 
rapport a la revision de la loi, il est peut-etre politiquement 
souhaitable de l'adopter. 
Ceci dit, il taut bien voir que cette proposition vise a rassurer 
par rapport aux dispositions que nous devrons traiter plus 
loin, notamment a l'article 49a. II ne faudrait evidement pas 
que, lors de la deliberation sur l'article 49a, on en vienne a 
prendre une decision qui n'aille pas aussi loin que ce que 
nous voulions au depart. 
En resume, le Conseil federal ne s'oppose pas a cet ajout. 

Angenommen - Adopte 

Art. 9 Abs. 2, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 9 al. 2, 3 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 18 Abs. 1, 2bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 18 al. 1, 2bls 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier verlangt 
der Beschluss des Nationalrates, dass die Mitglieder der 
Weko ihre Interessenbindungen offen legen. Die GPK und 
der Bundesrat sahen im Vernehmlassungsvorschlag eine 
Verkleinerung und Professionalisierung der Weko vor, was 
auch in unserer Schwesterkommission bzw. im Nationalrat 
beraten wurde. 
Ihre Kommission erachtet das vom Nationalrat beschlos
sene Offenlegen der Interessenbindungen im Rahmen eines 
öffentlichen Registers als sinnvollen Kompromiss. Er wird es 
der Weko ermöglichen, Transparenz und Akzeptanz ihrer 
Arbeit zu verbessern. Gleichzeitig können weiterhin hoch 

qualifizierte Experten von allen Bereichen der Gesellschaft 
für diese wichtige Kommission gewonnen werden. 

Angenommen - Adopte 

Art. 27 Abs. 1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 27 al.1 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 42 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier geht es um 
eine Verbesserung der Instrumente, welche der Wettbe
werbskommission bei ihren Untersuchungen zur Verfügung 
stehen. Zum Beispiel sind Hausdurchsuchungen am Ge
schäftssitz oder am Privatsitz und die Sicherstellung von Be
weisgegenständen für eine effiziente Untersuchung in vielen 
Fällen notwendig. Bei solchen Untersuchungen ist schnelles 
Handeln der Untersuchungsbehörden notwendig. Um genü
gend schnell zu sein, sollen solche Massnahmen durch ein 
Mitglied des Präsidiums angeordnet werden können. Gegen 
die Verfügung solcher Massnahmen kann allerdings bei der 
Rekurskommission Beschwerde eingelegt werden. Die Mög
lichkeit, Beschwerde gegen Untersuchungsmassnahmen zu 
führen, besteht gemäss Artikel 45 Absatz 1 des Bundesge
setzes über das Verwaltungsstrafrecht immer dann, wenn 
der betroffenen Person ein nicht leicht wieder gutzumachen
der Schaden droht. 
Die Kommission beantragt Ihnen, der Bestimmung zuzu
stimmen. 

Angenommen - Adopte 

Art. 42a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 44 
Antrag der Kommission 
Gegen Verfügungen der Wettbewerbskommission oder ihres 
Sekretariates sowie gegen Zwangsmassnahmen nach Arti
kel 42 Absatz 2 kann bei der Rekurskommission für Wettbe
werbsfragen Beschwerde erhoben werden. 

Art. 44 
Proposition de /a commission 
Les decisions de la commission ou de son secretarlat ainsi 
que les mesures de contrainte selon l'article 42 alinea 2 peu
vent faire l'objet d'un recours a la Commission de recours 
pour les questions de concurrence. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier schlagen 
wir Ihnen eine neue Fassung vor. Zukünftig wird es in die
sem Zusammenhang drei Arten von Verfügungen geben: 
1. die Eröffnung einer Untersuchung; 
2. die verfahrensleitenden Verfügungen; 
3. die neu vorgesehenen dringlichen Beweisaufnahmen. 
Bei Letzerem hat der Bundesrat das bei Kollegialbehörden 
normale System gewählt, nach welchem ein Mitglied des 
Präsidiums die Entscheidung trifft. Im Nationalrat wurde be-
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mängelt, dass bezüglich der Rekursmöglichkeit nicht alle 
verfügenden Instanzen aufgezählt worden seien. Nament
lich die Variante «Mitglied des Präsidiums» figuriere nicht in 
der Bestimmung. Der Nationalrat nahm eine umständliche 
Formulierung an. 
Auf Vorschlag der Verwaltung schlägt Ihnen die Kommission 
hier eine klare, juristisch ebenso verbindliche und sprachlich 
verständlichere Formulierung vor, welche in unzweideutiger 
Art und Weise die beschwerdefähigen Zwangsmassnahmen 
umschreibt. 

Angenommen -Adopte 

Art. 47 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 47 al. 2 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Diese Bestim
mung, die gesetzliche Grundlage für Gebühren für Gutach
ten der Weko, kann wegen des neuen Artikels 53a gestri
chen werden. 

Angenommen - Adopte 

Gliederungstitel vor Art. 49a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre precedant l'art. 49a 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 49a 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 3 

a ..... entfaltet. Wird dem Unternehmen innert fünf Monaten 
nach der Meldung die Eröffnung eines Verfahrens gemäss 
den Artikeln 26ft. mitgeteilt und hält es danach an der Wett
bewerbsbeschränkung fest, entfällt die Belastung nicht; 

Antrag Slongo 
Abs. 1 
Ein Unternehmen, das an einer unzulässigen Abrede nach 
Artikel 5 Absatz 3 beteiligt ist oder sich nach Artikel 7 unzu
lässig verhält, wird mit einem Betrag bis zur dreifachen Höhe 
des dadurch erzielten Gewinns belastet. Kann kein Gewinn 
festgestellt werden, so beträgt die Belastung bis zu zehn 
Prozent des in der Schweiz erzielten Jahresumsatzes. Bei 
der Bemessung sind die Dauer und die Schwere des unzu
lässigen Verhaltens sowie die wirtschaftliche Situation des 
Unternehmens zu berücksichtigen. 
Abs. 2, 3 
Streichen 

Art. 49a 
Proposition de Ja commlsslon 
Al. 1, 2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 3 

a. l'entreprlse annonce la restriction a la concurrence avant 
que celle-ci ne deplole ses effets. SI, dans un delai de cinq 
mols, II est annonce a l'entreprise qu'une procedure au sens 
des artlcles 26ss. est lancee contre eile et si eile malntient la 
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restriction a la concurrence par la suite, la sanction n'est pas 
levee; 

Proposition Slongo 
Al. 1 
l..'.entreprise partie a un accord illicite aux termes de l'article 5 
alinea 3, ou qui se sera livree a des pratiques illicites aux 
termes de l'article 7, sera tenue au paiement d'un montant 
pouvant aller jusqu'a trois fois celui du benefice alnsi obtenu. 
En l'absence de benefice, le montant de la sanction peut 
aller jusqu'a dix pour cent du chiffre d'affaires annuel realise 
en Suisse. Ce montant est calcule en fonction de la duree et 
de la gravite des pratiques illicites ainsi que de la situation 
economique de l'entreprise. 
A/.2, 3 
Bitter 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Da es um das 
Kernstück der Revision geht, muss ich einige Ausführungen 
dazu machen. Für den Bundesrat und den Nationalrat er
wies sich die fehlende Möglichkeit, direkte Sanktionen zu er
lassen, als zentraler Nachteil des bestehenden Kartellgeset
zes. Die Weko kann zwar heute Bussen gegen kartellrechtli
che Verstösse verhängen, aber erst im Wiederholungsfall. 
Der Bundesrat schlägt deshalb vor, direkte Sanktionen zu 
ermöglichen, und zwar im Umfang von maximal 1 O Prozent 
des in der Schweiz in den letzten drei Jahren erzielten Um
satzes. Dauer und Schwere des unzulässigen Verhaltens 
sowie die Höhe des mit dem kartellrechtlichen Verstoss er
zielten Gewinns werden bei der Sanktionsbemessung be
rücksichtigt. 
Von den Gegnern schärferer Sanktionen wird angeführt, 
dass namentlich KMU sich oft nicht bewusst seien, dass sie 
ein Kartell bildeten, und anschliessend «naiv» in die Sankti
onsfalle tappten. Dieses Argument überzeugt nicht. Erstens 
kann es für exportorientierte Unternehmen fatale Folgen ha
ben. Nimmt der Gesetzgeber auf ein solches Argument 
Rücksicht, so schützt er die Einstellung, wonach Kartelle ein 
Kavaliersdelikt seien. 
Im Ausland herrscht diese Ansicht nicht vor, wie auch die 
schweizerische Unternehmen treffende Praxis der EU-Wett
bewerbsbehörden zeigt. Sobald so genannt «naive» Unter
nehmen Auslandkontakte haben, kann ihnen ihr fehlendes 
Rechtsempfinden bezüglich Kartellen zum Fallstrick werden. 
Das gilt es zu verhindern. 
Das Argument ist unbegründet, da ein Unternehmer die 
Möglichkeit haben wird, sein Verhalten bei der Weko zur 
Prüfung zu melden, bevor es Wirkungen entfaltet. Damit ent
geht das Unternehmen einer allfälligen Sanktion. Allerdings 
besteht hier ein Missbrauchspotenzial. So wäre es möglich, 
dass ein Unternehmen eine Wettbewerbsbeschränkung 
meldet, bevor sie Wirkung entfaltet, sie anschliessend an
wendet, eine von der Weko eingeleitete Untersuchung durch 
alle Instanzen anficht und damit während drei bis fünf Jah
ren vom Kartell profitiert. 
Hier schlägt Ihnen die Kommission vor, solchem Missbrauch 
einen Riegel vorzuschieben. Die Sanktion soll nur entfallen, 
wenn die Wettbewerbsbeschränkung gemeldet wird und 
nicht Innerhalb von fünf Monaten ein Verfahren nach den Ar
tikeln 26ft. KG eröffnet wird und das Unternehmen die Wett
bewerbsbeschränkung danach weiterführt. 
Während der Diskussion in der Kommission wurden meh
rere Varianten diskutiert. Leider ist die falsche Variante auf 
der Fahne abgedruckt worden; Sie haben inzwischen eine 
korrigierte Version erhalten. 
Zur Höhe der Sanktionen: Für die Kommission müssen 
Sanktionen abschreckend wirken. Ziel dieser Gesetzgebung 
ist es nicht, möglichst viele Sanktionen zu verhängen, son
dern solche durch die potenzielle Höhe der Sanktionen zu 
verhindern. Ausserdem handelt es sich Im Entwurf des Bun
desrates um einen Höchstsatz für die Sanktionen, und die 
Bemessungsgrundlage wird Im gleichen Absatz mitgeliefert. 
Aus dem Strafrecht Ist bekannt, dass die Höchststrafen eher 
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selten verhängt werden, dass vielmehr eine Einzelfallge
rechtigkeit gesucht wird. 
In der Kommission wurden verschiedene andere Sanktions
limiten diskutiert, so z. B. die dreifache Höhe des durch das 
wettbewerbsbeschränkende Verhalten erzielten Gewinns 
oder höchstens 1 O Prozent des letzten in der Schweiz erziel
ten Jahresumsatzes. Nach eingehender Diskussion bean
tragt Ihnen die Kommission aber einstimmig, dem Bundesrat 
und dem Nationalrat zu folgen und die abschreckenden 
Sanktionen vorzusehen. 

Slongo Marianne (C, NW): Im Sinne meines Eintretensvo
tums stelle ich mit Nachdruck fest: Die Leistungsfähigkeit 
des Gewerbes baut auf Glaubwürdigkeit auf. Die Unterneh
mungen basieren auf der Verlässlichkeit politischer Rah
menbedingungen. Die Umsetzung gerade dieser Bedingun
gen bildet die Grundlage für den Verbund zwischen Wirt
schaft und Politik. Sie ist gleichzeitig Basis unseres Wohl
standes. Was haben wir in dieser Situation als politisch Ver
antwortliche zu tun? Das vorliegende Kartellgesetz setzt Be
dingungen, welche in ihrer Tragweite für unsere Wirtschaft 
und unser Gewerbe von essentieller Bedeutung sind - dies 
ist unbestritten. Ich bin überzeugt, dass Artikel 49a für un
sere KMU schicksalhaft ist. Wir müssen zu unserem Binnen
markt und insbesondere zu dessen Arbeitsplätzen Sorge 
tragen. Aus meiner Sicht hat der Umsatz keinen Bezug zur 
Schwere eines Verstosses gegen das Kartellgesetz. 
Die vorgeschlagene Lösung benachteiligt die KMU, welche 
ihren Umsatz im Binnenmarkt erzielen. Für weltweit tätige 
Konzerne sind zehn Prozent von drei in der Schweiz erziel
ten Jahresumsätzen nicht sonderlich schmerzlich und ab
schreckend. Für in der Schweiz aktive Gewerbebetriebe 
können Bussen in dieser Dimension das Aus bedeuten. Die 
vorgeschlagenen Sanktionen können sich also ruinös aus
wirken. Konkurse oder Zusammenschlüsse wären die Folge. 
Dies bedeutet im Resultat weniger, nicht mehr Wettbewerb. 
Eine am unrechtmässigen Gewinn angeknüpfte Sanktion, 
wie durch meinen Antrag vorgesehen, wird dazu beitragen, 
dass die Weko ihr Augenmerk auf die schädlichen Aus
wirkungen von Absprachen legt und «Verdachtsstrafen» im 
Ansatz verhindert werden. Kann kein Gewinn festgestellt 
werden, so beträgt die Belastung bis zu zehn Prozent des in 
der Schweiz erzielten Jahresumsatzes. Mein Antrag basiert 
auf abschreckenden Direktsanktionen, welche finanziell 
schmerzlich treffen, aber nicht «töten». 
Was enthält die so genannte Bonusregelung, und weshalb 
lehne ich sie ab? Die Bonusregelung in Artikel 49a Absät
ze 2 und 3 beinhaltet ein innergewerbliches Meldesystem. 
Dies kann zur Ausgestaltung eines eigentlichen Denunzian
tensystems führen. Eine gesetzliche Bestimmung mit der 
Folge, dass ein Unternehmer seine Konkurrenten bei den 
Wettbewerbshütern anzeigt, um sich selber ganz oder teil
weise einer Sanktion zu entziehen, ist nicht nur rechtlich 
fragwürdig und ein Fremdkörper in unserer Rechtsordnung, 
sondern aus Wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Über
legungen abzulehnen. Sie passt schlichtweg nicht in die 
schweizerische Rechts- und Unternehmenskultur. 
Zusammenfassend halte ich fest: Mein Antrag sieht eine 
Sanktion vor, die an einem durch Absprachen erzielten, un
rechtmässigen Gewinn anknüpft. Kann kein Gewinn festge
stellt werden, beträgt die Sanktion bis zu zehn Prozent des 
in der Schweiz erzielten Jahresumsatzes. Die Einführung 
von direkten Sanktionen für harte Kartelle - die ich durchaus 
begrOsse - ist auch ohne die Bonusregelung möglich. Auf
grund der gravierenden staats- und gesellschaftspolitischen 
Nachteile bitte ich Sie, auf die Einführung dieses neuen In
strumentes zu verzichten. 
Ich beantrage Ihnen, meinen Antrag zu unterstützen. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Frau Slongo ist 
damit einverstanden, dass wir absatzweise abstimmen. Mir 
scheint, dass die drei Absätze doch verschiedene Themen 
regeln. 

Bürgl Hermann (V, TG): Ich unterstütze den Antrag Slongo 
und äussere mich vor allem zu Artikel 49a Absatz 1, wie er 
von Frau Slongo vorgeschlagen wird. Ich bin der Meinung, 
dass das die richtige Lösung sei. 
Gemäss dem Antrag der Kommission und des Bundesrates 
wird bei der Bemessungsgrundlage primär auf den Umsatz 
der letzten drei Geschäftsjahre abgestellt und eben nicht 
mehr primär auf den aus dem kartellistischen Verhalten er
zielten Gewinn. In der Botschaft wird u. a. erklärt - das 
möchte ich ganz kurz erläutern -, es bestünden Beweis
schwierigkeiten bei der Berechnung dieses Gewinns. Mei
nes Wissens gibt es mit der jetzigen Lösung in Artikel 50 des 
Kartellgesetzes keine Praxis, weil die Berechnung des Kar
tellgewinns noch nie zur Anwendung gekommen ist. Man 
kann also nicht auf negative Erfahrungen verweisen, wie 
das suggeriert wird. 
Weiter möchte ich auf Folgendes hinweisen: Man kann pri
mär und im Grundsatz ohne weiteres bei der Berechnung 
des Kartellgewinns als Ausgangslage für die Sanktion blei
ben. Es handelt sich um eine Schätzung, und diese Schät
zung ist auch im geltenden Recht schon vorgesehen. 
Ich teile die Auffassung des Kommissionspräsidenten, der 
erklärt hat, dass eine Sanktion eine abschreckende Wirkung 
haben muss. Damit bin ich völlig einverstanden. Aber der 
Höchstsatz, wie er von der Kommission vorgesehen ist, 
nämlich zehn Prozent des in den letzten drei Geschäftsjah
ren erzielten Umsatzes - also nicht im Durchschnitt, son
dern kumulativ -, ist exorbitant. Es ist absolut exorbitant, 
was hier als Ausgangspunkt für die Sanktion vorgesehen 
wird. 
Wenn dann erklärt wird, es gehe nur um den «in der 
Schweiz erzielten Umsatz», muss ich Ihnen sagen, dass da
von nur die weltweit tätigen Unternehmen und nicht die in 
der Schweiz tätigen Unternehmen profitieren, also gerade 
nicht die KMU. Das ist für mich eine Lösung, die ich nicht ak
zeptieren kann. 
Noch ein Wort zum Vergleich mit Europa: Wir werden ja hier 
in dieser Kartellgesetzgebung immer auch auf Europa ver
wiesen. Meines Wissens geht die vorgeschlagene Lösung 
Ober das hinaus, was in Europa gilt. Nach geltendem euro
päischem Recht - das ist die Verordnung 17/62, die in Arti
kel 15 die Geldbussen regelt - wird als Höchstbetrag von 
zehn Prozent des im letzten Geschäftsjahr erzielten Umsat
zes ausgegangen. Das ist geltendes Recht. Man muss noch 
mit einer neuen Verordnung - der Verordnung 12/03- rech
nen, welche die eben zitierte Verordnung ersetzen soll. Auch 
dort geht man, soweit ich gesehen habe, von zehn Prozent 
des Jahresumsatzes aus. Es kann meines Wissens also 
keine Rede davon sein, dass wir mit dem Antrag Slongo hin
ter dem EU-Recht nachhinken würden, nein, wir würden weit 
darüber hinausgehen. 
1. Ich bin der Meinung, dass im Grundsatz wie bis anhin 
vom Kartellgewinn auszugehen ist, weil dieser Gewinn das 
eigentliche und direkte Resultat dessen ist, wenn jemand in 
wettbewerbsbehindernder Art und Weise tätig gewesen ist. 
2. Der Antrag Slongo hält ja auch fest, dass man unter ande
rem die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zu be
rücksichtigen habe. Das ist etwas, das beispielsweise im 
Strafrecht völlig selbstverständlich ist, wonach man bei der 
Bussenbemessung auch auf die Situation des Betroffenen 
abzustellen hat. 
3. FOr schweizerische Betriebe, welche ihre Umsätze aus
schliesslich oder zumindest überwiegend in der Schweiz 
generieren, kann die vom Bundesrat vorgesehene Sankti
onsbemessung zu einer Existenzbedrohung werden. 
Jetzt ziehe ich einen Vergleich zum Strafrecht, der vielleicht 
etwas weit hergeholt ist: Der Sinn von Sanktionen kann Ja 
nicht in der Vernichtung liegen, das macht weder gegenüber 
natürlichen Personen Sinn, noch kann dies im Kartellrecht 
gegenüber Unternehmungen Sinn machen. Einverstanden, 
eine präventive Wirkung ist wichtig; da bin ich völlig einver
standen, das ist auch im Strafrecht so, die präventive Wir
kung soll auch dem Kartellrecht zugrunde liegen. Aber die 
Massnahme soll ja durchaus auch einen - ich verwende 
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jetzt dieses Wort aus dem Strafrecht - resozialisierenden 
Charakter haben. Man muss doch denjenigen, der einen 
Verstoss begangen hat, nicht «vernichten», sondern man 
kann ihm einen Denkzettel verpassen und davon ausgehen, 
dass das dann für die Zukunft wirkt. Auch dieser Aspekt ist 
doch bei Sanktionen im Kartellrecht durchaus legitim. 
Mit dem Antrag Slongo wird eine der wesentlichen Zielset
zungen, nämlich dass direkte Sanktionen verhängt werden 
können, überhaupt nicht gefährdet, überhaupt nicht tangiert. 
Aber es geht um das Mass, um die Verhältnismässigkeit. 
Aus diesem Grunde ersuche ich Sie, den Antrag Slongo zu 
Absatz 1 zu unterstützen. 

Frlck Bruno (C, SZ): Artikel 49a ist zentral, weil er nämlich 
den Bussenrahmen und die Elemente, die bei der Festle
gung der Bussen zu berücksichtigen sind, festlegt. Für mich 
hat der Antrag Slongo gegenüber dem Antrag der Kommis
sion und der Fassung des Bundesrates zwei entscheidende 
Vorteile: 
1. Der erste Vorteil liegt darin, dass Frau Slongo die Bussen 
aufgrund der konkreten Umstände festlegen will und nicht 
abstrakt aufgrund des Umsatzes. Wenn wir jemanden für 
unkorrektes Verhalten bestrafen, dann wollen wir - ich muss 
die Analogie zum Strafrecht machen - den unrechtmässig 
erzielten Gewinn einziehen und noch eine Strafe ausspre
chen. Aber diese soll wenn immer möglich aufgrund der kon
kreten Umstände berechnet werden und nicht aufgrund der 
abstrakten Grösse des Umsatzes, die mit dem konkreten 
Verstoss nichts zu tun haben muss. Frau Slongo verlangt 
ebenfalls für jene Fälle, wo der Gewinn nicht eruierbar ist, 
das abstrakte Kriterium. 
2. Zur Höhe des Bussenrahmens: Der Antrag der Kommis
sion und der Entwurf des Bundesrates setzen als oberen 
Bussenrahmen 30 Prozent eines Jahresumsatzes - dreimal 
10 Prozent. Das ist ausserordentlich hoch. Ich schliesse 
mich den Argumenten von Herrn Bürgi an. Es ist aber auch 
im europaweiten Vergleich ausserordentlich hoch. Die EU 
setzt die Busse bei 10 Prozent des Jahresumsatzes fest, al
lerdings gilt dies für den weltweiten Umsatz. Bei uns ist es 
auf den Landesumsatz beschränkt. Aber wir regeln das Kar
tellrecht doch nicht nur für die internationalen Firmen, son
dern vor allem für die kleinen und mittleren Unternehmen, 
die in der Schweiz tätig sind. Diese - wir kennen die Bran
chen - sind ebenso anfällig für Verstösse gegen das Kartell
recht. 
Die meisten Firmen haben nur einen landesinternen Um
satz. Warum setzen wir einen Bussenrahmen von 30 Pro
zent fest, währenddem sich die EU auf 1 O Prozent be
schränkt? Auch aus diesen Gründen ist der Antrag Slongo 
richtig. Wir wollen ein griffiges Kartellgesetz, wir wollen Bus
sen, die im Spezialfall und präventiv für die Branche und den 
ganzen Wettbewerb wirken. Das erreichen wir angemessen 
mit dem Antrag Slongo. Es ist daher richtig, wenn wir zumin
dest eine Differenz schaffen. Wenn wir hier nichts tun, ist die 
Lösung, die mich nicht befriedigt, zementiert. Daher muss 
die Sache im Nationalrat noch einen Augenschein wert sein. 
Mit dem Antrag Slongo können Sie das erreichen. 
Bezüglich der Kronzeugenregelung sind wir alle in einem Di
lemma zweier Werte. Die Regelung des Nationalrates und 
unserer Kommission ist halt schon etwas «unappetitlich», 
weil jener, der denunziert, die Chance hat zu profitieren. Wir 
kennen Fälle aus dem internationalen Kartellrecht, wo ein
zelne Unternehmen davon profitiert und eine Anzeige erstat
tet haben, weil sie befürchteten, ihr Kartell fliege auf, und 
nachher wesentlich günstiger gefahren sind. Wenn Sie den 
Antrag Slongo unterstützen, dann lohnt es sich auch hier, 
die Sache vom Nationalrat nochmals ansehen zu lassen. 

Beerll Christine (R, BE): Ich möchte Ihnen aufzeigen, wie 
wichtig die Bonusregelung ist, und wähle dazu ein Beispiel 
aus einem anderen Rechtsbereich, den wir kürzlich behan
delt haben, nämlich Fahren In angetrunkenem Zustand. Ich 
habe dort immer die Prävention vertreten, und es war für 
mich immer ganz klar, dass bei der Änderung des SVG die 
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voraussetzungslose Atemluftkontrolle wesentlich wichtiger 
ist und stärker wirkt als das Herabsetzen von 0,8 auf 0,5 Pro
mille, das ich auch vertreten habe, aber das mir weniger am 
Herzen lag. Mit dem Antrag Slongo zu den Absätzen 1, 2 
und 3 sind wir in der genau gleichen Diskussion. 
Für mich, und ich glaube wirklich auch für den Wettbewerb 
in diesem Land, sind die Absätze 2 und 3, nämlich die Bo
nusregelung, viel wichtiger, denn hier - Herr Bundesrat 
Deiss hat es Ihnen aufgezeigt - ist die Möglichkeit vorhan
den, präventiv zu wirken. Diejenigen Leute, die Veranlas
sung haben oder ein Interesse darin sehen, sich zu einem 
Kartell zusammenzuschliessen, merken, dass sie gefährlich 
leben, dass sie Gefahr laufen, erwischt zu werden - genau 
gleich eben wie bei der voraussetzungslosen Atemluftkon
trolle. Das wird sie bewegen, sich rechtsgetreu zu verhalten 
und kein Kartell zu bilden. Deshalb ist die Bonusregelung so 
wichtig. 
Sie ist auch wichtig - ich habe das schon im Eintretensvo
tum versucht darzulegen-, um die gefährlichen Kartelle, die 
Kartelle, die sehr professionell organisiert sind, in einen Ge
fahrenzustand zu versetzen, während sonst nur die Kartelle 
kleiner und mittlerer Unternehmungen, die so genannten 
«naiven» Kartelle, «auffliegen» - was wir ja nicht möchten. 
Wir möchten die grossen, volkswirtschaftlich schädlichen 
Kartelle erwischen, und dafür braucht es die Bonusregelung. 
Ich werde natürlich im ganzen Artikel die Kommission unter
stützen. Aber mir ist viel lieber, Sie nehmen bei Absatz 1 den 
Antrag Slongo an und bleiben bei den Absätzen 2 und 3 bei 
der Kommission, als dass Sie allenfalls den ganzen Antrag 
Slongo annehmen. Das wäre für das Gesamte wesentlich 
schlechter. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte nur ein Wort hinzufügen. 
Wir stehen hier sicher vor einer Weichenstellung. Der Bun
desrat hat dieses Gesetz ja nur wegen Artikel 49a gebracht. 
Wenn Sie jetzt dem Antrag Slongo folgen, werden Sie die
sem Gesetz die Zähne ziehen. Dann können wir eigentlich 
auch auf die ganze Revision verzichten. Ich denke, es wäre 
doch sehr seltsam, wenn wir gerade das, was der Bundesrat 
als Hauptziel dieser Revision erklärt, handstreichartig wieder 
aus dem Gesetz entfernen. 
Ich möchte Ihnen einfach empfehlen, davon abzusehen, das 
zu tun. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Wir sind hier 
beim Kernpunkt des Gesetzes, und ich möchte zwei, drei 
kurze Ausführungen machen. Was Frau Slongo beantragt, 
ist mehr oder weniger die heutige Regelung, es ist nicht viel 
anders. Der Bundesrat schlägt eine Regelung vor, die als 
Höchstsanktion eine scharfe Sanktion vorsieht. Aber Sie 
wissen selber, auch aus dem Strafrecht, dass die Höchst
sanktion praktisch nie ausgesprochen wird oder nur in wirk
lich ganz besonderen Fällen. Zudem - ich meine, das sei 
bisher zu wenig zum Ausdruck gekommen - besagt das Ge
setz ganz klar, wie sich der Betrag zu bemessen habe, näm
lich nach der Dauer und der Schwere des unzulässigen 
Verhaltens. Ein schwerwiegendes Verhalten, das Ober Jahre 
angedauert hat, muss auch entsprechend geahndet werden 
können. Bei der gesetzlichen Regelung müssen Sie unter
schiedliche Verhältnisse Ober einen Leisten schlagen. Die 
interne Abstufung Ist nachher Sache der rechtsanwenden
den Behörde. Zehn Prozent eines Jahresumsatzes, womög
lich noch des letzten vor der Urteilsfällung, den man dann 
noch künstlich zurückfahren kann, sind unter Umständen, 
wenn die widerrechtliche Handlung sehr lange gedauert hat, 
nicht mehr sehr viel. 
Dazu kommt - das müssen wir klar betonen -: Kartelle, kar
tellmässige Absprachen sind nicht mehr nur als Kavaliersde
likte zu betrachten, sondern sie sind volkswirtschaftllch 
schädlich und auch mit einem entsprechenden Unrechtsge
halt versehen. Daher meine Ich, es sei zwar ein weiter Rah
men, der hier gegeben werde. Nachdem im Gesetz selber 
entscheidende Kriterien angegeben werden, müsste es 
möglich sein, diesen Rahmen pflichtgemäss auszufüllen. 
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Die Rechtsprechungsinstanzen werden die Überprüfung 
vornehmen. Und der Gewinn? Der Gewinn selber ist mani
pulierbar. Vor allem dann, wenn man merkt: Oh, jetzt könnte 
es langsam heiss werden, weil wir entdeckt werden! 
Ich bitte Sie, in dieser Situation jetzt nicht diesen Zahn zu 
ziehen, denn ich befürchte, dann werden auch der Stock
zahn bei Absatz 2 und der Weisheitszahn bei Absatz 3 her
ausfallen. Dann haben wir eigentlich ein zahnloses Gesetz. 

Delss Joseph, conseiller federal: Ich glaube, hier ist wirk
lich die «Minute der Wahrheit» gekommen. Eine der Schwä
chen - und sehr wahrscheinlich einer der Hauptgründe, 
weshalb die Schweiz in den vergangenen zehn Jahren stag
niert und kaum Wachstum erzielt hat - besteht darin, dass 
die Strukturen erhalten geblieben sind. Strukturen sind aus 
allerhand Gründen erhalten geblieben - auch, weil der Wett
bewerb seine Aufgabe eben nicht erfüllen konnte. 
Herr Bürgi hat vorhin darauf hingewiesen, dass die Sanktion 
die Existenz des Betroffenen nicht gefährden darf. Das 
stimmt wohl. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der 
Wettbewerb sehr wohl die Existenz der Betriebe infrage 
stellt. Sonst würde es keine Strukturanpassungen, keinen 
Strukturwandel geben. Kartelle erlauben vielen Betrieben, 
dank Marktabschottung, dank übersetzter Preise, einfach 
dank Aussetzen des Wettbewerbes, am Leben zu bleiben. 
Wir haben erlebt, dass gewisse Branchen dadurch plötzlich 
derart im Out waren, dass dann brutale Strukturanpassun
gen notwendig wurden. Das soll der Wettbewerb verhindern. 
Wenn wir das wollen, dann müssen wir der Wettbewerbs
politik die nötigen Instrumente geben. Es nützt also nichts, 
wenn wir uns zum Wettbewerb bekennen, aber zurück
schrecken, wenn es darum geht, diejenigen zu sanktionie
ren, die zu Unrecht und zum Teil massiv profitieren. 
Es werden über Kartelle enorme Gewinne erzielt. Es ist viel
leicht nicht nötig, Paradebeispiele zu nennen, aber man 
rechnet damit, dass Hoffmann-La Roche im Vitaminsektor 
2,7 Milliarden Dollars verdient hat - weltweit, einverstan
den - und eine Busse von 2 Milliarden Dollars zu bezahlen 
hatte. Also bitte: Ziehen Sie dieser Vorlage nicht die wenigen 
Zähne, die sie zentral braucht! 
Frau Slongo will mit ihrem Antrag drei Dinge: 
1. Ich nenne vorerst ein Element, das bis jetzt noch wenig 
zur Sprache gekommen ist. Sie will nämlich Artikel 5 Ab
satz 4 betreffend Vertikalabsprachen, dem Sie vorhin zuge
stimmt haben, von den Sanktionen ausschliessen. Es macht 
natürlich keinen Sinn, wenn Sie im vorderen Teil des Erlas
ses den Eindruck erwecken, Sie würden das Gesetz ver
schärfen, und dies bei Artikel 49a wieder annullieren. Wir 
sind der Meinung, dass Artikel 5 Absatz 4 nur dann einen 
Sinn macht, wenn er auch zu Sanktionen führen kann, und 
das ist bei Artikel 49a nötig, im Sinne der Änderung, die der 
Nationalrat vorgenommen hat und die von Ihrer Kommission 
übernommen wurde. 
2. Frau Slongo möchte mit ihrem Antrag das Strafmass än
dern. Es wurden des Langen und Breiten Überlegungen an
gestellt, ob es möglich ist, andere Kriterien zu finden als den 
Umsatz. Herr Bürgi sagt, es gebe hier keine Praxis. Es gibt 
aber sehr wohl eine Internationale Praxis, die bewiesen hat, 
dass der Weg Ober den Gewinn eben nicht praktikabel ist. 
Es ist nicht möglich, Ihn anzuwenden, und deshalb haben 
praktisch alle OECD-Länder darauf verzichtet. Auch die Ost
staaten, die zur Marktwirtschaft gelangt sind, hatten zuerst 
den Gewinn als Kriterium vorgesehen und haben dies nun 
aufgegeben, weil es nicht praktikabel war. 
In den Vereinigten Staaten sind beide Möglichkeiten gege
ben. Aber noch nie konnte man Ober den Gewinn eine Strafe 
bestimmen. Die Praxis hat also zur Genüge gezeigt, dass 
das kein gangbarer Weg Ist. Übrigens, es gibt Fälle, wo es 
sogar keinen Sinn macht. Nehmen Sie ein Submissionskar
tell, bei dem sich drei Unternehmer einigen, dass einer der 
drei den Vertrag bekommt. Die beiden anderen haben natür
lich keinen Gewinn gemacht. Sind sie weniger schuldig? Sie 
sehen: Über den Gewinn haben wir einfach Probleme bei 
der Anwendbarkeit, und das muss man einsehen. 

Deshalb glauben wir, dass es nur einen Weg gibt, und das 
ist jener über den Umsatz. Das ist übrigens auch gut, was 
die Rechtssicherheit anbetrifft, denn das ist klar definiert. 
Hingegen: Was ist der Gewinn, der durch das Kartell ent
steht? Denn es kann ja auch noch ein Bestandteil im Gewinn 
sein, der nicht durch das Kartell entstanden ist. Was ist nun 
genau der Bestandteil des Gewinnes, der sich durch das 
Kartell erklärt? Das ist sehr schwierig oder unmöglich fest
zustellen. Ich glaube auch nicht, dass das Strafmass, das 
hier vorgesehen ist, exorbitant ist, wie das gesagt wurde. 
Übrigens enthält der Artikel, wie das auch der Kommissions
präsident gesagt hat, genügend Elemente, die darauf hin
weisen, dass es dem Gesetzgeber darum geht, das Ver
hältnismässigkeitsprinzip anzuwenden. Zwar wird nicht der 
Gewinn als Basis für das Strafmass genommen, aus den ge
gebenen Gründen, aber doch als ein Element, das mit ein
zubeziehen ist. 
Also bleiben Sie bitte beim Beschluss des Nationalrates 
oder beim Antrag Ihrer Kommission, was Absatz 1 anbetrifft. 
3. Zu den Absätzen 2 und 3: Da geht es wirklich um den prä
ventiven Charakter des Gesetzes. Was hier insbesondere 
eingeführt wird, ist nicht sosehr die Frage des Denunzierens, 
sondern die Frage: Hat man im Zeitpunkt der Bildung eines 
Kartells eine neue Situation, ein neues Element, in seine 
Überlegungen einzubeziehen, bevor man mit einem Konkur
renten eine kartellistische Absprache eingeht? Denn man 
muss sich zusätzlich fragen, inwiefern er in Zukunft über
haupt zuverlässig sein wird. Sie sehen sofort, dass das dann 
einen sehr abschreckenden Charakter haben wird. 
Die ganze Änderung macht keinen Sinn, wenn Sie die Ab
sätze 2 und 3 streichen, wie das auch Frau Beerli gesagt 
hat. Wir brauchen beide. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 18 Stimmen 
Für den Antrag Slongo .... 10 Stimmen 

Abs.2-Al.2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 19 Stimmen 
Für den Antrag Slongo .... 11 Stimmen 

Abs. 3-A/. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 19 Stimmen 
Für den Antrag Slongo .... 11 Stimmen 

Gliederungstitel vor Art. 50; Art. 50; Gliederungstitel vor 
Art. 53a; Art. 53a; Gliederungstitel vor Art. 59a; Art. 59a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre precedant l'art. 50; art. 50; tltre precedant l'art. 53a; 
art. 53a; tltre precedant l'art. 59a; art. 59a 
Proposition de la commission 
Adharer a Ja decision du Conseil national 

Angenommen -Adopt~ 

Zlff. lbls 
Antrag der Kommission 
Titel 
Ibis. Änderung geltenden Rechts 
Ziff. 1 
1. Bundesgesetz Ober das Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) vom 9. Oktober 
1992 
Art. 12 Abs. 1 bis 
Werkexemplare eines audiovisuellen Werkes dürfen erst 
weiterveräussert oder vermietet (Art. 13) werden, wenn der 
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Urheber ein solches im Inland veräussert oder der Veräus
serung eines solchen im Inland zugestimmt hat. 

Ch. lbls 
Proposition de /a commission 
Titre 
Ibis. Modification du droit actuel 
Ch. 1 
1. Loi federale sur le droit d'auteur et las droits voisins (Loi 
sur le droit d'auteur, LDA) du 9 octobre 1992 
Art. 12 a/. 1bis 
Les exemplaires d'une oeuvre audiovisuelle ne peuvent etre 
revendus ou mis a la location (art. 13) qua si l'auteur a 
vendu ou s'il a approuve la vente d'un exemplaire en Suisse. 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier muss ich 
zum letzten Mal Ihre Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. 
Es ist auch für die Materialien und für den Zweitrat wichtig. 
Es geht um die Lösung der mit dem Inkrafttreten des revi
dierten Filmgesetzes eingetretenen Probleme. Um die Kas
kadenverwertung - d. h. Kino, Pay-TV, Videos und DVD-zu 
ermöglichen, wurde im Filmgesetz die nationale Erschöp
fung eingeführt. Damit sollte verhindert werden, dass vom 
Ausland her DVD importiert wurden, bevor die Filme in den 
Kinos der Schweiz gezeigt wurden. Die vom Parlament in ei
ner Schnellübung - so muss man sagen - vorgenommene 
Änderung des Filmgesetzes führte aber dazu, dass der Im
port ausländischer Videos unterbunden wurde und der 
Schweizer Markt mit Exklusivlizenzen abgeschottet werden 
konnte. Damit wurde einer missbräuchlichen Preispolitik 
durch marktbeherrschende Anbieter die Türe geöffnet. 
Hier will die WAK-SR durch eine Änderung von Artikel 12 
Absatz 1 bis des Urheberrechtsgesetzes Abhilfe schaffen. 
Demnach soll die Ausnahme vom Grundsatz der internatio
nalen Erschöpfung für die Verbreitung von audiovisuellen 
Werken zwar bestehen bleiben, aber nur für eine bestimmte 
Zeitspanne. Inhaber der Urheberrechte an audiovisuellen 
Werken sollen den Import von Videos aus dem Ausland nur 
so lange verbieten können, als dadurch die Kinoauswertung 
des betreffenden Films in der Schweiz beeinträchtigt wird. 
Die Interessen der Filmwirtschaft werden also durch diese 
Regelung weiterhin berücksichtigt. 
Gleichzeitig werden aber auch die vom Gesetzgeber nicht 
gewünschten wettbewerbsbeschränkenden Auswirkungen 
vermieden, die sich aus einer Anwendung des absoluten 
Parallelimportes ergeben können, wie dies Artikel 12 Ab
satz 1 bis URG in seiner gegenwärtigen Fassung vorsieht. 
Gemäss der geänderten Fassung dieser Bestimmung wäre 
es nämlich nicht mehr möglich, die Videoauswertung eines 
Films in der Schweiz gestützt auf urheberrechtliche Exklu
sivlizenzen gegen preisgünstigere ausländische Importe ab
zuschotten. 
Zuhanden der Materialien bedarf es noch zweier Präzisie
rungen: 
1. Es geht um die Abgrenzung des Begriffes «audiovisuelles 
Werk» gegenüber anderen Werkkategorien wie Computer
spielen, die ebenfalls als audiovisuelle Werke eingestuft 
werden könnten. FClr Werke wie Computerspiele soll weiter
hin nach Artikel 12 Absatz 1 URG der Grundsatz der interna
tionalen Erschöpfung gelten, da hier die für den Spielfilm 
typische Kaskadenauswertung keine Rolle spielt und somit 
keine Rechtfertigung für eine Sonderregelung besteht. Unter 
die neue Regelung von Artikel 12 Absatz 1 bis URG sollen 
somit nur jene audiovisuellen Werke fallen, für welche die öf
fentliche VorfClhrung die primäre Nutzungsform darstellt. 
2. Unter den Verbreitungshandlungen im Inland, mit denen 
der Inhaber der Rechte das Parallelimportverbot aufhebt, ist 
die Verbreitung von Werkexemplaren gemeint, die dem Pub
likum in Form von Videokassetten, DVD usw. angeboten 
werden. In Artikel 35 Absatz 1 URG wird in diesem Zusam
menhang der Begriff «im Handel erhältliche Werkexem
plare» verwendet. Das Verbreitungsrecht soll jedenfalls nicht 
bereits durch eine allfällige Veräusserung von Filmmaterial 
erschöpft sein, die eine KinovorfClhrung betrifft und mit wel
cher die Videoauswertung nichts zu tun hat. 
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Wir beantragen Ihnen Zustimmung und bitten den Zweitrat, 
allfällige Unstimmigkeiten, so er welche finden sollte, noch
mals zu überprüfen. 

Angenommen - Adopte 

Zlff. II, III 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. II, III 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung - Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 25 Stimmen 
Dagegen .... 2 Stimmen 

Abschreibung - C/assement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventions parlementaires 
seien lettre aux Chambres federales 

Angenommen -Adopte 

Schluss der Sitzung um 13. 10 Uhr 
La seance est levee a 13 h 1 o 
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Vierte Sitzung - Quatrieme seance 

Mittwoch, 4. Juni 2003 
Mercredl, 4 juln 2003 

15.00h 

01.071 

l5artellgesetz. 
Anderung 
Loi sur les cartels. 
Modification 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 07.11.01 (BBI 2002 2022) 
Message du Conseil federal 07.11.01 (FF 2002 1911) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 14.06.02 (8812002 5506) 
Message complementaire du Conseil federal 14.06.02 (FF 2002 5128) 
Nationalrat/Conseil national 19.09.02 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 25.09.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 26.09.02 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 20.03.03 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 04.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses (BBI 2003 4517) 
Texte de l'acte leglslatif (FF 2003 4061) 

Fässler Hildegard (S, SG), für die Kommission: Die WAK hat 
am 28. April 2003 betreffend die Differenzen getagt und 
auch eine ganze Reihe von Differenzen zum Ständerat aus
geräumt. Wir werden heute noch zu drei Differenzen spre
chen und schauen, ob wir dann weiterhin Differenzen zum 
Ständerat haben oder auch nicht haben werden. 
Ich möchte, wenn das geht, etwas zu Artikel 1 sagen, ob
wohl wir dort keine Differenz haben. Wir haben uns hier dem 
Ständerat angeschlossen. Eigentlich wollten wir in diesem 
Artikel bereits einen ersten Punkt markieren, um neben den 
horizontalen auch die vertikalen Abreden dem Kartellgesetz 
zu unterstellen. Wir haben allerdings keine befriedigende 
Form gefunden - auch sprachlich nicht - und haben deshalb 
auf diesen Punkt verzichtet. 
Das Anliegen, das uns aber ganz wichtig ist, ist in Artikel 5 
Absatz 4 festgehalten. Weil wir dort der Version des Stände
rates zustimmen konnten, gibt es dort auch keine Differenz 
mehr. Daher war die ganze WAK damit einverstanden, in Ar
tikel 1 auf eine Präzisierung zu verzichten. Es gibt auch 
keine Einzelanträge zu Artikel 5 Absatz 4, sodass wir damit 
gut leben können. 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour la commission: En effet, il ne raste 
plus beaucoup de choses a regler aujourd'hui. Le Conseil 
des Etats s'est rallie au Conseil national aux articles 18, 49a, 
53 et 59a et notre commission vous proposa d'ellminer en
core quelques divergences importantes avec le Conseil des 
Etats aux articles 1er, 3 alinea 2, 5 alinea 4, 44 et 49a. Tou
tes ces dispositions concernaient les themes principaux de 
cetteloi. 
II reste trois problemes a discuter ici: l'article 2 alinea 1 bis, 
l'article 4 alinea 2 ou des divergences ont ete creees pour 
essayer de mieux preciser certaines normes et l'article 12 de 
la loi sur Je drolt d'auteur dont la revision doit Atre clarifiee. 
Nous approfondirons ces articles dans J'examen des diver
gences. 

Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbs
beschränkungen 
Lol federale sur les cartels et autres restrlctlons a la 
concurrence 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de /a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen - Adopte 

Art. 2 Abs. 1 bis 
Antrag der Mehrheit 
Unternehmen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden 
ohne Rechtspersönlichkeit haben die Rechte und Pflichten 
einer Partei im Verfahren nach diesem Gesetz. 

Antrag der Minderheit I 
(Baader Caspar, Blocher, Bührer, Kaufmann, Oehrli, Schnei
der, Tschuppert, Wandfluh, Zuppiger) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit II 
(Fässler, Berberat, Goll, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, 
Rennwald, Sommaruga) 
Streichen 

Art. 2 al. 1 bis 
Proposition de la majorite 
Des entreprises de Ja Confederation, des cantons et des 
communes sans personnalite juridique propre ont les droits 
et )es obligations d'une partie au sens de Ja presente Joi. 

Proposition de /a minorite / 
(Baader Caspar, Blocher, Bührer, Kaufmann, Oehrli, Schnei
der, Tschuppert, Wandfluh, Zuppiger) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de la minorite ff 
(Fässler, Berberat, Goll, Gysin Hans Rudolf, Gysin Remo, 
Rennwald, Sommaruga) 
Bitter 

Baader Caspar (V, BL): Mit der Minderheit I beantrage ich 
Ihnen, dem Ständerat zu folgen. Der Ständerat hat in seinem 
ergänzenden Beschluss zum Geltungsbereich präzisiert, 
dass nicht nur Unternehmen, sondern sämtliche Nachfrager 
oder Anbieter von Gütern und Dienstleistungen unter das 
Kartellgesetz fallen sollen - insbesondere also auch Unter
nehmen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit; im Klartext: deren Regiebe
triebe. Es geht darum, sowohl die Nachfrage- als auch die 
Anbietermacht, die von staatlichen Einheiten ausgeht, wett
bewerbsrechtlich den gleichen Regeln zu unterstellen wie 
die Nachfrage- und Anbietermacht privater Firmen. Auch der 
Staat soll sich als Marktteilnehmer an den Wettbewerb hal
ten müssen. 
Der immer wieder gehörte Einwand, bei der staatlichen 
Nachfrage gelte das Bundesgesetz über das öffentliche Be
schaffungswesen und es brauche deshalb keine solche Be
stimmung im Kartellgesetz, trifft nicht zu. Das Bundesgesetz 
über das öffentliche Beschaffungswesen und die kantonalen 
Submissionsgesetze sind eine Folge der WTO-Vereinbarun
gen. Sie beinhalten Im Wesentlichen Kriterien dafür, bei wel
chen Auftragssummen öffentliche Ausschreibungen nötig 
sind und wie die eingehenden Angebote zu bewerten sind 
bzw. wie der Zuschlag zu erteilen ist. Es handelt sich also im 
Wesentlichen um Verfahrensbestimmungen, die durch Arti
kel 2 Absatz 1 bis des Kartellgesetzes nicht betroffen sind. 
Bei diesem geht es um die materielle Sicherung des freien 
Wettbewerbes für alle staatlichen Tätigkeiten. Von Bedeu
tung ist dies beispielsweise für Bauabteilungen von Kanto-
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nen und Gemeinden. Entscheidend ist auch, dass beim 
Staat nicht nur eine Nachfrage besteht, sondern dass der 
Staat auch ein grosser Anbieter von Dienstleistungen ist, die 
gegen Bezahlung von geschützten Gebühren oder Abgaben 
sogar bezogen werden müssen, beispielsweise die Nota
riatstätigkeit in Kantonen mit Staatsnotariaten oder das ge
samte Abfallwesen oder die städtischen Verkehrsbetriebe. 
Diese Dienstleistungen sind an vielen Orten nicht der Kon
kurrenz unterstellt. Bei solchen Gebühren sollte unbedingt 
vermehrt auch der Wettbewerb spielen. 
Die Fassung der Mehrheit geht wesentlich weniger weit als 
diejenige des Ständerates und damit der Minderheit 1. Sie will 
den Unternehmen des Bundes, der Kantone und der Ge
meinden nur Parteirechte und Parteipflichten in laufenden 
Verfahren zugestehen. Im Klartext bedeutet dies aber, dass 
diese bei Wettbewerbsbeschränkungen zwar in laufende Ver
fahren einbezogen werden können, aber nie selbst Objekt 
von Verfahren wegen Wettbewerbsbeschränkungen sind. Ihr 
eigenes Handeln in den Regiebetrieben ist somit nicht der 
Kontrolle der Wettbewerbsbehörde unterstellt. 
Ich beantrage Ihnen daher, der Minderheit I zu folgen, weil 
diese Fassung umfassender ist als jene der Mehrheit. 

Le presldent (Christen Yves, president): La proposition de 
la minorite II est exceptionellement developpee egalement 
par Mme Fässler, rapporteur. 

Fässler Hildegard (S, SG): Ich werde mich deshalb auch 
kurz fassen. Das Problem, das wir hier haben - sowohl mit 
der Fassung des Ständerates als auch mit der Fassung der 
Mehrheit der Kommission -, besteht in zwei Kompetenzkon
flikten. 
Wenn wir die Fassung der Mehrheit der WAK anschauen, 
sehen wir, dass da Unternehmen des Bundes, der Kantone 
und der Gemeinden aufgeführt sind. Sie sollen also hier dem 
Kartellgesetz und damit eben auch der Aufsicht durch die 
Weko unterstellt werden. Das würde also heissen, dass die 
Wettbewerbskommission auch auf kantonaler und sogar auf 
Gemeindeebene die Aufgabe hätte, diese Geschäfte zu 
Oberwachen. Das gibt einen Kompetenzkonflikt, den wir so 
nicht wollen. 
Der zweite Konflikt ist der - obwohl Herr Baader etwas an
deres gesagt hat -, dass die Unternehmen des Staates 
durch das Bundesgesetz Ober das öffentliche Beschaffungs
wesen abgedeckt sind. Dort ist das Problem geregelt. Wenn 
man also das Gefühl hat, auch die Unternehmen des Staa
tes müssten bezüglich wettbewerbsbehindernder Abspra
chen kontrolliert werden, so ist festzuhalten: Das passiert 
Ober das Bundesgesetz Ober das öffentliche Beschaffungs
wesen. Deshalb bin ich der Ansicht - mit einer Minderheit, 
die die Abstimmung allerdings mit 16 zu 5 Stimmen verloren 
hat, das muss ich zugeben-, dass wir die Anträge der Min
derheit I bzw. der Mehrheit zu Absatz 1 bis ablehnen und ein
fach bei der Version des Bundesrates bleiben sollten. Das 
Problem ist im Bundesgesetz Ober das öffentliche Beschaf
fungswesen geregelt. Sie warden hier nur neue Kompetenz
schwierigkeiten schaffen, wenn Sie der Minderheit I bzw. der 
Mehrheit zustimmen warden. 

Schneider Johann N. (R, BE): Die FDP-Fraktion unterstützt 
grossmehrheitlich die Formulierung der Minderheit 1 (Baader 
Caspar). 
Unbestritten ist für uns, dass staatliche Einheiten eine be
deutende Anbieter- und Nachfragemacht ausüben können. 
Die öffentliche Hand ist ohne die Präzisierung in Artikel 2 
Absatz 1 bis als Anbieter und Nachfrager von wirtschaftli
chen Leistungen vom Geltungsbereich des Kartellgesetzes 
weitestgehend ausgenommen. Im geltenden Recht wird das 
Kartellrecht nur dann angewandt, wenn die öffentliche Hand 
eine eigene Rechtspersönlichkeit aufweist Ein Bundesamt 
ohne Rechtspersönlichkeit, das in einer Submission seine 
Nachfragemacht missbrauchen könnte, ist vom Kartellge
setz heute nicht erfasst. Auch hier muss aber der Markt 
spielen können. Wie bei privatrechtlichen Unternehmen soll 
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die Macht von diesen Stellen weder als Einkäufer noch als 
allfälliger Verkäufer missbraucht werden können. 
Die Gleichbehandlung zwischen öffentlicher Hand und Pri
vaten muss sichergestellt sein. Deshalb beantragt Ihnen die 
FDP-Fraktion, die öffentliche Hand als Marktteilnehmer dem 
Kartellgesetz zu unterstellen, und zwar nach der Fassung 
des Ständerates. Dies müssen wir aus zeitlichen Gründen 
tun, denn das Bundesgesetz Ober das öffentliche Beschaf
fungswesen wird erst in zwei bis vier Jahren revidiert. So 
lange wollen wir nicht warten. 
Die FDP-Fraktion wird grossmehrheitlich die Minderheit 1 
(Baader Caspar) unterstützen. 

Spuhler Peter (V, TG): Die SVP-Fraktion unterstützt selbst
verständlich auch die Minderheit 1. Es geht in diesem Punkt 
um die öffentlich-rechtlichen Marktteilnehmer ohne Rechts
persönlichkeit. Diese sollen zwingend auch dem Kartellge
setz unterstellt werden. Diese Gebilde oder diese Marktteil
nehmer haben eine sehr grosse Marktmacht, und zwar 
sowohl auf der Anbieter- wie auch auf der Nachfragerseite. 
Frau Fässler hat vorher den Kompetenzkonflikt als unlösbar 
oder schwer lösbar dargestellt. Ich denke, mit ein bisschen 
gutem Willen können wir dieses Problem elegant lösen. 
Wir haben in den letzten Runden einem Kartellgesetz zuge
stimmt, welches aus unserer Sicht Ober gravierende Nach
teile verfügt. Ich möchte jetzt nicht nochmals die ganze 
Diskussion hier aufflammen lassen, aber zwei, drei Punkte 
möchte ich an dieser Stelle nochmals erwähnt haben: 
Es ist für unsere Gesetzgebung einzigartig, dass wir die 
Kronzeugenregelung im Kartellgesetz aufgenommen ha
ben - im Strafgesetzbuch, bei ganz anderen Delikten, fehlt 
sie. Auch die Höhe der Bussgelder ist exorbitant; die maxi
male Bussensumme von 10 Prozent der drei letzten Jahres
umsätze kann wie eine « Todesstrafe» für das jeweilige 
Unternehmen gelten. Auch die Integration der vertikalen 
Preisabsprachen hat gravierende Folgen fOr die KMU. Die
ser Passus öffnet Konzernstrukturen TOr und Tor und be
nachteiligt in vielen Fällen KMU, die eine Vertretung in der 
Schweiz haben. Auch hier werden wir zukünftig die Verant
wortung für diesen Gesetzespassus zu Obernehmen haben. 
Auch die Gefahr, dass wir Ober das Kartellgesetz das Pa
tentgesetz und somit das Eigentum aushöhlen, besteht nach 
wie vor. Es wurde zwar in dieser Runde noch nicht behan
delt, aber es wurde vertagt, und es wird ganz sicher wieder 
auf der Traktandenliste erscheinen. 
Ich bitte Sie, aus diesem Grund wenigstens in diesem Punkt 
die Minderheit I zu unterstützen und hier nochmals einen 
klaren Vorteil herauszuarbeiten. 

Ehrler Melchior (C, AG): Die CVP-Fraktion empfiehlt Zu
stimmung zur Mehrheit. 
Es ist gesagt worden: Wir haben jetzt ein Kartellgesetz ge
macht, das die Privaten härter ins Recht fasst. Es ist natür
lich so, dass auch öffentliche Unternehmungen durchaus 
marktmächtig sein können. Daher stellt sich schon die 
Frage: Wie halten wir es mit diesen öffentlichen Unterneh
mungen im Vergleich zu den privaten? 
An und für sich mOsste man eine Regelung fQr das öffentli
che Beschaffungswesen im entsprechenden Recht anstre
ben. Man hat uns aber gesagt, dass dies Jahre dauern 
wOrde, und dieser zeitliche Aspekt Ist fQr uns ein Grund, 
diese Problematik im Kartellgesetz zu regeln; dies entgegen 
der Minderheit II. 
Die Frage Ist Jetzt: Wollen wir öffentliche Unternehmen, wie 
die Minderheit I es vorschlägt, einfach dem Kartellgesetz un
terstellen, oder wollen wir es, wie es die Mehrheit vorschlägt, 
einfach so halten, dass Unternehmen des Bundes, der Kan
tone und der Gemeinden ohne Rechtspersönlichkeit «die 
Rechte und Pflichten einer Partei Im Verfahren nach diesem 
Gesetz» haben? FOr uns ist die Lösung der Mehrheit die 
richtige. Wir befürchten, dass es mit einer einfachen Unter
stellung dieser Unternehmungen unter das Kartellrecht Kon
flikte gäbe mit den Spezialgesetzen fOr die jeweiligen 
Unternehmen, und es gäbe wohl auch Konflikte mit dem Ge
staltungsspielraum der Kantone. 
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Wenn wir es mindestens so halten wie die Mehrheit, dann 
vermeiden wir mehr oder weniger groteske Situationen wie 
seinerzeit im Fall der Schweizerischen Meteorologischen 
Anstalt, der man eine Empfehlung nicht zustellen konnte, 
weil sie keine eigene Rechtspersönlichkeit hatte. Mit der Lö
sung der Mehrheit wird es immerhin möglich sein, solche 
Empfehlungen direkt an die entsprechenden Unternehmen 
zu richten. 
Das sind die Gründe, weshalb die CVP-Fraktion Ihnen Zu
stimmung zur Mehrheit empfiehlt. 

Le presldent (Christen Yves, president): Die grüne Fraktion 
unterstützt die Minderheit II. 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour Ja commission: Le Conseil des 
Etats a introduit un nouvel alinea a l'article 2 dans Je but 
d'inscrire dans la loi sur les cartels les entreprises de Ja Con
federation, et cela independamment du fait qu'elles posse
dent ou non une personnalite juridique. Tout ga a cause de 
la puissance d'achat representee par ces organes de la 
Confederationl C'est une decision du Tribunal federal rela
tive a !'Institut de meteorologie qui a fait naitre la discussion. 
Le Tribunal federal avait en effet decide que l'activite de cet 
institut, qui n'a pas de personnalite juridique, ne pouvait pas 
etre consideree comme soumise a la loi sur les cartels. 
La proposition du Conseil des Etats a declenche une discus
sion tres longue et parfois juridiquement difficile au sein de 
Ja commission du Conseil national. Deux themes de fond ont 
ete discutes en commission: celui de savoir si seules les en
treprises de Ja Confederation ou bien aussi celles des can
tons et des communes devaient entrer en consideration, et 
celui de savoir si la soumission de ces entreprises a la loi 
sur les cartels n'entrainait pas des conflits de competences 
avec la future loi sur les marches publics. 
Enfin, contre l'avis du Conseil federal qui craint une limita
tion de l'autonomie des cantons et un conflit de competen
ces entre tribunaux administratifs et Commission de la 
concurrence, la commission a choisi une solution qui precise 
que toute entreprise de la Confederation, des cantons et des 
communes, meme si elle n'a pas de personnalite juridique, a 
les droits et les obligations d'une partie; alle doit respecter 
!es obligations et jouit des droits prevus par la loi sur les car
tels. 
Deux textes etaient a disposition de la commission pour rea
liser formellement cette decision: celui du Conseil des Etats, 
qui sous-entend les cantons et les communes, et celui fina
lement adopte par Ja majorite de Ja commission. Ce dernier 
avait ete prepare par l'administration; dans la version de 
l'administration, il ne se referait qu'aux entreprises de Ja 
Confederation. 
l..'.extension aux entreprises des cantons et des communes a 
donc ete ajoutee par une majorite importante de la commis
sion. Entre les deux textes, la commission a choisi celui de 
la majorite qui doit etre quand meme l'objet d'une correction 
dans sa version franyaise, car il ne commence pas par «des 
entreprises», mais par «les entreprises». 
Le texte de la majorite a ete prefere dans un vote preli
mlnalre au texte du Conseil des Etats par 12 voix contre 10 
et, au vote definitif, II a ete adopte par la commlssion par 
16 volx contre 5 et avec 1 abstentlon. 

Delss Joseph, conseiller federal: Le Conseil federal defend 
le polnt de vue, qui a ete evoque a plusleurs reprlses deja, 
que cet article, mAme s'II traite d'un probleme real et qui a 
ete mis a jour par un arrAt du Tribunal federal, concerne un 
probleme qul devrait Atre regle dans la lol sur les marches 
publics. Par consequent, le Conseil federal recommande de 
renoncer a cette adjonction et de se referer a la loi sur les 
marches publics, dont la revision est d'ailleurs prevue pour 
un avenlr prochain. 
Comme l'a signale Je rapporteur, Je fait d'introduire cet ele
ment dans Ja loi sur les cartels risque de creer des conflits 
de competence entre les organes de tutelle et de recours 
prevus par la lol sur les marches publics d'une part, et la 
Commisslon de Ja concurrence d'autre part. 

Le deuxieme probleme qui est lie aux deux formulations pro
posees, d'une part par celle du Conseil des Etats, et d'autre 
part par celle de la majorite de la commission, a savoir de 
toucher egalement les cantons et les communes, est celui 
d'un empietement inutile sur l'autonomie d'organisation des 
cantons et des communes. La encore, nous estimons que 
les dispositions n'ont pas ete suffisamment analysees pour 
pouvoir en determiner Ja portee finale. 
Par consequent, la preference du Conseil federal va tou
jours au maintien du droit actuellement en vigueur. Dans Je 
cas contraire, nous preferons Ja solution de Ja majorite de Ja 
commission. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 73 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 62 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 51 Stimmen 

Art. 3Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 3 al. 2 
Proposition de /a commission 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 4Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
.. .. Nachfrager aus marktstrukturellen Gründen in besonde
rem Masse abhängig sind. 

Antrag der Minderheit 
(Bührer, Baader Caspar, Blocher, Ehrler, Favre, Kaufmann, 
Oehrli, Riklin, Schneider, Wandfluh, Zuppiger) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates (= Bundesrat) 

Art. 4 al. 2 
Proposition de /a majorite 
.... ou acheteur pour des raisons structurelles de marche. 

Proposition de /a minorite 
(Bührer, Baader Caspar, Blocher, Ehrler, Favre, Kaufmann, 
Oehrli, Riklin, Schneider, Wandfluh, Zuppiger) 
Adherer a Ja decision du Conseil des Etats (= Conseil fede
ral) 

Bührer Gerold (R, SH): Bei Artikel 4 Absatz 2 gab es einen 
knappen Entscheid, der mit Stichentscheid des Kommissi
onspräsidenten zugunsten von Festhalten an unserer Fas
sung fiel. 
Die Minderheit beantragt Ihnen, sich in dieser Frage gemäss 
Ständerat und Bundesrat zu entscheiden und diese Diffe
renz zu bereinigen. Lassen Sie mich ganz kurz eine Vorbe
merkung machen: Es geht der Minderheit in keiner Welse 
darum, Irgendwelche Zähne Im Bereich der Definition des 
Marktmissbrauchs zu ziehen. Wir wollen eine harte, ver
schärfte Gangart In dieser Kartellgesetzrevision und stehen 
voll dahinter. 
Worum geht es uns? Es geht uns darum, dass die Wettbe
werbskommission, der wir mit dieser Revision zu Recht er
weiterte Kompetenzen geben werden, gerade auch mit 
Bezug auf die Definition des Marktmissbrauchs eine klare 
Gesetzgebung zur Verfügung hat und dass wir nicht zusätz
lich Unklarheiten schaffen. 
Wir haben in der Kommission selbstverständlich auch Ex
perten zu diesen unterschiedlichen Definitionen beziehungs
weise zu dieser Zusatzformulierung, wie sie unser Rat be
schlossen hat, angehört. zusammenfassend kann man sa
gen, dass die Begrlfffassung gemäss Bundesrat und Stän· 
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derat den Tatbestand des Marktmissbrauchs abschliessend 
und ausreichend definiert. Wir sind sogar der Meinung, dass 
sich mit diesem Zusatz, wie wir ihn ursprünglich beschlos
sen haben, zum Teil zweifelhafte Auswirkungen ergeben 
könnten, etwa in Bezug auf strukturerhaltende Effekte. 
Wir haben uns selbstverständlich auch der Frage angenom
men: Ist die Definition gemäss Bundesrat und Ständerat bei
spielsweise ausreichend für den Fall von kleinen Zuliefe
ranten gegenüber den Grossverteilern? Und auch hier ha
ben die Abklärungen klar ergeben, dass diese Formulierung 
ausreicht. Schliesslich haben wir auch im internationalen 
Wettbewerbsrecht Vergleiche gemacht, und diese unterstüt
zen ebenfalls die Formulierung, die die Minderheit Ihnen be
antragt. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie: Eliminieren wir diese nach 
unserem Dafürhalten unnötige Differenz mit dem Ständerat, 
und schaffen wir auch für die zukünftige Praxis der Wettbe
werbskommission in dieser Angelegenheit der Definition des 
Marktmissbrauches Klarheit. 

Schneider Johann N. (R, BE): Die FDP-Fraktion unterstützt 
auch hier grossmehrheitlich den Antrag der Minderheit, d. h. 
die ursprüngliche Fassung des Bundesrates. 
Es geht um die Definition der marktbeherrschenden Stel
lung. Der Bundesrat klärte die Bestimmung des marktbe
herrschenden Unternehmens in dem Sinne, dass ein markt
beherrschendes Unternehmen durch die Beziehung zu an
deren relevanten Marktteilnehmern definiert wird. Unserem 
Rat ging das nicht weit genug. Wir weiteten die Bestimmung 
aus und ergänzten sie, und die Lösung befriedigt nun über
haupt nicht. Die gut gemeinte Präzisierung wirft mehr Fra
gen auf, als dass sie zur Klärung beiträgt: Unternehmen 
könnten einfacher, und ohne dass es der wirtschaftlichen 
Realität entspricht, als marktbeherrschend qualifiziert wer
den. Zudem würde Strukturerhaltungspolitik betrieben, die 
im Unterschied zum wirksamen Wettbewerb einzelne Unter
nehmen vor dem Wettbewerb schützt. 
Auch das KMU-Argument zieht nicht, um die Bestimmung zu 
legitimieren. Es ist nicht so, dass KMU als Anbieter keine 
marktbeherrschende Stellung einnehmen können. Als Ni
schenanbieter sind sie oft weltweit die einzigen Zulieferer. 
Ihr innovatives und effizientes Verhalten würde somit noch 
bestraft. Deshalb könnte sich die Bestimmung letztlich ge
gen die KMU selbst richten und zum Bumerang werden. 
Eine Ausdehnung des Begriffes der Marktbeherrschung ist 
deshalb abzulehnen. 
Die FDP-Fraktion beantragt grossmehrheitlich, die bundes
rätliche Fassung zu unterstützen. 

Polla Barbara (L, GE): Par rapport aux cartels, un vrai libe
ral peut soutenir deux positions. La premiere, c'est d'affir
mer, comme Je fait Pascal Salin, que la regulation de Ja 
concurrence est Je fait du marche, et du marche seulement, 
et qua Je legislateur n'a pas a intervenir sur ce terrain. La 
deuxieme est d'affirmer, comme l'a fait Pascal Couchepin, 
conseiller federal, que Ja libre concurrence doit etre prote
gee, volre garantie comme d'autres libertes fondamentales. 
Dans ce deuxieme cadre, et c'est clairement dans ce 
deuxleme cadre que nous nous sommes engages avec Ja 
revision de Ja loi sur les cartels, II y a lieu alors de prendre 
aussi en campte les rapports entre les fournisseurs et )es 
demandeurs. Concretement, de nombreux exemples exis
tent dans notre pays de distorsions de concurrence llees a Ja 
dependance en tant que fournisseurs ou acheteurs de cer
taines entreprises particulieres, ceci par exemple dans Je 
domalne de l'industrle horlogere ou encore de Ja pharmacie 
veterinaire, pour ne citer que deux exemples. 
A defaut d'une ouverture globale, a defaut d'un acces direct 
a l'ensemble des marches europeens et globaux, notam
ment gräce a notre prochaine adheslon a l'Union euro
peenne, il y a lieu, en attendant, de proteger au mieux Ja 
fragfle liberte concurrentielle interne a Ja Suisse. 
Le groupe liberal vous lnvlte donc a sulvre Ja majorite, 
d'autant plus que Ja teneur de l'artlcle 5 alinea 4, reformule 
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par Je Conseil des Etats de far;on a etre eurocompatible, 
specifie bien a quelles conditions les contrats de distribution 
selective sont acceptables. 

Ehrler Melchior (C, AG): Die CVP-Fraktion empfiehlt Ihnen 
grossmehrheitlich, hier der Minderheit und somit der Lösung 
des Ständerates und des Bundesrates zuzustimmen. 
Für uns ist es wesentlich, dass wir jetzt ein griffiges, ein 
wettbewerbsfreundliches Kartellrecht geschaffen haben, 
dass wir die Sanktionen eingeführt haben. Es Ist für uns 
auch wesentlich, dass wir gewisse Tatbestände ausgeweitet 
haben. Ich denke hier insbesondere an die vertikalen Abre
den. Jetzt gilt es für uns zu beachten, dass wir ja diese 
Sanktionen in das Gesetz eingeführt haben, und von dorther 
ist es auch wichtig, dass wir klare Begriffe, klare Tatbe
stände, einführen und damit zur Voraussehbarkeit für die 
Betroffenen beitragen. 
Wenn wir uns hier diese Präzisierung ansehen, die nach ei
nem Grundsatz darüber, was marktbeherrschend ist, mit 
dem Wort «namentlich» eingeleitet wird, dann kommen wir 
einfach zum Schluss, dass wir hier mehr Verwirrung als Nut
zen stiften. Zum Ersten ist zu sagen, dass der Grundsatz ja 
besteht, er bleibt erhalten. Was nach dem Begriff «nament
lich» kommt, ist in irgendeiner Weise mit Interpretation ja 
auch im Grundsatz erhalten. Zum Zweiten wird mit diesem 
«namentlich» etwas in eine Richtung präzisiert, die uns mit 
dem Gedanken des Gesetzes nicht vereinbar erscheint. Wir 
haben hier ein Wettbewerbsgesetz geschaffen, ein Gesetz 
mit mehr Wettbewerb; und hier führen wir nun wieder einen 
Satz ein, der letztlich zur Strukturerhaltung führt. Das ist für 
uns nicht konsequent. 
Ich möchte auch beifügen, dass ich das Lied der Kleinen, 
die von den Grassen abhängig sind, natürlich auch kenne. 
Ich meine, insoweit hier tatsächliche Probleme angespro
chen sind, sind sie über den Grundsatz erfasst. Wenn es 
einfach so ist, dass jeder, der sich irgendwie abhängig fühlt, 
das als Vorwand dafür nehmen kann, sich nicht bewegen zu 
müssen, dann ist das nach uns eine falsche Lösung. Ich 
glaube - und das zeigt mir meine Erfahrung -, es wäre sehr 
oft gut gewesen, die Kleinen hätten sich bewegt, statt über 
die Grassen zu jammern. 
Zusammenfassend: Wir wollen ein Wettbewerbsrecht mit 
tatsächlich mehr Wettbewerb. Wir wollen in diesem Gesetz 
keinen Strukturschutz. 
Wir empfehlen Ihnen deshalb, der Minderheit bzw. dem 
Ständerat und dem Bundesrat zuzustimmen. 

Sommaruga Simonetta (S, BE): Ich entnehme den Ausfüh
rungen aller meiner Vorredner und Vorrednerinnen, dass sie 
mit der heutigen Definition der marktbeherrschenden Unter
nehmen nicht zufrieden sind, dass diese Definition ungenü
gend, unklar und unpräzise ist. 
Der Unterschied ist jetzt aber, wie man diese Definition ver
bessert: Der Bundesrat will lediglich einen Hinweis in Klam
mern einfügen und damit eine Präzisierung erreichen. Das 
hat dem Nationalrat bei der letzten Beratung nicht genügt. 
Wir haben deshalb eine Präzisierung verlangt, und zwar 
eine Präzisierung, die klarer sagt, dass für die Marktbeherr
schung eines Unternehmens wesentlich Ist, ob ein Unter
nehmen von anderen Unternehmen in besonderem Masse 
abhängig ist, und zwar als Nachfrager oder als Anbieter. 
Nun kann es aber nicht darum gehen, dass dort, wo freiwillig 
eine Abhängigkeit eingegangen wird, automatisch von einer 
Marktbeherrschung gesprochen wird. Wenn sich also ein 
Bauer entscheidet, nur ein Restaurant zu beliefern, dann ist 
das Restaurant deswegen nicht marktbeherrschend, auch 
wenn die Abhängigkeit des Bauern sehr gross ist. Dort aber, 
wo die Abhängigkeit aus marktstrukturellen Gründen vor
handen Ist, muss eine Marktbeherrschung festgestellt wer
den können. Dort hat nämlich der Nachfrager keine Aus
weichmöglichkeit, dort Ist auch keine Freiwilligkeit vorhan
den. Um diese Fälle geht es der Mehrheit der WAK, die ich 
Sie bitte zu unterstützen. 
Es geht also, Herr Ehrler, nicht darum, hier Irgendwo die 
Kleinen zu schützen oder Marktstrukturschutz zu betreiben, 
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sondern es geht darum, die Grassen, diejenigen, die eben 
marktbeherrschend sind, auch diesem Gesetz zu unterstel
len. Wir haben bei der Beratung dieses Gesetzes viel über 
die Marktmacht der Grossverteiler gesprochen. Gerade die 
Bauern in unserem Land haben immer wieder darauf hinge
wiesen - ich meine auch zum Teil zu Recht-, wie abhängig 
sie von diesen Anbietern sind. Es ist also deshalb auch ein 
bäuerliches Anliegen, wenn wir hier klare Verhältnisse 
schaffen. Die Unterstellung von marktmächtigen Unterneh
men unter das Kartellgesetz ist aber auch im Sinne der Kon
sumentinnen und Konsumenten. Es wäre nämlich falsch zu 
meinen, dass marktbeherrschende Unternehmen automa
tisch im Sinne der Konsumenten handeln. Viel eher ist das 
Gegenteil der Fall! 
Deshalb ist die Unterstellung von marktbeherrschenden Un
ternehmen unter das Gesetz im Sinne der Produzenten, An
bieter und Konsumenten, eben all jener, die von marktbe
herrschenden Unternehmen abhängig sind, und zwar sind 
sie dies aus marktstrukturellen Gründen und nicht deshalb, 
weil sie freiwillig darauf eingegangen sind. 
Ich bitte Sie deshalb im Namen der SP-Fraktion, der Mehr
heit zuzustimmen. 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour la commission: J'essaie de vous 
expliquer de quoi il s'agit, mais ce n'est pas tres facile. Apres 
la discussion qui s'est deroulee au Conseil des Etats, il est 
apparu a presque taut le monde que la version de l'alinea 2 
de l'article 4 qua notre Conseil avait adoptee devait etre 
adaptee. l..'.utilisation, pour expliciter la definition d'une posi
tion dominante d'une entreprise sur le marche, de l'expres
sion «notamment quand d'autres entreprises sont depen
dantes d'elle», n'a en effet pas resiste aux critiques. l..'.adop
tion de cette expression aurait pu avoir comme consequence 
d'empecher de changer certaines situations de dependance 
voulues par des partenaires commerciaux, donc qui n'au
raient pas resulte d'une evolution du marche. Par une teile 
regle, on risquerait paradoxalement d'interdire des adap
tations structurelles des entreprises aptes a favoriser une 
meilleure concurrence. Le cas d'une fiduciaire n'ayant qu'un 
seul client est l'exemple qui a ete souvent cite. On ne peut 
pas empecher las clients, une entreprise cliente, de changer 
de consultant ou d'en employer un dans l'entreprise pour 
garantir une survie economique au premier consultant qui a 
choisi de dependre economiquement du client. 
La discussion en commission s'est donc deroulee autour de 
la question de savoir s'il fallait revenir a la solution choisie 
par le Conseil federal et reprise par le Conseil des Etats, 
donc faire marche arriere, ou bien trouver une alternative. 
Par 11 voix contre 11, avec la voix preponderante du presi
dent, la commission a prefere ajouter a la formulation de no
tre Conseil une expression plus claire qui precise que la 
dependance d'une autre entreprise, visee a cet alinea, doit 
etre la consequence de la structure du marche. Salon la ma
jorite, par cette definition jugee plus precise, le probleme 
qu'une dependance peut avoir des causes tres differentes et 
pas toutes illicites est resolu. 
La minorite, tout comme la Commlssion de la concurrence 
qul sera l'autorlte habilitee a intervenlr, sont par contre con
vaincues que la solutlon proposee par le Conseil federal suf
fit. 

Flssler Hildegard (S, SG), für die Kommission: Es geht in 
diesem Absatz darum, den Begriff «marktbeherrschende 
Unternehmen» zu definieren, und nicht um das Wort «Markt
missbrauch», wie dies Herr Bührer gesagt hat. 
Wir haben den Entwurf des Bundesrates, der davon aus
geht, dass es genügt zu definieren, dass ein Unternehmen 
marktbeherrschend ist, wenn es selber im wesentlichen Um
fang unabhängig sei. Wir haben aber letztes Mal in unserem 
Rat beschlossen, dass zur marktbeherrschenden Stellung 
auch gehört, wenn andere Unternehmen - also Anbieter 
oder Abnehmer - von diesem Unternehmen abhängig sind. 
Das war die eigentliche Idee unseres Einschubes. Der Bun
desrat hat einfach in Klammern eingefügt: «Mitbewerbern, 

Anbietern oder Nachfragern.» Uns war das zu wenig klar, 
insbesondere, weil wir noch einmal auf die vertikalen Abre
den hinweisen wollten. 
Wir haben jetzt einen anderen Antrag der Kommission, von 
dem wir annehmen, dass er wirklich besser ist, weil wir hier 
den Begriff «aus marktstrukturellen Gründen» eingefügt ha
ben. Es ist nämlich nicht gemeint, ein Unternehmen sei 
marktbeherrschend, wenn andere Unternehmen irgendwie 
von ihm abhängig sind. Es wurde in der Kommission das 
Beispiel eines Anwaltsbüros gebracht, das einen Grossteil 
seiner Aufträge von einer Bank bekommt, dies aber freiwillig 
macht. Es ist nicht gemeint, dass diese Bank nun das markt
beherrschende Unternehmen sei. Deshalb haben wir hier 
das Wort «marktstrukturell» eingefügt. 
Es geht hier auch nicht darum, irgendwelche strukturerhal
tung zu betreiben, sondern wirklich darum, den Begriff 
«marktbeherrschendes Unternehmen» von beiden Seiten 
her anzuschauen - vom einzelnen Unternehmen, aber auch 
von den anderen Unternehmen, die von ihm abhängig sind. 
Das ist hier der wesentliche Punkt. Ich glaube, dass wir die
sen Akzent hier setzen müssen, dass wir hier darauf hinwei
sen müssen, dass auch in diesem Sinn eine Marktbe
herrschung vorliegen kann. Es wurde uns auch gesagt, dass 
die Weko den Begriff eigentlich schon heute in dieser Art 
und Weise anwendet. 
Ich meine, dass es deshalb richtig ist, mit der Mehrheit zu 
beschliessen, diesen Punkt hier aufzunehmen. 

Delss Joseph, conseiller federal: Je plaide pour que l'on re
vienne au texte de depart qui, aux yeux du Conseil des Etats 
d'ailleurs aussi, definit tout a fait clairement le concept de la 
position dominante et n'empeche pas de prendre en compte 
les relations de dependance structurelle. Au Conseil natio
nal, on a voulu preciser cela; maintenant, on veut repreciser 
la precision. Le resultat n'est pas du tout satisfaisant et cette 
formule comporte un cöte tautologique, et surtout deux in
convenients. 
Tout d'abord, on cree l'impression que, par cette adjonction, 
le legislateur veut proteger certaines entreprises, peut-etre 
meme non viables, c'est-a-dire qu'on est d'accord de faire 
de la protection de structures. Or, c;;a, nous ne le voulons 
pas. Cela n'a pas de sens d'ailleurs, meme si ce sont des 
PME. Par consequent, nous mettons (es entreprises elles
memes dans une situation peu claire puisque la definition de 
la position dominante est ainsi quelque peu embrouillee. 
Le deuxieme inconvenient est que la formulation choisie par 
la majorite, ou la premiere version du Conseil national, n'est 
pas compatible avec le droit de !'Union europeenne. C'est 
un deuxieme argument pour rejeter cette formulation. 
Par consequent, je vous invite a revenir a la formulation du 
Conseil federal qui est aussi celle du Conseil des Etats. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatit- Bejlage -Annexe 01.071/3960) 
Für den Antrag der Minderheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 63 Stimmen 

Art. 5 Abs. 4; 44; 49a Abs. 3 Bst. a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 5 al. 4; 44; 49a al. 3 let. a 
Proposition de la commiss/on 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Zlff. lbls 
Antrag der Kommission 
Titel, Ziff. 1 Titel 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Art. 12 Abs. 1 bis 
Exemplare von audiovisuellen Werken dürfen so lange nicht 
welterveräussert oder vermietet werden, als der Urheber 
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Ref.3960 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung/ Vota nominatif 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG) 
Loi federale sur les cartels et autres restrictions a la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 4 

Abstimmung vom/ Vote du: 04.06.2003 15:47:36 
Abate 
Aeoo6 Wartmann 
Aeschbacher 
Anlille 
Baader Casoar 
Bader Elvira 
Banaa 
Banaerter 
Baumann Alexander 
Baumann Ruedi 
Baumann Steohanie 
Beck 
Berberat 
Bemasconi 
Bezzola 
Biaaer 
Bionasca 
Binder 
Blocher 
Borer 
Bortoluzzi 
Bosshard 
Bruderer 
Brun 
Brunner T oni 
Buanon 
Bühlmann 
Bührer 
Cavaßi 
Chappuis 
Chevrier 
Christen 
Cina 
Cuche 
De Dardel 
Decurtins 
Donze 
Dormann Rosemarie 
Dormond Marlvse 
Dunant 
Duoraz 
Eberhard 
EQerszeQi 
Eaalv 
Ehrler 
Enaelberaer 
Fasel 
Fattebert 
Favre 
Fehr Hans 

+ Ja/ oul/ sl 
= nein / non / no 

= R Tl Fehr Hans-Jora + s SH Kurrus . S ZH Fehr Jacaueline + S ZH Lachat 
+ E ZH Fehr Lisbeth = V ZH Lalive d'Epinay . R VS FehrMario + S ZH Laubacher 
= V BL Fetz + S BS Lauoer . C SO Fischer -Seenaen = RAG Leu . s so Freund = V AR Leuenberaer Geneve 
= R BE Frev Claude . R NE Leuteneac1er Haio 
= V TG Fässler + s SG Leutenem1er Susanne 
+ G BE Föhn = V SZ Leuthard 
+ S BE Gadient = V GR Loeofe 
+ L VD Gaßi = C BE Lustenberoer . S NE Garbani + S NE Maillard . R GE Genner + G ZH Maitre 
= R GR Giezendanner . V AG Marietan 
= V SG Glasson = R FR MartiWemer . - TI Glur = V AG Martv KäOn 
= V ZH Goll + S ZH MaspoO 
= V ZH Graf + G BL Mathys 
= V SO Grobet + s GE Maurer 
= V ZH Gross Andreas + s ZH Maurv Pasauier . R ZH Gross Jost + s TG Meier -Schatz 
+ SAG Guisan = R VD Messmer 
= C LU Gutzwiller = R ZH Mever Therese 
= V SG Gvsin Hans Rudolf . R BL Menetrev Savarv 
= V VD Gvsin Remo + S BS Möroeii . G LU Günter + S BE Müller Erich 
= R SH Haerina Binder + S ZH Müller-Hemmi . S Tl Haller = V BE Nabholz . S FR Hassler = V GR Neirvnck 
= C VS Heberiein = R ZH OehrD 
# R VD HeaetschweHer = R ZH Pedrina 
= C VS Heim = C SO Peßi 
+ G NE Hess Berhard . - BE PfJSter Theophil 
+ 
= . 
= 
+ 
= 
= 
= 
= 
+ 
= 
= • 
= 
= 
= 

S GE Hess Peter . C ZG PoUa 
C GR HessWaiter + C SG RaQQenbass 
E BE Hofmann Urs + s AG Randeaaer 
C LU Hollenstein . G SG Rechsteiner Paul 
S VD Hubmann + s ZH Rechsteiner -Basel 
V BS Hämmerle + s GR Rennwald 
R GE lmfeld = C ow Riklin 
C sz lmhof = C BL Robbiani 
RAG Janiak + s BL Rossini 
L GE Joder . V BE Ruev 
C AG Jossen + s vs SaM 
R NIJ\ Jutzet + s FR Sandoz Marcel 
G FR Kaufmann = V ZH Schenk 
V VD Keller Robert = V ZH Scherer Marcel 
R VD Kofmel = R so Scheurer Remv 
V ZH Kunz = V LU Schlbli 

* entschuldigt/ excuse / scusato, abwesend / absent / assente 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 

= R BL 
= C JU . R SZ 
= V LU 
= C FR 
= C LU 
+ G GE 
= R ZG 
+ S BL 
= C AG 
= C Al 
= C LU 
+ s VD 
+ C GE . C VS . S GL 
+ S ZH . - Tl 
= V AG 
= V ZH 
+ S GE 
+ C SG 
= R TG . C FR 
+ G VD 
= V ZH 
= R ZH 
+ s ZH . R ZH . C VD 
= V BE 
+ S Tl 
= R Tl 
= V SG 
+ L GE 
+ C TG 
= R BS . s SG 
+ s BS 
+ s JU 
= C ZH 
= C Tl 
+ s vs . L VD . s VD 
= R VD 
= V BE 
= V ZG 
+ L NE 
= V ZH 

o enth. / abst. / ast. # Der Präsident stimmt nicht / Le president ne prend pas part aux votes 

Ergebnisse/ Resultats: 
Gesamt / Complete / Tutto Fraktion / Groupe / Gruppo C G L R s E V 
Ja/oui / si 63 Ja/ oul / sl 5 7 4 0 43 3 0 
nein / non / no 90 nein / non / no 23 0 0 27 0 1 39 
enth. / abst. / ast. 0 enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 0 0 
entschuldigt / excuse / scusato 46 entschuldigt/ excuse / scusato 7 3 2 14 9 1 6 

Bedeutung Ja/ Slgnlflcatlon de oul: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein/ Signiflcatlon de non: Proposition de la minorite Bührer 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Schlüer . V ZH 
SchmidOädo + C vs 
Schmied Walter = V BE 
Schneider = R BE 
Schwaab + s VD 
Seßer Hanspeter . V BE 
Sieorist . V AG 
Simoneschi-Cortesi . C Tl 
Sommaruaa + s BE 
Soeck . V AG 
Soielmann + • GE 
Spuhler = V TG 
Stahl = V ZH 
Stamm Luzi = V AG 
Steineaaer = R UR 
Steiner . R SO 
Strahm + s BE 
Studer Heiner + E AG 
Stumo + s AG 
Suter . R BE 
Teuscher + G BE 
Thanei + s ZH 
Theßer . R LU 
TIDmanns + s VD 
Triponez = R BE 
Tschuppert . R LU 
TschäDDät . S BE 
Vallender . RAR 
Vaudroz Jean-Claude . C GE 
Vaudroz Rene . R VD 
Vermot + S BE 
Vollmer + S BE 
Waber Christian = E BE 
Walker Felix = C SG 
Walter Hansiöf'!I = V TG 
Wandfluh = V BE 
Wasserfallen . R BE 
Weiaelt = R SG 
Weveneth = V BE 
Widmer + s LU 
Widria = C SG 
Wiederkehr + E ZH 
Wirz-von Planta . L BS 
WmenwHer = R SG 
WvssUrsula + S BE 
Zanetti + s so 
Zapfl = C ZH 
ZilMldis . - VD 
ZUPPiaer = V ZH 
Zäch = C AG 
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oder die Urheberin dadurch in der Ausübung des Auffüh
rungsrechtes (Art. 1 O Abs. 2 Bst. c) beeinträchtigt wird. 

Ch. Ibis 
Proposition de Ja commission 
Titre, eh. 1 titre 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Art. 12 al. 1bis 
Les exemplaires d'oeuvres audiovisuelles ne peuvent etre 
revendus ou loues qu'a partir du moment Oll l'exercice du 
droit de representation de l'auteur n'en est plus entrave 
(art. 10 al. 2 let. c). 

Pelll Fulvio (R, Tl), pour la commission: lci, il n'y a pas de di
vergences, mais si vous regardez les trois variantes de l'arti
cle 12 alinea 1 bis de la loi sur le droit d'auteur, qui figurent 
dans le depliant, vous voyez qu'il est absolument indispen
sable de vous donner une interpretation authentique du 
sens de la disposition enfin proposee par la commission. 
Je vous lis l'interpretation authentique. Salon la version de la 
commission du Conseil national, l'auteur ou son ayant droit 
ne peut interdire la location et la vente de DVD et de videos 
importees que dans la mesure oll l'exercice de son droit de 
representation s'en trouve reellement entrave; autrement dit 
aussi longtemps qu'un nouveau film est exploite dans les 
salles de cinema en Suisse ou du moins dans une des re
gions linguistiques du pays. Ce n'est que pendant ces quel
ques mois que la loi entend interdire aux exploitants de 
videotheques la vente et la location en Suisse des videos et 
des DVD disponibles a l'etranger. Cette interdiction ne con
cerne pas les reprises de vieux films ou les premieres de 
films amateurs projetes dans les cineclubs. Les projections 
de ce genre ont lieu independamment de l'exploitation video 
qui ne represente pas une entrave dans ces cas-la. 
Salon la version du Conseil des Etats, les videos importees 
ne peuvent etre mises en circulation qu'a partir du moment 
Oll le producteur a procede lui-meme a l'exploitation video 
en Suisse ou s'il l'a autorisee au moyen d'une licence. La 
formulation choisie donne certes une indication claire sur le 
moment a partir duquel l'importation de videos n'est plus in
terdite, toutefois, si le producteur renonce pour une raison 
ou pour une autre a l'exploitation video, celle-ci raste inter
dite en Suisse meme si l'exploitation en salle est terminee et 
ne peut donc plus etre entravee. C'est ce point qu'ont criti
que les exploitants de videotheques. Bien qu'elle ait main
tenu l'interdiction violemment contestee des importations 
paralleles figurant dans la loi actuelle, la version du Conseil 
des Etats est donc trop restrictive. Aussi la commission du 
Conseil national a-t-elle assoupli la reglementation votee par 
le Conseil des Etats. En effet, selon sa version, les DVD im
portes peuvent etre mis sur le marche des la fin de l'exploita
tion des films en salle, independamment du fait que le 
producteur lance ou non l'exploitation video par la suite. 
Ainsi, meme les films qui ne seront jamais a l'affiche dans 
les salles suisses ou qui seront projetes dans un cadre spe
cial pourront etre mis en circulation en video. Cette regle
mentation liberale correspond en fait exactement a la 
volonte du Conseil des Etats, mAme sl la formulation de sa 
version ne la traduit pas. 
A la dlfference de la verslon du Conseil des Etats, la formu
lation proposee par la commission du Conseil national tient 
compte en outre du falt que l'exploitatlon des films en salle 
ne se fait pas en mAme temps dans toutes les reglons lin
gulstiques. Or, la branche cinematographique doit pouvoir 
contröler l'ouverture du marche video subsequente a l'ex
ploitation en salle de maniere lndependante pour chaque re
glon linguistique. C'est la seule maniere pour eile d'eviter 
que l'exploitation en salle soit entravee par une certalne re
glon llnguistique. 
Ayant reconnu le probleme, la commisslon du Conseil natio
nal s'est efforcee d'en tenir compte dans sa formulation. 

Fissler Hlldegard (S, SG), für die Kommission: Nur ganz 
kurz, Herr Pelll hat das ja ausführlich erklärt: Obwohl wir hier 
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ja keinen Minderheitsantrag haben, gibt es hier aufgrund der 
Filmgesetzrevision zwei Konflikte. Der eine ist der Zielkon
flikt Kulturpolitik gegen Wettbewerbspolitik, der andere ist 
ein regionales Problem in der Schweiz. Wir haben deshalb 
hier diesen Zusatz gemäss Antrag der WAK des Nationalra
tes eingebracht und bitten Sie, ihn zu unterstützen. 
Zum einen kann es ja nicht so sein, dass man hier, im Be
reich Film, sozusagen ein Importverbot für Videos und ähnli
che Dinge hat, nur weil hier der entsprechende Film läuft. 
Das andere Problem aber ist das grössere, nämlich das Pro
blem unserer Sprachregionen. Wenn wir also einen Film ha
ben, der soeben in der Westschweiz angelaufen ist und 
nicht in der Deutschschweiz, dann könnten eigentlich schon 
deutsch- oder italienischsprachige Videos auf den Markt ge
bracht werden, bevor dieser Film in der Deutschschweiz 
oder im Tessin angelaufen ist. Das will man nicht, und des
halb will man hier einen kleinen Riegel vorschieben, eine ge
wisse Frist einräumen, bis dann der Markt ganz offen ist. 
Der Unterschied zur Version des Ständerates ist der, dass 
die neue Formulierung dem Umstand Rechnung trägt, dass 
meist die Filmauswertung in den verschiedenen Sprachre
gionen nicht gleichzeitig erfolgt. Die Filmbranche ist darauf 
angewiesen, die an die Kinovorführung anknüpfende Öff· 
nung des Videomarktes regional steuern zu können - das ist 
das Wichtige. Andernfalls ist sie nicht in der Lage, die Be
einträchtigung der Kinoauswertung in einer bestimmten 
Sprachregion zu unterbinden. 
Die WAK des Nationalrates hat das in einer ersten Runde 
nicht gesehen, deshalb haben wir damals keinen Antrag ge
stellt. Aber aufgrund der Diskussion im Ständerat haben wir 
gesehen, dass das ein Problem ist. Wir denken, dass wir 
jetzt eine differenzierte Regelung haben, eine gute Mi
schung zwischen den Zielen von Kulturpolitik und Wettbe
werbspolitik, aber auch eine gute Lösung hinsichtlich der 
regionalen Probleme, die in der Schweiz ganz besonders 
sind. 
Da kein Minderheitsantrag da ist, werden Sie ja wohl auch 
nichts anderes beschliessen, als der WAK zu folgen. 

Angenommen - Adopte 

Le presldent (Christen Yves, president): Mme Polla a la pa
role pour une brave declaration personnelle. 

Polla Barbara (L, GE): Monsieur le Conseillerfederal, j'aime
rais m'adresser tout particulierement a vous car, s'il est vrai 
que la presente revision de la loi sur les cartels presente un 
nombre consequent d'avantages, en termes d'efficacite, 
qu'on peut esperer que la libre concurrence sera gräce a eile 
mieux preservee a l'avenir, je vous rappelle que dans la sec
tion 6 qui traite des sanctions, a l'alinea 2 de l'article 49a, il y 
a le bonus a la delation. Le bonus a la delation est un instru
ment antisocial, extremement sournois, qui met en cause 
l'ethique meme de nos entreprises et de nos entrepreneurs. 
J'avais a l'epoque combattu ce bonus, quand M. Couchepin, 
conseiller federal, etait le chef du Departement federal de 
l'economie, mals, Monsieur le Conselller federal, c'est vous 
qui Ates la maintenant. La formulation de cet alinea n'est pas 
de vous, et Je me permets donc de vous demander, dans 
toute la mesure possible, dans toute la mesure, aussl, ou 
vous tenez a soutenlr les entreprlses de ce pays, de leur ap
porter la confiance qu'elles meritent et de revenlr, avec le 
Conseil des Etats, sur la question de ce bonus a la delatlon, 
faute de quol je ne saurals, au vote final, adopter cette lol. 

Delss Joseph, conseiller federal: Je vais decevoir Mme 
Polla, pulsque, mAme sl Je ne m'appelle pas Pascal Couche
pin, je soutlens aussi cet artlcle qul a comme principal effet 
celui d'Atre dissuaslf. Le but n'est pas d'inclter a la delatlon, 
mais de mettre dans une sltuation nouvelle les entreprlses 
qul forment des cartels et qul sont a l'orlglne de graves de
gäts pour l'economle dans son ensemble - vous n'avez qu'a 
prendre les amendes qul ont pu Atre payees par des entre
prlses qui ont grassement proflte de tels accordsl 
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Communlcatlons 
du president 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Ich freue mich, 
Ihnen mitteilen zu dürfen, dass gestern, am 9. Juni 2003, 
gleich zwei Mitglieder unseres Rates Geburtstag gefeiert ha
ben, nämlich Frau Slongo und Herr lnderkum; sie sitzen erst 
noch nebeneinander. (Beifall) 
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l5artellgesetz. 
Anderung 
Lol sur les cartels. 
Modificatlon 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 07.11.01 (BBI 2002 2022) 
Message du Conseil federal 07.11.01 (FF 2002 1911) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 14.06.02 (BBI 2002 5506) 
Message complementalre du Conseil federal 14.06.02 (FF 2002 5128) 

Nationalrat/Conseil national 19.09.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 25.09.02 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 04.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 

Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbs· 
beschränkungen 
Lol federale sur les cartels et autres restrlctlons a la 
concurrence 

Art. 2 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Festhalten 

Art. 2 al. 1 bis 
Proposition de la commission 
Maintenir 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: In der ersten 
Runde der Differenzbereinigung ist der Nationalrat bis auf 
zwei Ausnahmen unserem Rat gefolgt. Bei diesen verblei
benden Differenzen beantragt Ihnen Ihre Kommission ein
mal festzuhalten und einmal, dem Nationalrat zu folgen. 
Die erste Differenz besteht bei Artikel 2 Absatz 1 bis. Unser 
Rat hatte dem Antrag Jenny zugestimmt, mit welchem alle 
Nachfrager oder Anbieter von Gütern und Dienstleistungen 

unabhängig von ihrer Rechts- oder Organisationsform dem 
Gesetz unterstellt werden sollen. Anlass zu diesem Antrag 
war ein Urteil des Bundesgerichtes, welches statuierte, dass 
der Schweizerischen Meteorologischen Anstalt wegen feh
lender Rechtspersönlichkeit keine Verfügung nach dem Kar
tellgesetz zugestellt werden könne. Der Nationalrat 
beschloss eine andere Fassung. Danach sollen solchen Un
ternehmen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden 
«die Rechte und Pflichten einer Partei im Verfahren nach 
diesem Gesetz» zustehen. Die Tragweite dieser Formulie
rung war im Nationalrat nicht ganz klar. Nachdem der An
tragsteller in unserem Rat ganz klar die Nachfragemacht der 
zur Diskussion stehenden Unternehmen erfasst haben 
wollte, ist Ihre Kommission der Auffassung, die nationalrätli
che Fassung genüge diesem ausdrücklich geäusserten An
sinnen des Antragstellers nicht. Die WAK beantragt Ihnen 
deshalb Festhalten. Auf die in der ersten Runde und auch im 
Nationalrat geäusserten Bedenken der Abstimmung mit dem 
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen und 
dem Binnenmarktgesetz will ich an dieser Stelle nicht mehr 
eingehen. Anlässlich der Revision des entsprechenden Bun
desgesetzes wird es allenfalls darum gehen, entstehende 
Ungereimtheiten auszumerzen. 
Ich beantrage Ihnen namens der Kommission bezüglich Arti
kel 2 Absatz 1 bis Festhalten. 

Delss Joseph, conseiller federal: Je me permets de vous 
rappeler que le Conseil federal est d'avis que cette adjonc
tion dans la loi sur les cartels n'est pas necessaire, ou plutöt 
devrait etre traitee dans le cadre de la revision de la loi sur 
les marches publics. Neanmoins, si le Parlament estime que 
cette question doit etre traitee ici, je vous dis que le Conseil 
federal prefere la formulation qui a ete choisie par le Conseil 
national. 
Tout d'abord, cette formulation comporte une definition du 
concept de l'entreprise qui n'est pas contestee. En effet, se
ien nos autorites de la concurrence, une entreprise est for
mee par tout acteur qui produit des biens et des services et 
participe ainsi de maniere independante au processus eco
nomique, que ce seit du cöte de l'offre ou de la demande. La 
loi sur les cartels s'applique dans la pratique deja 
aujourd'hui a taute entreprise, qu'elle seit active du cöte de 
l'offre ou de la demande. Or, par rapport a la pratique ac
tuelle, la definition contenue dans le texte du Conseil des 
Etats fait abstraction du critere de la participation indepen
dante au processus economique. Donc, la question est de 
savoir jusqu'ou il faudra interpreter cette formulation, notam
ment lorsqu'il s'agira non pas de secteurs de la Confedera
tion ou d'un canton, mais aussi de societes qui font partie 
d'un meme groupe. Cela serait en tout cas inedit et contraire 
a taute la jurisprudence europeenne. 
Ensuite, un deuxieme argument est lie au fait qu'avec la ver
sion de votre Conseil, l'objectif qui est recherche n'est pas 
forcement rempli, ou alors il y a aussi le risque ou la possibi
lite que l'on aille au-dela du but vise. Je vous rappelle que 
M. Jenny souhaitait que les entreprises publiques, meme 
lorsqu'elles n'ont pas de personnalite jurfdfque propre, tom
bent dans le champ d'appllcatfon de la fof sur las cartefs. Or, 
avec la versfon adoptee par votre Conseil et que votre com
mission vous propose de malntenlr, cela pourraft slgnifier 
que les entreprises sous forme de societes simples au sens 
de l'article 530 du Code des obligations soient aussi soumi
ses a la loi sur les cartels. La loi sur les cartels s'appliquerait 
par exemple a un consortium de PME. La version de votre 
Chambre pourralt donc avoir des consequences problematl
ques dans le domalne du droit prive, ce qul n'est pas du tout 
le cas de la nouvelle formulation decidee par le Conseil na
tional. 
C'est pourquoi, si le Parlament tlent a introdulre cette dispo
sition dans la loi sur les cartels, il est preferable de vous ral
lier a la version du Conseil national. 

Präsident (Plattner Glan-Reto, Präsident): Der Bundesrat 
beantragt, dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 35 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Zlff. lbls Zlff.1 Art. 12 Abs. 1bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Ch. Ibis eh. 1 art. 12 al. 1 bis 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil national 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Hier beantragt 
Ihnen die WAK, dem Beschluss des Nationalrates zu folgen. 
Da es sich um eine relativ dornenvolle Bestimmung handelt, 
die zu breiten Diskussionen Anlass gibt, erlaube ich mir, ei
nige Bemerkungen zuhanden der Materialien zu machen. 
Artikel 12 Absatz 1 bis des Urheberrechtsgesetzes wurde im 
Rahmen der Revision des Filmgesetzes eingeführt, um zu 
verhindern, dass die Kinoauswertung eines Films durch das 
vorgängige oder gleichzeitige Inverkehrbringen von impor
tierten Videokassetten oder DVD beeinträchtigt werden 
kann. Es ging also um den Schutz der im audiovisuellen Be
reich üblichen Kaskadenauswertung, wonach ein Film zu
erst im Kino gezeigt und erst anschliessend auf den 
Videomarkt gebracht wird, damit die Kinoauswertung nicht 
durch die Videoverwertung beeinträchtigt wird. 
Diese vom Grundsatz der internationalen Erschöpfung ab
weichende Regelung hat jedoch heftige Kritik ausgelöst. 
Erst nachträglich hat man erkannt, dass sie mit ihrem Paral
lelimportverbot, das eine Marktabschottung ermöglicht, weit 
über die anvisierte Zielsetzung hinausschiesst. Beide Räte 
sind sich darin einig, dass die überschiessende Wirkung des 
Importverbotes für Videos im Interesse eines möglichst 
freien Wettbewerbes eingedämmt werden muss. Der Natio
nalrat hat allerdings einen etwas anderen Weg eingeschla
gen, um dieses Ziel zu erreichen. Er ist nämlich der 
Auffassung, dass die von uns in der Frühjahrssession verab
schiedete Version noch gewisse Schwachstellen aufweist, 
die durch eine Umformulierung behoben werden können. So 
fällt nach unserer Version das Importverbot zwar dahin, so
bald der Produzent eine Lizenz für die Videoauswertung in 
der Schweiz erteilt hat. Falls er dies aber aus irgendeinem 
Grund nicht tut, bleibt der entsprechende Film für den 
schweizerischen Videomarkt gesperrt, und zwar unabhängig 
von einer allfälligen Beeinträchtigung der Kinoauswertung. 
Das bedeutet, dass die Videotheken nicht in der Lage wä
ren, Filme, bei denen dem Schweizer Publikum der Zugang 
über die offiziellen Kanäle versagt bleibt, durch den Import 
von Videos auf den Markt zu bringen. Das war aber eigent
lich nicht beabsichtigt, und in dieser Hinsicht ist unsere Ver
sion also noch zu restriktiv. 
Die vom andern Rat angenommene Fassung trägt auch 
dem Umstand Rechnung, dass die Filmauswertung in den 
verschiedenen Sprachregionen zeitverschoben erfolgt. Die 
Fassung des Nationalrates versetzt die Filmbranche in die 
Lage, die an die Kinovorführung anknüpfende Öffnung des 
Videomarktes auf eine Sprachregion zu beschränken, um 
eine Beeinträchtigung der Kinoauswertung zu vermelden. 
Unsere Version wird dieser Anforderung hingegen nicht ge
recht. 
Für die Materialien sei noch hinzugefügt, dass nach der Ver
sion des Zweitrates auch dann eine Beeinträchtigung der Ki
noauswertung in einer bestimmten Sprachregion vorliegt, 
wenn die gleichzeitig angebotenen Videos beispielsweise 
nur die englische Fassung oder die Originalfassung enthal
ten. Gemäss der Version des Zweitrates kann das Inver
kehrbringen von importierten Videos immer dann verboten 
werden, wenn das Vorführungsrecht dadurch tatsächlich be
einträchtigt wird. Das dürfte grundsätzlich solange der Fall 
sein, als die Videoauswertung mit einer Erstvorführung kolli
diert, es sei denn, es handle sich um eine Amateurvorfüh
rung in einem Filmklub, die nicht mehr von der 
Kaskadenauswertung erfasst wird. 
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Unsere Kommission stellt Ihnen somit den Antrag, der Ver
sion des Nationalrates zu folgen. Diese schwächt das Im
portverbot weiter ab und erscheint mit der Berücksichtigung 
der nach Sprachregionen getrennten Filmauswertung auch 
in kulturpolitischer Hinsicht ausgewogener. 

Delss Joseph, conseiller federal: Avec la decision du 
Conseil national, a l'article 12 alinea 1bis de la loi sur le 
droit d'auteur (LDA), comme le rapporteur vient de le de
montrer, on pourrait eviter quelques carences liees a la pre
miere version adoptee par votre Conseil, et cela a deux 
titres. 
Tout d'abord, teile qu'elle est formulee, l'interdiction des im
portations paralleles a garde malgre tout un effet qui va au
dela de la protection en salle, ce que la decision du Conseil 
national evite. Ensuite, la version du Conseil national permet 
de mieux tenir compte de la problematique de la fai;on diffe
renciee d'exploiter un film dans un pays plurilingue. Par con
sequent, eile ameliore la solution, autant du point de vue des 
droits d'auteur que de celui de la concurrence. Sur le fond, la 
version du Conseil national revient a preciser les intentions 
et a ameliorer la possibilite d'atteindre les objectifs vises par 
le Conseil des Etats. 
t.:alinea 1 bis concerne aussi deux interventions parlementai
res, le postulat CER-CN 02.3389, «Effets de la revision de la 
loi sur le cinema», d'une part, et aussi le postulat Neirynck 
03.3061, «Location et revente de videos. Modification de la 
LDA». 
Le Conseil federal estime que si ce texte est adopte, on 
pourrait classer les deux interventions que je viens de men
tionner. 
Pour toutes ces raisons, le Conseil federal vous invite a 
vous rallier a la version du Conseil national. 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Bevor ich das 
Geschäft abschliesse, möchte ich Herrn Schmid noch die 
Gelegenheit geben, dem Kommissionspräsidenten eine 
Frage zu stellen. 

Schmid Carlo (C, Al): Ich danke dem Herrn Präsidenten, 
dass er mir die Gelegenheit gibt, eine Frage zu stellen. 
Wir haben nun im Bereich des Kartellgesetzes Änderungen 
beschlossen, welche der Kartellkommission sehr scharfe In
strumente zur Verhütung und zur Bekämpfung von Kartellen 
in die Hand geben. Umso mehr sind wir darauf angewiesen, 
dass wir Gewissheit haben, dass diese Instrumente durch 
die Kartellkommission gewissenhaft und auch gesetzeskon
form angewendet werden. In diesem Zusammenhang 
möchte ich die Kommission fragen, ob ihr die zu Beginn des 
Monats Juni im schweizerischen Blätterwald dargestellte 
Praxis der so genannten einvernehmlichen Einigung der 
Kartellkommission bzw. - wie sie neu heisst - der Wettbe
werbskommission bekannt geworden ist, und ob sie darüber 
diskutiert hat. 
In einem Artikel im «St. Galler Tagblatt» vom 2. Juni 2003 
wird auf Folgendes hingewiesen: «Wer unter Kartellverdacht 
gerät, kann sich mit der Wettbewerbskommission (Weko) 
still und leise einigen.» Es wird zitiert, so richtig schön: 
«Unterschreiben Sie eine Verpfllchtungserklärung, und wir 
verzichten auf ein Verfahren.» Laut Kennern der Wettbe
werbskommission spielt sich so ab, was von der Weko «ein
vernehmliche Regelung» oder auch «freiwillige Anpassung 
des Verhaltens» genannt wird. Es Ist in diesem Zusammen
hang interessant, dass das «St. Galler Tagblatt» dann eine 
Stellungnahme bei Herrn Professor Stoffel einholte, der 
sagte, er halte dieses Verfahren an sich für richtig, und er
gänzte, falls sich ein Unternehmen unter Druck gesetzt füh
len sollte, könne es sich an ihn wenden. Also: Nötigung ist 
ausgeschlossen, denn man hat einen «Beichtvater», näm
lich den Präsidenten der Weko. 
Ich will das nicht etwa ins Lächerliche ziehen, aber Ich habe 
in diesem Zusammenhang doch einige Fragen. 
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Erstens: Ist diese Praxis gesetzlich, hat sie eine gesetzliche 
Grundlage? Zweitens: War die Kommission im Rahmen ihrer 
allfälligen Beratung der Auffassung, dass eine solche Praxis 
hinsichtlich der Transparenz eine taugliche Praxis .!3ei? Na
mentlich auch deswegen, weil sich die Frage der Uberprüf
barkeit einer solchen Praxis ernsthaft stellt; und weil letzten 
Endes dann natürlich auch die Frage der Willkür gestellt 
werden muss. Ich nehme an, dass Sie sich diese Fragen 
auch gestellt haben; falls nicht, sieht gegebenenfalls viel
leicht der zuständige Departementschef in dieser Hinsicht 
einen Handlungsbedarf? 
Für mich ist dieser Zeitungsartikel jedenfalls etwas zu spät 
gekommen, damit man ihn noch in die Beratung hätte ein
fliessen lassen können; aber er hat mich beunruhigt. Ich 
muss Ihnen das vor allem deswegen sagen, weil diese 
neuen scharfen Instrumente der Wettbewerbskommission 
doch alles Gewicht darauf legen müssen, dass hier ein 
rechtsstaatlich sauberes Verfahren durchgeführt wird. 

Präsident (Plattner Gian-Reto, Präsident): Aus dieser 
Frage ist jetzt fast eine Interpellation geworden. Ich nehme 
an, dass der Interpellant Diskussion verlangt. Sie sei ge
währt. (Heiterkeit) 

Schlesser Fritz (R, GL), für die Kommission: Ich kann die 
Fragen folgendermassen beantworten: Die Praxis, wie sie in 
diesem Artikel geschildert worden ist, war mir und wahr
scheinlich auch der Kommission nicht bekannt. Auf jeden 
Fall ist sie in der ersten Beratung von keiner Seite zur Dis
kussion gestellt worden. Im Rahmen des Differenzbereini
gungsverfahrens, das wir am letzten Donnerstag in der 
Kommission durchgeführt haben, ist sie nicht aufgeworfen 
worden, weil die beiden Punkte, die zur Diskussion standen, 
mit diesen Verfahren nicht in unmittelbarem Zusammenhang 
standen. Die Frage der gesetzlichen Grundlage kann ich 
nicht beantworten. Da bin ich zu wenig Kenner der Materie 
und müsste mich auch mit dem fraglichen Verfahren näher 
auseinander setzen. Ich meine, als Kommissionspräsident 
sagen zu dürfen, dass nichts entgegensteht, dass sich die 
Kommission dieser Frage auch ausserhalb des laufenden 
Gesetzgebungsverfahrens einmal vertieft annehmen und 
diese Fragen klären würde. Aber selbstverständlich obliegt 
dieser Entscheid der Gesamtkommission und nicht dem 
Präsidenten. Der Präsident wäre aber bereit, das zu tun. 

Delss Joseph, conseiller federal: Tout d'abord, il n'appar
tient pas au Conseil federal de juger si la loi est appliquee ou 
non: il y a des tribunaux pour cela. Donc, je n'interviendrai 
pas dans cette discussion. 
Pour ce qui est de la pratique, j'ai moi-meme quelque expe
rience en tant qu'ancien surveillant des prix. II est vrai qua le 
surveillant des prix ou le secretariat de la Commission de la 
concurrence peuvent faire des suggestions concernant des 
solutions a l'amiable, qui sont en general plus efficaces au 
niveau des resultats et de leur application qua de longues 
procedures. Mais je ne peux qua confirmer la volonte qua le 
Conseil federal a sans deute toujours proclamee depuis 
1848, c'est qu'II est pour le respect des leis. 

03.029 

Einsatz der Armee 
zum Schutz 
ausländischer Vertretungen 
Engagement de l'armee 
pour la protectlon 
de representatlons etrangeres 

Zweitrat - Deuxieme Conseil 
Botschaft des Bundesrates 16.04.03 (BBI 2003 3645) 
Message du Conseil federal 16.04.03 (FF 2003 3222) 
Nationalrat/Conseil national 03.06.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.06.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Hess Hans (R, OW), für die Kommission: Die Bundesver
sammlung hat bis anhin bereits drei Mal über einen Trup
peneinsatz zum Schutze ausländischer Vertretungen 
befinden müssen, nämlich im April 1999 aufgrund einer Dro
hung der PKK, im Herbst 1999, als diese Bewilligung verlän
gert wurde, und im Februar 2002 als Folge der Ereignisse 
vom 11. September 2001. Der bis zum 30. Juni 2003 gOltige 
Beschluss für den Einsatz der Truppe zum Schutz ausländi
scher Vertretungen soll nun um ein weiteres Jahr bis zum 
30. Juni 2004 verlängert werden. 
Gestützt auf ein Gesuch des Regierungsrates des Kantons 
Bern vom Januar 2003 beantragt der Bundesrat die Verlän
gerung dieser Einsatzmöglichkeiten. Der Grund für die Ver
längerung liegt im Umstand, dass sich die zivilen 
Sicherheitsorgane ausserstande sehen, über die Dauer die 
Bewachung spezieller Objekte allein sicherzustellen. Die 
Objekte in den Städten Zürich und Genf sollen auch in den 
subsidiären Einsatz der Armee einbezogen werden. Da
durch soll das Festungswachtkorps, das bis anhin in diesen 
Städten im Einsatz stand, durch Miliztruppen ersetzt wer
den. Das Festungswachtkorps soll verstärkt zugunsten des 
Grenzwachtkorps im Einsatz stehen. Der Bundesrat hat fest
gelegt, dass gleichzeitig maximal 800 - bisher 700 - Militär
personen eingesetzt werden dürfen. Da der Einsatz länger 
als drei Wochen dauert, muss er gemäss Artikel 70 Absatz 2 
des Militärgesetzes durch die Bundesversammlung geneh
migt werden. 
Die Kommission hat zur Kenntnis genommen, dass die Ber
ner und die Genfer Stadtpolizei mittelfristig ihren Einsatz in 
diesem Bereich verstärken werden. Bern hat eine Aufstok
kung von heute 30 auf nächstes Jahr 60 Polizisten beschlos
sen. In Genf werden die Botschaftsschutzeinheiten nächstes 
Jahr von heute 45 auf 60 aufgestockt werden. Die Rekrutie
rung läuft bereits. Die Männer und Frauen werden Mitte 
2004 im Einsatz stehen können. Mit diesen zusätzlich zur 
Verfügung stehenden zivilen Einsatzkräften sollten die mili
tärischen Kräfte entsprechend entlastet werden können. Die 
von der Armee zu erbringenden Leistungen werden im Rah
men der dem VBS zur Verfügung stehenden Kredite finan
ziert. Der Einsatz wird grundsätzlich durch die im 
Kurstableau bestimmten Truppen oder Durchdiener gelei
stet. 
Die Kommission beantragt Ihnen einstimmig - mit 11 zu O 
Stimmen -, auf die Vorlage einzutreten und dem Bundesbe
schluss zuzustimmen. Prioritätsrat ist der Nationalrat. Dieser 
hat den Einsatz am 3. Juni 2003 mit 95 zu 9 Stimmen bei 30 
Enthaltungen genehmigt. 

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen 
L.:entree en matlere est decldee sans opposltlon 
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Strahm Rudolf (S, BE): Herr Bezzola wirft mir jetzt in dieser 
Hotelkredit-Finanzierungsfrage vor, wir seien gegen die Ar
beitsplätze. Wir haben lnnotour zugestimmt. Wir wollten 
20 Millionen Franken für die Ausbildung des Personals um
lagern. Aber wir sind zum Schluss gekommen, dass diese 
Nachfinanzierung - ich nenne sie so - der Schweizerischen 
Gesellschaft für Hotelkredit, die jetzt Finanzlöcher hat und 
eine Nachfinanzierung durch den Bund will, nichts mit der 
Schaffung von Arbeitsplätzen im Berggebiet zu tun hat. Es 
geht hier um das Löcherstopfen, und mit diesen 100 Millio
nen Franken stopfen Sie die Löcher nicht. Ich möchte das 
einfach auch persönlich erklärt haben. Sonst wären wir nicht 
dagegen. 
Ich muss nochmals erklären: Wenn jetzt - leider - die 
100 Millionen Franken durchkommen, die wir für nicht nötig 
erachten und die dann beim Entlastungsprogramm zusätz
lich eingespart werden müssen, dann stimmen wir bei der 
Ausgabenbremse nicht zu. Nimmt man 50 Millionen Fran
ken, bedeutet das eine Weiterführung für noch drei Jahre, 
und dann ist Schluss, was ja vorgesehen ist. Dann können 
wir zustimmen. 

Blocher Christoph (V, ZH): Ich will mich nicht in den Disput 
Strahm/Bezzola einmischen, aber Herr Bezzola: 100 Millio
nen Franken sind nicht Förderung der Arbeitsplätze, wenn 
Sie sie an kranke Gebiete geben. Lassen Sie die Konkur
renz spielen. Wir haben 450 Millionen Franken für Mehrwert
steuererleichterung beschlossen - für alle, damit Sie die 
Konkurrenz zum Ausland haben. Dann müssen Sie dafür 
sorgen, dass die Besten gewinnen, und die anderen dürfen 
Sie vom Bund her nicht unterstützen. Sie schaffen keine Ar
beitsplätze, sondern Sie vernichten Arbeitsplätze! In all die
sen Fällen spielt nämlich die Konkurrenz nicht mehr mit. Die 
Dummen sind dann diejenigen, die so wirtschaften, dass sie 
das Geld nicht brauchen. Mindestens auf bürgerlicher Seite 
sollte man das begreifen. Die Sozialdemokraten müssten ei
gentlich dafür sein, weil sie ja alle Löcher stopfen wollen. 
Das ist natürlich noch falscher. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.072/4027) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 84 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 •••• 78 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
(namentlich - nominatif: Bejlage - Annexe 02.072/4028) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 56 Stimmen 

Ausgabenbremse - Frein aux depenses 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominatif; Beilage - Annexe 02.072/4029) 
Für Annahme der Ausgabe .... 97 Stimmen 
Dagegen .... 54 Stimmen 

Das qualifizierte Mehr ist nicht erreicht 
La majorlte quallflee n'est pas acquise 
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~artellgesetz. 
Anderung 
Lol sur les cartels. 
Modiflcation 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 07.11.01 (BBI 2002 2022) 
Message du Conseil f6deral 07.11.01 (FF 2002 1911) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 14.06.02 (BBI 2002 5506) 
Message complementalre du Conseil f6deral 14.06.02 (FF 2002 5128) 
Natlonalrat/Conseil national 19.09.02 (Erstrat - Premier ConselO 
Natlonalrat/Conseil national 25.09.02 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Conseil national 26.09.02 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 20.03.03 (Zweitrat - Deuxl~me Conseil) 
Natlonalrat/Conseil national 04.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Conseil national 12.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses (BBI 2003 4517) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2003 4061) 

Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbs· 
beschränkungen 
Lol federale sur les cartels et autres restrlctlons a la 
concurrence 

Art. 2 Abs. 1 bis 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 2 al. 1 bis 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Pellt Fulvio (R, Tl), pour la commission: Comme vous le 
voyez sur le depliant, la commission vous propose d'eliminer 
la divergence et de vous rallier, a l'article 2 alinea 1bis, au 
texte adopte par le Conseil des Etats. II s'agissait la d'une 
discussion sur le meilleur texte pour obtenir que las entrepri
ses, en particulier de la Confederation, des cantons et des 
communes qui n'ont pas de personnalite juridique soient 
aussi soumises a la loi sur les cartels. La decision a ete 
prise a l'unanimite. 
Je vous prie de suivre cette decision. 

Fässler Hildegard (S, SG), für die Kommission: Wir hatten 
ja in der Kommission nur noch eine Differenz im Kar
tellgesetz zu beraten, nämlich wie wir es mit den Unterneh
men des Staates halten sollen. Es lagen immer noch drei 
Varianten vor, nämlich nichts ins Gesetz zu fügen, die Vari
ante des Ständerates oder die Variante des Nationalrates. 
Der Ständerat hatte einstimmig an seinem Beschluss festge
halten. 
In unserer Kommission gab es noch eine Abstimmung dar
über, welche Formulierung vorzuziehen sei, jene des Bun
desrates oder jene des Ständerates. Dies, obwohl uns von 
der Verwaltung gesagt wurde, dass die sprachliche Fassung 
des Nationalrates eigentlich die bessere wäre. Andererseits 
sagte die Verwaltung, insbesondere auch die Weko, dass 
sie mit allen Varianten leben könne. 
Wir beschlossen mit 16 zu 9 Stimmen, uns dem Ständerat 
anzuschllessen und diese Differenz damit auch auszuräu
men. 

Delss Joseph, conselller federal: Je rappelle Juste la posi
tion du Conseil federal. D'une part, nous estimons que cette 
disposition n'a pas sa place dans cette lol, mals qu'elle de
vralt Atre inseree dans d'autres textes, notamment ceux re
latifs aux marches publics. 
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D'autre part, si le Parlament souhaite introduire cette dispo
sition a cet endroit, le Conseil federal estime qua la version 
de votre Conseil est plus precise et repond directement aux 
problemes qui avaient ete mis en avant au Conseil des 
Etats. La disposition adoptee par le Conseil des Etats est 
plus large. Elle couvre le cas en question, mais pourrait po
ser des questions de conflits de competence entre las diffe
rents organes charges de l'application des lois, qua ce soit 
la loi federale contre la concurrence deloyale, la loi sur las 
cartels ou la loi federale sur las marches publics. 
La preference du Conseil federal va a la version du Conseil 
national issue de la deliberation precedente. 

Angenommen -Adopte 

02.046 

Agrarpolitik 2007. 
Weiterentwicklung 
Politique agrlcole 2007. 
Evolution future 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 29.05.02 (8812002 4721) 
Message du Conseil federal 29.05.02 (FF 2002 4395) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 16.10.02 (8812002 7234) 
Message complementalre du Conseil federal 16.10.02 (FF 2002 6735) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.12.02 (Erstrat - Premier Conseil) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 11.12.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 17.03.03 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 18.03.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 19.03.03 (Fortsetzung- Suite) 

Nationalrat/Conseil national 06.05.03 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 07.05.03 (Fortsetzung- Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 05.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 16.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 17.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Text des Erlasses 1 (881 2003 4538) 
Texte de l'acte leglslatif 1 (FF 2003 4082) 

Text des Erlasses 3 (881 2003 4558) 
Texte de l'acte leglslatif 3 (FF 2003 4102) 

Text des Erlasses 4 (881 2003 4554) 
Texte de l'acte leglslatif 4 (FF 2003 4098) 

Text des Erlasses 5 (881 2003 4530) 
Texte de l'acte leglslatif 5 (FF 2003 4074) 

Text des Erlasses 6 (881 2003 4534) 
Texte de l'acte leglslatif 6 (FF 2003 4078) 
Text des Erlasses 7 (881 2003 4532) 
Texte de l'acte leglslatif 7 (FF 2003 4076) 

1. Bundesgesetz Ober die Landwirtschaft 
1. Lol federale sur l'agrlculture 

Maltre Jean-Philipps (C, GE): C'est certainement par erreur 
qua le programme d'aujourd'hui mentionne la categorie III 
pour le traitement des divergences restant en matiere de po
litique agricole. Je rappelle - et je le dls ici comme president 
de la Commission de l'economie et des redevances - qua 
votre commission a decide, a l'unanimite, de traiter cet objet 
en categorie IV. Plusieurs motifs s'imposent: d'une part las 
opinions sont faites, II n'y a rien de nouveau, nous avons 
deja eu des debats approfondis sur toutes ces questions 

pour lesquelles il raste encore des divergences; d'autre part 
et surtout, il est imperatif de terminer le traitement de cet ob
jet pendant cette session. C'est d'ailleurs la raison pour la
quelle la Commission de l'economie et des redevances du 
Conseil des Etats siegera deja demain matin a la premiere 
heure. II est vraiment imperatif de pouvoir terminer, et seule 
la categorie IV le permet. Je rappelle simplement qua l'admi
nistration a plus de 30 ordonnances a mettre au point pour 
qua las revisions projetees puissent entrer en vigueur dans 
le delai prevu. Merci donc de traiter cet objet en categorie IV. 

Le presldent (Christen Yves, president): II n'y a pas d'op
position. t.:objet sera donc traite en categorie IV. 

Ehrler Melchior (C, AG), für die Kommission: Wir haben hier 
noch eine Reihe von Differenzen zu behandeln. Es sind 
dann bei einzelnen Punkten auch Minderheiten vorhanden. 
Ich möchte zuerst darauf hinweisen, dass wir bei Artikel 18 
beschlossen haben, an unserem früheren Beschluss festzu
halten, dies entgegen dem Ständerat, und zwar in dem 
Sinne, dass unter den Massnahmen für Produkte aus verbo
tenen Produktionsmethoden auch das Importverbot möglich 
ist. 
Der erste Diskussionspunkt betrifft Artikel 36a, Aufhebung 
der Milchkontingentierung. Ich möchte Sie daran erinnern, 
dass wir früher beschlossen haben, dass die Milchkontin
gentierung bis im Jahr 2009 gelten soll, dass wir den Bun
desrat beauftragt haben, bis 2006 eine Nachfolgeregelung 
vorzulegen, und dass wir keine Ausnahmen im Sinne eines 
vorzeitigen Ausstieges beschlossen haben. 
Nun gibt es eine Differenz, und zwar genau bei der Frage, 
ob nicht doch im einen oder anderen Fall ein früherer Aus
stieg möglich ist. Die Differenz bezieht sich nicht auf Ab
satz 2 zu den Bio- und Bergbetrieben; diese Diskussion ist 
geführt worden, hier gibt es keine Differenz. Die Differenz 
bezieht sich wie gesagt auf Absatz 3. Hier schlägt der Bun
desrat vor, dass Produzentenorganisationen oder Produzen
tenorganisationen zusammen mit einem regionalen Milch
verwerter unter gewissen einschränkenden Bestimmungen 
frühzeitig aus der Milchkontingentierung aussteigen können 
sollen. Die einschränkenden Bestimmungen sind die, dass 
die private Mengenregelung spielen muss, dass die Sank
tion bei Überschreitung der festgesetzten Mengen spielen 
muss und dass die Gewähr besteht, dass über diesen Weg 
nicht mehr produziert wird, als tatsächlich vermarktet wer
den kann. 
Im Ständerat ist dieser Punkt aufgegriffen worden, und zwar 
ist er so formuliert worden, dass er vor allem für das Bergge
biet positive Effekte hätte haben sollen. In unserer Kommis
sion hat diese Version des Ständerates keine Chance 
gehabt. Hingegen beantragt Ihnen die Mehrheit der Kom
mission, entgegen unserem seinerzeitigen Beschluss auf 
die Version des Bundesrates zurückzukommen, hier also für 
Produzentenorganisationen bzw. Produzentenorganisatio
nen zusammen mit einem regionalen Milchverwerter eine 
Möglichkeit für einen vorzeitigen Ausstieg zu schaffen. 
Die Argumente, die für diesen vorzeitigen Ausstieg vorge
bracht wurden, sind vor allem die, dass hier eine gewisse 
Flexibilität geschaffen würde und - was auch mitspielt -
dass man auf diesem Weg, ich sag es mal so, ein gewisses 
willkommenes Übungsfeld für die Zeit, in der man dann tat
sächlich aus der staatlichen Kontingentierung ausgestiegen 
sein wird, erhalten würde. 
Gegen diese Flexlblllsierung wurde insbesondere vorge
bracht, dass zwei Systeme nebeneinander bestehen wür
den - eine private Mengenregelung und eine staatliche -, 
dass der Milchmarkt ein System mit kommunizierenden 
Röhren darstelle und dass es ein Durcheinander geben 
werde, wenn man diese beiden Systeme parallel nebenein
ander führe. 
Im Namen der Kommissionsmehrheit- die Kommission hat 
das mit 13 zu 8 Stimmen beschlossen - bitte ich Sie um Zu
stimmung zur Version des Bundesrates. Persönlich werde 
ich die Minderheit unterstützen. 
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01.025 

lebenslange Verwahrung 
für nicht therapierbare, 
extrem gefährliche 
Sexual- und Gewaltstraftäter. 
Volksinitiative 
lnternement a vie 
pour les delinquants sexuels 
ou vlolents juges tres dangereux 
et non amendables. 
Initiative populaire 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 04.04.01 (BBI 2001 3433) 
Message du Conseil federal 04.04.01 (FF 2001 3265) 
Bericht RK-NR 11.02.02 
Rapport CAJ-CN 11.02.02 

Nationalrat/Conseil national 22.03.02 (Frist - Delal) 

Bericht RK-SR 03.05.02 
Rapport CAJ-CE 03.05.02 

Ständerat/Conseil des Etats 04.06.02 (Frist - Delai) 

Nationalrat/Conseil national 12.03.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 13.03.03 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.06.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 
Text des Erlasses (BBI 2003 4434) 
Texte de l'acte legisiatif (FF 2003 3979) 

Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve «lebenslange 
Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährllche 
Sexual- und Gewaltstraftäter)) 
Arrete federal concernant l'lnltlatlve populalre «lnterne
ment a vle pour les dellnquants sexuels ou vlolents Ju
ges tres dangereux et non amendables1> 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 134 Stimmen 
Dagegen .... 38 Stimmen 

01.071 

IS,artellgesetz. 
Anderung 
Lol sur les cartels. 
Modlfication 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 07.11.01 (BBI 2002 2022) 
Message du Conseil federal 07.11.01 (FF 2002 1911) 

Zusatzbotschaft des Bundesrates 14.06.02 (BBI 2002 5506) 
Message compiementaire du Conseil federal 14.06.02 (FF 2002 5128) 

Nationalrat/Conseil national 19.09.02 (Erstrat- Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 25.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

Nationalrat/Conseil national 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.03.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 04.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Ständerat/Conseil des Etats 10.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Differenzen - Divergences) 

Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Text des Erlasses (BBI 2003 4517) 
Texte de l'acte legislatif (FF 2003 4061) 

Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbs
beschränkungen 
Lol federale sur les cartels et autres restrlctlons a la 
concurrence 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 127 Stimmen 
Dagegen .... 40 Stimmen 

01.077 

Kulturgütertransfergesetz 
Loi sur le transfert 
des blens culturels 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 21.11.01 (BBI 2002 535) 
Message du Conseil federal 21.11.01 (FF 2002 505) 

Nationalrat/Conseil national 03.03.03 (Erstrat - Premier Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 04.03.03 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 12.06.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 

Nationalrat/Conseil national 17.06.03 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vota final) 

Text des Erlasses 1 (BBI 2003 4475) 
Texte de l'acte legislatif 1 (FF 2003 4019) 

1. Bundesgesetz über den Internationalen Kulturgüter
transfer 
1. Lol federale sur le transfert International des blens 
culturels 

Müller-Hemml Vreni (S, ZH): Im Namen der SP-Fraktion 
halte ich Folgendes fest: Die schamlosen Plünderungen Im 
Irak haben in aller Deutlichkeit gezeigt, wie überfällig ein grif
figes Kulturgütertransfergesetz mit Ratifizierung der Unesco
Konvention 1970 für die Schweiz, für den guten Ruf des 
fünftgrössten Kunsthandelsplatzes, ist. Die SP-Fraktion hat 
sich dafür eingesetzt, dass der nationalrätliche Kniefall vor 
gewissen Kreisen des Kunsthandels rückgängig gemacht 
wird und dass die Verjährungsfrist von 30 Jahren und die 
Entschädigung gemäss Kaufpreis für gutgläubig erworbenes 
gestohlenes Kulturgut diese Woche durchgekommen sind. 
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lebenslange Verwahrung 
für nicht therapierbare, 
extrem gefährliche 
Sexual- und Gewaltstraftäter. 
Volkslnitlatlve 
lnternement a vle 
pour les dellnquants sexuels 
ou violents juges tres dangereux 
et non amendables. 
Initiative populalre 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 04.04.01 (BBI 2001 3433) 
Message du Conseil federal 04.04.01 (FF 2001 3265) 
Bericht RK-NR 11.02.02 
Rapport CAJ-CN 11.02.02 
Nationalrat/Conseil national 22.03.02 (Frist - Delal) 
Bericht RK-SR 03 05 02 
Rapport CAJ-CE 03 05 02 
Ständerat/Conseil des Etats 04.06.02 (Frist - Delal) 
Nationalrat/Conseil national 12.03.03 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 13.03.03 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 13.06.03 (Zweitrat - Deuxieme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses (BBI 2003 4434) 
Texte de l'acte leglslatif (FF 2003 3979) 

Bundesbeschluss über die Volkslnltlatlve cclebenslange 
Verwahrung für nicht therapierbare, extrem gefährliche 
Sexual- und Gewaltstraftäter» 
Arrete federal concemant !'Initiative populalre cclnteme
ment a vle pour les dellnquants sexuels ou vlolents Ju
ges tres dangereux et non amendables» 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 45 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

01.071 

~artellgesetz. 
Anderung 
Lol sur les cartels. 
Modlflcation 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 07.11.01 (BBI 2002 2022) 
Message du Conseil federal 07. 11.01 (FF 2002 1911) 
Zusatzbotschaft des Bundesrates 14.06.02 (BBI 2002 5506) 
Message complementalre du Conseil federal 14.06.02 (FF 2002 5128) 
Nationalrat/Conseil national 19.09.02 (Erstrat- Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 25.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 26.09.02 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 20.03.03 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 04.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 10.06.03 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 12.06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses (BBI 2003 4517) 
Texte de l'acte leglslatif (FF 2003 4061) 

Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbs
beschränkungen 
Lol federale sur les cartels et autres restrlctlons a la 
concurrence 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 38 Stimmen 
Dagegen .... 4 Stimmen 

01.077 

Kulturgütertransfergesetz 
Loi sur le transfert 
des blens culturels 

Schlussabstimmung - Vote final 
Botschaft des Bundesrates 21.11.01 (BBI 2002 535) 
Message du Conseil federal 21.11.01 (FF 2002 505) 
Nationalrat/Conseil national 03.03.03 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 04.03.03 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 12.06.03 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 17 .06.03 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote finaij 
Ständerat/Conseil des Etats 20.06.03 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses 1 (BBI 2003 4475) 
Texte de l'acte leglslatif 1 (FF 2003 4019) 

1. Bundesgesetz Ober den lntematlonalen Kulturgüter
transfer 
1. Lol federale sur le transfert International des blens 
culturels 

Abstimmung - Vote 
Für Annahme des Entwurfes .... 43 Stimmen 
(Einstimmigkeit) 

Bulletin offlclel de !'Assemblee federale 




